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Probezeit 
Deutschland im Sicherheitsrat (1995/96) 

Als der Ständige Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen, 
Detlev Graf zu Rantzau, im Januar 1995 den deutschen Sitz im Si

cherheitsrat einnahm, fand er eine Situation vor, die sich grundlegend 
von der der vorangegangenen deutschen Amtsperioden im Rat unter

schied. Zuvor waren die Bundesrepublik Deutschland und die Deut

sche Demokratische Republik insgesamt dreimal in dem mit der 
»Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit« betrauten UNHauptorgan vertreten ge

wesen; die Delegation Bonns nahm einen Platz als nichtständiges 
Mitglied 1977/78 und 1987/88 ein (siehe V N 2/1979 S.62f. und 
V N 2/1989 S.65), die Ostberlins 1980/81 (siehe V N 3/1982 S.lOlf .) . 
Diese Zeiten waren noch von der Auseinandersetzung der Blöcke ge

prägt. Die Bundesrepublik stimmte, von wenigen Ausnahmen abge

sehen, stets mit ihren Verbündeten in Washington, Paris und London; 
die DDR tat stets, was der Botschafter Moskaus tat  da hätte es nicht 
einmal mehr einer Weisung vom MarxEngelsPlatz bedurft. 
Als Rantzau am Hufeisentisch Platz nahm, hatte sich nicht nur der 
Name >Germany, Federal Republic of< in >Germany< gewandelt, 
auch das diplomatische Geschäft war ein grundsätzlich anderes ge

worden. Zugenommen hatte beispielsweise der Einfluß der Medien: 
UNGeneralsekretär Boutros BoutrosGhali sowie die amerikani

sche UNBotschafterin Madeleine Albright sprachen wiederholt 
vom amerikanischen Nachrichtensender CNN als dem »16. Mitglied 
des Sicherheitsrats«  und man war nicht sicher, ob sie das als Segen 
oder Fluch sahen. Die Macht der Bilder vom vorgeblich klinisch sau

beren Computerkrieg in der Golfregion oder vom großen Hunger

sterben in Somalia lenkte wenigstens hin und wieder die Aufmerk

samkeit der westlichen Öffentlichkeit auch auf den Sicherheitsrat. 
Dieser traf nach dem Ende des Kalten Krieges zunehmend einver

nehmliche Entscheidungen; vorbereitet wurden sie hinter verschlos

senen Türen in sogenannten informellen Runden (über deren Verlauf 
die Teilnehmer nur häppchenweise berichteten). Damit gaben die 
förmlichen öffentlichen Sitzungen allerdings immer weniger Auf

schluß über die politischen Ziele der einzelnen Ratsmitglieder und 
den tatsächlichen Verlauf der diplomatischen Verhandlungen. Im

merhin schienen die Vereinten Nationen nun endlich die ihnen von 
der Charta zugewiesene Roi le i m Bereich der Friedenssicherung aus

füllen zu können; zu Beginn der neunziger Jahre kam es zu einem 
richtiggehenden Boom der Friedensmissionen. 
Eine neuerliche Wende trat am 3. Oktober 1993 ein. An diesem Tag 
wurden 18 amerikanische Soldaten in Mogadischu von Freischärlern 
getötet. Ein Problem, das die Weltorganisation von Beginn an be

gleitet hatte, trat jetzt wieder in den Vordergrund: ihr Verhältnis zum 
Gastland USA. Je näher amerikanische Wahlkämpfe heranrückten, 
desto feindseliger wurde die Stimmung in Washington gegenüber 
den Vereinten Nationen; der UNGeneralsekretär wurde immer wie

der für den Tod der 18 USSoldaten verantwortlich gemacht (die 
tatsächlich unter USKommando gestanden hatten). Das mächtigste 
und einflußreichste Mitglied der U N erwies sich als aggressiv zah

lungsunwillig. Schließlich revidierte es auch seine bisherige Politik 
im Bereich der Friedensmissionen; militärische Interventionen und 
Hilfsaktionen in Ländern, die von Bürgerkriegen geplagt sind, 
mochten die USA nun nicht mehr befürworten. 

Politische Schwerpunkte 

Die wesentlichen Interessen deutschei Außenpolitik werden be

stimmt durch den Wunsch der zweitgrößten Welthandelsnation, frei

THOMAS SCHULER 

en Zugang zu allen Märkten zu haben und nach allen Seiten gute Be

ziehungen zu pflegen. Daraus ergibt sich eine zurückhaltende, beob

achtende Haltung, und skeptische Wachsamkeit, was den Ruf nach 
neuen Wirtschaftssanktionen angeht. Bonner Diplomaten haben da

her viel Kraft in die Arbeit der Sanktionsausschüsse des Sicherheits

rats gesteckt, die in der Regel eine Domäne der Ständigen Mitglieder 
sind, weil kleinere Vertretungen nicht über die personellen Ressour

cen für eine ausgiebige Beschäftigung mit diesem komplizierten 
Thema verfügen. Deutschland führte den Vorsitz des IrakAusschus

ses und war maßgeblich an der Umsetzung der Resolution 986( 1995) 
beteiligt, die Irak erstmals den Verkauf von Öl erlaubte, um Lebens

mittel für die notleidende Bevölkerung zu importieren und einen Teil 
der Kriegsschulden zu begleichen. 
Darüber hinaus habe es drei Schwerpunkte gegeben, sagt der >zweite 
Mann< an der deutschen Ständigen Vertretung, Botschafter Gerhard 
Henze: die Arbeit der BosnienKontaktgruppe, in der Deutschland 
mithalf, die Resolutionen und offiziellen Erklärungen des Sicher

heitsrats vorzubereiten, das ostafrikanische Zwischenseengebiet (al

so die Konflikte und Bürgerkriege in Rwanda, Burundi und Zaire) und 
schließlich die Tätigkeit der Beobachtermissionen in Tadschikistan 
und Georgien. Außerdem engagierte sich Deutschland (halbherzig) 
für einen Kompromiß im Konflikt zwischen BoutrosGhalis Streben 
nach einer zweiten Amtszeit und der ablehnenden Haltung der 
USA. 
Das Arbeitsprogramm der früheren Amtsperioden war von beschei

denerem Zuschnitt gewesen: 1977/78 hatten sich die Bonner Diplo

maten im Rahmen der NamibiaInitiative vor allem der ehemals 
deutschen Kolonie Südwestafrika gewidmet; 1987/88 hatte Bonn im 
Ersten Golfkrieg zwischen Irak und Iran zu vermitteln versucht. 
Seinerzeit ließen sich die bezogenen Positionen leicht am Abstim
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mungsverhalten ablesen; heute gibt dieses angesichts der geschilder
ten veränderten Arbeitsweise des Gremiums nur bedingt Auskunft 
über die deutsche Politik im Rat. Um so wichtiger wurden Fragen 
wie die folgenden: A u f welche Änderungen von Resolutionsentwür
fen legte Bonn besonderen Wert? M i t wem wurde im Vorfeld von 
Entscheidungen gesprochen? 

/. Sanktionsausschüsse 

Für den nach den USA größten Exporteur wie auch Importeur der 
Welt war die Arbeit in den Sanktionsausschüssen besonders interes
sant, bekamen die Bonner Diplomaten doch erstmals Einblick in ih
re Arbeitsweise. Ob gegen Irak, Libyen oder Jugoslawien - meist 
waren die Sanktionen auf Wunsch der USA beschlossen worden. 
Wirtschaftlichen Schaden beklagten neben Deutschland vor allem 
auch Frankreich und Rußland, und zwar wegen der Sanktionen ge
gen Irak. 
M i t an der Spitze der Handelspartner Bagdads im zivilen Bereich 
hatte Deutschland gestanden; ein großes deutsches Bauunternehmen 
war auf Grund der Sanktionen in Konkurs gegangen. Im ehemaligen 
Jugoslawien war Deutschland größter westlicher Investor. Allein 
dort, sagen Bonner Diplomaten, betrage der rein wirtschaftliche 
Schaden Deutschlands mehrere hundert Millionen D M . Beispiels
weise war ein VW-Model l , der Pickup, nur im Werk in Sarajevo her
gestellt worden. Drei Chemieunternehmen mußten den Betrieb ein
stellen, weil die deutschen Stammhäuser keine Grundstoffe liefern 
durften. 
Jeder Arbeitsmigrant, der von Deutschland zurück nach Belgrad zie
hen wollte, mußte einen Antrag beim Sanktionsausschuß stellen, be
vor sein Hab und Gut auf die Reise gehen konnte. Jeder Satz Decken, 
den eine deutsche Hilfsorganisation spendete, befaßte den Aus
schuß. Etwa ein Zehntel der rund 100 Anträge, die der Jugoslawien-
Ausschuß Tag für Tag auf den Tisch bekam, trug den Absender der 
deutschen UN-Vertretung. Deshalb war es besonders ärgerlich, daß 
in der ersten Zeit die Bearbeitung bis zu neun Monaten dauerte. Nach 
Beschwerden wurde sie auf vier bis sechs Wochen verkürzt. 
In Montenegro wollte ein deutsches Unternehmen einen Auftrag im 
zweistelligen Millionenbereich wahrnehmen, der dem Land eigent
lich nur nutzen konnte: Es ging um den Bau eines neuen Wasserver
sorgungssystems für die gesamte Küstenregion. Die deutsche Ver
tretung setzte sich mit großem Nachdruck für eine Genehmigung ein, 
jedoch blockierten die USA den Antrag im Sanktionsausschuß. Der 
Einspruch kam nicht, weil sie befürchteten, das Projekt verstoße ge
gen die Regeln für humanitäre Hilfsaktionen, sondern »aus Prinzip«, 
sagt Botschafter Henze. Der Bau einer Ost-West-Eisenbahnlinie 
durch Mazedonien (über Albanien und Bulgarien), der teilweise aus 
Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar
beit finanziert werden sollte, scheiterte aus ähnlichen Gründen. Die 
USA vermuteten, die Serben könnten Baustoffe für eigene Zwecke 
abzweigen, da die Materialien durch ihr Gebiet hätten geliefert wer
den müssen. Freilich nahm Washington auch Schäden für die eigene 
Wirtschaft in Kauf, als es die Verhängung der Sanktionen gegen Irak 
betrieb, denn beispielsweise in der Ausrüstung von Ölförderanlagen 
sind amerikanische Unternehmen noch immer führend. 
Deutschland war in den Sanktionsgremien erheblich aktiver als an
dere nichtständige Mitglieder und sogar als das Ständige Mitglied 
China, das Sanktionen als Einmischung in die inneren Angelegen
heiten eines souveränen Staates ablehnt. »Diese Arbeit war nicht der 
Grund, warum wir uns für den Sitz beworben haben, aber die darin 
gewonnen Erkenntnisse waren ein wichtiges Nebenprodukt«, so 
Henze. 
Im Irak-Ausschuß waren heikle politische Fragen zu klären, etwa 
die, welcher Preismechanismus beim Verkauf irakischen Öls ange
wandt werden soll; Bonner Diplomaten zogen die Bundesbank und 

deutsche Geschäftsbanken mit ihrer Expertise hinzu. Als die Auf
sicht über den Mechanismus einer Gruppe von Experten übertragen 
wurde, drang Deutschland darauf, daß außer einem Amerikaner, ei
nem Russen und einem Franzosen auch ein unparteiischer Norweger 
vertreten ist (die Briten haben ihren Einfluß gewahrt, indem die Gü
ter in Irak von einer britischen Firma entgegengenommen werden; 
das Konto, auf das das Geld fließt, wurde nicht zufällig bei einer 
französischen Bank eingerichtet). 

2. Bosnien-Kontaktgruppe 

Die Lage in Bosnien-Herzegowina und im ehemaligen Jugoslawien 
insgesamt war auf Grund der geographischen Nähe zu Deutschland 
und angesichts der innenpolitischen Auseinandersetzungen um die 
Bürgerkriegsflüchtlinge das mit Abstand wichtigste Thema für die 
deutschen Vertreter im Sicherheitsrat. Mi t vergleichbarer Ausdauer 
und Konsequenz wurde nur noch der Wunsch nach einem ständigen 
Sitz im Rat verfolgt. 
Deutschland war bereits vor dem Januar 1995 Mitglied der Bosnien-
Kontaktgruppe, die die Politik des Rates in dieser Frage vorbereitet 
und koordiniert (oft finden mehrere Sitzungen an einem Tag statt). 
Die Gruppe besteht seit Anfang 1994; neben Deutschland gehören 
ihr Frankreich, Großbritannien, Rußland und die Vereinigten Staaten 
an. Auch nach dem Ausscheiden aus dem Rat ist Deutschland wei
terhin in der Kontaktgruppe tätig. Zeitweise hatte es Rangeleien um 
die Zusammensetzung der Gruppe gegeben. So hatte sich der spani
sche UN-Botschafter Ende 1994 - damals hatte Spanien den EU-
Vorsitz inne - Zugang mit dem Argument verschafft, sein Land habe 
immerhin 1 800 Soldaten in Bosnien-Herzegowina stehen, während 
Deutschland personell nicht engagiert sei. M i t dem gleichen Argu
ment verlangte Italien Anfang 1995 ein Mitspracherecht (zu Jahres
beginn 1997 sind Portugal und Schweden nachgerückt, die neuen 
westeuropäischen Vertreter im Rat). Die eigentliche Politik wird je
doch nach wie vor von den fünf Gründungsmitgliedern gemacht. 
Darüber hinaus gab es ein stilles Übereinkommen der europäischen 
Mächte: Großbritannien und Frankreich schickten Truppen nach 
Bosnien-Herzegowina (6 000 Franzosen, 5 000 Briten; allein Frank
reich mußte 60 Tote beklagen), während Deutschland rund 400 000 
Flüchtlinge des Bürgerkrieges aufnahm. Daraus läßt sich erkennen, 
daß Entscheidungen über das militärische Vorgehen vor allem zwi
schen Paris und London sowie zwischen Moskau und Washington 
fielen - eine Botschaft, die den Deutschen innerhalb der Kontakt
gruppe mit Nachdruck vermittelt wurde. 
Aber ohne Deutschland im Sicherheitsrat hätte es »mit Sicherheit 
mehr pro-serbische Entscheidungen« gegeben, wie der deutsche 
UN-Botschafter Detlev Graf zu Rantzau am Ende seiner Dienstzeit 
im Juni 1995 festhielt. Seit Beginn der deutschen Mitgliedschaft i m 
Januar hatte sich in Bosnien-Herzegowina die Situation durch das 
Auslaufen des Waffenstillstands im Apr i l 1995 immer mehr zuge
spitzt. M i t Ausnahme der USA hätten »drei der fünf Ständigen M i t 
glieder des Sicherheitsrats versucht, die Serben zu hofieren« - eine 
Anspielung auf Frankreich, Großbritannien und Rußland. Deutsch
land und die Vereinigten Staaten wandten sich innerhalb der Gruppe 
beispielsweise gegen den Wunsch Moskaus, die Sanktionen gegen 
Serbien zu lockern. Als die bosnischen Serben kurz vor der Einnah
me von Bihac standen, drangen Washington und Bonn auf den 
Schutz der Muslime durch die U N . Paris und London waren dagegen 
und verwiesen darauf, daß schließlich ihre Truppen in der dortigen 
UN-Sicherheitszone stünden und sie daher auf Kontakte zu den Ser
ben angewiesen seien. Diese Position wurde in der Kontaktgruppe 
allerdings nicht offen artikuliert; statt dessen sprachen französische 
und britische Diplomaten von der »Neutralität« der Truppen und von 
»Äquidistanz« zu allen Parteien. Das seien Schlüsselworte gewesen, 
heißt es von deutscher Seite, die jeder der Teilnehmer an den Ge-
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sprächen der Kontaktgruppe zu deuten wußte. »Keiner wollte da den 
Finger in die Wunde legen«, erinnert sich einer von ihnen. »Das wä
re ohnehin aussichtslos gewesen. Die Franzosen und die Briten 
konnten weitgehend machen, was sie wollten.« 
Diese Einschätzung spiegelte sich auch in Aussagen Rantzaus. »Wir 
sind ja nicht einseitig für Bosnien«, erklärte er im Juni 1995 die deut
sche Haltung, aber als Voraussetzung »für eine politische Lösung in 
vielleicht fünf Jahren« müsse man ausgeglichene Positionen schaf
fen. In der Kontaktgruppe sei eine ausgewogene Verhandlungsposi
tion Anfang 1995 zunächst von Rußland, seit Apri l dann von Groß
britannien und Frankreich durchkreuzt worden. »Briten und Franzo
sen haben dadurch, daß sie dort Truppen stationiert haben, ein echtes 
Anliegen. Sie verbinden dieses Anliegen aber mit offener Sympathie 
für die Serben.« 
Rantzau beklagte in diesem Zusammenhang, daß es dem Sicher
heitsrat an Glaubwürdigkeit fehle und daß er manipuliert werde von 
den nationalen Interessen einiger weniger Mitglieder, weshalb ihm 
die Unterstützung des größten Teils der 185 UN-Mitgliedstaaten ver
loren zu gehen drohe. Er sei »nicht enttäuscht, aber ernüchtert.« 
Während seiner Präsidentschaft habe der Rat die 1000. Resolution 
beschlossen. Ein erheblicher Teil davon sei allein in den sechs Jahren 
davor zustande gekommen. Eine wahre Flut - doch würden immer 
weniger Beschlüsse tatsächlich umgesetzt: »Der Sicherheitsrat rückt 
hinsichtlich der Papierproduktion immer mehr in die Nähe der Gene
ralversammlung.« Rantzau verwies darauf, daß der politische Wille 
des Rates, seine eigenen Entscheidungen auch durchzusetzen, 
schwächer geworden sei. Auf den Hinweis, auch der deutsche 
Außenminister (und damalige FDP-Vorsitzende) Klaus Kinkel habe 
im Februar 1995 ausgerechnet am Vorabend einer Landtagswahl ei

ne folgenlose Erklärung zu Bosnien-Herzegowina durchsetzen las
sen, nur um mit einer deutschen Initiative im Sicherheitsrat für sich 
und seine Partei werben zu können, sagte Rantzau, natürlich sei auch 
die deutsche Politik nicht völlig frei von solchen Interessen. Aber 
Deutschland versuche nationale oder parteipolitische Interessen 
nicht mit aller Gewalt durchzusetzen: »Wir sind zurückhaltender.« 
Über die gesamten zwei Jahre im Sicherheitsrat hinweg, sagt im 
Rückblick Botschafter Henze, habe man »immer um eine ausgewo
gene Position gegenüber allen Parteien gerungen, manchmal nur mit 
den Amerikanern zusammen, manchmal auch ganz alleine.« Dabei 
habe Deutschland eine Reihe von Textentwürfen in die Gruppe ein
gebracht: 

»Wir waren die ersten und sind auch immer das Land geblieben, das am 
stärksten darauf gedrungen hat, daß die Untersuchungen in Srebrenica 
durchgeführt wurden - wir haben die Erklärung damals eingebracht und 
haben das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gebracht.« 

Tono Eitel, der Nachfolger Rantzaus, zitierte Presseartikel und einen 
Bericht der Menschenrechtsorganisation > Human Rights Watch<, als 
er das Thema im Herbst 1995 im Sicherheitsrat vortrug. Deutschland 
habe sich damals zum Teil nachdrücklich engagiert, heißt es dazu bei 
der Menschenrechtsorganisation. Allerdings habe es - genau wie al
le anderen Mitglieder des Rates - letztlich nicht auf der Festnahme 
und Auslieferung der Kriegsverbrecher beharrt. 
Die deutsche Resolutions-Initiative zu Srebrenica ist in zweierlei 
Hinsicht interessant: Zum einen war sie über Monate hinweg >das< 
deutsche Thema in der Kontaktgruppe und im Sicherheitsrat (und 
verdeutlichte den Anspruch Deutschlands auf Mitsprache). Zum an
deren läßt sich daran zum Teil die neue Arbeitsweise des Sicher
heitsrats erkennen: A m 30. Oktober 1995 hatte Botschafter Eitel in 

Die Verbrechen von Srebrenica 

Mit der Anfrage zu den Menschenrechtsverletzungen in der UN-Sicher
heitszone Srebrenica, die Botschafter Tono Eitel im Herbst 1995 im Si
cherheitsrat vortrug, verfolgte Deutschland zwei Ziele, nämlich die 
Durchsetzung des Anliegens selbst und die Stärkung der eigenen Positi
on. Das erklärt auch, warum Bonn nicht auf Washington zugegangen 
war, ja das Vorhaben vor dem ersten diplomatischen Vorstoß in der 
Kontaktgruppe nicht einmal auf bilateraler Ebene abgesprochen hatte. 
Unter amerikanischem Druck wäre die Resolution wohl früher zustande 
gekommen. 
Es ging nicht nur um die Sache, sondern vor allem auch um die Form. 
Denn im Sicherheitsrat gilt das ungeschriebene Gesetz: Eigene Initiativen 
bringen hohes Ansehen - sofern man sie durchsetzen kann. Aus der Art 
und Weise, wie das deutsche Anliegen aufgenommen worden war, 
schlossen deutsche Diplomaten, daß Initiativen von nichtständigen Mit
gliedern den >P-5<, den fünf Ständigen, im allgemeinen nicht sehr wi l l 
kommen sind. Vor allem Frankreich und Großbritannien haben solche 
Ansinnen »strenger beurteilt und geprüft«, heißt es. Entsprechend selten 
sind Initiativen von nichtständigen Mitgliedern. Neben Deutschland hat
te sich lediglich Italien an eigenen Resolutionsentwürfen (zu Somalia) 
versucht, war jedoch ohne eigenes Verschulden erfolglos geblieben. 
Die USA immerhin hatten sich rasch hinter die deutsche Anfrage gestellt; 
Botschafterin Albright unterstützte die Anfrage, indem sie im Sicher
heitsrat einige Satellitenphotos zeigte, auf denen frische Erdbewegungen 
zu erkennen waren. Großbritannien und Frankreich zögerten und zeigten 
sich unentschlossen; es waren ja ihre Truppen, die das Massaker nicht 
verhindert hatten. Am 9. November verabschiedete der Rat seine Resolu
tion 1019(1995) über Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in Bos
nien-Herzegowina und Kroatien (Text: VN 2/1996 S.76f.) und forderte 
darin den Generalsekretär auf, einen Bericht über die Menschenrechts
verletzungen in den Sicherheitszonen zu erstellen. Am 27. November leg
te der Generalsekretär einen 16-seitigen Bericht über den Massenmord im 
Gebiet von Srebrenica, Zepa, Banja Luka und Sanski Most vor (UN Doc. 
S/1995/988). 
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse traute sich der Sicherheitsrat nun 
eine Verurteilung zu. Den Bericht konnte Rußland nicht einfach als pro
pagandistische Presseveröffentlichung abtun. Am 21. Dezember 1995 
- das Abkommen von Dayton war bereits unterzeichnet - einigte sich der 

Rat auf Resolution 1034 (Text: VN 2/1996 S.82f), die wiederum in der 
deutschen UN-Vertretung verfaßt worden war. 
Resolution 1034 gilt seitdem als der Text, der die deutlichste Sprache ent
hielt. Die Verhandlungen dafür waren beinahe Tag und Nacht geführt 
worden und dauerten dennoch immerhin knapp vier Wochen. Der ameri
kanischen Unterstützung für diesen Resolutionsentwurf waren sich die 
deutschen Diplomaten sicher gewesen. Um nicht an anderer Stelle aufzu
laufen, legten sie den Text jedoch noch ihren französischen Kollegen vor, 
bevor sie ihn in die Kontaktgruppe einführten. Die Briten seien dem Ent
wurf gegenüber reserviert gewesen, die Franzosen - oft zwischen Real
politik und Moralpolitik schwankend - entschieden sich in diesem Fall 
für die Moral und stellten sich hinter das deutsche Gesuch. 
Wie erwartet lehnte Rußland den Entwurf ab und verlangte eine allge
meine Resolution über Menschenrechtsverletzungen, in der alle Bürger
kriegsparteien verurteilt werden sollten. Immerhin waren inzwischen ja 
auch massive Vergehen von kroatischer Seite bekannt geworden. Ruß
land drohte sein Veto gegen den deutschen Entwurf an. In gewissem Sin
ne waren die russischen Diplomaten damit auch erfolgreich. In der opera
tiven Ziffer 1 nämlich verurteilt die insgesamt 20 Ziffern umfassende Re
solution 1034 ausdrücklich »alle Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht und die Menschenrechte im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla
wien«. Erst in Punkt 2 verurteilt der Rat dann die Taten der bosnischen 
Serben in Srebrenica und den anderen Orten und verweist auf eine »sy
stematische Politik der summarischen Hinrichtungen, der Vergewalti
gungen, der Massenvertreibung, der willkürlichen Inhaftierungen, der 
Zwangsarbeit und des Verschwindenlassens zahlreicher Personen«. (Im 
November 1996 waren nach Angaben von > Human Rights Watch< immer 
noch 8 000 Menschen vermißt; die meisten gelten als tot. Die Zahl der 
Hinrichtungen liege bei Hunderten, möglicherweise Tausenden von Män
nern und Knaben.) 
Das allgemeine Ziel habe man erreicht, hieß es von deutscher Seite. Die 
beiden Hauptkriegsverbrecher Mladic und Karadzic seien mit dieser Re
solution »politikunfähig« gemacht worden. Das kann allerdings nur zum 
Teil gelten, denn immerhin hatte das Internationale Gericht im Haag, das 
zur Ahndung der Missetaten im ehemaligen Jugoslawien eingesetzt wor
den war, gegen beide bereits im Juli des gleichen Jahres ein Verfahren 
wegen Kriegsverbrechen und Genozid eingeleitet. 
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einer informellen Sitzung des Rates auf Presseberichte von >Spie-
gel<, AP, >New York Times< und >Washington Post< verwiesen und 
angeregt, der Generalsekretär solle einen Bericht darüber anfertigen 
lassen, was sich einige Monate davor in Srebrenica zugetragen hat
te. A m 9. November beauftragte der Rat in seiner Entschließung 
1019(1995) den Generalsekretär mit einer ersten Untersuchung der 
Vorfälle; am 21. Dezember verabschiedete er dann einstimmig seine 
Resolution 1034(1995), die Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht durch die Partei der-bosnischen Serben zum Gegenstand hat
te. 
Resolution 1034 war kaum angenommen, da forderte Rußland eine 
weitere Entschließung, die sich nun mit den Verbrechen Kroatiens 
beschäftigen müsse - und zwar ebenfalls »auf allerdeutlichste Art 
und Weise«. Die russische UN-Vertretung schrieb einfach den deut
schen Entwurf ab und ersetzte den Namen Bosnien-Herzegowina 
durch Kroatien. Diesmal war es Botschafter Eitel, der sich querlegte. 
Das deutsche Anliegen war, die Verfehlungen Kroatiens zu verurtei
len, sie aber nicht auf eine Stufe mit den weit gravierenderen Untaten 
der bosnischen Serben zu stellen. Um diese Wertigkeit deutlich zu 
machen, erarbeiteten die deutschen Vertretereinen Textentwurf, der 
die kroatischen Vergehen detailliert auflistete, der jedoch nicht als 
Resolution, sondern als Erklärung des Präsidenten vom Sicherheits
rat beschlossen werden sollte. Entgegen kam den Deutschen dabei, 
daß die Russen ihre Resolution zwar im allgemeinen Teil abge
schrieben hatten, aber nur wenige Details lieferten. Indem Bonn aus
führlich auf die Verbrechen einging, entging es der üblichen Kri t ik , 
seinen traditionellen Verbündeten Kroatien unbesehen in Schutz zu 
nehmen. 
Innerhalb der Kontaktgruppe beharrten die Briten und die Russen auf 
einer Resolution; die USA und Frankreich lobten den deutschen Ent
wurf, hielten sich jedoch zunächst zurück. Mehrere Tage lang schien 
nichts voranzugehen; dann setzten sich Frankreich und Italien eben
falls für den deutschen Entwurf ein. Schließlich informierte Made
leine Albright ihren deutschen Botschafterkollegen, daß sie dem 
Entwurf zustimmen werde; zwei Tage später wurde der Text am 8. 
Januar als Erklärung des Präsidenten (S/PRST/1996/2; Text: V N 
4/1996 S. 160) beschlossen. Dieser habe, heißt es auf deutscher Sei
te, erstmals umfassend alles Fehlverhalten Kroatiens verurteilt. 
Obwohl es zu den ungeschriebenen Regeln des Sicherheitsrats 
gehört, daß ein Land, das sich bei einem Thema zweimal mit eigenen 
Texten durchgesetzt hat, weiterhin die Federführung bei allen fol
genden Entwürfen behält, hielt sich Bonn in der Folgezeit zurück. 
Um nicht den Verdacht, Bonn setze sich stets einseitig für Kroatien 
ein, zu bestätigen, habe man die weitere Initiative den Briten und den 
Russen überlassen, heißt es. Rußland beharrte beispielsweise darauf, 
daß die multinationale Friedensumsetzungstruppe (IFOR) nicht den 
Auftrag habe, Kriegsverbrecher festzunehmen. IFOR-Soldaten dürf
ten Kriegsverbrecher also nicht jagen, sondern nur festnehmen, falls 
sie ihnen in die Arme liefen. Der deutsche Außenminister forderte 
zunächst ein schärferes Vorgehen, wurde jedoch deutlich in seine 
Schranken verwiesen. Wie bereits im Falle der UNPROFOR die 
Franzosen und Briten, so machten ihm nun auch die Amerikaner 
klar, daß die truppenstellenden Länderdas Sagen haben. Washington 
befürchtet Unruhen und Terroranschläge gegen die eigenen Solda
ten, falls man auf der Auslieferung der Kriegsverbrecher beharrt. 
Im Juli 1996 wandte sich das Jugoslawien-Tribunal an den Sicher
heitsrat mit der Bitte, sich doch um die Auslieferung von Karadzic 
und Mladic zu kümmern. Deutschland fertigte dazu einen Resoluti
onsentwurf an, scheiterte damit jedoch. Die USA wollten diese Fra
ge ihrem Sondergesandten Richard Holbrooke überlassen. Doch 
selbst als klar wurde, daß sich auch deutsche Soldaten am Bosnien-
Einsatz beteiligen würden, war von Kinkels Forderung nichts mehr 
zu hören: Verteidigungsminister Volker Rühe hatte die US-Linie für 
verbindlich erklärt. 

3. Ostafrikanisches Zwischenseengebiet 

Kurz nach Beginn der Amtszeit beschäftigte sich die deutsche Ver
tretung mit der Region des Zwischenseengebiets in Ostafrika. 
Deutschland ist dort seit jeher bilateral »sehr intensiv tätig und 
größtes Geberland« für Rwanda. Bonner Diplomaten setzten ihre 
guten Beziehungen zu der 1994 an die Macht gekommenen Regie
rung ein und versuchten sie zu überzeugen, daß die Vereinten Na
tionen bei der Konfliktlösung eine Rolle spielen sollten. »Das ist 
auch weitgehend akzeptiert worden, bis wir zum Jahresende den 
Abschlußbericht präsentiert haben«, sagt Botschafter Henze. »Wir 
haben in dieser Zeit intensiv mitgewirkt an den Erklärungen des Si
cherheitsrats und den Resolutionsentwürfen. Man kann sagen, daß 
wir da ein sehr wichtiger Spieler waren.« Im ersten Halbjahr 1995 
hatten die Deutschen die Erklärungen des Rates praktisch vorberei
tet. Die Franzosen waren zuvor wegen ihrer einseitigen Unterstüt
zung der Bahutu kritisiert worden und hielten sich zurück; für die 
Briten war Rwanda kein bedeutendes Thema. Deutschland hatte 
seine Erklärungen vorher mit den wichtigen Mitgliedern des Rates 
abgesprochen und wollte vor allem Unstimmigkeiten mit Frank
reich vermeiden. Inhaltlich konzentrierte es sich auf humanitäre 
Hilfe und die Frage der inneren Befriedung. Außenminister Klaus 
Kinkel war selbst nach Rwanda gereist, um sich die Lage in den 
Gefängnissen anzusehen. »Die Bestrafung der Täter und die Rück
kehr der Flüchtlinge, das war immer ein großes Thema für uns«, 
hebt Henze hervor. 
I m Februar 1995 hatte der Sicherheitsrat eine Delegation nach 
Rwanda und Burundi geschickt. Diese Reise war die einzige Missi
on, die der Sicherheitsrat in den beiden Jahren unternommen hat, und 
sie fand unter deutscher Beteiligung statt: »Wir waren das einzige 
westeuropäische Land - ein Indiz, daß wir in dieser Frage gehört 
wurden«, sagt Henze. Ziel der Mission war es, in beiden Ländern auf 
alle Beteiligten einzuwirken und auf eine politische und friedliche 
Lösung hinzuwirken. Der Erfolg aber war gering. Die Regierung 
Rwandas war überzeugt, mit den Problemen alleine fertig werden zu 
können. Für die Arbeit der deutschen Vertretung sei die Reise den
noch wichtig gewesen, sagt Henze, weil niemand an der Ständigen 
Vertretung Regionalkenntnis hatte; trotz der Kürze der Zeit habe 
man bei einer Vielzahl von Terminen mit allen Akteuren Gelegen
heit gehabt, deren Denkweise zu verstehen. Die Botschafter ver
brachten zweieinhalb Tage in den Hauptstädten Bujumbura und K i 
gali; die Einsichtsfähigkeit der Gesprächspartner in beiden Ländern 
sei »sehr gering« gewesen; sie hätten im Gegenteil sehr oft sehr ex
treme Ansichten geäußert. 
Uneinigkeit herrschte, als sich die Botschafter an ihren Bericht 
machten. Henze schlug vor, gezielte Sanktionen gegen Burundi zu 
verhängen: 

»Wenn einzelne Politiker sich nicht ernsthaft um eine politische Lösung 
bemühen, sondern weiterhin Volksverhetzung betreiben, dann könnte 
man ihnen beispielsweise Visa verweigern oder Konten sperren und ähn
liche Dinge.« 

Derartige Sanktionen würden tatsächlich die Verantwortlichen tref
fen und nicht unschuldige Bürger, argumentierte Henze. Sein Kolle
ge aus Indonesien war jedoch kategorisch dagegen; der Vorschlag 
wurde nicht in den Bericht aufgenommen. 
Um den Genozid von 1994 in Rwanda zu verhindern, hätte der Si
cherheitsrat 1993 und Anfang 1994 entschlossen handeln müssen; 
Erkenntnisse über den Ernst der Lage lagen vor. Als die Massaker 
ihren Höhepunkt erreichten, war Deutschland nicht Mitglied des Ra
tes. Deutschland teilte jedoch die allgemeine Ratlosigkeit, als 1995 
massenhaftes Morden im benachbarten Burundi einsetzte. Nach ei
nem Treffen mit Boutros-Ghali in New York sagte Werner Hoyer, 
der Staatsminister im Auswärtigen Amt, er habe keine Ahnung, was 
Deutschland dagegen tun könne. Deutlich wurde, daß angesichts in-
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nenpolitischer Konflikte um die Jugoslawienflüchtlinge ein stärke
res deutsches Engagement in Afrika von Bonner Seite nicht ge
wünscht wurde. 
Im weiteren Fortgang weitete sich die Krise in der Region noch aus 
und hatte schließlich den Osten Zaires als neuen Kriegsschauplatz. 
Im November 1996 kam es sogar überraschend zu einer Einigung 
auf eine militärisch abgesicherte humanitäre Intervention in Zaire. 
Noch erstaunlicher war, daß Deutschland erstmals die Initiative zu
gunsten einer solchen Aktion ergriff. M i t der französischen U N -
Vertretung wurde der Text eines Entschließungsentwurfs abge
stimmt, der dann als Resolution 1078(1996) angenommen wurde. 
Als es allerdings zu der Frage kam, wer Truppen stellen würde, 
blieb die deutsche Delegation stumm. In der Bonner Vertretung 
wurde diskutiert, wenigstens Sanitäter anzubieten - ein Vorschlag, 
der auch im Auswärtigen Amt Zustimmung fand - , doch am Ende 
lehnte die Bundesregierung eine deutsche Beteiligung ab. Deutsch
land hielt sich in der Folge zurück. 
Die Diskussion um Zaire illustriert ein wenig die Arbeitsweise des 
Sicherheitsrats: Soweit möglich, versucht der Rat einstimmige Be
schlüsse zu fassen, um bei ihrer Umsetzung auf eine möglichst brei
te internationale Unterstützung hoffen zu können. Das führt aller
dings dazu, daß eher schwache oder sogar nichtssagende Texte ein
stimmig angenommen werden als daß ein Vorgehen beschlossen 
wird, das man nur bei Gegenstimmen oder Enthaltungen durchsetzen 
könnte. Paris beispielsweise rückte von der ursprünglichen Forde
rung ab, daß man keine Zeit verlieren dürfe; Washington, Moskau 
und Beijing wollten aus unterschiedlichen Gründen abwarten. A m 
Ende begrüßte die knapp eine Woche nach der ersten einschlägigen 
Entschließung ergangene Resolution 1080(1996) lediglich das von 
Kanada betriebene Vorhaben und forderte »andere interessierte 
Staaten« zur Mitwirkung auf. Zu einer Intervention in Zaire kam es 
dann jedoch nicht mehr, da die Rwandaflüchtlinge in ihre Heimat 
zurückkehrten. 

4. GUS-Staaten 

Bereits im Herbst 1994 hatte Botschafter Henze seinen ersten Auf
tritt im Sicherheitsrat gehabt: als dessen Gast, der einen Resolutions
entwurf der >Freunde Georgiens< (der zweiten Kontaktgruppe mit 
deutscher Beteiligung) einbrachte. Deutschland verteidigte das 
»Prinzip der territorialen Integrität« im Hinblick auf Georgien und 
Tadschikistan; beide Mitglieder der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten< (GUS) leiden an inneren Konflikten. A u f Grund der engen 
Beziehungen zu Georgien, dessen jetziger Präsident Eduard Sche
wardnadse eine wichtige Rolle bei der deutschen Einigung gespielt 
hatte, habe es nie ein Zögern gegeben bei der Beteiligung deutscher 
Soldaten an der Beobachtermission U N O M I G ; entsandt wurden 
zehn deutsche Offiziere und Unteroffiziere. Bonner Diplomaten wa
ren »intensiv an der Ausarbeitung des Mandats für die Beobachter
gruppe in Georgien beteiligt.« Erstmals wurden westliche Beobach
ter zusammen mit GUS-Friedenstruppen, de facto russischen Trup
pen, bei einer friedenserhaltenden Operation eingesetzt. 
Heikel war dabei die Frage, in welchem Maße die Beobachtergruppe 
die Aktivitäten der GUS-Truppen überwachen sollte, sowie die Frage 
der Finanzierung. Moskau war der Meinung, wenn die U N an der 
Überwachung teilhätten, müßten sie sich auch an der Finanzierung be
teiligen. Und Rußland wie Georgien beharrten auf einer UN-Aktion 
mit überwiegend russischen Truppen. Die Folge wäre gewesen, daß 
Rußland die Kontrolle behält, der Westen aber bezahlt. Deutschland 
war sich mit den anderen Mitgliedern der Kontaktgruppe darin einig, 
daß dies nicht hingenommen werden könne, sagt Henze. Dafür mußte 
man Moskau entgegenkommen und einigte sich auf einen Kompro
miß, was die Tätigkeit der Militärbeobachter betraf. In der Beschrei-

Keine E i n e Welt 
Machtvoll haben die USA UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Gha
l i mit dem Argument vertrieben, er habe die Reform der Vereinten 
Nationen nicht genügend vorangebracht. Werden sie nun ebenso 
machtvoll zum Vorreiter einer UN-Reform werden? Sind wir Zeugen 
einer amerikanischen Rückbesinnung auf die Zeit, als die herausra
gende Siegermacht des Zweiten Weltkriegs von ihrem früheren Isola
tionismus Abschied genommen hatte und mit dem Leitbild der ge
meinsamen >Einen Welt< aller Völker in die Weltpolitik eingetreten 
war? Geht vielleicht gar von den Vereinigten Staaten eine Renais
sance der idealistischen macht- und kooperationspolitischen Grund
gedanken jener Organisation aus, die 1945 auf Betreiben der USA 
und mit einer vor allem von diesen geformten Charta gegründet wor
den war? 
Wohl kaum. Denn in dem ursprünglichen amerikanischen Gemisch 
aus weltpolitischem Idealismus und außenpolitischem Pragmatismus, 
aus dem die U N entstanden waren, gewann bekanntlich bald der letz
tere Vorrang. Zudem entstand, wie erinnerlich, in den USA während 
des Kalten Krieges durch die automatischen Mehrheiten< aus So
wjetblock und Dritter Welt eine bis heute wirksame Abneigung ge
genüber den als >un-amerikanisch< empfundenen U N . Seither pendelt 
die amerikanische Weltpolitik, je nach inneramerikanischer Stim
mungslage oder innenpolitischer Konstellation, zwischen weltpoliti
schem Sendungsbewußtsein (für das die Uno als störend empfunden 
wird) und isolationistischer Zurückhaltung (für welche die Uno als 
ein wichtiger Grund verstanden wird). 
Während der Jahrzehnte der weltweiten Ost-West-Konfrontation wa
ren für die USA als die westliche der beiden Supermächte in den U N 
gewisse Kooperationen vorgezeichnet und die Optionen einge
schränkt. Für den von der derzeit einzigen Supermacht USA ent
wickelten weltpolitischen Unilateralismus bedeutet jede zusätzliche 
Einbindung der Vereinigten Staaten in die Multilateralismen der U N 
eine Einschränkung ihrer weltpolitischen Bewegungsfähigkeit. Die 
amerikanische Außenpolitik ist daher gegenüber den U N von dem 
Mißtrauen geleitet, das das eines Gulliver gegenüber den ihn im Lan
de der Liliputaner bedrohenden Listen und Gefahren ist. Wollen die 
USA (was ihnen wohl niemand verdenken kann) ihre Stellung als Su
permacht erhalten, dann müssen sie fast zwangsläufig vermeiden, 
über die Uno Teil einer >One World< zu werden. Dann müssen sie die 
Vereinten Nationen gewissermaßen als ein Gegenüber verstehen, je 
nach Lage als einen Partner oder Konkurrenten, oder, soweit möglich, 
als ein Mittel für die eigene Weltpolitik. 
Exemplarisch deutlich wurde diese Position in dem Vortrag der desi
gnierten amerikanischen Außenministerin Madeleine Albright 
während ihrer Anhörung vor dem Senat. »Wir müssen«, sagte sie ein
leitend, »unsere Führungsrolle bewahren, wenn wir unsere Interessen 
weltweit schützen wollen.« Anschließend behandelte sie in ihren um
fangreichen Ausführungen so ziemlich alle aktuellen Probleme der 
amerikanischen Außenpolitik. Die U N wurden dabei zweimal er
wähnt: einmal als das Instrument für Sanktionen gegen Irak und ein
mal als eine von mehreren Organisationen für Zwecke der »Reaktion 
auf Notfälle und Konflikte«. Zur Uno als umfassender Weltorganisa
tion (deren Verbesserung die UN-Botschafterin Albright gegenüber 
Boutros-Ghali so unermüdlich gefordert hatte) oder zu einer auf die 
Uno als solche gerichteten Politik der USA verlor die neue Außenmi
nisterin kein Wort. 
Reformvorschläge für die U N , die darauf zielen, mit Hilfe der Welt
organisation eine irgendwie geartete multilaterale >global governan-
ce< zu erreichen, mit der die USA (als Gulliver) verstärkt in ein Re
gelwerk einer >One World< (der Liliputaner) eingebunden würden, 
werden am amerikanischen Widerstand scheitern. Das würde bei
spielsweise für jegliche Reform gelten, durch die etwa der Sicher
heitsrat seine in den letzten Jahren ausgeübte Funktion, den Einsatz 
amerikanischer Waffenmacht zu legitimieren, schwerer als bisher er
füllen könnte. Oder für eine Reform, durch die die U N etwa neue, von 
den Staaten unabhängige Finanzquellen (und damit mehr Eigenstän
digkeit) erhalten könnten. 
Merke: Die >Eine Welt< ist eine, die Vereinten Nationen sind eine an
dere und die Vereinigten Staaten bleiben eine ganz besondere Sache. 
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Karl Josef Partsch 
24. Juni 1914 - 30. Dezember 1996 

>Die Konvention zur Beseitigung der Rassendiskriminie
rung« war im Jahre 1971 der erste Aufsatz des Bonner Ju
raprofessors in dieser Zeitschrift überschrieben. 1969 war 
er in das Amt eines in persönlicher Eigenschaft tätigen 
Sachverständigen in dem unter dem Übereinkommen ein
gerichteten Ausschuß gewählt worden, das er dann zwei 
Jahrzehnte lang versehen sollte. Selbst hatte er einen 
Rassismus, der vom Staat, aber auch von den Mitbürgern 
ausging, als Enkel eines jüdischen Großvaters in der Nazi
zeit erfahren müssen; Aufhebens davon machte er später 
nicht. Den Krieg überstand er mit Glück in der Marine, die 
ihn als Italienisch-Dolmetscher einsetzte. Seine wissen
schaftliche Laufbahn nach dem Krieg wurde durch eine 
mehrjährige Tätigkeit im Auswärtigen Amt nicht unterbro
chen, sondern ergänzt. 
Er war der erste Deutsche in einem Expertengremium der 
UN, und dies vor dem deutschen Beitritt zu den Vereinten 
Nationen. Für die Weltorganisation engagierte er sich 
auch im Rahmen der DGVN. Ihrem Vorstand gehörte er 
von 1972 bis 1983 an (danach dem Präsidium); Vorsitzen
der war er von 1977 bis 1979. Anläßlich seines 70. Ge
burtstags ehrten ihn die Vereinten Nationen mit ihrer Frie
densmedaille. Die Zeitschrift VEREINTE NATIONEN berei
cherte er nicht nur mit seinen Beiträgen - für dieses Heft 
war eine Rezension aus seiner Feder verabredet -, son
dern förderte sie auch eineinhalb Jahrzehnte lang als Vor
sitzender ihres Beirats. Seine hohen Anforderungen an 
Qualität und Fachkompetenz haben Maßstäbe gesetzt. 

Prof. Dr. Rüdiger Wolf rum Dr. Volker Weyel 
- Vorsitzender der DGVN - - Chefredakteur -

bung der Aufgaben war dann nicht mehr vom Überwachen (monito
ring) die Rede, sondern nur mehr vom Beobachten (observing). 

5. Westsahara 

Der Versuch, einem Selbstbestimmungsreferendum in dem seit zwei 
Jahrzehnten von Marokko besetzten Territorium näherzukommen, 
blieb nach Empfinden Bonner Diplomaten »ein mühsames Unterfan
gen ohne Fortschritte«. Vor Ort, in der MINURSO, ist Deutschland 
mit sechs Beobachtern beteiligt. Im Dezember 1995 haben Frank
reich, die USA und Großbritannien einen »sehr einseitigen Resoluti

onsentwurf eingebracht«, der Marokko deutlich besser gestellt hätte 
als die Freiheitskämpfer der Polisario. Deutschland habe, da stets um 
Ausgewogenheit bemüht, sich in den informellen Konsultationen ge
gen dessen Verabschiedung gestellt und neue Verhandlungen er
zwungen. Es war das erste und einzige Mal , daß Deutschland einen 
Entwurf zu Fall gebracht hat. 

Friedensoperationen 

Die Idee von auf Abruf für Zwecke der Friedenssicherung bereitste
henden Truppen, sogenannten Standby-Kontingenten an Personal 
und Material, ist so alt wie die U N selbst. Unter den Bedingungen der 
Blockkonfrontation konnte sie nicht realisiert werden, wurde dann 
aber in einem gewandelten Umfeld von Generalsekretär Boutros-
Ghali propagiert. In den USA hatte sie zunächst Beifall gefunden, 
verfiel jedoch nach der Tötung der 18 US-Soldaten in Mogadischu 
im Oktober 1993 heftiger Ablehnung. 
Ähnlich umstritten wie in den US A war das Konzept auch in Deutsch
land; kaum hatten seine Vertreter zu Jahresbeginn 1995 im Sicher
heitsrat Platz genommen, gab es die erste innenpolitische Auseinan
dersetzung zum Thema Friedensmissionen. Der Konflikt wurde 
während der gesamten zwei Jahre nicht gelöst. Das Auswärtige Amt 
in Bonn und seine Ständige Vertretung in New York waren stets um 
aktive Mitarbeit bemüht, wollten dem UN-Sekretariat Zusagen ma
chen, um ihr Profil zu schärfen. Das Verteidigungsministerium und 
das Kanzleramt blieben skeptisch: »Wer am Verteidigungsminister 
vorbei über Soldaten verfügen w i l l , dem wünsche ich viel Vergnü
gen«, sagte Verteidigungsminister Volker Rühe - eine klare Absage 
an Klaus Kinkel. 
Während Boutros-Ghalis Besuch in Bonn im Januar 1995 bemühte 
man sich um eine Beendigung des Streits. Wie gering die Koordina
tion auf deutscher Seite war, zeigte sich jedoch während einer 
zweitägigen Debatte, die im Sicherheitsrat just während des Besuchs 
stattfand. A u f Weisung aus Bonn hatte Botschafter Henze kurzfristig 
seinen Redetext abändern müssen. Im vorab verteilten Skript hatte er 
noch Soldaten »aus allen Waffengattungen« versprochen; in Kürze 
werde man weitere Einzelheiten mitteilen. Nun aber sagte er, daß 
man das Konzept der Verfügungsbereitschaftsabkommen grundsätz
lich unterstütze, derzeit allerdings noch keine Truppenteile konkret 
benennen könne. Grund dafür sei die gegenwärtige »grundlegende 
Umstrukturierung« der Bundeswehr. 
Hinter den Kulissen ging der Streit auch nach dem Bonn-Besuch des 
Generalsekretärs weiter, und im Grunde ist dieser Konflikt bis heute 
nicht beigelegt. Bis zu einem gewissen Grad hat er die deutsche Mi t 
wirkung im Sicherheitsrat sogar geprägt. Unklar blieb beispielswei
se, ob Deutschland auch Sanitäter oder Truppen außerhalb Europas 
einsetzen wird. Der Außenminister wollte dem UN-Sekretariat im 
November 1996 ein entsprechendes Angebot für den Einsatz in Zai
re unterbreiten. Immerhin hatte Deutschland ja maßgeblich an der er
sten einschlägigen Resolution 1078(1996) mitgearbeitet. Doch i m 
Bundeskabinett gab es dafür wenig Verständnis. A m Ende hatte 
Deutschland Glück, daß die gesamte Aktion im Sande verlief und es 
nicht weiter auffiel, daß diejenigen, die als erste nach einer huma
nitären Intervention gerufen hatten, plötzlich sehr schweigsam ge
worden waren. Zu den weiteren Beratungen hatte der kanadische 
Leiter der Aktion, General Maurice Baril, die Deutschen gar nicht 
mehr hinzugezogen. 
Klarheit herrscht mittlerweile auf der rechtlichen Seite: Die Verfas
sungsfrage ist nun als eine interessante Begebenheit der deutschen 
Verfassungsgeschichte abgehakt, sagt Generalleutnant Manfred E i -
sele, Beigeordneter Generalsekretär in der Hauptabteilung Friedens
operationen. Die bemerkenswerteste und aus deutscher Sicht histo
risch wichtigste Handlung im Sicherheitsrat unter dem Vorsitz des 
Grafen Rantzau sei dessen letzte Amtshandlung vor Eintritt in den 
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Ruhestand gewesen. Rantzau war nämlich derjenige, der Untergene
ralsekretär Kofi Annan am 30. Juni 1995 das schriftliche Angebot 
Deutschlands für die Beteiligung an der Friedensmission in Bosnien-
Herzegowina und Kroatien übergeben hatte. Das spiegele, so Eisele, 
eine Etappe auf dem Weg Deutschlands zur Normalität wider. Die
ses Thema, das Rantzau während seiner Präsidentschaft bewegt hat
te, war für seinen Nachfolger bereits Geschichte. 
Während der Präsidentschaft von Botschafter Eitel im August 1996 
- der (turnusgemäßen) zweiten Präsidentschaft in den zwei Jahren -
befaßte sich der Rat erstmals mit dem Thema Minenräumung. 
Deutschland hatte das Konzept der Friedenskonsolidierung aus der 
>Agenda für den Frieden< Boutros-Ghalis aufgenommen. Eitel 
schlug vor, die Minenräumung als »festen Bestandteil« in alle künf
tigen Mandate der Friedenssicherungseinsätze aufzunehmen. China, 
einer der größten Hersteller von Landminen, reagierte in gewohnt 
skeptischer Manier. Gleichwohl nahm der Rat den Gedanken in einer 
dann von Präsident Eitel verlesenen Erklärung (S/PRST/1996/37; 
Text: S. 40 dieser Ausgabe) auf. Ob er sich tatsächlich in der Praxis 
durchsetzen läßt, muß sich allerdings noch zeigen. 

Reform und Transparenz 

Der Anspruch, die Rolle im Rat vorbildlich auszufüllen, kam im 
Bemühen um mehr Offenheit zum Ausdruck. Transparenz wird ge
rade von Seiten kleinerer Länder als wichtiger Teil der UN-Reform 
und speziell der Reform des Sicherheitsrats gesehen. Da es so gut 
wie keine streitigen Abstimmungen mehr gibt, deren Ergebnisse die 
Positionen einzelner Länder erkennen lassen, müssen sich die ande
ren UN-Mitgliedstaaten und die Presse angesichts spärlicher Infor
mationen über die inoffiziellen Verhandlungen das Bi ld der Beratun
gen zusammensetzen wie ein Puzzle. 
Vor allem die Amerikaner verstanden sich sehr gut darauf, noch 
während laufender Beratungen den Ton der Berichterstattung zu be
stimmen, und zwar durch selektive, einseitige Informationen. James 
Rubin, Albrights rechte Hand und Sprecher, trommelte für gewöhn
lich die amerikanischen Reporter vor dem Sitzungssaal zusammen, 
und diktierte ihnen direkt in die Notizblöcke: »Okay. Hier ist Eure 
Überschrift...« Viele waren ihm dankbar dafür und verbreiteten die 
amerikanische Sicht der Dinge als hohe Meinung des Rates - bevor 
andere ihre (oft gegensätzliche) Sicht darlegen konnten. 
Zunächst allerdings hatten die Bonner Diplomaten eine abweisende 
Haltung eingenommen. Während die Vertreter Großbritanniens, 
Österreichs, Tschechiens oder der USA vor der Kamera mitunter 
lange Interviews gaben (und dadurch zu Medienfiguren wurden), 
schlichen sich die Deutschen leise aus dem Saal. Dies sei »demüti
gend« für die Deutschen, kommentierte ein Diplomat aus einem EU-
Land. Die Zurückhaltung war vom Auswärtigen Amt verordnet wor
den. Nach einiger Zeit durfte der Botschafter wenigstens kurz Stel
lung nehmen; allerdings nicht, weil Bonn Auskunft geben wollte, 
sondern um Fernsehbilder zu vermeiden, in denen der Botschafter 
vor laufender Kamera mit der obligatorischen Floskel »Kein Kom
mentar« abwinken muß. 
A u f die Reform des Sicherheitsrats angesprochen, hatte Botschafter 
Eitel die Bitte um eine (zitierfähige) Stellungnahme einmal mit die
sen Worten abgewehrt: »Nein, das dürfen wir natürlich nicht. Dazu 
sind wir zu dumm.« Eine Anspielung, daß die Presse sich ans Aus
wärtige Amt in Bonn zu halten habe. M i t der Zeit änderte sich das je
doch, und im zweiten Jahr und vor allem während seiner Präsident
schaft avancierte Tono Eitel zu einem der bei den Korrespondenten 
beliebtesten und bekanntesten Botschafter. Deutschen Journalisten 
beantwortete er Fragen zu allen aktuellen Themen der Tagesord
nung. 
Hatte Detlev Graf zu Rantzau - einer der beschlagensten Präsidenten 
des Sicherheitsrats überhaupt, der die Dinge sehr ernst und sehr ge

nau nahm - den Ständigen Mitgliedern am Ende seiner sechs Mona
te im Rat offen eine Manipulation des Gremiums vorgeworfen, so 
verstand sich sein Nachfolger Eitel mehr auf Harmonie, sagen Bot
schafterkollegen. Eitel bemühte sich mehr als viele andere Botschaf
ter, die Politik des Rates den Nichtmitgliedern und Journalisten 
transparent zu machen. Nach jeder Sitzung des Irak-Sanktionsaus
schusses hielt er zwei Informationsveranstaltungen ab: eine für Re
porter, die andere für interessierte Vertretungen, die jedesmal von 
rund 40 Personen wahrgenommen wurden. Während die Abschluß
berichte mancher Ausschußvorsitzenden kaum drei Seiten lang sind, 
berichtete Eitel ausführlich in zehnfacher Länge. 
»Eitel trifft klare Entscheidungen, und sein Weg dorthin ist unab
hängig«, lobte ihn der chilenische UN-Botschafter Juan Somavia. 
Als Leiter des Irak-Ausschusses scheute Eitel im Sommer 1996 auch 
nicht die Konfrontation mit den USA, die den Verkauf von Öl für hu
manitäre Zwecke lieber erst nach ihrer Präsidentenwahl gestatten 
wollten. Eitel beharrte auf einer schnelleren Bearbeitung - und setz
te sich durch. 

»Als Vorsitzender hatte er Einblick in alle technischen Details, und seine 
Analysen der Situation waren sehr hilfreich für die Presse, auch wenn sie 
der amerikanischen Botschaft nicht immer gefielen. Er wurde als neutral 
empfunden«, 

konstatiert Barbara Crossette, die UN-Korrespondentin der >New 
York Times<. Ein weiteres Beispiel sei die Auseinandersetzung zwi
schen Paris und Washington um Boutros-Ghali. 
»Ich habe überall herumgefragt: Was denken die Franzosen wirklich? 
Wer spricht mit ihnen? Immer wieder wurde mir gesagt: Die Deutschen 
haben das Vertrauen der Franzosen. Bonner Diplomaten haben im Si
cherheitsrat eine Position eingenommen, die Offenheit nach allen Seiten 
signalisiert«, 
so Crossette. Sie beschreibt Eitel als »sehr kompetent, umfassend in
formiert und sehr hilfsbereit gegenüber Journalisten.« Die deutsche 
UN-Vertretung agiere sehr viel pressefreundlicher als die amerikani
sche. »Die Transparenz und Auskunftsfreudigkeit ist ein Punkt, für 
den die Deutschen hier mehr und mehr respektiert werden«, sagt Cros
sette. Was die Deutschen sagten, gelte als solide Information. 

Der ständige Sitz - ständig im Kopf 

Für die zwei Jahre der deutschen nichtständigen Mitgliedschaft zieht 
Somavia folgende Bilanz: 

»Ich saß 1996, also ein Jahr, zusammen mit Deutschland im Sicherheits
rat. Wenn Deutschland weiterhin dieselbe Rolle spielen wird, die jetzt 
Botschafter Tono Eitel gespielt hat, dann wäre das die beste Rechtferti
gung für Deutschland, Ständiges Mitglied zu werden.« 

Deutschland habe als nichtständiges Mitglied im Rat eine »ziemlich 
gute Rolle gespielt«, sagt auch Ismail Razali, der aus Malaysia kom
mende Präsident der 51. Tagung der Generalversammlung. Deutsch
land habe einen erstklassigen Botschafter, der auf die Stimmen vieler 
UN-Mitglieder höre, mehr als »einige andere europäische Länder.« 
Zugleich betont Razali, dies allein könne kein Maßstab dafür sein, ob 
Deutschland einen ständigen Sitz verdient habe. Dies sei »eine ande
re Sache«; da müßten Deutschland und Japan schon die Gewähr bie
ten, noch mehr auf die Belange der Entwicklungsländer zu achten. 
Der Wert einer Mitgliedschaft im Rat wird in der deutschen Vertre
tung nicht zuletzt im Hinblick auf die Kontaktpflege gesehen. Dies 
könne man gar nicht hoch genug einschätzen, sagt Botschafter Eitel: 

»Wir waren gesuchte Gesprächspartner, uns wurden Angebote gemacht, 
wir wurden gefragt. Nehmen Sie nur Botschafterin Albright, die Kabi
nettsrang hat. Wann werde ich künftig Zugang zu einem Mitglied des 
amerikanischen Kabinetts haben?« 

Während der Mitgliedschaft im Rat habe er sie mehrmals täglich ge
sehen, vormittags, nachmittags und abends. Seit Januar 1997 muß er 
wieder förmlich um einen Termin beim Ständigen Vertreter der USA 
bitten. 
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»Aber das ist dann ein Termin. Da trete ich dann an und bringe mein Anlie
gen vor. Das wäre nicht wie im Rat, wo mich Frau Albright unter den Arm 
nahm, oder ich nahm sie unter den Arm, und wir wandelten gemeinsam den 
Korridor entlang, und man zog den anderen in eine Ecke und sagte: >Hör' 
mal, ich hab' da noch was Wichtiges zu besprechen^« 

Da würde ein ständiger Sitz natürlich manches leichter machen. Das 
Streben danach ist das zentrale Anliegen von Bundesaußenminister 
Kinkel in der UN-Politik. >Ständiger Sitz< steht somit als unsichtbare 
Überschrift über dem Tun und Lassen der deutschen Ständigen Ver
tretung in New York, auch wenn es sich womöglich nur um eine Fata 
Morgana handelt. Nun ist es nicht so, daß die Bonner Diplomaten un
unterbrochen auf diesen Wunsch hinweisen; aber bei jeder Entschei
dung, ob wichtig oder nicht, halten sie kurz inne und überlegen: Was 
heißt das für den ständigen Sitz? Könnte es schaden, könnte es nutzen? 
Gerade im Vergleich mit Italien fällt auf, daß Deutschland längst nicht 
alle Möglichkeiten zur Profilierung ausgeschöpft hat. Angst vor mög
lichem Schaden schien daher ein weit stärkeres Motiv für bestimmte 
Entscheidungen zu sein als die Frage nach dem Nutzen. Die Furcht 
Deutschlands, eines der Ständigen Mitglieder oder die Gruppe der 
Entwicklungsländer mit allzu deutlichen Positionen zu verärgern, war 
stets zu spüren. Ein Beispiel: In einem modellhaften deutschen Reso
lutionsentwurf für die Generalversammlung zu einer Erweiterung des 
Sicherheitsrats fand sich der Hinweis, die Erweiterung solle nach 15 
Jahren noch einmal überprüft werden - die Besetzung des Rates also 
auf Wunsch der Mehrheit rückgängig gemacht oder geändert werden 
können. Dahinter steht der Gedanke, den deutschen Sitz zusammen 
mit den Sitzen Frankreichs und Großbritanniens eventuell in einem ge
meinsamen europäischen aufgehen zu lassen, falls Frankreich und 
Großbritannien zu diesem Zeitpunkt dazu bereit wären. Obwohl sich 
mit diesem Ansatz der Vorwurf Italiens, das deutsche Streben sei eine 
Absage an einen gemeinsamen europäischen Sitz, leicht hätte wider
legen lassen, wurde nie darauf hingewiesen. Grund war die Angst, 
Frankreich oder Großbritannien mit dem Ansinnen, ihre historischen 
Privilegien zugunsten eines künftigen gemeinsamen Sitzes aufzuge
ben, zu brüskieren. Im übrigen ähnelte die deutsche Politik in den UN 
in vielerlei Hinsicht der deutschen Außenpolitik zur Zeit des Kalten 
Krieges: Gut Freund zu sein mit allen, besonders den wichtigen Im
portländern, war das Leitmotiv. War doch einmal eine Entscheidung 
fällig (etwa zwischen den europäischen Verbündeten und der westli
chen Führungsmacht), so folgte sie keiner Doktrin, sondern fiel gemäß 
den Umständen des Einzelfalles aus. 

Zurückhaltung wird auch demonstriert, wann immer in New York die 
Frage nach der Erweiterung des Sicherheitsrats auftaucht. Während 
Japan auch nach außen hin frühzeitig Anspruch auf einen ständigen 
Sitz erhob (und damit Deutschland gezwungen hatte, sich öffentlich 
zu artikulieren), lautet die deutsche Devise seit Jahren: Wir sind bereit, 
sobald wir gerufen werden. Keinesfalls, so betonte der Bundesaußen
minister immer wieder, wolle er selbst mit einem deutschen Resoluti
onsentwurf zur Erweiterung des Rates in der Generalversammlung 
vorpreschen. Allenfalls folgt noch sein Hinweis, die überwiegende 
Mehrheit der 185 UN-Mitgliedstaaten sehe in Deutschland und Japan 
natürliche Kandidaten für neue ständige Sitze. 
Im Sommer 1996 tauchte jedoch in New York unversehens ein inof
fizieller deutscher Resolutionsentwurf für die Erweiterung auf und 
sorgte für Verwirrung. Der Entwurf war auf einem Umweg über den 
malaysischen UN-Botschafter und neuen Präsidenten der General
versammlung, Ismail Razali, in die Verhandlungen geraten. Nach 
deutscher Darstellung hatte der Leiter der UN-Abteilung im Aus
wärtigen Amt, Gunter Pleuger, das Papier im August bei einem Be
such im malaysischen Außenministerium auf einem Schreibtisch 
»vergessen«. Der Entwurf, sagte Botschafter Henze, sei ein »Papier, 
auf dem Deutschland steht, das aber nicht von Deutschland kommt.« 
In New York wurde spekuliert, daß das Papier als deutsche Formu
lierungshilfe für einen gleichlautenden Resolutionsentwurf Malay
sias oder der Blockfreien gedacht gewesen sei. 
In der vierseitigen Unterlage heißt es zunächst, Ziel der Erweiterung 
müsse eine gerechte Vertretung aller Erdteile sein. Asien, Afrika so
wie Lateinamerika und die Karibik müßten daher je einen ständigen 
Sitz erhalten sowie zusätzlich mit nichtständigen Sitzen ausgestattet 
werden. M i t Bedacht gesteht der Entwurf den drei Regionen völlige 
Freiheit zu, ihren ständigen Sitz für immer an ein einziges Land oder 
zeitlich begrenzt an zwei oder mehrere Länder zu vergeben. Um auf 
der anderen Seite die Reform für die bisherigen Veto-Mächte erträg
lich zu machen, sieht der Entwurf auch einen geänderten Abstim
mungsmodus vor. Weder die Gruppe der Industrie- noch die der Ent
wicklungsländer sollte den Rat dominieren dürfen. Der wichtigste 
Punkt freilich ist, daß Deutschland und Japan ebenfalls ständige Sit
ze erhalten sollen. Der Zeitpunkt, zu dem der Entwurf publik wurde, 
kam allerdings aus deutscher Sicht ungelegen. Entgegen deutschen 
Hoffnungen hatte sich die (seit 1993 tätige und allen Mitgliedstaaten 
offenstehende) Arbeitsgruppe der Generalversammlung nämlich 
noch nicht auf einen Modus der Reform einigen können. 

Auch wenn Fensterreden nicht völlig aus der Pra
xis des Sicherheitsrats verschwunden sind, er
leichtert die seit einigen Jahren übliche, hinter 
verschlossenen Türen erfolgende informelle Vor
beratung der Entschließungen und offiziellen 
Erklärungen die Konsensfindung erheblich. Schat
tenseite dieses Verfahrens ist, daß der Entschei-
dungsprozeß sowohl für die Öffentlichkeit wie 
auch für die Nichtmitglieder des Rates wenig 
transparent ist. Dem berechtigten Interesse der 
Medien wie auch der übrigen UN-Mitglieder sucht 
der jeweilige Ratspräsident im Rahmen der Ge
pflogenheiten Rechnung zu tragen; hier Präsident 
Tono Eitel während des deutschen Vorsitzes im 
August 1996 nach dem Verlassen des Sitzungssaa
les. 
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Vor allem Italien hatte Deutschlands Ansprüche erfolgreich hinter
trieben. Die USA hingegen hatten den japanischen und deutschen 
Anspruch zwar nachdrücklich unterstützt, zugleich aber durch
blicken lassen, daß ihnen an einer Stärkung des Gewichts des Südens 
nicht gelegen ist. Auch hierzu hatte Rantzau im Juni 1995 deutliche 
Worte gefunden. Eine Entscheidung über neue ständige Sitze hän
ge stark von den Ländern der Dritten Welt ab, die längst die Mehr
heit in der Weltorganisation stellen, sagte Rantzau und kritisierte in 
diesem Zusammenhang »die Arroganz«, die ehemalige und amtie
rende UN-Botschafter der USA gegenüber jenen Staaten an den 
Tag legten. Diese Arroganz beschleunige die Reform nicht gerade. 

Fazit 

In den Analysen des Abstimmungsverhaltens während der früheren 
Amtsperioden der Bundesrepublik Deutschland im Sicherheitsrat in 
den Jahren 1977/78 und 1987/88 war als wichtigstes Ergebnis die 
Widerspiegelung der Bündnistreue zu den Vereinigten Staaten zu 
verzeichnen. Selbst wenn die Vertreter Bonns in der Sache nicht 
hundertprozentig von den Argumenten Washingtons überzeugt wa
ren, wurde in aller Regel mit den USA gestimmt. Inzwischen hat, 
trotz der herausgehobenen Stellung der beiden Ständigen Mitglieder 
Frankreich und Großbritannien, die Zusammenarbeit unter den EU-
Staaten zugenommen. Ein Großteil der Stellungnahmen wurde im 
Namen der EU vorgetragen, sämtliche Positionen wurden in regel
mäßigen Konsultationsrunden mit allen EU-Ländern abgestimmt. 
Allerdings hat die Tatsache, daß das andere nichtständige Mitglied 
aus der EU, Italien, den deutschen Wunsch nach einem ständigen 
Sitz im Rat in den beiden Jahren mit großer Energie bekämpft hat, ei
ne noch engere westeuropäische Zusammenarbeit im Rat verhin
dert. 

Innerhalb der Bosnien-Kontaktgruppe zeigte sich erneut große Über
einstimmung mit Washington, die dieses Mal nur zum Teil der 
Bündnistreue zugeschrieben werden kann. Entscheidend war, daß 
die Vereinigten Staaten und Deutschland ähnliche Interessen hatten. 
Der auf den ersten Blick erstaunliche Umstand, daß Deutschland mit 
einem Resolutionsentwurf zum Fall von Srebrenica die Initiative er
griffen hatte, ohne sich vorher mit den USA abzustimmen, ist zwar 
ungewöhnlich - die Zustimmung aus Washington aber war es nicht, 
sondern war zu erwarten gewesen. Diese Resolution darf als erfolg
reichste deutsche Aktion gelten, auch wenn bei der endgültigen Fas
sung des Textes Kompromisse gemacht werden mußten. 
Grundlegende Erfahrung war jedoch, daß bei Aktionen der Friedens
sicherung wiederum vor allem jene Länder die Politik bestimmen, 
die die Truppen stellen. Als die Bonner Vertreter dieses Prinzip ein
mal außer acht ließen und - vom Erfolg der Srebrenica-Ent
schließung getragen - auf eine Resolution zur Verfolgung der 
Kriegsverbrecher im ehemaligen Jugoslawien drangen, stießen sie 
prompt auf den Widerstand der Amerikaner. 
Die zweite Initiative - das Eintreten für eine humanitäre Mission in 
Zaire - zeigte am Ende eher das deutsche Zögern bei den Friedenssi
cherungsoperationen auf als daß sie eine deutliche, mit Nachdruck 
vertretene Position unter Beweis stellte. Aus Sicht der Vertreter 
Deutschlands am East River war sie gleichwohl ein Erfolg, hatte 
Bonn doch damit den Ländern des Südens das Gefühl vermittelt, daß 
ihm das Schicksal Afrikas nicht gleichgültig ist. 
Das lenkt den Blick auf ein nicht unwichtiges Detail: Vertreter von 
Entwicklungsländern hatten den deutschen Botschafter Detlev Graf 
zu Rantzau zu Beginn der Amtsperiode wissen lassen, daß sie die 
zweijährige nichtständige Mitgliedschaft als »Probe- und Be
währungszeit« für die Berechtigung des deutschen Strebens nach ei
nem ständigen Sitz im Rat betrachten. 

Dayton - kein Synonym für Frieden 
Nach dem angeblichen Versagen der Vereinten Nationen: 
absehbares Scheitern der NATO-Mission A n d r e a s z u m a c h 

Seit über einem Jahr spielen die Vereinten Nationen im ehemaligen 
Jugoslawien nur noch eine marginale, öffentlich kaum mehr beach
tete Rolle. Die U N überwachen mittels der UNTAES den Über
gangsprozeß in Ostslawonien bis zur endgültigen Eingliederung die
ses Gebietes nach Kroatien; UN-Organisationen wie der UNHCR 
betreuen und versorgen weiterhin Flüchtlinge und Binnenvertriebe
ne in respektive aus Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Serbien. 
Die Friedensoperation in Bosnien-Herzegowina - eine der umfang
reichsten und teuersten in der Geschichte der Vereinten Nationen -
wurde mit der Übergabe der Kommandogewalt vom Kommandeur 
der Schutztruppe (UNPROFOR) an den Oberbefehlshaber der N A -
TO-geführten multinationalen Friedensumsetzungstruppe (Imple
mentation Force, IFOR) fünf Tage nach Unterzeichnung des > Allge
meinen Rahmenübereinkommens für den Frieden in Bosnien und 
Herzegowina« (UN Doc. A/50/790-S/1995/999 v. 30.11.1995) am 
14. Dezember 1995 offiziell beendet. 
In der öffentlichen Diskussion der meisten UN-Mitgliedstaaten gilt 
diese Friedensoperation heute gemeinhin als »gescheitert«. Insbe
sondere in den 16 NATO-Staaten ist die Behauptung vom »Versagen 
der Vereinten Nationen« weit verbreitet. Als besonders aussagekräf
tiger Beleg für dieses Versagen wird häufig angeführt, die Uno habe 
die Eroberung der vom Sicherheitsrat proklamierten Schutzzone 

Srebrenica im Juli 1995 und den nachfolgenden Völkermord an bis 
zu 8 000 muslimischen Zivilisten nicht verhindert und zudem nicht 
zugelassen, daß die N A T O rechtzeitig zur Rettung der Sicherheits
zone und ihrer Bewohner eingreift. Vor allem diese offizielle Versi
on der Ereignisse von Srebrenica hat bis weit in ehemals friedensbe
wegte, militärkritische Kreise den Glauben an politische Konzepte 
und Instrumente zur Bearbeitung von Konflikten und damit an die 
Vereinten Nationen nachhaltig erschüttert. Bis dahin, daß die These, 
wonach die Pazifisten der dreißiger Jahre Auschwitz erst ermöglicht 
hätten, mit der der CDU-Politiker Heiner Geißler 1983 noch auf brei
ten öffentlichen Protest stieß, inzwischen auch von prominenten 
Vertretern der Grünen formuliert wird. Die ständig wiederholte Be
hauptung vom Versagen der Vereinten Nationen in Bosnien-Herze
gowina hat wesentlich dazu beigetragen, daß die Weltorganisation 
sich heute auf einem historischen Tiefpunkt ihres Ansehens befindet. 
Dies wiederum schwächt die Chancen für die dringend erforderliche 
Verstärkung der politischen und materiellen Unterstützung der U N 
durch wichtige Mitgliedsländer. Die Mission der IFOR, die im De
zember 1996 von der multinationalen Stabilisierungstruppe (Stabi
lization Force, SFOR) abgelöst wurde, wird hingegen als Erfolgsge
schichte gehandelt. Wer anläßlich der IFOR-Nachfolgediskussion 
im Herbst vergangenen Jahres den Vorschlag machte, zwecks lang-
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fristiger Stabilisierung der Lage in Bosnien-Herzegowina dort wie
der eine UN-Truppe zu stationieren, erntete lediglich ein mitleidiges 
Lächeln. 
Die Unterzeichnung des Dayton-Abkommens im Dezember 1995 
und der Beginn der IFOR-Mission waren weltweit mit großer Er
leichterung aufgenommen worden und weckten Hoffnungen auf ei
nen Friedensprozeß in Bosnien-Herzegowina. Das ist psychologisch 
zwar verständlich angesichts der Bilanz kriegerischer Auseinander
setzungen mitten in Europa, die noch Anfang 1991 kaum jemand für 
möglich gehalten hatte, und der zahlreichen gescheiterten Bemühun
gen zur Beendigung der Konflikte. Deren Ergebnis waren 250 000 
Tote, rund drei Millionen Flüchtlinge und Binnenvertriebene, ein 
weitgehend zerstörtes Bosnien-Herzegowina sowie der wirtschafli-
che und politische Ruin Kroatiens wie Serbiens. Und fast fünf Jahre 
lang hatten sich europäische Regierungen und Institutionen, die 
USA, Rußland, die islamischen Staaten und die U N um Konfliktma
nagement, Deeskalation und politische Lösungen bemüht. Oftmals 
in Konkurrenz zueinander oder gar unter Verfolgung gegensätzli
cher Interessen und ohne dauerhaften Erfolg. Doch die Analyse von 
Vorgeschichte und Inhalt des Dayton-Abkommens sowie der Praxis 
seiner Umsetzung in den ersten zwölf Monaten zeigt, daß die Er
leichterung, mit der es aufgenommen wurde, voreilig war und die 
Hoffnungen auf einen Friedensprozeß in Bosnien-Herzegowina, der 
diesen Namen verdiente, leider unrealistisch sind. 
Die pauschale Behauptung vom Versagen der Vereinten Nationen 
wird durch den tatsächlichen Ablauf der Ereignisse nicht belegt. Die 
U N wurden von wichtigen Mitgliedsländern zum Sündenbock für ihr 
eigenes Versagen gemacht oder benutzt, um nationalstaatliche Inter
essen zu kaschieren. Angesichts der realen Entwicklung der Lage in 
Bosnien-Herzegowina ist nicht auszuschließen, daß die Mission der 
NATO-geführten IFOR/SFOR bis zu ihrem derzeit festgelegten Ab
schluß Mitte 1998 auch viel von ihrem Glanz verlieren und dann 
möglicherweise ebenfalls als gescheitert gelten wird. 

VORGESCHICHTE UND VORAUSSETZUNGEN VON DAYTON 

Die Vorgeschichte der Friedensvereinbarung begann im Frühjahr 
1994 mit der Etablierung der muslimisch-kroatischen Föderation 
innerhalb des Gesamtstaates. Die seit September 1992 tätigen Ver
mittler von U N und Europäischer Union, Cyrus Vance, Thorvald 
Stoltenberg und Lord Owen, waren mit ihren diversen >Friedens-
plänen< für Bosnien-Herzegowina gescheitert (siehe den Bericht S. 
20ff. dieser Ausgabe) - in erster Linie am Widerstand der von Ra
dovan Karadzic geführten bosnischen Serben, die damals noch of
fen von Serbiens Präsident Slobodan Milosevic unterstützt wurden. 
In Kroatien war außer einem brüchigen Waffenstillstand keine der 
Vereinbarungen des Vance-Planes vom Januar 1992 umgesetzt 
worden. Es drohte ein neuer Waffengang zwischen der Regierung 
in Zagreb und den Serben der Krajina. Nach zahlreichen, oft w i 
dersprüchlichen Erklärungen zu den Konflikten im ehemaligen Ju
goslawien in ihren ersten beiden Amtsjahren ergriff die Regierung 
Clinton Anfang 1994 erstmals die Initiative zu einem substantiellen 
Beitrag zur Beendigung der Konflikte. Die von Washington mit 
viel Druck und gegen anfängliche Bedenken nicht nur Rußlands, 
sondern auch Großbritanniens und Frankreichs durchgesetzte Ver
einbarung zwischen Muslimen und Kroaten zur Bildung einer Fö
deration in Bosnien-Herzegowina gilt seitdem zumindest in den 
westlichen Hauptstädten als >Grundpfeiler< einer Friedensordnung 
für das ganze Land. 
Ab dem Frühsommer 1994 wurde die von Washington ins Leben ge
rufene >Kontaktgruppe< aus USA, Rußland, Großbritannien, Frank
reich und Deutschland zum Zentrum aller diplomatischen Bemühun
gen. Die Vermittler von U N und EU blieben zwar im Amt und kas
sierten weiterhin ihre stattlichen Saläre von monatlich 20 000 US-

Dollar, spielten aber im Kontliktmanagement praktisch keine Rolle 
mehr. Motiv für das Engagement der amerikanischen Regierung war 
damals in erster Linie das Interesse, die erheblichen Spannungen in
nerhalb der N A T O zu entschärfen, die im Zusammenhang mit dem 
Krieg in Bosnien-Herzegowina und dem Einsatz der UNPROFOR 
entstanden waren. Nach intensiven Verhandlungen der Kontaktgrup
pe mit Serbiens Präsident Milosevic in Belgrad nahmen die Regie
rungen der fünf Staaten der Kontaktgruppe im September 1994 eine 
strategische Kurskorrektur vor. Milosevic, Vater der großserbischen 
Idee und Hauptdrahtzieher der Kriege und >ethnischen Säuberungen« 
in Bosnien-Herzegowina wie Kroatien (und deswegen von UN und 
EU mit Wirtschaftssanktionen belegt), galt der Kontaktgruppe von 
nun an als wichtigster Pfeiler einer Friedensvereinbarung. Im Ge
genzug versprach Milosevic, die Drina-Grenze zwischen Serbien 
und den bosnisch-serbischen Gebieten zu schließen und die dortigen 
Serben nicht mehr mit Nachschub zu beliefern. 
Zumindest ein Teil der Kontaktgruppe nahm diese Versprechen da
mals für bare Münze. Voller Zuversicht auf ein baldiges Ende des 
Bosnien-Konflikts berichtete der damalige Vertreter Deutschlands 
in der Gruppe, Michael Steiner (seit Ende 1995 Stellvertreter des 
Koordinators für den zivilen Wiederaufbau Bosnien-Herzego
winas, des Schweden Carl Bildt), Mitte September 1994 in Genf 
vor Journalisten über die Verhandlungen mit Milosevic, der serbi
sche Präsident werde dafür sorgen, daß Karadzic und dessen mi 
litärischer Oberbefehlshaber General Ratko Mladic »bis spätestens 
Ende dieses Jahres verschwinden«. Wenige Monate später, im 
Frühjahr 1995, waren Karadzic und Mladic jedoch nicht nur immer 
noch in ihren Positionen, sondern unter den nationalistischen Ser
ben Bosnien-Herzegowinas wie auch Serbiens und Kroatiens so 
populär wie nie zuvor. M i t der Geiselnahme von mehr als 300 
Blauhelmsoldaten hatten sie die UNPROFOR vorgeführt und dann 
auch noch Luftangriffen der angeblich so mächtigen N A T O ge
trotzt. Die Kontaktgruppe mußte eine Verschiebung der innerserbi
schen Kräfteverhältnisse zuungunsten ihres neuen strategischen 
Verbündeten Milosevic befürchten. Dieser konnte es sich mit 
Rücksicht auf die Karadzic-Sympathisanten im eigenen Lande 
nicht einmal leisten, die der Kontaktgruppe gegebene Zusage zur 
Schließung der Drina-Grenze umzusetzen. Unter Umgehung der 
wenigen, völlig unzureichend ausgestatteten Beobachterposten der 
U N wurde weiterhin alles - von Mehl bis zu vollständigen Luftab
wehrraketensystemen - über diese Grenze geliefert, was die Armee 
der bosnischen Serben an Nachschub benötigte. 
Doch offiziell bestätigten die fünf Mitglieder der Kontaktgruppe im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen alle sechs Wochen, Milosevic 
habe die Drina-Grenze entsprechend seiner Zusage dichtgemacht. 
Diese Berichte waren dann Grundlage für die schrittweise Suspen
dierung der gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) verhängten UN-Sanktionen. Die Regierung Clinton 
geriet im Frühjahr 1995 unter wachsenden Druck der Republikaner 
im Kongreß, der Regierung in Sarajevo Waffen zu liefern - unter 
Bruch des ursprünglich gegen die damalige jugoslawische Föderati
on verhängten Waffenembargos, das zumindest gemäß der innerhalb 
der U N dominierenden Völkerrechtsinterpretation auch noch für den 
unabhängigen Staat Bosnien-Herzegowina galt. Im Apri l 1995 for
derten beide Häuser des Kongresses Präsident Clinton mit Zweidrit
telmehrheit zu Waffenlieferungen an Bosnien-Herzegowina auf. 
Clinton mußte damit rechnen, daß sein Veto gegen diese Beschlüsse 
erneut mit Zweidrittelmehrheit überstimmt würde. Waffenlieferun
gen der USA an Bosnien-Herzegowina - offen getätigt und in erklär
tem Widerspruch gegen Beschlüsse des Sicherheitsrats - hätten je
doch die durch den Bosnienkonflikt ohnehin bereits belasteten Be
ziehungen Washingtons zu Rußland wie zu Großbritannien und 
Frankreich (die damals die größten Kontingente der UNPROFOR 
und auch deren Führung stellten) massiv beschädigt. 
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In dieser Situation kam es zu einem entscheidenden Paradigmen
wechsel in der Politik der USA. Die Regierung Clinton brach mit 
einem Prinzip, das bis dahin zumindest die offiziell erklärte Hal
tung Washingtons zum Bosnienkonflikt bestimmt hatte, nämlich 
daß die Ergebnisse >ethnischer Säuberungen< nicht anerkannt wer
den und korrigiert werden müssen, und daß eine politische Lösung 
der Konflikte in Bosnien-Herzegowina und Kroatien schon gar 
nicht zusätzliche Umsiedlungen erforderlich machen darf. Doch 
genau ein derartiges Szenario für Bosnien-Herzegowina hatten 
Rußland, Frankreich und Großbritannien bereits im Spätherbst 
1994 bei internen Beratungen der Kontaktgruppe vorgeschlagen. 
Ihr Argument: eine vertragliche Vereinbarung der von der Kon
taktgruppe seit Juni 1994 vorgeschlagenen Verteilung des bosni
schen Territoriums zwischen der muslimisch-kroatischen Föderati
on und den Serben im Verhältnis von 51 zu 49 sei nur realistisch 
auf der Basis zweier ethnisch weitgehend homogener Großregio
nen. Haupthindernis für einen solchen Ansatz waren die drei ost
bosnischen Enklaven und UN-Schutzzonen Srebrenica, Zepa und 
Gorazde, in denen bis zum Juli 1995 rund 200 000 Muslime lebten. 
Überlegungen, diese Menschen und andere Bosnier umzusiedeln, 
hatten die Vertreter der USA und Deutschlands in der Kontakt
gruppe immer zurückgewiesen. Im Frühjahr 1995 schwenkte Was
hington um; Bonn folgte. 
Natürlich kam es für die Kontaktgruppe nicht in Frage, offiziell für 
die Umsiedlung von 200 000 Muslimen zu plädieren. Es besteht 
insdes kaum noch ein Zweifel daran, daß zwischen Apri l und Juni 
des gleichen Jahres bei zahlreichen Gesprächen der Kontaktgrup
penmitglieder mit Präsident Milosevic in Belgrad vereinbart wurde, 
daß die Serben die Schmutzarbeit - also die Vertreibung der Musli
me aus den ostbosnischen Enklaven - übernehmen. Es gibt zahlrei
che Hinweise, wonach auch Mitglieder der Regierung in Sarajevo an 
diesen Absprachen beteiligt waren. Zugleich stimmte Milosevic dem 
Vorschlag der Kontaktgruppe zu, daß die bosnischen Serben rund 
ein Drittel des von ihnen eroberten Territoriums aufgeben und die 

künftige serbische Teilrepublik in Bosnien-Herzegowina auf 49 Pro
zent des Gesamtterritoriums begrenzt wird. In allen Details wurde in 
Belgrad der künftige Grenzverlauf zwischen der muslimisch-kroati
schen Föderation und der serbischen Teilrepublik festgelegt. Ent
sprechend der Logik, wonach eine >Friedensvereinbarung< nur auf 
der Grundlage ethnisch weitgehend homogener Großregionen mög
lich sei, erhielt Kroatiens Präsident Franjo Tudjman von den USA 
und anderen Staaten der Kontaktgruppe grünes Licht für die Vertrei
bung der Serben aus der Krajina. M i t Milosevic wurde vereinbart, 
daß Serbien darauf nicht militärisch reagiert. Im Mai und August 
1995 wurden die Serben von der kroatischen Armee aus der Krajina 
vertrieben, im Juli die Muslime von Truppen Serbiens und der bos
nischen Serben aus Srebrenica und Zepa. 
Damit waren die Voraussetzungen für die Verhandlungen von 
Dayton geschaffen. Die ursprünglich ebenfalls vorgesehene Vertrei
bung der Muslime aus Gorazde war wegen der weltweiten 
Empörung über die Massaker im Anschluß an die Vertreibung aus 
Srebrenica nicht mehr möglich. 

KERNPUNKTE DES A B K O M M E N S 

Der nach dreiwöchigen Verhandlungen auf der >Wright-Patterson 
Air Force Base< in Ohio fertiggestellte und am 14. Dezember 1995 in 
Paris unterzeichnete Vertrag von Dayton enthält all die zentralen W i 
dersprüche und Ungereimtheiten, die das internationale Krisen
management zu Bosnien-Herzegowina seit 1992 kennzeichneten. 
Einerseits wird in dem maßgeblich von US-Unterhändler Richard 
Holbrooke und seinem Team formulierten Abkommen am Weiterbe
stehen des multiethnischen Gesamtstaates Bosnien-Herzegowina in 
seinen im Apri l 1992 international anerkannten Grenzen festgehal
ten. A u f der einen Seite wurde die Existenz zweier »konstituierender 
Einheiten« (muslimisch-kroatische Föderation und Serbische Repu
blik) innerhalb dieses Gesamtstaates erstmals vertraglich festge
schrieben. Die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bundesebene 
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und Teileinheiten macht jedoch deutlich, daß der Erhalt des Gesamt
staates nicht wirklich gewollt war und nur eine Fiktion ist: alle we
sentlichen Kompetenzen wurden den Regierungen und Behörden der 
beiden Teileinheiten übertragen. Zudem sind die Verfassungsvor-
schriften zur Wahl der bundesstaaatlichen Institutionen (Präsidium 
und Parlament) darauf angelegt, die ethnischen Teilungslinien zu be
festigen und diese Institutionen zu blockieren. 
Neben den Maßnahmen zur Entmilitarisierung und Truppenent
flechtung wurde im militärischen Teil des Abkommens die Her
beiführung von Bewaffnungsstärken Serbiens, Kroatiens und Bosni
en-Herzegowinas im Verhältnis 5 zu 2 zu 2 vereinbart. Für die bei
den Teileinheiten Bosnien-Herzegowinas wurde festgelegt, die bis
herige 2-zu-l -Überlegenheit der serbischen Teilrepublik in ein 4-zu-
1-Übergewicht der muslimisch-kroatischen Föderation zu verän
dern. Die Festlegung konkreter Streitkräfte-Obergrenzen aller Betei
ligten wurde auf Verhandlungen im Rahmen der Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verschoben. Doch 
schon vor Beginn dieser Verhandlungen Mitte Januar 1996 in Wien 
war klar, daß mit dem Dayton-Abkommen de facto die Authebung 
des UN-Waffenembargos besiegelt wurde. 
Neben den militärischen Vereinbarungen enthält das Vertragswerk 
eine Reihe wesentlicher Rechte und Verpflichtungen im zivilen Be
reich, deren Durchsetzung und Einhaltung unerläßliche Vorbedin
gung für eine Friedensordnung in Bosnien-Herzegowina und die 
Entwicklung einer Zivilgesellschaft ist: das Recht aller Flüchtlinge 
und Binnenvertriebenen auf Rückkehr an ihre Vorkriegs-Heimator-
te; die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit im ganzen Land; die 
volle Versammlungs- und Betätigungsfreiheit auch für die politische 
Opposition; Medienfreiheit auch im Sinne eines ungehindertes Zu
gangs zu allen Medien; und schließlich die Verpflichtung zur »um
fassenden Zusammenarbeit« mit dem Kriegsverbrechertribunal im 
Haag. Das schließt die Auslieferung von Personen ein, die von die
sem Tnternationalen Gericht zur Verfolgung von Personen, die für 
die seit 1991 begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien verant
wortlich sind<, angeklagt wurden. Die Regierungschefs der fünf 
Staaten der Kontaktgruppe haben mit ihrer Unterschrift unter das 
Abkommen eine politische Garantie für die Durchsetzung und Ein
haltung dieser Rechte und Verpflichtungen übernommen. 

UMSETZUNG I M ERSTEN JAHR 

Die Erfüllung der militärischen Vereinbarungen konnte von der NA-
TO-geführten IFOR in der im Abkommen festgelegten Frist durch
gesetzt werden. Auch die Wiener Verhandlungen zur Festlegung 
künftiger Rüstungsobergrenzen innerhalb der beiden Teileinheiten 
Bosnien-Herzegowinas sowie in Kroatien und Serbien wurden im 
vorgesehenen Zeitrahmen mit einem Abkommen besiegelt. 
Das Ergebnis ist allerdings äußerst fragwürdig. Denn statt in Wien 
eine vollständige Entmilitarisierung durchzusetzen oder zumindest 
Obergrenzen, die bei allen Vertragsparteien Abrüstungsschritte in 
sämtlichen Waffenkategorien beziehungsweise eine Umrüstung auf 
reine Defensivfähigkeiten erforderlich gemacht hätten, ließen die 
fünf Kontaktgruppenstaaten Obergrenzen vereinbaren, die bei eini
gen Waffenkategorien eine erhebliche Aufrüstung erlauben, insbe
sondere in der muslimisch-kroatischen Föderation. Das entsprach in 
erster Linie dem Interesse US-amerikanischer Rüstungsfirmen. Sie 
sind bei dem inzwischen von der Regierung Clinton begonnenen 
Programm zur Ausrüstung und Ausbildung der Föderationsstreit
kräfte bestens im Geschäft. Mi t diesem Programm wi l l die amerika
nische Regierung zugleich dem von ihr befürchteten wachsenden 
Einfluß Irans auf die Regierung und die Streitkräfte Bosnien-Herze
gowinas vorbeugen. Doch es besteht die Gefahr, daß dieses mit der 
Zielsetzung einer »Stabilisierung durch militärisches Gleichge

wicht« begründete Programm zur Ausrüstung und Ausbildung der 
Streitkräfte zu einem neuen Rüstungswettlauf in der Region und da
mit zur Destabilisierung beiträgt. 
Hinzu kommt die Ungewißheit darüber, ob die Angaben zu den be
stehenden Waffenarsenalen, die im Wiener Abkommen zur Grund
lage für die Quantifizierung von Abrüstungsschritten genommen 
wurden, der Realität entsprechen. Im Oktober 1996 äußerten eu
ropäische Beobachter sowie Vertreter der IFOR den Verdacht, daß 
die bosnischen Serben und Serbien selbst in bestimmten Waffenka
tegorien über weit größere Bestände verfügen, als sie bei den Wiener 
Verhandlungen angegeben haben. 
Anders als die militärischen Vereinbarungen des Dayton-Abkom
mens sind die Bestimmungen für den zivilen Bereich auch mehr als 
ein Jahr nach seiner Unterzeichnung weitgehend Makulatur. Unge
hinderte Bewegungsfreiheit über die Grenze zwischen den beiden 
Teileinheiten existiert nicht. Auch innerhalb der Teileinheiten ist die 
Bewegungsfreiheit vielfach erheblich eingeschränkt - zum Beispiel 
für Muslime in der von nationalistischen Kroaten kontrollierten 
Westherzegowina. Die Rückkehr nichtserbischer Flüchtlinge und 
Binnenvertriebener in die serbische Teilrepublik ist bislang von den 
dortigen Behörden, Polizeikräften und der serbischen Bevölkerung 
verhindert worden. Gleiches gilt teilweise auch für die Rückkehr von 
Muslimen in mehrheitlich von Kroaten bewohnte oder kroatisch 
kontrollierte Gebiete der Föderation und umgekehrt. Von Medien
freiheit kann nur punktuell in einigen Städten der Föderation die Re
de sein - zum Beispiel in Sarajevo, Zenica und Tuzla. Dasselbe gilt 
für die Versammlungsfreiheit und ungehinderte Betätigungsmög
lichkeit der politischen Opposition. 
Seit Unterzeichnung des Dayton-Abkommens ist keine einzige der 
68 von dem internationalen Kriegsverbrechertribunal im Haag be
schuldigten Personen (weitere sieben befinden sich im Gewahrsam 
des Gerichts) festgenommen worden. Viele dieser mutmaßlichen 
Kriegsverbrecher üben nach wie vor erheblichen Einfluß aus - un
abhängig davon, ob sie sich noch oder wieder in offiziellen Posi
tionen befinden oder (wie zum Beispiel Serbenführer Karadzic) 
derzeit keine öffentliche Rolle spielen. Die IFOR verweigerte so
wohl die Festnahme gesuchter Personen wie jegliche Hilfestellung 
bei der Durchsetzung des Rechts auf Bewegungsfreiheit und auf 
Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen an ihre Vor
kriegswohnorte. Rückkehrversuche muslimischer Flüchtlinge wur
den in einigen Fällen von IFOR-Soldaten sogar unterbunden. Zur 
Begründung verwiesen Kommandeure und Sprecher der IFOR im
mer wieder auf die »Gefahr bewaffneter Auseinandersetzungen«, 
die ihre gesamte IFOR-Mission in Frage stellen könnte (>Mission 
creep<). Zudem habe die IFOR von den Regierungen der NATO-
Staaten keine entsprechenden Anweisungen erhalten. Zuständig für 
die genannten Aufgaben sei im übrigen die den UN unterstellte In
ternationale Polizeieinsatztruppe (IPTF), die im Rahmen der UN-
M I B H tätig ist. (Die IPTF ist mit 1 700 Mann jedoch personell völ
lig unterbesetzt, schlecht ausgerüstet und hat laut Dayton-Ab
kommen auch gar kein ausreichendes Mandat, um exekutive Maß
nahmen wie Festnahmen unter eigener Verantwortung durchzu
führen.) 
Tatsächlich haben die IFOR-Militärs von den NATO-Regierungen 
keine eindeutige Order zur Festnahme mutmaßlicher Kriegsverbre
cher erhalten. Der Grund hierfür ist jedoch nicht die Angst vor 
>Mission creep<, sondern vor einem Einsturz der politischen Basis 
des Dayton-Abkommens. Die Regierungen der Staaten der Kon
taktgruppe müssen damit rechnen, daß die bosnischen Serbenführer 
Karadzic und Mladic im Falle ihrer Festnahme und Vorführung vor 
das Tribunal im Haag den serbischen Präsidenten Milosevic erheb
lich belasten und seine Drahtzieherrolle offenlegen. Dann könnte 
das Tribunal eine Anklageerhebung gegen Milosevic, den strategi
schen Partner der Kontaktgruppe, nicht mehr länger vermeiden. 

12 Vereinte Nationen 1/1997 



Schon jetzt liegen dem Gericht Beweise und Zeugenaussagen vor, 
die für eine Anklageerhebung gegen Milosevic ausreichen - unter 
anderem ist der von dem Präsidenten Serbiens unterzeichnete An
griffsbefehl auf Srebrenica bekannt geworden. Ähnliches gilt für 
Kroatiens Präsident Tudjman, der bei einer Festnahme einiger der 
vom Tribunal zur Fahndung ausgeschriebenen Kroaten erheblich 
belastet werden könnte. Bei einer Anklageerhebung gegen Milose
vic müßten die fünf Regierungen der Kontaktgruppe zudem be
fürchten, daß ihre im Frühjahr und Frühsommer 1995 getroffenen 
Absprachen mit dem serbischen Präsidenten bezüglich der e thni
schen Säuberung< der Krajina und der drei ostbosnischen Muslimen-
enklaven an die Öffentlichkeit kommen. 
Unter diesen Umständen war die Wahl vom 14. September 1996 zum 
Staatspräsidium und zum gemeinsamen Parlament Bosnien-Herzego
winas sowie zu den Parlamenten und den Präsidentenämtern der bei
den Teileinheiten alles andere als »frei, fair und demokratisch«, wie es 
das Dayton-Abkommen verlangte. Die Manipulation von Wählerli
sten vor allem in der serbischen Teilrepublik und das Chaos bei der 
Stimmenauszählung machten den Vorgang vollends zur Farce. Die 
Wahlen führten zu einer Bestätigung der nationalistischen Kräfte und 
verschafften ihnen eine demokratische Legitimation. Nur in wenigen 
Wahlbezirken konnten demokratische, nicht-nationalistische Oppo
sitionsvertreter einige Erfolge verbuchen. Damit führten die Septem
ber-Wahlen zum nahezu schlechtesten aller denkbaren Ergebnisse. 
Die Verantwortung hierfür liegt in erster Linie bei der Regierung Clin
ton. Mi t Blick auf das Datum der US-Präsidentschaftswahlen hatte sie 
sowohl die Terminierung der Bosnien-Wahl wie die Bestätigung des 
Wahlergebnisses durchgesetzt - gegen das Votum der laut Dayton-
Abkommen eigentlich zuständigen OSZE. Das häufig zu hörende Ar
gument, auch Vertreter von Oppositionsparteien hätten sich bei Be
fragungen im August 1996 für den Wahltermin 14. September ausge
sprochen, überzeugt nicht. Denn diese Oppositionsvertreter wurden 
damals lediglich vor die Alternative gestellt zwischen einem kleine
ren Übel (Wahlen am 14. September) und einem größeren (Wahlen zu 
einem späteren Zeitpunkt nach Abzug der IFOR, also mit noch weni
ger Aussicht auf internationalen Schutz). In dieser Situation entschie
den sich die Oppositionsvertreter für das geringere Übel. 
Auch der Wiederaufbau Bosnien-Herzegowinas bleibt weiter hinter 
den Versprechen und Absichtserklärungen der internationalen Ge
meinschaft zur Jahreswende 1995/96 zurück. Von den 1,8 Mrd US-
Dollar Wiederaufbauhilfe, die EU, USA, Japan und einige islami
sche Staaten für das Jahr 1996 zugesagt hatten, waren bis November 

1996 erst rund 450 M i l l bei dem Hohen Koordinator für die Umset
zung der Zivilbestimmungen des Dayton-Abkommens eingetroffen. 
In der muslimisch-kroatischen Föderation wirkt sich zusätzlich hin
derlich für den Wiederaufbau aus, daß Hunderttausende von zurück
gekehrten Binnenvertriebenen und Flüchtlingen ihre derzeitigen 
Wohnorte nicht als die endgültigen ansehen und immer noch auf die 
im Dayton-Abkommen garantierte Möglichkeit zur Rückkehr an ih
re Vorkriegswohnorte hoffen. In der serbischen Teilrepublik können 
selbst Wiederaufbauprojekte, für die die Weltbank konkrete Kon
zepte und Finanzzusagen vorgelegt hat, nicht anlaufen, solange die 
Behörden in Pale die von der internationalen Gemeinschaft zur Be
dingung gemachte Koordination sämtlicher Wiederaufbaumaßnah
men mit der Regierung in Sarajevo ablehnt. Als weiteres Hindernis 
für die Umsetzung der Zivilbestimmmungen des Dayton-Abkom
mens und den Wiederaufbau Bosnien-Herzegowinas erwies sich die 
äußerst mangelhafte Koordination der zahlreichen daran beteiligten 
Institutionen und Organisationen. Ein hoher, für Bosnien-Herzego
wina zuständiger Beamter des Bonner Auswärtigen Amts erklärte im 
November 1996, schon allein die Zusammenarbeit zwischen dem 
Büro des Hohen Koordinators, der OSZE und den beteiligten U N -
Einrichtungen (UNHCR, IPTF und andere) sei »eine Katastrophe«. 
Hinzu kommen die zahlreichen privaten und halbstaatlichen Organi
sationen vieler Länder, die weiterhin in Bosnien-Herzegowina aktiv 
sind. 

I M ZWEITEN JAHR N A C H D A Y T O N 

Für das zweite Jahr nach Unterzeichung des Dayton-Abkommens 
besteht wenig Aussicht, daß sich die geschilderten Rahmenbedin
gungen spürbar verbessern werden. In der serbischen Teilrepublik 
gibt es zwar zunehmend Streit zwischen den Machteliten in Pale und 
Banja Luka. Doch diese Machteliten sind sich weiterhin einig in ih
rer Ablehnung der in Dayton vereinbarten vollen Kooperation mit 
dem Kriegsverbrechertribunal, der Zusammenarbeit mit der musli
misch-kroatischen Föderation und einer Öffnung der serbischen 
Teilrepublik für zurückkehrende nichtserbische Flüchtlinge. Die An
fang 1994 etablierte muslimisch-kroatische Föderation, vor allem 
von den USA immer wieder zum »Grundpfeiler« für eine Friedens
ordnung im Lande erklärt, existiert weiterhin vor allem auf dem Pa
pier und in den Köpfen westlicher Diplomaten. Die zahlreichen Ver
einbarungen zur Festigung der Föderation, die seit 1994 getroffen 
wurden, können darüber nicht hinwegtäuschen. Die nationalisti-

Landkarten als keineswegs nur dekorativer Hin
tergrund: Treffen der beiden Ko-Vorsitzenden 
der Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien mit Repräsentanten der Republik 
Bosnien und Herzegowina am 5. Februar 1993 am 
Sitz der Vereinten Nationen in New York. Cyrus 
Vance und David Owen (2. und 3. v. r.) sitzen 
Außenminister Haris Silajdzic und UN-Botschaf
ter Muhamed Saeirbey ( 1. und 2. v. I.) gegenüber. 
In der Folge sollten die Vereinten Nationen eine 
immer geringere Rolle in der Konfliktregion spie
len; ungewiß ist freilich, ob die außerhalb der UN 
entstandene, Ende 1995 in Kraft getretene Frie
densvereinbarung von Dayton ihrem Namen auf 
Dauer gerecht werden kann. 
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sehen Kroaten in der Westherzegowina halten an ihrer separaten po
litischen Einheit fest und werden dabei weiterhin aus Zagreb unter
stützt. Dies stärkt die Kräfte unter den Muslimen, die einen eigenen 
muslimischen Kleinstaat anstreben oder zumindest die Entwicklung 
dorthin angesichts der serbischen und kroatischen Übermacht im 
Osten und im Westen für unausweichlich halten. 
Die Nachfolgetruppe der IFOR, die auf eine Personalstärke von 
30 000 reduzierte SFOR, hat kein klares Mandat zur Festnahme mut
maßlicher Kriegsverbrecher und zur Hilfestellung bei der Durchset
zung wesentlicher Vereinbarungen von Dayton (insbesondere Rück
kehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen an die Vorkriegswohn
orte, Bewegungsfreiheit) erhalten. Auch eine substantielle Stärkung 
der IPTF ist nicht absehbar. Die SFOR erhielt zudem ein Mandat für 
maximal 18 Monate - mit der insbesonders von der US-Regierung 
verlangten Möglichkeit, den Auftrag der SFOR nach sechs und nach 
zwölf Monaten zu überprüfen und sie bereits nach diesen Etappen je
weils um rund die Hälfte zu reduzieren. Erforderlich wäre allerdings 
eine starke internationale Truppenpräsenz mindestens bis zu den 
nächsten Bundeswahlen, die für Mitte September 1998 vorgesehen 
sind. Angesichts dieser Voraussetzungen dürften die für einen noch 
unbestimmten Termin in der ersten Jahreshälfte 1997 geplanten 
Kommunalwahlen und der Wahlkampf zu einer ähnlichen Farce ge
raten wie die Bundeswahlen vom September 1996. Wobei die unter 
diesen Umständen absehbaren Ergebnisse in den allermeisten Kom
munen die ethnische Teilung noch stärker zementieren werden, als 
die Resultate der Bundeswahlen dies bereits getan haben. 
Auch die Chancen für eine Effektivierung und verbesserte Koordi
nation der Umsetzung der Zivilbestimmungen des Dayton-Abkom
mens stehen schlecht. Der deutsche Diplomat Michael Steiner, Stell
vertreter des Hohen Koordinators in Sarajevo, hatte hierfür im Sep

tember 1996 Vorschläge unterbreitet. Sie liefen auf eine Zusammen
fassung der drei Ebenen (Büro des Koordinators, OSZE und UN) 
und die Berufung eines internationalen Hochkommissars für Bosni
en-Herzegowina hinaus; dieser sollte mit weitgehenden Kompeten
zen und Weisungsbefugnis zumindest über die UN-Polizei ausge
stattet sein. Doch im Ergebnis der Londoner Konferenz von Anfang 
Dezember 1996 zur Umsetzungsplanung der zivilen Vereinbarungen 
des Dayton-Abkommens finden sich Steiners Vorschläge nur noch 
in völlig verwässerter Form wieder. 
Bei der weiteren Finanzierung des Wiederaufbaus in Bosnien-Her
zegowina zeichnet sich eine noch größere Zurückhaltung der inter
nationalen Gemeinschaft als bislang schon ab. Anläßlich der ersten 
Wiederaufbaukonferenz Anfang Dezember 1995 in London hatten 
Weltbank und Europäische Kommission für die Zeit bis 1999 einen 
Finanzbedarf von mindestens 5,1 Mrd Dollar für den Wiederaufbau 
von Wohnungen und elementarer Infrastruktur festgestellt. Auf 
dieser Grundlage wurde der Bedarf für das Jahr 1996 auf 1,8 Mrd 
Dollar beziffert, die dann bei einer internationalen Finanzierungs
konferenz im Februar 1996 in Brüssel zugesagt wurden. Doch auf 
der Londoner Konferenz Anfang 1996 war von diesen Zahlen kei
ne Rede mehr. Stattdessen traten die dort versammelten Staaten 
und internationalen Organisationen den Rückzug von ihren frühe
ren Zusagen an - verklausuliert durch die völlig undifferenziert 
formulierte Androhung der Einstellung jeglicher Hilfe Ende 1998, 
wenn »die Bosnier« bis dahin nicht alle Vereinbarungen des 
Dayton-Abkommens erfüllen. 
Die Chancen, daß es im zweiten Jahr nach Unterzeichnung des Ver
tragswerks von Dayton zu einem Friedensprozeß kommt, der diese 
Bezeichung tatsächlich verdiente, sind unter den geschilderten Um
ständen und Rahmenbedingungen sehr gering. 

Neue Aufgabe Mikroabrüstung 
Die Vereinten Nationen sagen den Kleinwaffen den Kampf an 

E D W A R D J. LAURANCE • HERBERT W U L F 

Im Mittelpunkt der Abrüstungsbemühungen zwischen Ost und West 
standen jahrzehntelang Verhandlungen Uber Massenvernichtungs
waffen. Auf internationaler Ebene1 gelang es mit der Verabschie
dung der C-Waffen-Konvention, die Vernichtung sämtlicher Che
miewaffen zu vereinbaren und in Zukunft auch deren Produktion, 
Lagerung und Handel zu verbieten. Unter dem Dach der Vereinten 
Nationen verlängerte 1995 eine überwältigende Mehrheit der Regie
rungen der Welt den Nichtverbreitungsvertrag ohne zeitliche Befri
stung. Es gelang - unter dem Druck öffentlicher Proteste - alle 
Atommächte zu einem Verzicht auf Atomtests zu bewegen und eine 
vertragliche Regelung für den Atomteststopp zu vereinbaren, wenn 
auch nicht mit einem völlig zufriedenstellenden Ergebnis. Noch vor 
dem Ende des Kalten Krieges hatten sich Ost und West im Rahmen 
des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) dar
auf geeinigt, die Bestände einiger Kategorien schwerer Waffen deut
lich zu reduzieren. Möglicherweise schließt sich eine zweite Runde 
mit weiteren Reduzierungen konventioneller Waffen in den nächsten 
Jahren an. 
Auch wenn diese Abrüstungs- und Rüstungskontrollabkommen 
noch längst nicht vollständig verwirklicht sind, noch viele techni
sche Probleme gelöst werden müssen und politische Unwägbarkei

ten eine rasche Umsetzung gefährden könnten, so sind doch auf dem 
Gebiet der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen und schwerer 
konventioneller Waffen beachtliche Fortschritte erzielt worden. 
Weitgehend außerhalb der Sichtweite der Rüstungskontrolleure 
standen dagegen bislang Kleinwaffen und leichte Infanteriewaffen 
wie Mörser und Granaten, Maschinengewehre und leichte Artillerie, 
Minen und Munition. 
Zunehmend interessieren diese Kleinwaffen die Vereinten Nationen; 
sie haben dem Einsatz dieser Waffen den Kampf angesagt. Denn 
Kleinwaffen werden immer mehr zu einem sicherheits- und entwick
lungspolitischen Risiko, insbesondere in Regionen, in denen mi
litärische Konflikte beendet wurden. Zurückgelassene Landminen 
und nicht explodierte Munition bed; ohen Leben und Gesundheit der 
Bevölkerung und behindern die wirtschaftliche Entwicklung, insbe
sondere die Bestellung der Felder, in einer Vielzahl von Ländern -
beispielsweise in Kambodscha und Angola. In einer Reihe von Staa
ten, so in El Salvador und Mosambik, ist die bewaffnete Kriminalität 
nach dem Ende von Kriegen stark angestiegen. Waffen, die nach ei
nem Friedensschluß überschüssig wurden, gelangen in andere 
Kriegsgebiete - zum Beispiel innerhalb der jeweiligen Region am 
Horn von Afrika, im Südlichen Afrika und in Südasien. 
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Verstärktes Interesse der Vereinten Nationen 

Der Grund für das zunehmende Interesse der U N an einem Stopp 
des Handels mit Kleinwaffen und an deren Kontrolle sind schlech
te Erfahrungen ihrer Blauhelmsoldaten. Immer häufiger konfrontie
ren mit Waffen gut ausgerüstete Milizen oder Banden die Truppen 
der Vereinten Nationen bei ihren Friedenseinsätzen und drängen 
sie aus der Rolle des neutralen Beobachters und Friedensbewahrers 
in die einer Konfliktpartei, die sich der Waffengewalt mit militäri
schen Mitteln erwehren muß. Diese Situation bedeutet nicht nur ei
ne Gefährdung der Friedenstruppen, sondern oftmals gar ein Schei
tern des Auftrages. Das eklatanteste Beispiel für derartige Fehl
schläge war der Einsatz in Somalia. M i t massivem militärischen 
Aufgebot engagierten sich Truppen der Vereinten Nationen in den 
Kämpfen, ohne jedoch ihr Ziel, die Beendigung des Bürgerkriegs, 
zu erreichen. Die öffentliche Kri t ik an der Rolle der Weltorganisa
tion in diesen Konflikten hat auch in der Zentrale in New York zu 
Konsequenzen geführt. Fehlgeschlagene wie auch erfolgreiche 
Friedensmissionen werden von einem speziell gegründeten Team 
(der >Lessons Learned Unit<) genau untersucht. Ein im November 
1995 vorgelegter Bericht zum Somalia-Einsatz zieht 15 eindeutige 
und selbstkritische Lehren. Eines der Probleme, das der Bericht 
analysiert, ist die Bewaffnung der Kampfparteien. Zu deren Abrü
stung heißt es unter anderem: Bei Friedensmissionen muß es klare 
Richtlinien für die Abrüstung und die Demobilisierung der Kon
fliktparteien geben, und die Konfliktparteien müssen den geplanten 
Maßnahmen zustimmen. 2 Denn gegen deren Willen können die 
Blauhelmsoldaten bei friedenserhaltenden Maßnahmen kaum Ab
rüstungsschritte durchsetzen. 
Nach der Beendigung von Konflikten, so hat sich immer wieder 
gezeigt, kommt es darauf an, daß die ehemaligen Kämpfer nicht 
nur demobilisiert, sondern auch entwaffnet werden und nicht - wie 
häufig geschehen - mit der Waffe auf der Schulter verschwinden. 3 

Es gibt wohl kaum eine bessere Gelegenheit, als im Rahmen von 
UN-Friedensmissionen und bei der Überwachung von Friedensab
kommen eine Entwaffnung vorzunehmen. Doch gerade die verwor
rene, oft auch chaotische Situation nach der Beendigung eines 
Krieges macht die Kontrolle des Verbleibs der Waffen schwierig, 
zumal häufig den Vereinten Nationen oder auch anderen internatio
nalen Organisationen, die mit der Durchführung und Überwachung 
der Friedensabkommen beauftragt sind, die Mittel fehlen, um wirk
same und umfassende Demobilisierungs- und Entwaffungspro-
gramme auch durchzusetzen. Beim Ende des Bürgerkrieges in Mo
sambik waren schätzungsweise eine Mi l l ion Kalaschnikow-Ma
schinenpistolen (AK-47) im Umlauf. Die Vereinten Nationen sam
melten 200 000 von ihnen ein und übergaben sie der Regierung, 
die über eine neue Armee mit nur 12 000 Soldaten verfügt. Was 
Wunder, daß heute die Waffen nach Südafrika geschmuggelt und 
von Kriminellen und Banden in Johannesburg und den angrenzen
den Provinzen eingesetzt werden. 4 In einer Untersuchung der Ver
einten Nationen über die Erfahrungen mit der Entwaffnung nach 
den Bürgerkriegen in Angola, Mosambik, Somalia und Jugoslawi
en wird bemängelt, daß von den Blauhelmen die Entwaffnung 
nicht konsequent genug durchgeführt wird oder auf Grund eines 
unzureichenden Mandats nicht durchgesetzt werden kann. Es wird 
eine »Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn-Polit ik« betriehen.5 Die Waf
fen verschwinden erst einmal und tauchen bei nächster Gelegenheit 
oder an anderer Stelle wieder auf. 
>Mikroabrüstung< - diesen Begriff prägte der UN-Generalsekretär 
im Januar 1995. Nach jahrzehntelanger intensiver Beschäftigung der 
Vereinten Nationen mit möglichen Kontrollen und dem Abbau von 
Massenvernichtungswaffen forderte Boutros Boutros-Ghali in der 
Ergänzung zu seiner > Agenda für den Fr:îden< auf Grund der Erfah
rungen der letzten Jahre zur Einhegung oder Verhinderung von Krie

gen eine Doppelstrategie: die Prävention von Konflikten und ein 
Programm zur >Mikroabrüstung<. Wörtlich schrieb er: 
»Damit meine ich die konkrete Abrüstung im Kontext der Konflikte, mit 
denen sich die Vereinten Nationen auseinandersetzen, und der Waffen -
überwiegend leichte Waffen - , denen Hunderttausende von Menschen 
zum Opfer fallen.« 
Und weiter heißt es an anderer Stelle des Berichts: 
»Es ist zweifellos besser, Konflikte durch Frühwarnung, stille Diplomatie 
und in einigen Fällen durch eine vorbeugende Dislozierung zu verhüten, 
als größere politisch-militärische Anstrengungen zu ihrer Beilegung un
ternehmen zu müssen, nachdem sie ausgebrochen sind.« 6 

Klein waffen für die >großen< und >kleinen< Kriege 

Die Aufrüstung mit schweren konventionellen Waffen, atombe
stückten Interkontinentalraketen, Flugzeugträgern, Bombern und U -
Booten, die für die Ost-West-Konfrontation typisch war, findet heu
te in wesentlich geringerem Umfange statt. Viele der schweren Waf
fen werden abgerüstet. Selbst Generäle sprechen sich heute für die 
vollständige Abrüstung der Nuklearwaffen aus. Dagegen werden 
konventionelle Waffen (und besonders Kleinwaffen) immer noch als 
legitimes Mittel zur Regelung von Konflikten angesehen. Innerge
sellschaftliche Auseinandersetzungen wie ethnisch, religiös oder se
paratistisch motivierte Konflikte oder auch zwischenstaatliche Krie
ge werden vor allem mit Kleinwaffen ausgefochten. Die Kriegs
handlungen in Afghanistan, Angola, Bosnien, El Salvador, Haiti, 
Kroatien, Liberia, Mosambik, Rwanda und Sri Lanka - sämtlich 
Länder mit lange anhaltenden gewaltsamen Konflikten - zeigen, daß 
bei den Übergriffen und Aggressionen, Massakern und Genoziden 
nicht primär schwere Waffen wie Kampfflugzeuge, Kampfpanzer 
oder Kriegsschiffe eingesetzt werden. Es sind vielmehr vor allem die 
leicht zu handhabenden und offensichtlich auch in Kriegssituationen 
(trotz Embargos) zu beschaffenden Kleinwaffen, mit denen das täg
liche Morden ausgeführt wird. 
In einer Studie der Vereinten Nationen schätzt deren Autorin, daß 
mehr als neun Zehntel aller Toten der zahlreichen Kriege, die seit 
1993 ausgetragen wurden, unmittelbar durch das Feuer aus Klein
waffen ums Leben kamen. 7 Auch wenn diese Zahlen nur grobe 
Schätzungen sein können, da weder der Einsatz der Waffen noch die 
Zahl der Toten exakt registriert werden, so muß diese Größenord
nung doch bedenklich stimmen. Dies um so mehr, weil die Kontrol
le der Kleinwaffen in den Ausfuhrländern oft unverständlich lax ge
handhabt wird. Da diese Waffen in der Regel keine strategisch wich
tige Technologie enthalten, glaubt man in manchen Lieferländern 
weniger Skrupel beim Export haben zu müssen. Die Quittung kommt 
dann oft überraschend. Nicht nur Blauhelmsoldaten hatten unter all
zu großzügigen Waffenlieferungen an Konfliktparteien zu leiden. 
Die amerikanischen Streitkräfte wurden beispielsweise bei einigen 
ihrer Einsätze in den letzten Jahren mit Waffen bekämpft, die zuvor 
aus den USA geliefert worden waren oder aus US-Beständen stamm
ten. Diesen >Bumerangeffekt< stellte eine amerikanische Studie so
wohl für den US-Einsatz in Panama als auch in Haiti und Somalia 
fest.8 

Florierender Kleinwaffenhandel 

Seit dem Zweiten Golfkrieg ist die eher akademisch anmutende, aber 
dennoch ernsthaft geführte Debatte darüber verstummt, ob Waffen
lieferungen Kriege verursachen und anheizen oder ob umgekehrt 
Waffenlieferungen die Folge ungelöster Konflikte sind. Natürlich 
kommt es letztlich darauf an, die Konfliktursachen zu beseitigen und 
damit auch die Nachfrage nach Waffen zu verringern. Die Schluß
folgerung, welche Bedeutung Waffenlieferungen für die Konflikte 
und in ihnen haben, ist heute eindeutig: Ohne die Aufrüstung Iraks 
aus Ost und West hätte Saddam Hussein Kuwait nicht überfallen 
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Initiativen der Vereinten Nationen zur Mikroabrüstung 

Resolution 40/151 H (1985) der Generalversammlung gibt den Ver
einten Nationen die Möglichkeit, die Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der Sicherheit und Abrüstung zu beraten. 

Resolution 46/36 H (1991) der Generalversammlung beschäftigt sich 
mit dem illegalen Handel von Kleinwaffen. 

Resolution 49/75 G (1994) der Generalversammlung unterstützt die 
Initiativen des Generalsekretärs, den illegalen Kleinwaffenhandel in 
Mali und anderen Ländern der Sahelzone zu kontrollieren. 

Der Neunte Kongreß der Vereinten Nationen für Verbrechens
verhütung und die Behandlung Straffälliger (vom 29. April bis 
zum 8. Mai 1995 in Kairo) vereinbart den Austausch von Informa
tionen zwischen den Regierungen über den transnationalen illegalen 
Handel von Feuerwaffen. 

Resolution 1013 des Sicherheitsrats (7. September 1995; Text: VN 
3/1996 S.127f.) setzte eine Internationale Untersuchungskommission 
ein, um unter Verstoß gegen das Waffenembargo erfolgte Lieferungen 
an die Truppen der ehemaligen rwandischen Regierung zu untersu
chen. 

Resolution 50/70 В (1995) der Generalversammlung forderte den 
Generalsekretär auf, eine Expertengruppe zu bilden, die einen Bericht 
über den Klein Waffenhandel zur 52. Ordentlichen Tagung der 
Generalversammlung im Herbst 1997 vorlegen soll. 

Resolution 51/45 L (1996) der Generalversammlung fordert die Mit
gliedsländer auf, praktische Maßnahmen zur Abrüstung (und zur 
Kontrolle von Kleinwaffen) zu ergreifen. 

Das Zentrum für Abrüstungsangelegenheiten der Vereinten Na
tionen führte im November 1995 ein Seminar zur Fortentwicklung 
des Konzeptes >Mikroabrüstung< durch. 

Die Abrüstungskommission der Vereinten Nationen beschäftigte 
sich 1995 unter anderem mit dem internationalen Waffenhandel. 

Das Institut für Abrüstungsforschung der Vereinten Nationen 
(UNIDIR) in Genf führt ein Forschungsprojekt zu Abrüstung und 
Konfliktbewältigung durch, in dem unter anderem interne Konflikte 
und die Proliferation von Kleinwaffen untersucht werden. 

Die Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspfle
ge in Wien untersucht unter anderem den Zusammenhang zwischen 
dem Zugang zu Feuerwaffen und hohen Kriminalitätsraten. 

können. Seit dem Golfkrieg ist ein verstärktes Interesse an der Kon

trolle des Waffenhandels zu spüren. Die UN verhängten ein umfas

sendes Embargo gegen Irak; einige Länder verschärften die Export

kontrollen unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges. Doch diesen 
politisch motivierten Kontrollen stehen handfeste wirtschaftliche In

teressen entgegen. Die Rüstungsindustrie hat Überkapazitäten und 
drängt in den Export. Mitte der neunziger Jahre sind die Lehren aus 
dem Golfkrieg offensichtlich bereits vergessen oder verdrängt; viele 
Regierungen unterstützen die Rüstungsindustrie mit einer aggressi

ven Exportkampagne. 
Tatsächlich ging der Handel mit schweren Waffen seit dem Ende des 
Kalten Krieges um rund die Hälfte zurück. Übereinstimmend berich

ten das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut (SI

PRI) und die Abrüstungs und Rüstungskontrollbehörde der USRe

gierung (ACDA) vom deutlichen Rückgang des internationalen 
Waffenhandels. Leider ist dieser Einbruch im Handel nicht bei den 
Kleinwaffen zu verzeichnen. Im Gegenteil: Kriege und Konflikte vor 
allem in der Dritten Welt haben dazu geführt, daß auch in den neun

ziger Jahren der Kleinwaffenhandel floriert. Zwar existieren keine 
genauen Angaben über die Zahl oder den Wert der Produktion von 

Kleinwaffen und leichter Infanterieausrüstung oder über das Klein

waffenarsenal in den Armeen der Welt  ganz zu schweigen von den 
Beständen bei Milizen oder kriminellen Organisationen  , doch 
übereinstimmend registrieren Experten eine intensivere Verbreitung 
gerade dieser Waffen. 9 

Die Quellen für den Nachschub sind vielfältig. In zahlreichen Län

dern werden Kleinwaffen hergestellt, oft als Lizenzfertigung. Die 
wohl populärste und am weitesten verbreitete Kleinwaffe, die von 
fast allen Guerillabewegungen und in zahlreichen Armeen als Stan

dardwaffe benutzt wird, ist die AK47, von der insgesamt mehr als 
70 M i l l Stück seit ihrer Erfindung im Jahre 1947 hergestellt wurden. 
Die meisten  obwohl teilweise bereits fünfzig Jahre alt  dürften 
noch im Umlauf sein. 1 0 Da diese Maschinenpistole nicht nur in der 
Sowjetunion, sondern auch in China, Finnland, Jugoslawien, Korea 
(Demokratische Volksrepublik), der DDR, Polen, Rumänien und 
Ungarn in Lizenz gefertigt worden war und Kopien in Israel und 
Südafrika nachgebaut wurden, ist der Ursprung der heute in Umlauf 
befindlichen Waffen kaum festzustellen und von den Produzenten 
nicht mehr zu kontrollieren. Ähnlich großzügig wurden auch Lizen

zen für das deutsche G3Gewehr in viele Länder vergeben, und die 
Bundesregierung mußte schon öfter bei kritischen Fragen im Parla

ment eingestehen, daß sie keinen Überblick über die in vielen Län

dern getätigten Geschäfte mit dem in der Bundesrepublik Deutsch

land entwickelten Gewehr hat. 
Legale (also durch staatliche Ausfuhrzertifikate genehmigte) Liefe

rungen im Rahmen von Militärhilfeabkommen oder auf kommerzi

eller Basis machen einen großen Teil des internationalen Waffen

handels aus. Immer wieder werden auch Fälle illegaler Waffenschie

bereien aufgedeckt. Doch die Größenordnung des illegalen Klein

waffenhandels ist nicht einmal annäherungsweise abzuschätzen. 
Verdeckte Operationen unter Beteiligung von Regierungen, 
Schwarzmarktgeschäfte und organisierte Kriminalität heizen den in

ternationalen Kleinwaffenhandel an. In vielen Ländern kommt der 
Nachschub jedoch nicht aus dem Ausland. Die Bestände der Armeen 
werden geplündert, bei Kriegshandlungen werden Waffen erbeutet, 
kriminelle Organisationen sorgen für den Nachschub vor Ort, und 
nicht zuletzt regt die Nachfrage die heimische Produktion an. In Ko

lumbien spricht man deshalb sogar von einem heimischen Rüstungs

wettlauf." 

Große Überschußbestände 

Für die reibungslose Versorgung der Kriegsparteien mit Klein

waffen wurden in den letzten Jahren die Überschußbestände immer 
wichtiger. Das Ende des Kalten Krieges und die Entspannung zwi

schen Ost und West haben leider nicht nur zu einem Abbau von Ar

meen und Rüstungsarsenalen geführt. Abrüstungsabkommen und 
sinkende Rüstungsausgaben, Waffenstillstände, Friedensabkom

men, das Ende von Kriegen und die Lösung von Konflikten haben in 
den neunziger Jahren eine regelrechte Schwemme überschüssiger 
Waffen erzeugt. In vielen Ländern häuften die Armeen riesige Waf

fenüberschüsse an  nicht nur Kleinwaffen. Mehr Waffen für die 
Streitkräfte bereitzustellen galt als Grundbedingung, um für den 
schlimmsten Fall gerüstet zu sein. In diesen Armeebeständen findet 
sich das gesamte Waffenarsenal, von atomwaffenfähigem Uran bis 
zu UBooten, von Helikoptern bis zu Handgranaten, von Schützen

panzern bis zu Stahlhelmen, von modernen Kampfflugzeugen bis zu 
fünfzig Jahre alten Maschinengewehren. 1 2 

Für die Besitzer ist es wirtschaftlich interessanter, die Waffen zu ver

kaufen oder zu verschenken, als sie zu verschrotten. Deutschland 
war bei dem Vertrieb von Gebrauchtwaffen einer der Hauptakteure 
und exportierte riesige Mengen ehemaliger NVAWaffen. Der Ex

port von Uber 300 000 KalaschnikowMaschinenpistolen  samt M u 

nition  aus Deutschland in die Türkei ist nur eines der auffälligsten 
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und absurdesten von Hunderten von Beispielen. Die Einnahmen aus 
dem Verkauf der Waffen sind dabei nicht einmal sehr hoch. 1 3 Die 
amerikanischen Streitkräfte verschenkten oder verkauften 1995 ge
brauchte Waffen, die ursprünglich einmal 4,1 Mrd US-Dollar geko
stet hatten, zu Schleuderpreisen und erzielten dabei Einnahmen von 
300 M i l l Dollar - also 7 v H des Ursprungswertes. Viele dieser Waf
fen landen - oft über verschlungene Wege - in Kriegs- und Konflikt
regionen; oftmals sind es die Waffenlieferländer, die dann im Rah
men der Vereinten Nationen Blauhelmkontingente in die gleichen 
Länder entsenden, um Kriege zu beenden oder ganze Regionen zu 
befrieden. 
Nicht nur die durch Abrüstung entstehenden Überschüsse, auch die 
unvollständig durchgeführte Entwaffnung von demobilisierten 
Streitkräften (vor allem in Entwicklungsländern, etwa in Mosambik) 
sind eine weitere Quelle für den Handel mit Kleinwaffen. Der Haupt
grund für die Proliferation der Kleinwaffen ist deren fast unbegrenz
te Verfügbarkeit: Viele Armeen wollen überschüssige Bestände los
werden. Zudem sind die Waffen leicht zu handhaben; anders als bei 
schwerem Gerät wie Panzern oder Flugzeugen ist der Einsatz eines 
Maschinengewehrs oder einer Panzerabwehrrakete in nur wenigen 
Tagen militärischer Ausbildung zu erlernen. Selbst Kindern wird das 
Kriegshandwerk erschreckend häufig beigebracht, wie immer wie
der in den Kriegen in Uganda oder Liberia zu sehen war. Kleinwaf
fen erfordern keine ausgefeilte Logistik, und sie lassen sich leichter 
als schweres Gerät illegal von einem Land ins andere transferieren. 
Die Nachfrage ist groß, denn Konfliktparteien, Milizen und Aufstän
dische können sich diese Waffen am ehesten leisten. 
Private Händler bieten automatische Gewehre im Südlichen Afrika 
für 25 Dollar an. 1 4 Die Waffen, die die USA in den achtziger Jahren 
über die >Pakistan-Pipeline< an die Mudschahedin in Afghanistan 
schleusten, werden jetzt in den Kriegen in Kaschmir und Sri Lanka 
eingesetzt.15 Bei der Demobilisierung der Armeen in Nicaragua, El 
Salvador und Mosambik tauchten nicht nur ehemalige Kämpfer un
ter; auch große Mengen Waffen verschwanden. Bei Auflösung der 
Armee des Diktators Mengistu und der Demobilisierung von 
500 000 Soldaten fielen 1991 in Äthiopien riesige Mengen Waffen 
an, die - wenn auch bislang in geringem Umfang - in den Sudan und 
nach Somalia geliefert wurden. Der ukrainische Innenminister klag
te jüngst, kriminelle Banden versorgten sich mit Waffen aus der 
Kaukasusregion, die die ehemalige sowjetische Armee dort hinter
ließ. 

Das negative Nebenprodukt der Abrüstung 

Als negative Folge positiver Entwicklungen (wie der Beendigung 
von Kriegen, Abrüstungsvereinbarungen oder der Kürzung von M i 
litärausgaben) entsteht oft eine neue Quelle für Waffenlieferungen. 
Wenn Kriegsherren ihre Unterschrift unter ein Friedensabkommen 
setzen, ist damit hoffentlich der Krieg beendet; die Abrüstung und 
Kontrolle der Waffen aber steht erst am Anfang. Der Vertrag von 
Dayton zur Beendigung des Krieges im ehemaligen Jugoslawien 
zeigt, daß es nach langanhaltenden Kämpfen oft schwierig oder gar 
unmöglich ist, die Kontrolle der Kleinwaffen durchzusetzen. Im 
Dayton-Vertrag ist im Detail geregelt, welche schweren Waffen bis 
wann und wohin abgezogen werden müssen. Im Prinzip hat man sich 
hierbei an den im KSE-Vertrag definierten Waffenkategorien orien
tiert. Der Verbleib der Kleinwaffen und leichten Infanteriewaffen ist 
im Vertrag jedoch nicht geregelt. Jetzt, da der Friedensvertrag aus
geführt und umgesetzt wird, verschwinden die Kleinwaffen in den 
Verstecken der ehemaligen Kombattanten. Damit entsteht eine neue 
Quelle für die Lieferung von Kleinwaffen - für den nächsten Kon
flikt im ehemaligen Jugoslawien oder für den Export (der Vertrag 
von Dayton schließt die Ausfuhr dieser Waffen nicht aus). Das ehe
malige Jugoslawien ist nur das jüngste und derzeit vielleicht offen

sichtlichste Beispiel einer verpaßten Abrüstung der Kleinwaffen. 
Grundsätzlich gilt, daß am Ende von Kriegen oft der Verbleib der 
Kleinwaffen aus den Augen gerät. 
Ein Faktor, der den Einsatz von Kleinwaffen gelegentlich begrenzt, 
ist der Nachschub an Munition. Große Mengen Munition sind nicht 
ohne weiteres zu beschaffen. Auch ist der Transport vieler Tonnen 
Munition leichter zu überwachen als das Schmuggeln der Waffen 
selbst. Deshalb plädieren manche Experten dafür, weniger auf die 
Kontrolle der Waffen zu setzen, die oft im wahrsten Sinne des Wor
tes außer Kontrolle geraten sind, sondern den Nachschub an Muni t i 
on wirkungsvoll zu unterbinden. 

Waffenrückkauf in El Salvador und Haiti 

Die Situation in El Salvador nach dem Friedensabkommen von 1992 
ist ein weiteres von vielen Beispielen mit zum Teil negativen Konse
quenzen - ein Fall jedoch, bei dem Mikroabrüstung für Abhilfe sor
gen könnte. Die systematische Demobilisierung der FMLN-Opposi-
tionstruppen und der Regierungsarmee war Teil des Friedensabkom
mens, das einen zwölfjährigen Krieg beendete. Unter der Aufsicht 
der Vereinten Nationen ( M I N U S A L ) gaben mehr als 11 000 ehema
lige Guérilleros rund 10 000 Pistolen, Gewehre und automatische 
Waffen (wie das amerikanische M-16 und das russische AK-47) so
wie Lenkwaffen und über 9 000 Granaten ab. Diese Waffen wurden 
zerstört, und eine ähnliche Anzahl leichter Waffen sammelte man 
auch von den demobilisierten Soldaten der Streitkräfte ein. 
Doch vier Jahre später ist klar, daß trotz eines erfolgreichen Friedens
prozesses längst nicht alle überschüssigen Waffen erfaßt wurden. 
Das Verteidigungsministerium schätzt das Arsenal an Kleinwaffen 
in den Händen von Zivilisten auf 200 000 bis 300 000 Stück. Hieraus 
entsteht eine ernsthafte Gefährdung für den Wiederaufbau El Salva-
dors. Die soziale und wirtschaftliche Situation spielt eine entschei
dende Rolle für den Anstieg der Alltagskriminalität. Nahezu 40 000 
ehemalige Kämpfer wurden demobilisiert; viele von ihnen hatten 
Schwierigkeiten, sich unter den neuen Bedingungen des Friedens 
wieder in die zivile Gesellschaft zu integrieren, weil bei einer Ar
beitslosigkeit von rund 50 v H die Berufsperspektiven katastrophal 
sind. Militärische Kleinwaffen und Armut ergeben eine tödliche 
Kombination. Tausende haben sich bewaffnet und Banden gebildet, 
die El Salvador schwer zu schaffen machen. Unzufriedene Jugendli
che formierten sich zu Gangs im US-amerikanischen Stil und unter
ziehen sich einer paramilitärischen Ausbildung mit automatischen 
Waffen und Handgranaten. Straßensperren, Banküberfälle, Busüber
fälle, Kidnapping und Carnapping gehören zu den alltäglichen kr i 
minellen Handlungen. Besonders die Handgranaten, die selbst für 
Überfälle auf Personenkraftwagen benutzt werden, stellen ein Pro
blem dar, weil sie so leicht und in großer Zahl verfügbar sind. Ju
gendliche mit einem halben Dutzend Handgranaten - offen am Gür
tel getragen - gehören zum Straßenbild. Statt direkt in Ent
wicklungsprojekte zu investieren, gehen nun beträchtliche Mittel in 
den Aufbau von Polizeikräften, um ein Mindestmaß an Rechtsstaat
lichkeit und Sicherheit zu gewährleisten. 
In Haiti probierten amerikanische Truppen im Auftrag der Vereinten 
Nationen ein sogenanntes Waffenrückkaufprogramm aus. Jeder, der 
eine Waffe ablieferte, erhielt Geld oder Güter, und zwar mehr, als je
weils auf dem Schwarzmarkt zu erzielen war. 33 000 Kleinwaffen 
sammelte die US-Armee ein. Fragen über die Herkunft der Waffen 
wurden nicht gestellt, um den Erfolg nicht zu gefährden. Gleichzeitig 
wurden jedoch Sanktionen angedroht: Wer nach Beendigung des Pro
gramms Waffen besaß, mußte mit empfindlichen Strafen rechnen. 
Kritiker des Waffenrückkaufs weisen darauf hin, daß oft nur ein ge
ringer Teil der Waffen (und zumeist ältere oder unbrauchbare) abge
liefert werden. Die Befürworter betonen dagegen, daß die Schwelle 
der täglichen Gewaltanwendung und Kriminalität rasch und wir-

Vereinte Nationen 1 /1997 17 



kungsvoll gesenkt wird. Allerdings muß das Programm zeitlich auf 
wenige Tage befristet sein und effizient durchgeführt werden, weil 
sonst der Waffenhandel auf dem Schwarzmarkt geradezu angekur

belt wird. Waffenrückkauf ist jedoch kein auf Dauer wirksames Mit

tel. Wenn nicht die Ursachen der Konflikte beseitigt oder gewaltfreie 
Regelungsmechanismen etabliert werden, brechen  dies zeigen die 
Erfahrungen in vielen Ländern  erneut bewaffnete Konflikte aus. 
Der Kreislauf der Gewalt beginnt von neuem. 

Aktionen der Vereinten Nationen 

Generalsekretär BoutrosGhali blieb 1995 nicht bei seiner Forderung 
nach einem Programm zur Mikroabrüstung stehen. Verschiedene in

ternationale Maßnahmen sind geplant, andere werden bereits durch

geführt: So entsandten die Vereinten Nationen 1995 auf Bitte des 
dortigen Präsidenten eine Expertengruppe ins westafrikanische Mali 
und in alle Nachbarländer, um einen Vorschlag zur Kontrolle des i l 

legalen Transfers von Kleinwaffen in dieser Region auszuarbeiten. 
Erfolg der Mission: Es gelang, die innergesellschaftlichen Konflikte 
in Mali zu befrieden und aufständische TuaregKämpfer dazu zu be

wegen, ihre Waffen abzugeben. A m 27. März 1996 wurden in einer 
Zeremonie auf einem öffentlichen Platz in Timbuktu  unter Anwe

senheit der Präsidenten von Mali und Ghana, der Führer der Tuaregs 
und der UNOffiziellen  3 000 Kleinwaffen verbrannt; das ge

schmolzene Metall wird nun in der Hauptstadt Bamako zu einem 
Antikriegsdenkmal verarbeitet. Von den rund 3 000 aufständischen 
Tuaregs, die freiwillig ihre Waffen abgaben, werden einige in die Ar

mee integriert. Gleichzeitig wird die Armee teildemobilisiert und 
rund 4 000 ehemalige Kämpfer erhalten Arbeitsplätze im zivilen öf

fentlichen Sektor. Damit sind allerdings längst nicht alle Probleme 
des illegalen Kleinwaffenhandels in der Region beseitigt. 7 000 K i 

lometer offene Grenzen Malis sind nicht so ohne weiteres zu über

wachen. M i t Unterstützung der UN und finanziert aus Kanada, den 
Niederlanden, Norwegen und den USA, bildete die malische Regie

rung multilaterale Kommissionen mit den Nachbarländern Niger 
und Burkina Faso, um den grenzüberschreitenden Waffenschmuggel 
gemeinsam zu unterbinden. Doch wie in vielen anderen Ländern 
zeigt sich auch in Mali , daß Armut, Unterentwicklung und mangeln

de Perspektiven zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz 
eine zentrale Ursache für gewaltsame innergesellschaftliche Kon

flikte sind. 
Eine vielversprechende UNInitiative ist die Arbeit einer anderen 
Sachverständigengruppe der Vereinten Nationen. A u f Vorschlag Ar

gentiniens, Ecuadors, Japans und Südafrikas nahm, versehen mit ei

nem Mandat der UNGeneralversammlung vom Dezember 1995, im 
Juni 1996 eine Expertengruppe ihre Arbeit auf, um Konzepte für die 
Kontrolle des internationalen Kleinwaffenhandels auszuarbeiten. 
Das unter japanischem Vorsitz stehende Gremium schreibt einen Be

richt mit konkreten Empfehlungen, die nicht vom grünen Tisch aus 
erfolgen. Die Gruppe reiste in einzelne Konfliktregionen (ins Südli

che Afrika und nach Lateinamerika) und ließ sich vor Ort von den 
Experten des Militärs und der Polizei über den Kampf gegen den 
Kleinwaffenhandel berichten. A u f der 52. Tagung der Generalver

sammlung in diesem Herbst sollen dann auf der Basis des Berichts 
wirksame Schritte zur Kontrolle der Kleinwaffen eingeleitet werden. 
Allerdings zeigt sich bei den Verhandlungen, daß längst nicht alle 
Staaten die Bemühungen der Vereinten Nationen gutheißen. Zum 
Teil spricht aus der Zurückhaltung mancher Regierung die Befürch

tung, die Vereinten Nationen könnten ihre Souveränität ungebühr

lich einschränken; zum Teil sind aber derartige Argumente nichts an

deres als diplomatisch verklausulierte Interessen, an der Produktion 
und dem Handel der Waffen zu profitieren. 
In einer von 30 Ländern eingebrachten und insbesondere von 
Deutschland initiierten Resolution zu »praktischen Abrüstungs

maßnahmen« forderte die 51. Generalversammlung im Dezember 
1996 dazu auf, die Kontrolle von Waffen (speziell von Kleinwaffen) 
zu verschärfen, deren Verbleib zu überwachen und insbesondere sich 
bei Produktion und Kauf von Waffen zurückzuhalten und durch kon

struktive Maßnahmen  wie Demobilisierung, Reintegration ehema

liger Soldaten, Minenräumung und Konversion  die Abrüstung zu 
fördern. Auch die regelmäßig im Mai tagende Abrüstungskom

mission der Vereinten Nationen wi l l Kleinwaffen und Mikroab

rüstung zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit machen. 
Die Einwirkungsmöglichkeiten der Vereinten Nationen sind jedoch 
begrenzt. Der Sicherheitsrat kann Embargos verhängen; deren Wirk

samkeit hängt jedoch vom politischen Willen und der Durchset

zungskraft der UNMitglieder ab. Die Generalversammlung kann 
Resolutionen verabschieden und Empfehlungen aussprechen. Ob sie 
politische Praxis werden, hängt wiederum von den Mitgliedstaaten 
ab. Selten jedoch gibt es für die Vereinten Nationen direkte 
Eingriffsmöglichkeiten. Solange internationale Maßnahmen von Ex

porteuren und Importeuren konterkariert werden und Kontrollen auf 
nationaler Ebene lax sind, bleiben die UNAktivitäten ein Tropfen 
auf dem heißen Stein. 

Dieser Beitrag beruht auf einer Studie, die das Internationale Konversionszentrum Bonn 
(Bonn International Center for Conversion, BICC) im Auftrag des Auswärt igen Amts 
erstellt hat. Die Studie >The New Field of MicroDisarmament: Addressing the Prolife

ration and Buildup of Small Arms and Light Weapons< (>B1CC brief 7<, September 
1996), kann vom BICC, A n der Elisabethkirche 25, D53113 Bonn, bezogen werden. 

M i t der Thematik befassen sich auch die Jahrbücher des BICC: Konversion Survey 
1996. Global Disarmament, Demilitarization and Demobil izat ion (Oxford etc. 1996) 
und Konvers ion Survey 1997. Global Disarmament and Disposal of Surplus Weapons< 
(erscheint im Mai 1997). Informationen über Konversion, Abrüstung und Entmil i tar i 

sierung stellt das BICC auch mit seinem >ConverNet< i m Internet zur Verfügung: 
http://bicc.unibonn.de. 
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Aus dem Bereich der Vereinten Nationen 
Berichte • Nachrichten • Meinungen 

Allgemeines 

Generalsekretär: Boutros-Ghali als Opfer 
des amerikanischen Wahlkampfes - Verfah
ren bei der Bestellung des Generalsekretärs 
nicht geregelt - Mehrere afrikanische Kan
didaten - Einigung auf Kofi Annan (1J 

Im Mittelpunkt des politischen Interesses stand 
am Sitz der Weltorganisation im letzten Herbst 
nicht so sehr der Verlauf der regulären Tagung 
der Generalversammlung als vielmehr die Wahl 
ihres höchsten Bediensteten und Chefs des 
Sekretariats. Mindestens so spannend wie die 
Frage, wie der siebente Generalsekretär der 
Vereinten Nationen heißen wird (oder ob der 
sechste, Boutros Boutros-Ghali, weitere fünf 
Jahre im Amt bleibt), war das Procedere der 
Wahl. Denn was bei jedem Kegelclub zur Sat
zung gehört, gibt es bei den UN nicht: ein klares 
Wahlverfahren. In der Charta heißt es nur, daß 
der Generalsekretär »auf Empfehlung des Si
cherheitsrats von der Generalversammlung er
nannt« wird (Artikel 97), wobei im Rat die qua
lifizierte Mehrheit, also ein Mehr von neun der 
15 Stimmen, genügt (solange kein Ständiges 
Mitglied Einspruch einlegt). 
Üblicherweise als >Veto< gezählt werden nur 
die Nein-Stimmen Ständiger Mitglieder bei of
fiziellen Abstimmungen über förmlich vorge
legte Entschließungsanträge; Einsprüche aus 
dem Kreis dieser fünf privilegierten Staaten ge
gen einzelne Kandidaten bei Probeabstimmun
gen haben indes die gleiche Wirkung. Die infor
mellen wie die offiziellen Abstimmungen bei 
der Wahl des Generalsekretärs erfolgen hinter 
verschlossenen Türen; anders als sonst bei Ab
stimmungen werden die Namen von mit >Nein< 
stimmenden Staaten offiziell nicht bekanntge
geben. Sie zu identifizieren bereitet in der Regel 
trotzdem kaum Schwierigkeiten. 

I . Die Vereinigten Staaten hatten ihren Ein
spruch gegen eine zweite Amtszeit Boutros-
Ghalis bereits im Frühsommer 1996 angekün
digt. Die offizielle Begründung lautete, der 
Ägypter habe die Organisation nicht aggressiv 
genug reformiert, obwohl er (unter dem Druck 
Washingtons) die Zahl der Mitarbeiter um 2500 
reduziert und dem Haushalt der Weltorganisati
on Nullwachstum verordnet hatte. Politische 
Beobachter vermuteten wahltaktische Gründe 
hinter der Veto-Drohung: Die republikanischen 
Präsidentschaftskandidaten Pat Buchanan und 
Bob Dole hatten in den Vorwahlen gegen die 
UN und ihren bekanntesten Vertreter, eben 
Boutros-Ghali, kräftig Stimmung gemacht. Prä
sident Bill Clinton wollte dem Thema offen
sichtlich frühzeitig aus dem Weg gehen und Do
le den Wind aus den Segeln nehmen. 
Im August, während der deutschen Präsident
schaft im Sicherheitsrat, hatte die amerikani

sche UN-Botschafterin Madeleine Albright ei
nen ersten Versuch unternommen, Stimmen ge
gen Boutros-Ghali zu sammeln und den Rat mit 
neuen Kandidaten vertraut zu machen. Der 
deutsche Botschafter Tono Eitel entdeckte je
doch bei seinen Kollegen kein Interesse an die
ser Frage. Das Thema wurde vertagt - bis nach 
der amerikanischen Präsidentenwahl vom 
8. November. Im Kreise der UN-Botschafter 
wurde allgemein angenommen, daß die USA 
erst dann zu Verhandlungen über einen Kom
promiß bereit sein würden. 
Das erwies sich als Fehlkalkulation: Der ame
rikanische Außenminister, der Boutros-Ghali 
eine einjährige Verlängerung vorgeschlagen 
hatte (was dieser mit dem Hinweis, ein Jahr sei 
zu wenig, abgelehnt hatte), und US-Botschaf
terin Madeleine Albright beharrten auf ihrer 
Position. In der Sitzung des Sicherheitsrats 
vom 19. November blockierte Albright mit 
ihrem Veto die Wahl Boutros-Ghalis, der in
des die 14 Stimmen aller anderen Mitglieder 
des Rates auf sich vereinigte. Zehn Ratsmit
glieder - unter ihnen Ägypten und Deutsch
land sowie die Ständigen Mitglieder China, 
Frankreich und Rußland - hatten den förmli
chen Resolutionsentwurf (UN-Dok. S/1996/ 
952; Text: S. 31 dieser Ausgabe) mit dem Ziel 
einer Wiederberufung Boutros-Ghalis einge
bracht. 

Zwei Tage zuvor hatte Albright dem Generalse
kretär allerdings noch ein seltsames Angebot 
gemacht, berichtete die >New York Times<. Die 
USA hätten es sich nochmals überlegt, sagte sie, 
und wollten ihm entgegenkommen. Es gebe ei
nen Weg, wie er Generalsekretär bleiben könne, 
und zwar für immer. Wenn er seine Kandidatur 
für eine zweite Amtszeit aufgebe, werde man 
ihm den Titel Generalsekretär emeritus< der 
Vereinten Nationen verleihen, außerdem werde 
man ihm einen neuen Posten als Generalse
kretär besorgen. Man werde eigens für ihn eine 
internationale Stiftung gründen, und zwar in 
Genf. Er liebe doch Genf? Boutros-Ghali lehnte 
ab. Zwei Tage nach dem Veto schickte der ame
rikanische Präsident Clinton einen zweiten Un
terhändler mit dem gleichen Angebot zu Bou
tros-Ghalis Residenz. Der Ägypter lehnte er
neut ab. 
Als Diplomaten am UN-Sitz aus der Zeitung 
von Clintons Angebot erfuhren, reagierten sie 
mit einer Mischung aus Belustigung, Erstaunen 
und Verärgerung: Dieselbe Regierung also, die 
so sehr auf Reformen und aufs Sparen aus sei 
und deshalb Boutros-Ghalis Amtszeit nicht ver
längern wolle, weil dann der amerikanische 
Kongreß erbarmungslos jegliche Zahlung der 
milliardenschweren Schulden verweigern wer
de, dieselbe Regierung also habe plötzlich Geld 
und volles Vertrauen darauf, daß der Kongreß 
dem geschaßten Mann ein angenehmes Rent
nerdasein finanzieren werde. Der Vorschlag sei 
»absolut lächerlich und unverschämt«, kom
mentierten europäische Diplomaten, und er zei

ge, daß es der US-Regierung beim Veto gegen 
Boutros-Ghali nicht wirklich um die UN-Re
form gehe. 

I I . Die Wahl des UN-Generalsekretärs kennt 
keine Wahlordnung und sie folgt eigenen Re
geln. Das wurde auch deutlich, als im weiteren 
Verlauf Boutros-Ghali am 4. Dezember 1996 
seine Kandidatur vorübergehend aussetzte, um 
einer weiteren Abstimmung zu entgehen, de
ren Ergebnis wohl kaum mehr 14 zu 1 gelautet 
hätte. Mindestens Großbritannien hätte sich 
auf die Seite der USA geschlagen. Das Ausset
zen erlaube Boutros-Ghali einen eleganten Ab
gang, verlautete aus dem Sicherheitsrat. Daß er 
in einem späteren Wahlgang erneut zur Ab
stimmung stehen werde, galt als unwahr
scheinlich. 
Seine Entscheidung, offiziell weiterhin Kandi
dat zu bleiben, hatte vor allem jenen Mann et
was irritiert, der als aussichtsreichster, wenn
gleich noch inoffizieller Bewerber galt: Kofi 
Atta Annan aus Ghana, der die Hauptabteilung 
Friedensoperationen des UN-Sekretariats als 
Untergeneralsekretär leitete. Annan hatte näm
lich stets erklärt, er stehe nicht zur Verfügung, 
solange Boutros-Ghali kandidiere, da er nicht 
gegen seinen Chef antreten wollte. Doch muß
te Annan sich nun nicht direkt mit ihm mes
sen. 
Ab Dienstag, dem 10. Dezember, begann der 
Sicherheitsrat unter der Präsidentschaft des ita
lienischen UN-Botschafters Paolo Fulci eine 
Serie von informellen Probeabstimmungen. Die 
Vormittagssitzungen des Rates waren für diese 
>straw polls< reserviert, bei der alle Mitglieder 
kleine Wahlzettel bekamen; die Kärtchen der 
Ständigen Mitglieder waren dabei an ihrer roten 
Farbe zu erkennen. Diese Art der Vorwahl hatte 
sich bereits früher bewährt. Die USA hatten von 
Beginn an - also ab dem 19. November - Wert 
darauf gelegt, daß alle Abstimmungen geheim 
erfolgen. Die Ratsmitglieder wurden vor jedem 
Wahlgang vom Präsidenten ermahnt, niemand 
dürfe der Presse Auskunft geben über das Wahl
verhalten. Die US-Delegierten dachten, daß ei
ne geheime Stimmabgabe es Großbritannien 
und anderen Verbündeten erleichtern würde, in 
einem weiteren Wahlgang gegen Boutros-Ghali 
zu stimmen. 
Taktisch geschickt hatten die USA bereits vor
her den Anspruch der Staaten Afrikas akzep
tiert, einem Vertreter des Kontinents das Amt 
für die nächsten fünf Jahre zu übertragen; nur 
Boutros-Ghali dürfe er nicht heißen (und bei ei
nem Festhalten der Afrikaner an ihm habe die 
Offerte keine unbegrenzte Gültigkeit). Nach 
nicht allzu langem Zögern rückten die Staaten 
Afrikas von ihrem bisherigen offiziellen Kandi
daten Boutros-Ghali ab und schickten vier wei
tere ins Feld: 
• Kofi Annan (58 Jahre) aus dem westafrika

nischen Ghana, dessen Amtssprache das 
Englische ist; 
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• Amara Essy (51), den Außenminister von 
Côte d'Ivoire, der Präsident der 49. Tagung 
der Generalversammlung gewesen war; 

• Ahmedou Ould-Abdallah (55) aus Maure
tanien, den ehemaligen Sonderabgesandten 
Boutros-Ghalis in Burundi; 

• Hamid Algabid (55) aus Niger, den Gene
ralsekretär der Islamischen Konferenz. 

Die drei zuletzt genannten Kandidaten stamm
ten alle aus französischsprachigen Ländern und 
galten damit als mögliche Wahl Frankreichs 
(die Regierung von Côte d'Ivoire besteht im 
Sinne der Frankophonie sogar darauf, daß diese 
Bezeichnung der ehemaligen Kolonie Elfen
beinküste in allen Sprachen in der französischen 
Fassung erhalten bleibt). 
Darüber hinaus gab es noch eine Reihe von Er
satzkandidaten aus Afrika. Der Tansanier Salim 
Ahmed Salim, Generalsekretär der Organisati
on der Afrikanischen Einheit, hielt sich bereit; 
ihm hängt freilich seine (längst abgestreifte) po
litische Vergangenheit als >Radikaler< nach. 
Seine enthusiastische Begrüßung der Entschei
dung der Generalversammlung im Jahre 1971, 
Beijing den bis dahin von Taipeh eingenomme
nen Sitz Chinas zu übertragen, machte ihn den 
USA verhaßt und führte dazu, daß ihm zehn 
Jahre später die Berufung zum Nachfolger Kurt 
Waldheims versagt blieb (vgl. VN 1/1982 
S.25f.). Ins Spiel gebracht wurde auch der Na
me eines anderen Ostafrikaners: der von Olara 
A. Otunnu, des Präsidenten der hauptsächlich 
mit Fragen der Friedenssicherung befaßten 
>Weltfriedensakademie< in New York. Der 
Ugander hatte im Dezember 1981 als Präsident 
des Sicherheitsrats mit großem diplomatischem 
Geschick einen Ausweg aus der gegenseitigen 
Blockade der Kandidaten Waldheim und Salim 
gefunden (was zur Wahl von Javier Pérez de 
Cuéllar führte), i 985 stellte er sich einer kurzle
bigen Militärregierung seines Heimatlandes als 
Außenminister zur Verfügung und ging nach 
deren Zusammenbruch ins Exil. Nunmehr war 
er als Staatsbürger von Côte d'Ivoire (dessen 
Außenminister ja bereits offizieller Kandidat 
war) im inoffiziellen Rennen. 

I I I . Am 10. Dezember, dem ersten Tag der Pro
beabstimmungen, wurden zwei Wahlgänge ab
gehalten. Im ersten Durchgang erhielt Kofi 
Annan zwölf Ja-Stimmen und zwei Nein-Stim
men, schlicht Abschreckung (discouragements) 
genannt; im zweiten Durchgang erhielt er zehn 
Ja-Stimmen und drei Nein-Stimmen, wobei ei
ne der Nein-Stimmen mit rotem Kärtchen er
folgte, also von einem Ständigen Mitglied kam 
(in diesem Falle von Frankreich). Essy hatte im 
ersten Durchgang elf Ja-Stimmen und vier 
Nein-Stimmen erhalten sowie im zweiten 
Durchgang sieben Ja-Stimmen und wiederum 
vier Nein-Stimmen, diesmal allerdings zwei auf 
rotem Papier (Großbritannien und USA). 
Bereits am Mittwoch, dem 1 1. Dezember, dem 
zweiten Abstimmungstag, hatte Annan, der 
Wunschkandidat der USA, einen Vorsprung. In 
den ersten beiden von drei Durchgängen erhielt 
Annan zwölf und elf Ja-Stimmen bei zwei be
ziehungsweise drei Nein-Stimmen, davon je
weils eine von einem Ständigen Mitglied 
(Frankreich). Essy hatte sieben, sechs und wie
der sieben Ja-Stimmen erhalten sowie jeweils 
vier Gegenstimmen, davon jeweils die Großbri

tanniens und der USA. Die beiden anderen Kan
didaten, Algabid und Ould-Abdallah, waren 
vom ersten Durchgang (der ersten Probeabstim
mung) an bereits deutlich abgeschlagen. Essy 
konnte sich der Unterstützung Frankreichs si
cher sein, das den Ratsmitgliedern deutlich ge
macht hatte, daß der neue Generalsekretär nicht 
nur Französisch sprechen müsse, sondern »Eng
lisch mit französischem Akzent« - ungefähr so 
wie Boutros-Ghali. 
Vor der nächsten Probeabstimmung am Don
nerstag war klar, daß es zu einem Zweikampf 
zwischen Annan und Essy kommen würde. Da
bei baute Annan seinen Vorsprung aus: Er er
hielt 14 der 15 Stimmen, inklusive der Stimme 
Ägyptens. Nur Frankreich, jedoch kein afrika
nisches Land stimmte gegen ihn. Elf Staaten 
hatten sich diesmal mit Essy einverstanden er
klärt - ein Ständiges Mitglied hatte jedoch mit 
Nein gestimmt (mutmaßlich die USA). 
Am Donnerstagabend rief der französische 
Botschafter Kofi Annan an und sagte ihm, 
Frankreich werde am Freitag seiner Wahl zu
stimmen. Offensichtlich wollte Paris die nega
tiven Folgen eines offenen Widerstandes ge
gen einen afrikanischen Kandidaten nicht ris
kieren. Vermutet wurde, daß Frankreich dafür 
mit einem hohen Posten im Sekretariat ent
schädigt werden sollte. Noch im Januar be
stimmte Annan den Franzosen Bernard Miyet 
zu seinem Nachfolger als Leiter der Hauptab
teilung Friedensoperationen (DPKO). Offen 
blieb zunächst, ob noch ein weiterer hoher 
Posten an Frankreich vergeben wird, denn da 
zugleich Jean-Claude Milleron als Untergene
ralsekretär ausgeschieden ist, hatte Frankreich 
zunächst keinen Posten, sondern allenfalls 
an Bedeutung gewonnen. Immerhin gilt die 
DPKO als eine der wichtigsten Abteilungen 
innerhalb des UN-Sekretariats. 

IV. Am Freitag, dem 13. Dezember, trat der bri
tische UN-Botschafter Sir John Weston mittags 
um 13 Uhr nach der informellen Sitzung des Ra
tes vor die Mikrophone und verkündete, daß 
man sich auf Kofi Annan als neuen Generalse
kretär geeinigt habe. »Ich freue mich, heute ver
künden zu können, daß heute zum ersten Mal 
weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle des 
Sicherheitsrats kommt«, sagte Ratspräsident 
Fulci unter Verweis auf die traditionelle Ankün
digung eines neu gewählten Papstes. 
Am Abend desselben Tages bestätigte der Si
cherheitsrat das Ergebnis der Probeabstimmung 
in einer formellen Sitzung hinter verschlosse
nen Türen; die Resolution 1090 (Text: S. 31 die
ser Ausgabe), mit der der Generalversammlung 
die Ernennung von Kofi Annan »für eine vom 
1. Januar 1997 bis zu 31. Dezember 2001 
währende Amtszeit« empfohlen wird, wurde 
nunmehr - was im Sicherheitsrat völlig unüb
lich ist - per Akklamation verabschiedet. In der 
gleichen Sitzung wurde eine Entschließung an
genommen, die Boutros-Ghali für seine Re
formarbeit lobte. Ausdrücklich wurde dem 
scheidenden Generalsekretär in der Resolution 
1091 (Text: S. 31f. dieser Ausgabe) »aufrichti
ger Dank« ausgesprochen. Auch Madeleine A l 
bright stimmte den Dankesworten zu. Im offizi
ellen Kommunique drückte sich das so aus: 
»einstimmige Annahme durch Akklamation«. 

Thomas Schuler • 

Politik und Sicherheit 

Ehemaliges Jugoslawien: Scheitern der Frie
denspläne von UN und E U - Einsatz von NA-
TO-Luftstreitkräften - Rolle der Kontakt
gruppe - >Friedenspartner< Milosevic - Sre
brenica (2) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/1993 
S. 142ff. fort.) 

Der Zerfall der Sozialistischen Föderativen Re
publik Jugoslawien, eines Gründungsmitglieds 
der Vereinten Nationen, zu Beginn der neunzi
ger Jahre bezog die Weltorganisation unverse
hens in einen europäischen Konflikt ein. Erst
mals wurde in Europa eine Friedenstruppe ein
gesetzt: die Schutztruppe der Vereinten Natio
nen (UNPROFOR), und zwar ab März 1992. 
Diplomatische Bemühungen erfolgten auf ver
schiedenen Ebenen, insbesondere im Rahmen 
der Londoner Jugoslawien-Konferenz 1992 und 
mit Hilfe der von UN und EG berufenen Ver
mittler Thorvald Stoltenberg und Lord Owen. 

Teilungspläne und Waffenstillstände 

Die von den Vermittlern der UN und der EG 
moderierten Genfer Verhandlungen über Bos
nien-Herzegowina wurden Anfang September 
1993 ergebnislos unterbrochen. Es hatte sich 
herausgestellt, daß der Präsident des Landes, 
Alija Izetbegovic, Ende Juli seine von Owen 
und Stoltenberg zunächst als »Durchbruch« ge
feierte Zustimmung zu einer als >Union dreier 
Teilrepubliken< kaschierten De-facto-Dreitei-
lung Bosnien-Herzegowinas nur unter dem 
massiven gemeinsamen Druck der beiden Ver
mittler sowie der Präsidenten Serbiens und 
Kroatiens, Slobodan Milosevics und Franjo 
Tudjman, gegeben hatte. In der eigenen Regie
rung sowie im Parlament in Sarajevo stieß Izet
begovic jedoch auf breiten Widerstand gegen 
den Dreiteilungsplan, der auf einem Vorschlag 
Milosevics und Tudjmans beruhte. 
Ende September wurden die Verhandlungen auf 
dem britischen Kriegsschiff >Invincible< in der 
Adria zwar fortgesetzt, doch kam es zu keinem 
Abkommen. Am 4. Oktober verlängerte der Si
cherheitsrat der Vereinten Nationen mit Resolu
tion 871 (Text: VN 1/1994 S. 28) das Mandat 
der UNPROFOR um weitere sechs Monate bis 
zum 31. März 1994. 

Nach Vorlage eines >Aktionsplans< der zwölf 
EU-Außenminister für ein Bosnien-Abkommen 
wurden die Genfer Verhandlungen Ende No
vember 1993 wieder aufgenommen. Jeglicher 
Fortschritt scheiterte am Widerstand Milose
vics und des bosnischen Serbenführers Rado
van Karadzic gegen die im EU-Plan geforderte 
Rückgabe eines Teils der von den Serben er
oberten Territorien an die Muslime. Der Ständi
ge Vertreter Bosnien-Herzegowinas bei den 
UN. Muhamed Sacirbey, beschuldigte den Ver
mittler Owen, statt auf der Grundlage des EU-
Plans zu verhandeln, unterstütze er das Ansin
nen Karadzics auf eine Aufteilung der bosni
schen Hauptstadt Sarajevo. Zugleich äußerte 
die US-Regierung Bedenken gegen die im EU-
Aktionsplan vorgesehene Lockerung der UN-
Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro). 
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Um die Jahreswende 1993/94 eskalierten die 
bosnischen Serben ihre militärischen Angriffe 
auf Sarajevo und andere von den Vereinten Na
tionen proklamierte Sicherheitszonen. In der 
Gegend von Tuzla schlossen die serbischen 
Truppen 116 kanadische UNPROFOR-Solda-
ten ein. Damit spitzte sich auch die öffentliche 
Debatte um ein militärisches Eingreifen von 
NATO-Luftstreitkräften entweder zur Unter
stützung der UNPROFOR (Air Support) oder 
gar durch Luftangriffe auf Stellungen der Ser
ben (Air Strikes) wieder zu. Der Sicherheitsrat 
hatte mit Resolution 836 vom 4. Juni 1993 
(Text: VN 4/1993 S. 156f.) grundsätzlich be
schlossen, daß »die Mitgliedstaaten . . . unter 
der Aufsicht des Sicherheitsrats und vorbehalt
lich der engen Koordinierung mit dem General
sekretär und der UNPROFOR . . . alle erforder
lichen Maßnahmen ergreifen können, unter Ein
satz von Luftstreitkräften, um die UNPROFOR 
bei der Erfüllung ihres . . . Mandats« innerhalb 
und außerhalb der sechs Sicherheitszonen in 
Bosnien-Herzegowina »zu unterstützen«. Die 
Regierungschefs der 16 NATO-Staaten »be
kräftigten« auf ihrem Gipfel am 10. und 11. Ja
nuar 1994 in Brüssel die Beschlüsse des NATO-
Rates vom August 1993, wonach die NATO 
»bereit ist, unter der Autorität des UN-Sicher
heitsrats Luftangriffe durchzuführen, um die 
Strangulierung Sarajevos, der Sicherheitszonen 
sowie anderer bedrohter Gebiete in Bosnien-
Herzegowina zu verhindern«. Zugleich wurde 
hinter den Kulissen des Gipfels jedoch deutlich, 
daß zumindest nach Ansicht der Regierungen 
der drei Hauptentsendestaaten von UNPRO-
FOR-Soldaten (Frankreich, Großbritannien und 
Kanada) eine derartige >Strangulierung< und da
mit die Voraussetzung für NATO-Luftangriffe 
nicht vorlag. US-Präsident Bill Clinton schloß 
sich dieser Haftung an. 

Auch UN-Generalsekretär Boutros Boutros-
Ghali, sein Sonderbeauftragter für das ehemali
ge Jugoslawien, Yasuhi Akashi, UN-Vermittler 
Stoltenberg sowie die Kommandeure der UN
PROFOR verständigten sich bei einem Treffen 
am 17. Januar 1994 in Genf ebenfalls darauf, 
zunächst keine Unterstützung durch NATO-
Luftstreitkräfte anzufordern. Basis für diesen 
Beschluß war eine entsprechende Empfehlung 
Akashis. Bei diesem Treffen wurde auch das UN-
interne Verfahren für eine etwaige Anforderung 
von NATO-Luftstreitkräften festgelegt. Dem
nach mußte der entsprechende Wunsch eines lo
kalen UNPROFOR-Kommandeurs zunächst 
dem Vorgesetzten in Sarajevo und - im Falle von 
dessen Zustimmung - dem Befehlshaber der ge
samten UNPROFOR in Zagreb vorgelegt wer
den. Stimmte dieser ebenfalls zu, war die Anfor
derung dem UN-Sonderbeauftragten und dem 
Generalsekretär vorzulegen, die in letzter In
stanz über eine Anforderung an die NATO zu 
entscheiden hatten. Die Beratungen und Be
schlüsse von NATO und UN vom Januar 1994 
machten auch deutlich, daß entgegen der Rheto
rik mancher westlicher Politiker eine militäri
sche Intervention der N A T O - wenn überhaupt -
nicht etwa zum Schutz der bedrängten Zivilbe
völkerung in den sechs UN-Sicherheitszonen, 
sondern lediglich zur Abwehr von Angriffen auf 
die UNPROFOR erfolgen sollte. 
Nachdem die NATO dem bosnischen Serben
führer Radovan Karadzic Anfang Februar eine 

Frist zum Abzug schwerer Waffen aus der Um
gebung von Sarajevo gesetzt hatte, kam es zu 
heftigen öffentlichen Auseinandersetzungen 
zwischen Rußland und westlichen Staaten über 
die Möglichkeit von NATO-Lufteinsätzen und 
die Interpretation der Resolution 836, der Mo
skau seinerzeit zugestimmt hatte. Ein Arrange
ment zwischen russischen Unterhändlern und 
Karadzic, in dessen Folge zumindest ein Teil 
der schweren Waffen zumindest vorübergehend 
abgezogen wurde und russische UNPROFOR-
Soldaten in die serbisch kontrollierten Vororte 
Sarajevos einrückten, entschärfte den Streit im 
Sicherheitsrat und beruhigte zumindest vorü
bergehend die Lage vor Ort. Für Sarajevo wur
de ein Waffenstillstand vereinbart. 
US-amerikanische Diplomaten bemühten sich 
hinter den Kulissen bereits seit Ende 1993 um 
eine Beilegung der bewaffneten Auseinander
setzungen zwischen bosnischen Muslimen und 
Kroaten. Am 1. März unterzeichneten Vertreter 
beider Seiten in Washington ein Abkommen 
über die Schaffung einer kroatisch-muslimi
schen Föderation auf etwa 51 vH des Territori
ums von Bosnien-Herzegowina. Mit diesem 
Abkommen wurde der muslimisch-kroatische 
Bürgerkrieg beendet. Zugleich unterzeichneten 
die beiden bosnischen Parteien mit Vertretern 
der Regierung Kroatiens die Absichtserklärung 
zur Schaffung einer Konföderation zwischen 
Kroatien und der künftigen muslimisch-kroati
schen Föderation in Bosnien-Herzegowina. 

Schwindender Einfluß der UN 

Die Washingtoner Vereinbarungen vom 1. 
März 1994 markierten öffentlich den Beginn ei
nes verstärkten politisch-diplomatischen und 
bald darauf auch (in Gestalt von Waffenliefe
rungen erfolgenden) militärischen Engage
ments der USA in Bosnien-Herzegowina und 
Kroatien und zugleich des Bedeutungsverlusts 
der UN in dieser Konfliktregion. Zum eigentli
chen Handlungszentrum für die politisch-diplo
matische Bearbeitung der Konflikte wurde die 
von Washington etablierte Kontaktgruppe, der 
neben den Ständigen Mitgliedern des Sicher
heitsrats Frankreich, Großbritannien, Rußland 
und USA auch Deutschland angehört. Im Juni 
1994 unterbreitete die Kontaktgruppe den bos
nischen Konfliktparteien ihren Plan zur Auftei
lung des Landes im Verhältnis von 51 vH des 
Territoriums für die muslimisch-kroatische Fö
deration und 49 vH für die Serben, der schließ
lich auch die Grundlage für das Dayton-Ab-
kommen vom November 1995 bildete. 
Zuvor war es im April noch einmal zu einer Es
kalation auf dem Kriegsschauplatz gekommen, 
nachdem die Serben ihre Angriffe auf die Si
cherheitszone Gorazde massiv verstärkten. 
Nach einem Ultimatum der NATO sowie ver
einzelten Luftangriffen auf serbische Panzer 
stellten die Angreifer zwar den Beschuß der 
Stadt ein und zogen ihre schweren Waffen hin
ter die von der NATO vorgegebenen Linien 
zurück. Doch nach wie vor umzingelten sie die 
Stadt und ihre unmittelbare Umgebung und 
kontrollierten alle Zugänge. Britische UNPRO-
FOR-Soldaten, die humanitäre Hilfskonvois in 
die Stadt begleiten wollten, wurden von den 
Serben zeitweise als Geiseln genommen. In sei
nen Resolutionen 913 und 914 (Text: VN 

Kofi Annan aus Ghana ist der siebente Generalse
kretär der Vereinten Nationen. Nachdem der Si
cherheitsrat am 13. Dezember gegenüber der Ge
neralversammlung die Empfehlung ausgespro
chen hatte, ihn für eine am 1. Januar 1997 begin
nende fünfjährige Amtszeit zum Generalsekretär 
zu ernennen, nahm diese am 17. Dezember mit ei
ner durch Akklamation angenommenen Resolution 
die Ernennung vor. Annan ist der erste Generalse
kretär aus dem Afrika südlich der Sahara (und 
nach Boutros Boutros-Ghali der zweite vom afri
kanischen Kontinent) und der erste, der aus dem 
internationalen öffentlichen Dienst hervorgegan
gen ist. Zum Zeitpunkt seiner Berufung leitete er 
als Untergeneralsekretär die Hauptabteilung 
Friedensoperationen des UN-Sekretariats. - Annan 
wurde am 8. April 1938 in Kumasi in der damali
gen britischen Kolonie Goldküste geboren. Er stu
dierte zunächst in Ghana und schloß dann in den 
USA sein wirtschaftswissenschaftliches Grund
studium ab. Studien in Genf folgten; später erwarb 
er den Grad eines Magisters im Fach Manage
mentstudien am >Massachusetts Institute of Tech
nology^. Das >Cedar Crest College< in Allen-
town/Pennsylvania verlieh ihm Mitte letzten Jah
res die Ehrendoktorwürde. Seine berufliche Lauf
bahn im Verband der Vereinten Nationen begann 
er 1962 in Genf als Referent für Verwaltungs- und 
Haushaltsangelegenheiten bei der WHO. Seither 
steht er im Dienst der Weltorganisation, abgese
hen von einer knapp zweijährigen Unterbrechung 
ab Ende 1974, als er an leitender Stelle der gha
naischen Behörde zur Förderung des Tourismus 
tätig war. Seine beruflichen Stationen standen im
mer wieder im Zusammenhang mit Fragen von 
Budget und Management; so war er zeitweise 
Personalchef des UNHCR, Beigeordneter Gene
ralsekretär für den Bereich Personalwesen (vgl. 
VN 5/1987 S. 167) und - dies von 1990 bis 1992-
Leiter der Finanzverwaltung der UN. 

3/1994 S. 112f.) vom 22. beziehungsweise 27. 
April 1994 verurteilte der Sicherheitsrat das 
Vorgehen der bosnischen Serben scharf und be
schloß zugleich eine Verstärkung der UNPRO
FOR um bis zu 6550 Soldaten, 150 Militärbeob
achter und 275 zivile Polizeibeobachter. 
Im Juni scheiterten erneut die Bemühungen von 
UN und EU um einen dauerhaften Waffenstill
stand für ganz Bosnien-Herzegowina. Am 6. Ju
li machte die Kontaktgruppe den Konfliktpar
teien territoriale Detailvorschläge für die beab
sichtigte Aufteilung des Landes im Verhältnis 
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51 zu 49. Während die Vertreter der musli
misch-kroatischen Föderation zustimmten, 
lehnten die bosnischen Serben auch diesen Plan 
- wie alle anderen seit Sommer 1992 vorgeleg
ten Pläne - ab. Dennoch konnten sich die 
Außenminister der fünf Kontaktgruppenstaaten 
bei ihrem Treffen am 30. Juli in Genf nicht auf 
verschärfte Sanktionsmaßnahmen gegen die 
serbische Seite einigen. Im Sicherheitsrat kam 
es daraufhin zum offenen Streit zwischen Ruß
land und den Westmächten über die Bewertung 
der politischen Haltung und militärischen Ak
tionen der bosnischen Serben und der bosni
schen Regierungsarmee. 
Nach mehrtägigen Beratungen ihrer Unterhänd
ler mit Serbiens Präsident Milosevic in Belgrad 
Anfang September 1994 vollzogen die fünf 
Kontaktgruppenstaaten daraufhin eine strategi
sche Wende. Milosevic galt fortan als wichtig
ster Partner einer Friedenslösung in Bosnien-
Herzegowina. Nach seiner Zusicherung, jegli
che materielle Unterstützung der bosnischen 
Serben einzustellen, führten die Kontaktgrup
penstaaten im Sicherheitsrat in den folgenden 
Monaten eine schrittweise Lockerung der Sank
tionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) herbei. 
Als die bosnischen Serben im November des 
gleichen Jahres ihre Angriffe auf die nordwest
bosnische Enklave verstärkten mit dem offen
sichtlichen Ziel einer Eroberung dieser UN-Si
cherheitszone, kam es über die Frage der ange
messenen Reaktion auf diese eindeutige Verlet
zung von Resolutionen des Sicherheitsrats zu 
ähnlichen Auseinandersetzungen in sowie zwi
schen UN und NATO wie im Frühjahr anläßlich 
der serbischen Angriffe auf Sarajevo und Gor-
azde. In ihrem bis dahin umfangreichsten Ein
griff in den Konflikt auf dem Balkan bombar
dierte die NATO am 21. November schließlich 
den von Kampfflugzeugen der bosnischen Ser
ben als Ausgangspunkt für Angriffe auf Bihac 
genutzten Flughafen Udbina in der serbisch 
kontrollierten Krajina in Kroatien. Zwei Tage 
zuvor hatte der Sicherheitsrat mit seiner Ent
schließung 958 (Text: VN 1/1995 S. 34) das in 
Resolution 836 erteilte Mandat für den Einsatz 
von NATO-Luftstreitkräften im Fall einer Ver
letzung der .Sicherheitszonen in Bosnien auf 
Kroatien ausgedehnt. 

Am 1. Dezember scheiterte UN-Generalse
kretär Boutros-Ghali mit seinem Versuch, in 
Sarajevo persönlich zwischen den Konfliktpar
teien zu vermitteln. Die Serben verweigerten 
ein Treffen mit dem Generalsekretär außerhalb 
ihres Hauptquartiers in Pale. Mit leeren Händen 
und unter Beschimpfungen durch zahlreiche 
Bewohner der bosnischen Hauptstadt, die den 
Vereinten Nationen »Versagen« und »Partei
nahme für die serbischen Aggressoren« vorwar
fen, mußte Boutros-Ghali die Stadt unverrichte
ter Dinge verlassen. 
Um die Jahreswende 1994/95 vermittelte der 
ehemalige US-Präsident Jimmy Carter einen 
zunächst bis zum 30. April 1995 befristeten 
Waffenstillstand für ganz Bosnien-Herzegowi
na. Die bewaffneten Auseinandersetzungen ka
men daraufhin weitgehend zum Erliegen. Doch 
die Belagerung der sechs Sicherheitszonen und 
anderer Städte durch bosnisch-serbische Trup
pen sowie die Behinderung von Konvois mit 
Gütern der humanitären Hilfe hielten an. 

Militärische Lösungen 

In den ersten Monaten des Jahres 1995 kam es zu 
verstärkten internationalen Diskussionen über 
eine Veränderung oder Beendigung des UN-
PROFOR-Mandats. Boutros-Ghali erwog in öf
fentlichen Erklärungen sowie in Berichten an 
den Sicherheitsrat mehrfach den Abzug der 
Blauhelmtruppen, falls diese vom Sicherheitsrat 
nicht personell verstärkt und mit einem durchset
zungskräftigeren Mandat versehen würden. Der 
Generalsekretär sah durch die Ereignisse der 
letzten zwei Jahre seine nach der Etablierung der 
sechs Sicherheitszonen durch den Sicherheitsrat 
vorgetragene Empfehlung vom Mai 1993 ge
rechtfertigt, die UNPROFOR in Bosnien zwecks 
Durchsetzung dieser Zonen um mehr als 30 000 
Soldaten zu verstärken. Der Sicherheitsrat hatte 
jedoch lediglich eine Verstärkung um 7 600 Sol
daten beschlossen. Aktueller Hintergrund für die 
Abzugs-Erwägungen des Generalsekretärs im 
Frühjahr 1995 waren sowohl die anhaltenden 
Angriffe und Geiselnahmen durch bosnische 
Serben wie auch die Versuche der Regierung 
Tudjman in Zagreb, eine Verlängerung des UN-
PROFOR-Mandats für Kroatien von dessen Ver
änderung zuungunsten der Serben in der Krajina 
abhängig zu machen. Der Sicherheitsrat votierte 
gegen einen Abzug der Blauhelmsoldaten aus 
Bosnien, stimmte jedoch mit seiner Resolution 
981 (Text: V N 4/1995 S. 165f.) einer Verringe
rung der UNPROFOR in Kroatien sowie ihrer 
Umwandlung in die UNCRO - die Operation 
zur »Wiederherstellung des Vertrauens in Kroa
t i en« - zu. 

Anfang Mai überrannten kroatische Regie
rungstruppen in einer militärischen Blitzoffen
sive die Stellungen der UNPROFOR in zwei der 
vier UN-Schutzzonen in Kroatien, vertrieben 
die serbischen Besatzungsmilizen und »unter
stellten diese Gebiete wieder der vollen Souver
änität Kroatiens«. Entgegen vorherigen War
nungen des UN-Vermittlers Stoltenberg sowie 
der Kontaktgruppe, eine derartige Aktion Zag
rebs werde das Eingreifen Belgrads provozieren 
und zu einem Krieg zwischen Serbien und 

Kroatien führen, hielt Präsident Milosevic still. 
Es gibt zahlreiche Indizien dafür, daß die ganze 
Operation zwischen Tudjman und Milosevic 
abgesprochen war. 
In Bosnien-Herzegowina war inzwischen der 
von Carter vermittelte Waffenstillstand voll
ends zusammengebrochen. An vielen Fronten -
auch in und um Sarajevo - tobten wieder hefti
ge Kämpfe. 
Die westlichen Staaten reagierten im Sicher
heitsrat mit Diskussionen über eine Schnellein
greiftruppe, deren Stationierung schließlich am 
16. Juni 1995 - bei Stimmenthaltung Chinas und 
Rußlands-mitResolution 998 (Text: VN4/1995 
S. 172f.) beschlossen wurde. Doch Finanzierung 
und genauer Auftrag dieser Eingreiftruppe blie
ben ungeklärt und umstritten. Zwar wurden eini
ge Einheiten dieser Truppe in derGegend von Sa
rajevo stationiert, doch spielten sie für das Ge
schehen vor Ort nur eine marginale Rolle. Zwi
schen dem5.und 11. Juli eroberten mehrere Tau
send mit Panzern und schwerer Artillerie aus
gerüstete Soldaten aus Serbien und der bosni
schen Serben die UN-Sicherheitszone Srebreni
ca. Die bei Srebrenica stationierten 300 nieder
ländischen UNPROFOR-Soldaten hatten keine 
Chance zur Verteidigung der Sicherheitszone. 
Die rund 40 000 Bewohner Srebrenicas wurden 
von den Serben vertrieben; etwa 8 000 von ihnen 
- überwiegend Männer - werden bis heute ver
mißt. Nach Untersuchungen des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz sowie des Interna
tionalen Gerichts im Haag wurden sie in den Ta
gen nach der Eroberung in Massenerschießun
gen von Serben ermordet und in Massengräbern 
in der Umgebung Srebrenicas verscharrt. (Am 
25. Juli erhob das Haager Gericht Anklage gegen 
den bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic 
und seinen General Ratko Mladic wegen Völker
mords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit.) 

Im Herbst 1995 wurde durch Veröffentlichun
gen der Berliner >tageszeitung< bekannt, daß die 
Eroberung Srebrenicas und der Massenmord 
verhindert hätten werden können, da die mi
litärischen Geheimdienste der USA und Frank-
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reichs sowie der deutsche Bundesnachrichten
dienst spätestens seit Mitte Juni detailliert über 
die Angriffsplanungen und -Vorbereitungen der 
Serben informiert waren. Außerdem wurde 
bekannt, daß der UNPROFOR-Oberkomandie-
rende, der französische General Bernard Jan
vier, dem Sicherheitsrat bereits am 24. Mai eine 
Aufgabe der ostbosnischen Sicherheitszonen 
empfohlen hatte und daß er in den ersten fünf 
Tagen der serbischen Angriffe auf Srebrenica, 
also in der Zeit vom 5. bis 9. Juli, fünfmal die 
von dem dort stationierten niederländischen 
Blauhelmkontingent dringend erbetene Anfor
derung von NATO-Luftstreitkräften verweiger
te. Am Vorabend der unmittelbar bevorstehen
den Eroberung Srebrenicas erhielt Janvier am 
10. Juli in seinem Zagreber Hauptquartier tele
fonische Order aus Paris, die NATO auch wei
terhin aus dem Spiel zu lassen. Zeugenaussa
gen, wonach dieser Anruf vom französichen 
Präsidenten Jaques Chirac kam, werden von 
Janvier und vom Elysée bestritten. 
Die UN zogen das niederländische Blauhelm-
Bataillon aus Srebrenica ab und begannen mit 
den Vorbereitungen für einen Abzug bezie
hungsweise Teilabzug der UNPROFOR aus 
Gorazde und Bihac. 

In einer erneuten militärischen Blitzoffensive 
eroberten kroatische Regierungstruppen An
fang August 1995 die gesamte Krajina zurück 
und damit bis auf das an Serbien grenzende 
Ostslawonien alle Gebiete, die nach dem Ver
mittlungserfolg des UN-Unterhändlers Cyrus 
Vance vom Januar 1992 zu UN-Schutzzonen 
erklärt worden waren. Rund 150 000 Serben 
wurden von den Kroaten vertrieben oder ver
ließen ihre Dörfer und Städte - zum Teil bereits 
Tage vor dem Auftauchen kroatischer Truppen. 
Auch diesmal gab es zahlreiche Anzeichen 
dafür, daß die gesamte Operation zwischen 
Tudjman und Milosevic abgesprochen war. 
Tudjman erhielt lur diese Operation zudem of
fensichtlich grünes Licht aus Washington wie 
aus Bonn. Im Vorfeld der Operation halfen die 
USA und Deutschland dem Regime Tudjman 
überdies durch die Lieferung von Waffen und 
militärischen Aufklärungserkenntnissen. 
Am 28. August 1995 zerfetzte eine Granate im 
Zentrum von Sarajevo 37 Menschen. Untersu
chungen der UNPROFOR kamen am nächsten 
Tag zu dem Ergebnis, daß die Granate von einer 
Stellung der bosnischen Serben abgeschossen 
wurde. Daraufhin begann die NATO mit ihren 
schwersten Luftangriffen im Balkankrieg -
zunächst auf militärische Stellungen der bosni
schen Serben in der Region Sarajevo. Als sich 
Mladic weiterhin weigerte, frühere Zusagen zu 
erfüllen und alle schweren Waffen aus Sarajevo 
und den anderen fünf Sicherheitszonen abzuzie
hen, wurden die NATO-Angriffe auf ganz Bos
nien ausgedehnt und dienten vor allem der Aus
schaltung der serbischen Luftabwehr sowie von 
Kommando- und Kommunikationszentralen. 
Währenddessen vereinbarten die Außenmini
ster Bosnien-Herzegowinas, Serbiens und 
Kroatiens unter Vermittlung der Kontaktgruppe 
in Genfeinen >Prinzipienkatalog< für ein künfti
ges Friedensabkommen. 

Gedeckt durch die NATO-Angriffe auf serbi
sche Stellungen, eroberte die bosnische Regie
rungsarmee - teilweise unterstützt durch kroati
sche Truppen - im September und Oktober 

1995 einen Teil der von den Serben seit Kriegs
beginn im April 1992 eroberten Regionen 
zurück, vor allem in Nordwest- und Zentralbos
nien. Die militärischen Operationen orientierten 
sich an den künftigen Grenzlinien zwischen der 
muslimisch-kroatischen Föderation und der ser
bischen Teilrepublik, wie sie im Plan der Kon
taktgruppe vorgesehen waren. 
Mitte Oktober wird schließlich ein Waffenstill
stand vereinbart, der ab Ende Oktober auch ein
gehalten wird. Am 1. November 1995 beginnen 
in Dayton im US-Bundesstaat Ohio die Ver
handlungen, die drei Wochen später zur Verein
barung des allgemeinen Rahmenüberein
kommens für den Frieden in Bosnien-Herzego-
wina< führen, das am 14. Dezember in Paris un
terzeichnet wird und in Kraft tritt. 

Andreas Zumach • 

Abrüstungskonferenz: 1996 erstmals Ta
gung im erweiterten Kreis - Indischer Wi
derstand gegen Atomteststoppvertrag - Kein 
Konsens - Verlagerung in die Generalver
sammlung (3) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/1996 
S.16f. fort.) 

Nach der unbegrenzten Verlängerung des 
Nichtverbreitungsvertrages 1995 (vgl. VN 
3/1995 S.l I4ff.) trat im vergangenen Jahr der 
Abschluß eines umfassenden Atomteststopp
vertrages (Comprehensive Test-Ban Treaty, 
CTBT) an die Spitze der Abrüstungsagenda. 
Die Genfer Abrüstungskonferenz (CD) trat 
1996 wie üblich zu drei Sitzungsperioden zu
sammen; sie währten vom 22. Januar bis zum 
29. März, vom 13. Mai bis zum 28. Juni und 
vom 29. Juli bis zum 13. September. 

I . Zu Jahresbeginn 1996 gehörten der CD neben 
den fünf Nuklearmächten 33 weitere Staaten an 
(unter Einschluß des suspendierten Jugoslawi
en; siehe die Aufstellung in VN 2/1996 S.88). 
Nach jahrelangen Verhandlungen kam im ver
gangenen Jahr schließlich die bereits beschlos
sene Erweiterung des Gremiums zustande; am 
23. Juni wurden die 23 im letzten Bericht aufge
listeten Staaten aufgenommen. Damit stieg die 
Mitgliedschaft auf 61 Staaten an. 
Erneut setzte die CD den Ad-hoc-Ausschuß zu 
einem nuklearen Teststopp ein und berief den 
niederländischen Botschafter Jaap Ramaker zu 
seinem Vorsitzenden. Den algerischen Bot
schafter Hocine Mreglaoui betraute sie mit der 
Aufgabe des Sonderkoordinators für die künfti
ge Tagesordnung. 
Der Beauftragte der Bundesregierung für Abrü
stung und Rüstungskontrolle, Botschafter Rüdi
ger Hartmann, schlug der CD Mitte Februar die 
neuerliche Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschus
ses zur Rüstungstransparenz vor, wi'e er zuletzt 
1994 bestanden hatte. Dieser Ausschuß wurde 
allerdings ebensowenig eingesetzt wie die an
deren früheren Ad-hoc-Ausschüsse; es blieb bei 
dem Ad-hoc-Ausschuß zur Frage eines umfas
senden Atomteststopps. 

I I . Dementsprechend stand in allen drei Sit
zungsperioden die Aushandlung eines umfas
senden Teststoppvertrages im Mittelpunkt. Da
bei forderten vor allem Indien und Pakistan ein 

Junktim mit weiteren einschneidenden quantita
tiven und qualitativen nuklearen Abrüstungs
schritten seitens der Kernwaffenstaaten, wozu 
diese jedoch nicht bereit waren. Vertreter der 
>Gruppe der 21 < (der neutralen und ungebunde
nen Staaten) bedauerten am Ende der ersten Sit
zungsperiode, daß es nicht gelang, einen Ad-hoc-
Ausschuß für nukleare Abrüstung einzurichten. 
Der Vorsitzende des Ad-hoc-Ausschusses zum 
Teststopp hatte die Teilnehmer zu Beginn daran 
erinnert, daß es in dem 100-seitigen Vertrags
entwurf noch 1200 >eckige Klammern< (also 
strittige Textpassagen) gebe, die in den kom
menden fünf Monaten im Konsens beseitigt 
werden müßten. Als vorrangig bezeichnete Ra
maker dabei Vor-Ort-Inspektionen, das interna
tionale Überwachungssystem und einen Kon
sens über die Reichweite des Vertrages. Die 
Vertreter Indiens sahen in einem Teststopp ei
nen entscheidenden Schritt zur nuklearen Abrü
stung, mit dem innovative Methoden zur Ent
wicklung neuer Sprengköpfe (für welche Tests 
nicht erforderlich sind) unvereinbar seien. Ende 
Januar schlug Indien eine Präambel vor, die als 
ein Hauptziel der nuklearen Abrüstung ein Ende 
der qualitativen Verbesserung der Kernwaffen 
formulierte; auf einer Überprüfungskonferenz 
sei nach zehn Jahren die Umsetzung dieses 
Ziels zu behandeln. Der Vertrag sollte erst nach 
der Verpflichtung der Atommächte auf die voll
ständige Beseitigung der Atomwaffen in Kraft 
treten. China hielt an seiner Forderung nach 
Einräumung der Möglichkeit zu friedlichen 
Kernexplosionen fest. 

Frankreich führte am 27. Januar 1996 seinen 
sechsten und letzten unterirdischen Atomwaf
fenversuch seit Wiederaufnahme der Atomtests 
durch. China detonierte am6. Februar 1996einen 
Kernsprengsatz. Im Februaiiegten Iran und Aus
tralien eigene Vertragsentwürfe vor, um den Ver
handlungsprozeß zu beschleunigen. Zum Ab
schluß der ersten Verhandlungsperiode legte Ra
maker am 28. März 1996 einen eigenen Textent
wurf mit einer Präambel und 17 Artikeln vor. Am 
20. April 1996 sprachen sich die >G-7< und der 
russische Präsident Jelzin für einen Abschluß der 
Verhandlungen bis September 1996 aus. 
Am 28. Mai legte Ramaker einen weiteren Text
entwurf mit einer Präambel und 17 Artikeln vor 
- ohne eckige Klammern. Zwei Tage später be
grüßte Australien den Textentwurf des Vor
sitzenden. Am 8. Juni 1996 erklärte sich China zu 
einem vorläufigen Verbot der friedlichen Kern
explosionen bereit, während es gleichzeitig ei
nen weiteren Atomwaffentest durchführte. Am 
15. Juni 1996 unterstützten zahlreiche Staaten
vertreter Ramakers Absicht, die Verhandlungen 
bis zum 28. Juni zum Abschluß zu bringen. Am 
20. Juni kündigte Indien jedoch an, daß es keinen 
Vertrag in der vorliegenden Fassung akzeptieren 
werde. Zum Abschluß der zweiten Sitzungs
periode legte Ramaker am 28. Juni 1996 einen 
neuen Vertragsentwurf vor, um den Regierungen 
die Kompromißsuche zu erleichtern. 
Am 23. Juli vereinbarten die Außenminister 
Rußlands und der USA, Ramakers Ver
tragsentwurf zu unterstützen, während der chi
nesische Außenminister am 24. Juli noch einige 
Einwände äußerte und der indische Außenmini
ster weiterhin seine Zustimmung verweigerte. 
Zu Beginn der dritten Sitzungsperiode am 
29. Juli lehnte Ramaker eine Wiederaufnahme 
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der Verhandlungen ab. Am 30. Juli führte China 
seinen letzten Kernwaffenversuch durch. Am 
1. August schlug der Direktor der US-amerika
nischen Rüstungskontroll- und Abrüstungs
behörde (ACDA), John Holum, vor, den Ver
tragsentwurf nunmehr unverändert der General
versammlung der Vereinten Nationen zur Bil l i 
gung vorzulegen. Am 9. August 1996 legte Ra
maker eine von den USA und China ausgearbei
tete Modifikation des Abstimmungsverhaltens 
bei Vor-Ort-Inspektionen vor. 
Am 20. August 1996 billigte die CD den Bericht 
ihrer Arbeitsgruppe zum nuklearen Teststopp -
ohne den Vertragsentwurf. Am 22. August 
konnte sich die CD nicht darauf einigen, den 
Bericht der Generalversammlung vorzulegen. 
Australien kündigte deshalb an, es wolle mit e i : 

nigen anderen Staaten den CTBT-Entwurf in 
die Generalversammlung einbringen. 
Bereits am 10. September - noch vor dem Ab
schluß der dritten Sitzungsperiode der CD am 
13. September - nahm die Generalversamm
lung auf ihrer wiederaufgenommenen 50. Or
dentlichen Tagung mit 158 Stimmen gegen 3 
(Bhutan, Indien, Libyen) bei 5 Enthaltungen 
(Kuba, Libanon, Mauritius, Syrien, Tansania) 
ohne Zusätze und Vorbehalte den Teststoppver
trag mit ihrer Resolution 51/245 an. 19 Staaten 
waren bei der Abstimmung nicht anwesend 
(teils, weil sie ihren Beitragsverpflichtungen 
nicht nachgekommen waren). Die vorgetra
genen Bedenken erstreckten sich darauf, daß 
der CTBT nicht-explosive Versuche und quali
tative Verbesserungen nicht untersage und die 
Notwendigkeit weiterer nuklearer Abrüstungs
schritte nur unbefriedigend berücksichtige, so
wie auf die Bedingungen für das Inkrafttreten 
des Vertrages und die Zusammensetzung des 
Exekutivausschusses der künftigen Überwa
chungsorganisation (CTBTO). 
Am 24. September wurde der Vertrag am Sitz 
der Vereinten Nationen zur Unterzeichnung 
aufgelegt. US-Präsident Bil l Clinton unter
zeichnete als erster, gefolgt von den Außenmi
nistern Rußlands, Chinas und den Vertretern 
Großbritanniens und Frankreichs. Am 10. Ok
tober hinterlegte Fidschi als erster Staat seine 
Ratifikationsurkunde. Bis zum 24. Oktober 
1996 hatten bereits 129 Staaten den CTBT un
terzeichnet. Von den 44 Staaten, deren Beitritt 
wegen des Standes ihrer kerntechnischen For
schung für das Inkrafttreten des CTBT erforder
lich ist (so Artikel XIV des Vertrages), hatten 
nur Bangladesch. Indien, Korea (Demokrati
sche Volksrepublik) und Pakistan den Vertrag 
noch nicht unterzeichnet. 
Innerhalb von 60 Tagen nach der Unterzeich
nung des CTBT durch 50 Staaten sollte eine 
Vorbereitungskommission für die CTBTO ge
bildet werden; ihre erste Tagung fand vom 20. 
bis 22. November statt. Die erwartete Ernen
nung des Deutschen Wolfgang Hoffmann zum 
Generalsekretär des Vorläufigen Technischen 
Sekretariats (PTS) der CTBTO wurde jedoch 
vertagt, da über einige weitere Ernennungen 
noch keine Einigung erzielt werden konnte. Das 
zweite Treffen der Vorbereitungskommission 
ist für Anfang März 1997 in Genf geplant. 

I I I . Mit dem Abschluß und der Unterzeichnung 
des umfassenden nuklearen Teststoppvertrages 
wurde eine weitere wichtige Etappe auf dem 

Weg zur Rüstungskontrolle im Bereich der 
Kernwaffen zurückgelegt. 1954 hatte erstmals 
der indische Premierminister Nehru als Antwort 
auf die amerikanischen und sowjetischen Was
serstoffbombentests ein Stillhalteabkommen 
gefordert. Aber erst neun Jahre später konnten 
sich die USA, die UdSSR und Großbritannien 
auf einen begrenzten Teststoppvertrag einigen, 
der Kernwaffentests in der Atmosphäre unter
sagte. Der bilaterale amerikanisch-sowjetische 
Schwellenteststoppvertrag von 1974 und der 
Vertrag über friedliche Nuklearexplosionen 
sind erst 1990 in Kraft getreten. 
42 Jahre nach Nehrus Vorschlag ist ungewiß, ob 
Indien diesem Vertrag beitreten wird. Noch ist 
unklar, ob das Inkrafttreten des CTBT von der 
Ratifikation durch Indien abhängig ist. Die indi
sche Botschafterin Arundhati Ghose erklärte 
vor der Abstimmung im Plenum der UN-Gene
ralversammlung unter Bezug auf Artikel XIV 
des CTBT: »Indien wird diesen ungleichen Ver
trag nie unterschreiben, weder jetzt noch später. 
Solange der Text diesen Artikel enthält, wird 
dieser Vertrag niemals in Kraft treten.« 
Es bleibt zu hoffen, daß dies nicht das letzte 
Wort Indiens ist und daß die Staaten die Mög
lichkeit nutzen, sich durch eine politische Kon
ferenz über den indischen Widerstand hinweg
zusetzen. Hans Günter Brauch • 

>Besonders grausame Waffen<: Wiederauf
nahme der Ersten Uberprüfungskonferenz -
Einschränkungen beim Gebrauch von Anti
Personen-Minen, doch kein Verbot - Revi
diertes Protokoll (4) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1996 
S.17f. fort.) 

»Ich muß meine tiefe Enttäuschung darüber 
zum Ausdruck bringen, daß der Fortschritt bei 
dieser Konferenz soviel geringer ausfiel, als ich 
erwartet habe.« Mit diesen Worten kommen
tierte UN-Generalsekretär Boutros Boutros-
Ghali den Ausgang der in Genf vom 22. April 
bis zum 3. Mai 1996 wiederaufgenommenen 
Ersten Überprüfungskonferenz der Vertrags
staaten des Übereinkommens über das Verbot 
oder die Beschränkung des Einsatzes bestimm
ter konventioneller Waffen, die übermäßige 
Verletzungen verursachen oder unterschiedslos 
wirken können (kurz: UN-Waffenübereinkom
men). In der ersten Verhandlungsrunde in Wien 
(25.9.-13.10.1995) hatten sich die Vertragspar
teien noch nicht auf ein revidiertes Landminen
protokoll einigen können. 

I . Die technischen Experten der Vertragsparteien 
erörterten vom 15. bis 19. Januar 1996 unter dem 
Vorsitz des schwedischen Botschafters Johan 
Molander Definitionsfragen, technische Spezifi
kationen und spezifische Verbote von Minen im 
Zusammenhang mit dem Protokoll II des UN-
Waffenübereinkommens. Dieses hat das Verbot 
oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, 
Sprengfallen und weiteren vergleichbaren Vor
richtungen zum Gegenstand. Bei der Eröff
nungssitzung rief Boutros-Ghali zu einem um
fassenden Verbot aller Landminen auf. Unter den 
auf dem Expertentreffen behandelten techni
schen Problemen waren die Frage der Ortung, Er

kennung und Selbstzerstörung der Minen sowie 
die Dauer der Übergangsperiode nach Inkrafttre
ten einer neuen vertraglichen Regelung. 
Vorsitzender Molander betonte zum Abschluß 
der fünftägigen Verhandlungsrunde, der von 
ihm vorgelegte revidierte Text lasse den Rah
men für Veränderungen im Landminenproto
koll erkennen. Kanada kündigte ein einseitiges 
Verbot der Produktion, des Exports und des 
Einsatzes von Anti-Personen-Minen (Schützen
minen) an, während der Vertreter Mexikos die 
einzige Lösung in einem vollständigen Verbot 
aller Landminen sah. Die Vertreter humanitärer 
Organisationen bedauerten, daß während der 
Zusammenkunft nur geringe Fortschritte erzielt 
werden konnten. 
Am 11. März kündigten die Niederlande ein 
Verbot der Landminen und die Zerstörung al
ler Vorräte in enger Zusammenarbeit mit Bel
gien an. In einer im gleichen Monat vorgeleg
ten Studie für das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz betonte der britische General 
Blagden den geringen militärischen Wert die
ser Waffen. Am 3. April empfahlen 15 hoch
rangige ehemalige amerikanische Offiziere 
(wie zuvor bereits die US-Botschafterin bei 
den Vereinten Nationen, Madeleine Albright) 
Präsident Clinton, sich für ein umfassendes 
und dauerhaftes internationales Verbot der 
Produktion, der Lagerung, des Verkaufs und 
des Einsatzes von Schützenminen einzusetzen. 
Am 15. April 1996 verbot Australien seinen 
Streitkräften deren Einsatz. Einen Tag später 
kündigte Deutschland ein Einsatzverbot und 
die Absicht an, unabhängig vom Konferenz
ausgang alle Schützenminen zu vernichten. Zu 
Beginn der zweiten Verhandlungsrunde waren 
aber erst 33 Staaten zu einem vollständigen 
Verzicht bereit, was Kompromisse unvermeid
lich werden ließ. 

I I . Auf das Expertentreffen vom Januar folgte 
die Wiederaufnahme der Konferenz durch die 
Regierungsvertreter am 22. April, ebenfalls in 
Genf. An ihrem Ende nahmen die inzwischen 
55 Vertragsparteien des UN-Waffenüberein
kommens am 3. Mai 1996 ein ergänztes Minen
protokoll (UN Doc. CCW/CONF. 1/14) an, das 
vorschreibt, daß alle Landminen, die ab dem 1. 
Januar 1997 hergestellt werden, soviel Metall 
enthalten müssen, daß ihre magnetische Signa
tur der von mindestens 8 Gramm Eisen ent
spricht; derartige Minen können mit Sonden oh
ne weiteres entdeckt werden. Ältere Minen 
müssen vernichtet oder in einer Übergangsfrist 
von neun Jahren nachgerüstet werden. 
Der Anwendungsbereich des Protokolls wurde 
auf innerstaatliche Konflikte ausgedehnt. M i 
nen dürfen auch nicht bei Suchaktionen deto
nieren. Fernverlegte Streuminen müssen sich in 
30 Tagen mit 90-prozentiger Wahrscheinlich
keit selbst zerstören und nur 1 Promille darf 
nach 120 Tagen noch scharf sein. Die Vertrags
parteien verpflichteten sich auch dazu, keine 
Minen zu exportieren, die diesen Anforderun
gen nicht entsprechen, und sie nicht an Staaten 
zu exportieren, die dem erweiterten Minenpro
tokoll nicht beitreten. Um die Vertragseinhal
tung zu überwachen, sollen alljährlich Treffen 
zum Stand der Umsetzung stattfinden; die näch
ste Überprüfungskonferenz ist spätestens 2001 
abzuhalten. 
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In den Verhandlungen hatten sich zahlreiche 
Staaten mit Erfolg bemüht, den Entwurf des 
neuen Landminenprotokolls ihren militärischen 
Wünschen und technischen Möglichkeiten so 
anzupassen, daß einige Minentypen nicht als 
AntiPersonenMinen eingestuft wurden. Bei

spielsweise Mehrzweck und Splitterminen mit 
größerer Sprengkraft, sogenannte Claymore

Minen mit einer gegen Startbahnen von Flug

zeugen gerichteten Wirkung, HybridMinen 
(Panzerabwehrminen mit splitterbildendem 
Gehäuse) und die eigentlichen Panzerabwehr

minen, die nicht »hauptsächlich« zum Einsatz 
gegen Menschen konstruiert sind, die aber auf 
den Menschen eine vergleichbare Wirkung ha

ben. Dies bedeutet für die Bundeswehr, daß sie 
nach dem einseitigen und bedingungslosen 
deutschen Verzicht auf Schützenminen aus

schließlich über Minen verfügen wird, die 
durch die neue Definition von weiteren Verbo

ten verschont werden sollen. 

I I I . Neben dem UNGeneralsekretär zeigten 
sich zahlreiche Staaten, die Vertreter internatio

naler humanitärer Organisationen und von 
Nichtregierungsorganisationen von dem be

scheidenen Ergebnis enttäuscht. Sie verwiesen 
auf die zahlreichen Schlupflöcher in der Defini

tion von Landminen  gegen Panzer gerichtete 
Minen sind ausgenommen  , auf mangelnde 
Überprüfungsmöglichkeiten und fehlende 
Durchsetzungsmittel. Das Europäische Parla

ment kritisierte in einer Resolution den unzurei

chenden Charakter des revidierten Minenproto

kolls. 
Präsident Clinton kündigte am 16. Mai an, die 
USA würden einige Minentypen bis 1999 zer

stören; Minen mit einer Vorrichtung zur Selbst

deaktivierung waren ausgenommen. Am 25. 
September sprach sich Clinton vor der UNGe

neralversammlung für ein weltweites Landmi

nenverbot aus. Schon Anfang Juni hatten die 
Mitgliedstaaten der Organisation Amerikani

scher Staaten die Errichtung einer von AntiPer

sonenMinen freien Zone in der westlichen He

misphäre angekündigt. Die EUMitglieder bil

ligten am 1. Oktober 1996 eine gemeinsame 
Aktion zu Schützenminen. 
Die Teilnehmer einer von der kanadischen Re

gierung veranstalteten Konferenz über Anti

PersonenMinen in Ottawa, auf der 74 Staaten 
vertreten waren, forderten am 5. Oktober 1996 
in ihrer Deklaration von Ottawa<, die Bemü

hungen um ein Verbot dieser Waffen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt fortzusetzen. Im 
Juni 1997 wird die >OttawaGruppe< eine weite

re Konferenz in Belgien durchführen. Norwe

gen, Deutschland und die Schweiz werden als 
Gastgeber folgen. Ferner werden 1997 Konfe

renzen von Minenräumexperten in Deutsch

land, Kanada und Japan stattfinden. 
Die USA erließen zwar ein Exportverbot für 
Landminen, aber gegen ein vollständiges Ein

satzverbot hatten sie unter anderem wegen der 

Verminung der Demarkationslinie in Korea 
noch Bedenken. Frankreich erklärte am 2. Ok

tober seinen Verzicht auf jeglichen Gebrauch 
von AntiPersonenMinen. China sieht dagegen 
in derartigen Minen ein unverzichtbares Mittel 
der Selbstverteidigung. 

Noch ist unklar, ob die verschiedenen Bemü

hungen inner und außerhalb der Vereinten Na

tionen vor 2001 zu einem vollständigen Verbot 
der Herstellung, des Exports und des Einsatzes 
von AntiPersonenMinen führen werden oder 
ob es stattdessen zu einer umfassenden >Moder

nisierung< dieser Waffen durch den (erlaubten) 
Ersatz alter durch neue Minen kommen wird. 

Hans Günter Brauch • 

BWaffenÜbereinkommen: Vierte Über

prüfungskonferenz  Intensive Vorbereitung 
 Überlegungen zu weiteren KontroIImecha

nismen noch ohne Erfolg  Aufgaben an Ad

hocGruppe übertragen (5) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1995 
S.22 fort.) 

138 Staaten hatten bis Anfang Dezember ver

gangenen Jahres die Konvention über das Ver

bot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung 
von bakteriologischen (biologischen) und To

xinWaffen und über ihre Vernichtung (kurz: B

Brennpunkte 1996 ШШЖЙШШ WELTRAUM: Ariane 5 
explodiert, USA starten 
Marssonden, russische 
Marsmission scheitert 

GROSSBRITANNIEN: 
Scheidung Charles/Diana, 
BSE-Skandal 

BELGIEN: Affäre um 
Kinderschänder 

DEUTSCHLAND: Brand in 
Lübecker Asylbewerberhaus, 
Sparprogramm der Bundes
regierung, Entführungen 
Reemtsma und Fiszman, 
Streit um Lohnfortzahlung, 
Börsengang der Telekom 

s a шшж 

TSCHETSCHENIEN: 
Geiselnahme, Kämpfe, 
Dudajew t , Frieden 

USA: Olympische Spiele Up^t 
in Atlanta (Bombenanschlag), 

I Wiederwahl Clintons 

BOSNIEN: Wahlen 
TÜRKEI: Zollunion mit EU, 
Kämpfe gegen Kurden, Über
griffe nach Irak, Fundamen
talisten übernehmen Regierung 

GUATEMALA: 
Ende des 
35jährigen 
Bürgerkriegs 

AFGHANISTAN: 
Bürgerkrieg 

Ш •< 

SUDKOREA/JAPAN: 
Streit um Inseln 

5 Д 

UNO: Vertrag über 
Atomtestverbot 

INDONESIEN/ 
OSTTIMOR: 
Friedensnobel
preis an C. Belo 
u. J. Ramos-Horta 

SRI LANKA: 
Bürgerkrieg 

RUANDA/BURUNDI/ZAIRE: 
Putsch, Massaker, Kämpfe in 
Ostza'ire, Rückstrom der 
Flüchtlinge nach Ruanda 

PAKISTAN: 
Benazir 
Bhutto 
abgesetzt 
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WaffenKonvention, BWK) ratifiziert. Die 
Vierte Überprüfungskonferenz, die vom 25. 
November bis zum 6. Dezember 1996 in Genf 
stattfand, hatte die Aufgabe, den Stand der Um

setzung des Vertragswerks zu evaluieren und 
Schlußfolgerungen für den künftigen Umgang 
mit der Problematik zu ziehen. Eine vorberei

tende Sonderkonferenz (19.30.9.1994) hatte 
eine AdhocGruppe von Staatenvertretern ein

gesetzt, die in den Jahren 1995 und 1996 insge

samt fünfmal in Genf zusammentrat. 

Zentrale Frage der Überwachung 

Bei der ersten Zusammenkunft der Adhoc

Gruppe (4.6.1.1995) behandelten die Vertreter 
von 49 Vertragsparteien vor allem Verfahrens

fragen. Die Gruppe erstellte einen Arbeitsplan, 
wonach jeder der vier Problembereiche des 
Mandats bei allen folgenden Treffen eingehend 
behandelt werden sollte: 
• Definitionen, 
• Vertrauensbildende Maßnahmen, 
• Maßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge 

der in den Jahren 1992 und 1993 tätigen Ex

pertengruppe zu Verifikationsfragen (VER

EX) sowie 
• Maßnahmen zur Verwirklichung des (den 

Einsatz biologischer und toxischer Agenzien 
für friedliche Zwecke betreffenden) Artikels 
X der BWK. 

Bis zum 15. April 1995 legten aber nur 31 Staa

ten ihren jährlichen Bericht mit im Kontext der 
BWK relevanten Informationen vor. Positiv zu 
verzeichnen ist indes, daß die Präsidenten Clin

ton und Jelzin bei einem Gipfeltreffen am 
17. Mai übereinkamen, daß amerikanische Ex

perten einige vom russischen Militär geleitete 
Einrichtungen im August des gleichen Jahres 
inspizieren durften. 
Während der zweiten Tagung der Adhoc

Gruppe (10.21.7.1995) unter Vorsitz des Un

garn Tibor Toth wurden zu jedem der vier Ta

gesordnungspunkte Arbeitspapiere vorgelegt, 
die eingehend erörtert wurden. Beschlüsse aber 
wurden nicht gefaßt. Nach neun Treffen über 
>Maßnahmen zur Unterstützung der Vertrags

einhaltung< legte Stephen Pattison (Großbritan

nien) einen Entwurf vor, der Kriterien für die 
Vorlage von Erklärungen, für VorOrtInspek

tionen und andere Maßnahmen enthielt, welche 
von der Beobachtung der Publikationen und 
Gesetzgebung bis zu Beobachtungen durch Sa

telliten und Flugzeuge reichten. Ali Mohamma

di (Iran) verfaßte einen Entwurf zu Begriffsde

finitionen und objektiven Kriterien, dem sieben 
Sitzungen gewidmet wurden. Die Gruppe erör

terte eine Liste menschlicher Pathogène und 
von Toxinen. Vorsitzender Toth entwarf nach 
zwei Treffen eine Vorlage zu >Vertrauens

bildenden und transparenzfördernden Maßnah

men<, die den Rahmen für zukünftige Er

örterungen über Umfang, spezifische Maßnah

men und rechtliche Fragen absteckte. Jorge 
Berguno (Chile) entwarf das Dokument über 
Maßnahmen zu Art. X der Konvention, das un

ter anderem den internationalen Kontext eines 
Überwachungsregimes für die BWK, den Um

fang und den Inhalt eines möglichen wissen

schaftlichen und technischen Austausches, 
mögliche institutionelle Vorkehrungen, zusätz

liche Maßnahmen zur Förderung der internatio

nalen Zusammenarbeit, finanzielle Arrange

ments zur Wissenschaftskooperation, zu Be

richtsverfahren, Sicherheitsmaßnahmen und 
Begrenzungen enthielt. 
Auf der dritten Tagung der AdhocGruppe 
(27.11.8.12.1995) wurde die Arbeit an einem 
rechtlich bindenden Protokoll zur Einhaltung 
der BWK fortgesetzt. Während der vierten Sit

zungsperiode der AdhocGruppe (15.26. 
7.1996) wurden zwar zahlreiche Arbeitspapiere 
erörtert, doch gelang es auch auf der fünften Ta

gung ( 16.27.9.1996) dem Gremium nicht, sein 
Mandat zu erfüllen. Nach insgesamt 71 Sitzun

gen konnten vor der Vierten Überprüfungskon

ferenz keine Vorschläge für ein Protokoll zur 
BWK vorgelegt werden. 
Der Vorbereitungsausschuß für die Überprü

fungskonferenz, der unter Beteiligung der Ver

treter von 65 Vertragsparteien vom 9. bis 12. 
April 1996 in Genf zusammengekommen war, 
befaßte sich vor allem mit Verfahrensfragen, 
nicht zuletzt der Tagesordnung. 

Verifikation und Technologietransfer 

In einei Botschaft des UNGeneralsekretärs, die 
am 25. November 1996 zu Beginn der Vierten 
Überprüfungskonferenz verlesen wurde, beton

te Boutros BoutrosGhali die Notwendigkeit, 
die Vertragseinhaltung durch ein Verifikations

regime zu verbessern, ohne gleichzeitig den 
Technologietransfer zu behindern. 
Im Verlauf der Konferenz wurde von einigen 
Staaten die Frage angesprochen, ob das Verbot 
des Einsatzes biologischer Waffen klarer gefaßt 
werden sollte; Iran schlug hierzu einen Zusatz 
vor. Andere Staaten sahen in dem Verbot des 
Erwerbs von ВWaffen auch schon das Verbot 
ihres Einsatzes berücksichtigt. Es gab kaum ei

ne Diskussion über bewiesene und zugegebene 
Verstöße gegen die BWK  zum Beispiel zu den 
Enthüllungen über das geheime BWaffenPro

gramm Iraks oder das Eingeständnis der Rus

sischen Föderation von 1992 bezüglich des B

WaffenProgramms der Sowjetunion. 
Am 6. Dezember nahm die Vierte Überprü

fungskonferenz der BWK, die unter dem Vor

sitz von Sir Michael Weston (Großbritannien) 
stand, nach eingehenden zweiwöchigen Be

ratungen eine abschließende Erklärung an, in 
der eine Intensivierung der Arbeit der Adhoc

Gruppe mit dem Ziel befürwortet wurde, ein 
Verifikationsprotokoll für die BWK so bald 
wie möglich und vor der Fünften Überprü

fungskonferenz auszuarbeiten, die spätestens 
im Jahre 2001 in Genf stattfinden soll. Die Ad

hocGruppe soll ab März 1997 ihre Verhand

lungen über ein Verifikationsregime fortset

zen. Wichtige Elemente hierfür sind alljährlich 
von allen Vertragsparteien vorzulegende Er

klärungen und kurzfristig angekündigte Vor

OrtKontrollen. 

Die Schlußerklärung faßt die von den Staa

tenvertretern genannten Zielsetzungen zusam

men und kommentiert für jeden Artikel der 
BWK deren bisherige Umsetzung. In der 
Präambel wird das Ziel der BWK in den breite

ren Rahmen eines völligen Verbots aller Mas

senvernichtungswaffen gestellt und als Schritt 
zu einer generellen und vollständigen Abrü

stung interpretiert. Es wird betont, daß durch 
Art. I der BWK »der Einsatz, die Entwicklung, 

Herstellung und Lagerung« von BWaffen ef

fektiv untersagt wurde. Die Staaten bringen da

bei auch ihren Willen zum Ausdruck, die Um

setzung und die Wirksamkeit der Konvention 
zu steigern und ihre Autorität  einschließlich 
der Vertrauensbildenden Maßnahmen und ver

einbarter Konsultationsverfahren sowie durch 
die Einlösung des Mandats der 1994 eingesetz

ten AdhocGruppe  zu erhöhen. 
Zu Art. I wird in der Schlußerklärung der Über

prüfungskonferenz bekräftigt, daß der Einsatz 
mikrobiologischer oder anderer biologischer 
Stoffe und Toxine, der nicht mit friedlichen, 
vorbeugenden und Schutzmaßnahmen im Ein

klang steht, verboten ist. Die Konvention erfaßt 
alle natürlich oder künstlich hergestellten und 
veränderten Stoffe oder deren Komponenten 
unabhängig von ihrer Herstellungsart (bei

spielsweise Mikrobiologie, Biotechnologie, 
molekulare Biologie, Gentechnik, Anwendun

gen von Genomstudien). 
Zu Art. I I I der BWK, der die Weitergabe der 
einschlägigen Technologie verbietet, wird fest

gestellt, daß hieraus keine Beschränkung des 
Technologietransfers für friedliche Zwecke ab

geleitet werden darf. Zur innerstaatlichen Um

setzung wird (nach Art. IV) betont, daß die Mit

gliedstaaten alle gesetzgeberischen Maßnah

men, einschließlich der Berücksichtigung in 
Lehrbüchern und in medizinischen, naturwis

senschaftlichen und militärischen Ausbildungs

gängen, ergreifen müssen. 

Vertrauensbildung und Transparenz 

Zu Art. V der BWK, der sich mit Fragen der 
Konsultation und der Zusammenarbeit befaßt, 
stellt die Konferenz fest, daß die Mitwirkung an 
den seit der letzten Überprüfungskonferenz ein

geleiteten Vertrauensbildenden Maßnahmen 
nicht universal war. Die säumigen Staaten wer

den daran erinnert, künftig rechtzeitig umfas

sende Erklärungen abzugeben. Dabei wird 
nochmals an die Arbeit der AdhocGruppe er

innert, welche die Berücksichtigung bestehen

der und verbesserter Vertrauensbildender und 
transparenzfördernder Maßnahmen für ein Re

gime zur Stärkung der BWK als eine ihrer Auf

gaben hat. Zugleich bekräftigt die Konferenz 
ihre Entschlossenheit, die Implementierung der 
BWK durch effektive Verifikationsmaßnahmen 
zu verbessern. 
Zu Art. VI der BWK, der sich mit behaupteten 
Vertragsbrüchen und deren Untersuchung be

faßt, und zu Art. V I I , der Hilfsmaßnahmen zu

gunsten der Opfer des Einsatzes derartiger Waf

fen behandelt, wird festgestellt, daß beide Arti

kel nicht in Anspruch genommen wurden. 
Zu Art. VII I , der auf das Genfer GiftgasProto

koll von 1925 Bezug nimmt, wird angemerkt, 
daß einige Staaten ihre hierzu geäußerten Vor

behalte inzwischen zurücknahmen und daß 
Vorbehalte, die sich auf das Recht einer Erwi

derung mit den durch die Konvention erfaßten 
Stoffen beziehen, mit der BWK unvereinbar 
sind. Zu Art. IX, der sich mit chemischen Waf

fen befaßt, nahm die Konferenz den Abschluß 
der CWaffenKonvention wohlwollend zur 
Kenntnis und betonte die Notwendigkeit, daß 
alle Staaten, die chemische Waffen besitzen (al

so vor allem die USA und Rußland), diesem 
Vertrag auch beitreten. 
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Zu Art. X, der die Technische Zusammenarbeit 
behandelt, verweist das Schlußdokument der 
Vierten Überprüfungskonferenz auf die wach
sende Kluft zwischen Industrie- und Entwick
lungsländern auf den Feldern der Biotechnolo
gie, der Gentechnik, der Mikrobiologie und in 
verwandten Gebieten. Ausdrücklich wird dabei 
auch auf die Relevanz des 1992 auf dem Erd
gipfel von Rio de Janeiro zur Zeichnung aufge
legten Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt für die Umsetzung von Art. X der BWK 
verwiesen. 
Mit Befriedigung stellt das Schlußdokument zu 
Art. XII I (Vertragsdauer und Rückzug) fest, daß 
keine Vertragspartei das Recht zu einem Rück
zug aus der BWK in Anspruch nahm. 

Hans Günter Brauch • 

Waffenregister: Mangelnde Auskunftsfreude 
- USA an erster Stelle der Lieferanten -
Deutsche Kriegsschiffe als Exportgut (6) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/1995 
S.l 17f. fort.) 

Nach den bescheidenen Erfolgen der beiden er
sten UN-Melderegister für bestimmte konven
tionelle Waffen für den Berichtszeitraum 1992 
beziehungsweise 1993, an denen sich 92 re
spektive 89 Staaten beteiligt hatten, wurde in 
den Jahren 1995 und 1996 jeweils im Oktober 
das dritte und vierte Register der Vereinten Na
tionen für konventionelle Waffen für den Be
richtszeitraum 1994 beziehungsweise 1995 ver
öffentlicht. Am 15. Dezember 1994 beauftragte 
die Generalversammlung in ihrer Resolution 
49/75C den Generalsekretär, 1997 erneut eine 
Gruppe von Regierungssachverständigen mit 
der Vorlage eines Berichts über die bisherigen 
Erfahrungen mit dem Waffenregister zu betrau
en. 

I . Das dritte UN-Register (UN Doc. A/50/547) 
legte der Generalsekretär am 13. Oktober 1995 
vor. Bis zum 9. Februar des folgenden Jahres 
hatte sich die Zahl der mitwirkenden Staaten 
von 84 auf 93 erhöht (A/50/547/Addenda 1-4). 
Wie in den beiden ersten Berichten waren die 
Vereinigten Staaten und Deutschland die bei
den größten Rüstungsexporteure und Griechen
land, die Türkei und Ägypten die wichtigsten 
Waffenimportländer. Allerdings begrenzten 
auch weiterhin zahlreiche Inkonsistenzen bei 
den Meldungen der Waffenexport- und Waffen
importländer den Nutzen des Registers. Erst
mals machte Rußland für 1994 keine Angaben, 
während die anderen fünf größten Waffenliefer
länder (USA, Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland und China) Berichte vorlegten. 
Von den 84 Staaten, die sich für den Berichts
zeitraum 1994 beteiligten, meldeten 21 Staaten 
Waffenexporte und 40 Staaten Rüstungsimpor
te. 

Geht man von den Angaben des Stockholmer 
Internationalen Friedensforschungsinstituts 
(SIPRI) zu den zehn größten Rüstungsimport
ländern des Zeitraums 1990-1994 aus, so ergibt 
sich, daß nur sechs davon Auskunft für das UN-
Waffenregistcr gaben. Nach SIPRI-Angaben 
exportierten die USA in diesem Zeitraum kon
ventionelle Großwaffensysteme im Wert von 

62,354 Mrd US-Dollar, Rußland im Wert von 
21,912 Mrd Dollar und Deutschland im Wert 
von 10,536 Mrd Dollar - gefolgt von Großbri
tannien mit 6,557 Mrd Dollar, Frankreich 6,287 
Mrd Dollar und China mit 5,980 Mrd Dollar. 
Nach SIPRI-Angaben führten im genannten 
Zeitraum folgende Staaten die Liste der wich
tigsten Importländer konventioneller Großwaf
fensysteme an: Saudi-Arabien mit 8,999 Mrd 
Dollar, Japan mit 8,383 Mrd Dollar, Türkei mit 
7,814 Mrd Dollar, Griechenland mit 6,375 Mrd 
Dollar, Indien mit 5,998 Mrd Dollar, Ägypten 
5,990 Mrd Dollar und Deutschland mit 5,187 
Mrd Dollar. Bei der Ermittlung des Transfers 
von Großwaffen legt das SIPRI ein eigenes, am 
>Gebrauchswert< orientiertes Preisbestim
mungsschema zugrunde. Insofern sind die vom 
SIPRI errechneten Werte konsistent und versu
chen, in Geldwerten - die nicht mit den reali
sierten Verkaufserlösen identisch sind - die 
Größenordnungen transferierten militärischen 
Geräts zu verdeutlichen. Die Daten der US-
amerikanischen Rüstungskontroll- und Abrü
stungsbehörde (ACDA) zum Rüstungsexport 
werden alljährlich vom CIA zusammengestellt 
und von der ACDA unkommentiert veröffent
licht. Die Daten des Statischen Bundesamts zu 
den deutschen Rüstungsexporten stützen sich 
auf Angaben des Bundesministeriums für Wirt
schaft. Zwischen diesen drei Quellen und den 
Angaben im UN-Waffenregister gibt es zum 
Teil erhebliche Unterschiede. 
Nach dem dritten UN-Waffenregister expor
tierten die Vereinigten Staaten 1994 insgesamt 
702 Panzer, 1036 gepanzerte Kampffahrzeu
ge, 121 großkalibrige Artilleriesysteme, 82 
Kampfflugzeuge, 5 Angriffsflugzeuge und 316 
Raketen und Raketenwerfer, jedoch keine 
Kriegsschiffe, womit die USA in drei der sie
ben Meldekategorien an der Spitze standen. 
Deutschland führte die Liste in vier Kategorien 
- bei Kriegsschiffen (18), gepanzerten Fahr
zeugen (1170, davon 252 für die UN), bei 
großkalibrigen Artilleriesystemen (546) sowie 
bei Raketen und Raketenwerfern (1020 an Ita
lien) - an. Während die Bundesrepublik detail
lierte Angaben zu den Waffentypen und -mo-
dellen machte, stellten die USA nur minimale 
Angaben zur Verfügung. 
Wegen der relativ geringen Meldebereitschaft 
der größten Waffenimportländer führten nach 
den veröffentlichten Daten Griechenland, die 
Türkei und Ägypten (das 1992 berichtete, aber 

1993 und 1994 keine Berichte vorlegte) die L i 
ste der wichtigsten Waffenimportländer an. 
1994 lieferten die USA allein 434 Kampfpan
zer, 188 gepanzerte Fahrzeuge, 63 großkalibri
ge Artilleriesysteme und 20 Kampfflugzeuge an 
Ägypten. 
Insgesamt beteiligte sich nur etwa die Hälfte der 
Staaten an den ersten vier Ausgaben des UN-
Waffenregisters. Die fehlende Erfassung von 
Kleinwaffensystemen führte unter anderem da
zu, daß beispielsweise für viele afrikanische 
Staaten die sieben Meldekategorien weitgehend 
irrelevant waren. Fehlende Angaben von Staa
ten können teilweise aber aus Meldungen ande
rer Staaten rekonstruiert werden, die an dem 
Rüstungsregister teilnahmen. Zwischen den 
Meldungen von Waffenexport- und Rüstungs
importländern gab es in den ersten Waffenregi
stern zahlreiche Widersprüche. 

I I . Am vierten UN-Waffenregister beteiligten 
sich bis zum 24. Oktober 1996 insgesamt 92 
Staaten (A/51/300 mit Addenda 1 und 2), wo
von 22 Staaten für das Berichtsjahr 1995 Rü
stungsexporte und 39 Staaten Waffenimporte 
meldeten. 
Die USA führten die Exporte in fünf der sieben 
Waffenkategorien an, Rußland meldete die mei
sten Exporte großkalibriger Artilleriesysteme 
und die zweithöchste Zahl bei bewaffneten 
Truppentransportern und bei Kampfflugzeu
gen. Deutschland exportierte 1995 keine 
Kampfpanzer, Kampfflugzeuge, Raketen oder 
Raketenwerfer. Bei den bewaffneten Kampf
fahrzeugen stand die Bundesrepublik mit 335 
nach den USA mit 1089 und Rußland mit 451 
an dritter Stelle, bei den großkalibrigen Artille
riesystemen an siebenter Stelle, bei den An
griffshubschraubern mit 20 nach den USA mit 
25 an zweiter Stelle und bei den Kriegsschiffen 
mit 6 von 8 gemeldeten Exporten an erster. Von 
den wichtigen Importeuren amerikanischer Rü
stungsgüter legten Ägypten, Bahrain, Kolumbi
en, Kuwait, Libanon, Saudi-Arabien und die 
Vereinigten Arabischen Emirate wiederum kei
ne Berichte vor. 

I I I . Trotz aller Schwächen ist das UN-Waffen
register die bisher einzige offizielle internatio
nale Zusammenstellung der großen konventio
nellen Waffentransfers und ergänzt damit die 
jährlichen inoffiziellen Angaben des SIPRI und 
des Londoner Internationalen Instituts für Stra
tegische Studien sowie die offiziellen Publika
tionen der ACDA. Zahlreiche Staaten sprachen 
sich für eine Erweiterung des Waffenregisters 
um zusätzliche Waffenkategorien (zum Bei
spiel Landminen) sowie seine Ausdehnung auf 
die nationale Rüstungsproduktion und Waffen
vorräte aus. 1994 hatte sich allerdings die da
mals tätige Gruppe der Regierungsexperten 
noch nicht darauf einigen können. Mit Verände
rungen ist frühestens nach der Vorlage des Be
richts des neu einberufenen Expertengremiums 
in diesem Herbst zu rechnen. 

Hans Günter Brauch • 

Wirtschaft und Entwicklung 

FAO: >Erklärung von Rom< und >Aktions-
plan< - Ziel Ernährungssicherung - Zurück
haltung bei den Verpflichtungen der Staa
tengemeinschaft - Herbe Kritik der Nichtre
gierungsorganisationen (7) 

Die Sicherstellung einer angemessenen Er
nährung aller Bewohner der Erde war das er
klärte Ziel des von der Ernährungs- und Land
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) veranstalteten Welternährungsgipfels 
(World Food Summit). Er fand vom 13. bis 17. 
November 1996 in Rom am Sitz dieser Sonder
organisation statt. 186 Staaten verabschiedeten 
dort die >Erklärung von Rom< und einen >Akti-
onsplan< (FAO Doc. WFS/3) zur Welter
nährungssicherheit. Die Erklärung, die den 
politischen Willen der teilnehmenden Staaten 
- anwesend waren immerhin 112 Staats- oder 

Regierungschefs - »und die gemeinsame und 
nationale Verpflichtung zur Herstellung von Er-
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nährungssicherheit für alle« kundtut, umreißt 
auf drei Seiten die grundlegende Strategie der 
Hunger- und Armutsbekämpfung. Der Aktions
plan detailliert dies auf über 30 Seiten in 61 Zif
fern, die unter sieben Verpflichtungskapitel ge
faßt sind. 

Hohe Präsenz, geringe Spannung 

10 000 Interessenten zog der Gipfel an; gleich
zeitig tagten in Rom ein unabhängiges Forum 
von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
mit 1 200 Teilnehmern aus rund 80 Ländern 
- sie trafen vom 11. bis 16. November zusam
men - , ein internationales Jugendforum (geför
dert von Regierungen, FAO und IFAD) mit Ju
gendlichen aus 130 Ländern und eine alternati
ve >Hungerversammlung<. Alle erarbeiteten ih
re eigenen Positionen und Deklarationen. Die 
Erklärungen der NGOs und des Jugendforums 
wurden am letzten Tag im Plenum der Gipfel
veranstaltung verlesen. Hierfür standen je fünf 
Minuten zur Verfügung, die gleiche Zeit, die 
den einzelnen Staaten für ihre Erklärungen ein
geräumt worden war. 
Der Gipfel selbst war kaum noch ein spannen
des politisches Ereignis, da die Schlußdoku
mente schon Ende Oktober - nach ganzjährigen 
harten Verhandlungen im Ausschuß für 
Ernährungssicherheit (Committee on Food Se
curity, CFS) der FAO und in Arbeitsgruppen 
zwischen den CFS-Tagungen - in ihrer ab
schließenden Konsensfassung vorlagen. Nach 
der Eröffnung des Gipfels und nach der Verab
schiedung der beiden Gipfeldokumente per Ak
klamation des Plenums der Staatenvertreter ent
faltete sich ein Erklärungsmarathon, dessen 
Monotonie bis zum Abschluß der Zusammen
kunft nur selten unterbrochen wurde. Trotzdem 
waren die Medienvertreter zu Hunderten ange
reist und verschafften so dem Thema Hunger, 
zumindest während dieser Frist, öffentliche 
Aufmerksamkeit. Dies war ein Anliegen der 
FAO, denn die Dringlichkeit der Probleme von 

Hunger und Unterernährung - und damit die 
Not von heute mehr als 840 Millionen Men
schen in aller Welt, ganz besonders aber in 
Südasien und in Afrika - droht in ihrer Alltäg
lichkeit unterzugehen. Der Glaube an die welt
weite Lösung dieses Problems, das in Wahrheit 
auch ein gravierendes Sicherheitsproblem ist, 
scheint zu schwinden. 
Die Gipfeldokumente und das dahinter stehen
de Know-how der Experten - im Vorfeld des 
Gipfels wurden 15 technische Dokumente zu 
Sachfragen von Wissenschaftlern und Fachleu
ten relevanter internationaler Organisationen 
erstellt, die in drei Bänden >Technical Back
ground Documents< der FAO vorliegen - beto
nen, daß das weltweite Hunger- und Armut
sproblem lösbar sei. Voraussetzung dafür ist 
entsprechendes Handeln aller Beteiligten: Staat, 
Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft. Um so 
verhaltener, ja defensiv klingt die aus diesem 
Gipfel resultierende, im zweiten Punkt der Er
klärung von Rom< formulierte Zielsetzung, 
nämlich »in einer fortwährenden Anstrengung 
den Hunger in allen Ländern auszulöschen, mit 
dem unmittelbaren Ziel der Verringerung der 
Zahl der unterernährten Menschen auf die Hälf
te des gegenwärtigen Standes spätestens im Jah
re 2015.« Bei der ersten internationalen Konfe
renz der FAO über den Hunger im Jahre 1974 
klang dies noch ganz anders, dort wurde näm
lich verkündet, man könne und wolle den Hun
ger innerhalb von zehn Jahren vollständig be
siegen. 

Bescheidene Zielsetzung 

In sieben Verpflichtungskapiteln wird im Akti
onsplan der Weg zu diesem Ziel der weltweiten 
Ernährungssicherung in diplomatischer Kon
senssprache beschrieben. Danach soll es über 
die folgenden Stationen erreicht werden: 
• In der ersten Verpflichtung (Ziffern 13-17) 
bekennen sich die Staaten zur Aufgabe der Si
cherung eines günstigen politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Umfelds, aus dem heraus 

die Beseitigung der Armut und dauerhafter 
Frieden ermöglicht werden. Sie wollen dies bei 
vollständiger und gleicher Partizipation von 
Frauen und Männern erreichen. 
• Die zweite Verpflichtung (Ziff. 18-22) geht 
auf die Notwendigkeit der Umsetzung einer 
Politik ein, die darauf abzielt, Armut und Un
gleichheit zu beseitigen und den materiellen 
und wirtschaftlichen Zugang aller zu jeder Zeit 
zu ausreichender, ernährungsadäquater und si
cherer Nahrung und zu ihrer effektiven Nut
zung zu verbessern. In diesem Kapitel ist be
sonders die Ziff. 19 hervorzuheben, wo davon 
gesprochen wird, gleichen Zugang zu produk
tiven Ressourcen für alle zu ermöglichen, un
ter ausdrücklicher Erwähnung von Landrefor
men. 
• Die dritte Verpflichtung (Ziff. 23-36) ist das 
umfangreichste Kapitel des Plans. Es befaßt 
sich mit der Landwirtschaft im umfassenden 
Sinne. Die Staaten verpflichten sich, partizipa-
torische und nachhaltige Ernährungs-, Land
wirtschafts-, Fischerei-, Forst- und ländliche 
Entwicklungspolitik und Maßnahmen an gün
stigen und weniger günstigen, marginalen 
Standorten zu betreiben, welche für die ange
messene und zuverlässige Nahrungsmittelver
sorgung auf Haushalts- und Landesebene, re
gional und weltweit wesentlich sind. Seuchen, 
Trockenheit und Wüstenbildung sollen wirk
sam bekämpft werden; dabei gilt es den multi
funktionalen Charakter der Landwirtschaft 
umfassend zu berücksichtigen. Besonders groß 
ist die Spannweite der Ziffer 32. Inhaltlich er
streckt sie sich von der organischen Landwirt
schaft bis zu einem »fortschrittlichen«, inte
grierten Pflanzenschutz; überdies versucht sie 
die Nachhaltigkeit mit der biologischen Viel
falt zu verknüpfen und befiehlt dies alles der 
Förderung durch alle Beteiligten an. 
Ähnlich umfassend ist die Ziff. 33, die den 
Ressourcen- und Umweltschutz beherbergt. 
Hier stehen auch die affirmativen Verweise 
auf internationale Fischereiabkommen und das 
Seerechtsübereinkommen sowie den Verhal
tenskodex für verantwortliche Fischerei. Beide 
Passagen sind ein Sammelsurium mit wichti
gen positiven Referenzelementen für die späte
re Lobbyarbeit von NGOs weltweit; Prioritä
ten, Orientierung und eine gestalterische Visi
on politischen Handelns werden aber nicht er
kennbar. In Ziff. 35 finden sich auch wichtige 
Hinweise für die nationale und internationale 
Agrarforschung, die stark auf die Partizipation 
der Zielgruppen und die Geschlechterperspek
tive abheben. Das Kapitel endet in Ziff. 36 mit 
einem Kompendium herkömmlicher Weishei
ten der integrierten ländlichen Entwicklung. 

• In der vierten Verpflichtung (Ziff. 37-41 ) geht 
es um den Handel. Hier sagen die Staaten zu, daß 
sie sich bemühen werden, die Nahrungsmittel
handels-, Agrarhandels- und Handelspolitik ins
gesamt so zu gestalten, daß sie die Ernährungssi
cherung für alle begünstigen und zu einem fairen 
und marktorientierten Welthandelssystem 
führen. Dieses Kapitel war bis zuletzt zwischen 
den Vereinigten Staaten und der EU auf dereinen 
undeinigen Ländern der >Gruppe der77< (darun
ter Ägypten), Japan und der Republik Korea auf 
der anderen Seite heißumstritten. Da hier der of
fensichtliche Zielkonflikt zwischen Handelsli
beralisierung und Ernährungssicherung nicht 
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genügend thematisiert, geschweige denn gelöst 
ist, wird dies von den NGOs für das problema
tischste Kapitel des Aktionsplans gehalten; auch 
der Landwirtschaftskommissar der EU, Franz 
Fischler, wies in seiner Rede auf diesen imma
nenten Zielwiderspruch hin. Die NGOs stimmen 
mit der betont positiven Bewertung des Handels 
in Sachen Ernährungssicherung nicht überein, 
begrüßen jedoch, daß zumindest in Ziff. 40 die 
1994 auf der Welthandelskonferenz in Marra-
kesch vereinbarten Ausgleichsbestimmungen 
zugunsten der ärmsten Entwicklungsländer 
(LDC) bei Preisschwankungen des Weltmarktes 
bestätigt werden. 
• Die fünfte Verpflichtung (Ziff. 42-47) des 
Plans betrifft den Nothilfe-, Krisen- und Kata
strophenbereich. Hier sind die Ziffern 45 und 47 
besonders wichtig, die die Prävention, Bereit
schaftsstrategien und die Stärkung der Verbin
dung von Nothilfeaktivitäten mit Entwick
lungsprogrammen betonen. 
• In der sechsten Verpflichtung (Ziff. 48-36) 
geht es um die Förderung der optimalen Alloka-
tion und Nutzung öffentlicher und privater In
vestitionen zur Begünstigung menschlicher 
Ressourcen, nachhaltiger Ernährungs-, Land
wirtschafts-, Fischerei- und Forstwirtschaftssy
steme und für ländliche Entwicklung in dafür 
günstigen und auch in marginalen Gebieten. 
Das Ziel, 0,7 vH des Bruttosozialprodukts der 
Industrieländer für öffentliche Entwicklungs
hilfe zur Verfügung zu stellen, wird einmal 
mehr bekräftigt (Ziff. 53). Thematisiert werden 
auch die Investitionspolitik (Förderung und Si
cherheit privater Investitionen) und die Partner
schaft des öffentlichen und privaten Sektors so
wie die Konzentration auf die LDC. 
• Schließlich wird in der siebenten Verpflichtung 
(Ziff. 54-62) die Durchführung, die Überwa
chung und der Folgeprozeß des Aktionsplans auf 
allen Ebenen im Rahmen des Systems der Ver
einten Nationen erläutert. In den Ziffern 59 und 
60 wird der Versuch unternommen, die Verwirk
lichung des Aktionsplans in das Gesamtkonzert 
derUmsetzung der vorangegangenen UN-Gipfel 
im Verwaltungsausschuß für Koordinierung 
(Administrative Committee on Coordination, 
ACC) der Vereinten Nationen einzufügen. Dar
über hinaus enthält dieses Kapitel Aussagen zum 
Menschenrecht auf Nahrung (Ziff. 61 ) und zu ei
ner geplanten Öffentlichkeitskampagne >Nah-
rungfüralle<. 
Der Aktionsplan stellt die Notwendigkeit ge
meinsamen Handelns sämtlicher am Prozeß der 
Ernährungssicherung beteiligten Akteure in den 
Kapitelüberschriften immer wieder heraus: 
»Hierfür werden die Regierungen in angemes
sener Partnerschaft mit allen Akteuren der Zi
vilgesellschaft...« Dabei subsumiert die FAO 
im Gegensatz zu gängigem internationalem Ge
brauch des Begriffs >Zivilgesellschaft< hierun
ter auch die Privatwirtschaft, mit Ausnahme der 
Kapitel 4 und 7. Damit wird indirekt die Grenze 
staatlicher Handlungsmacht im Bereich der 
Ernährungssicherung eingestanden, wenn
gleich im Text an anderer Stelle (Aktionsplan, 
Präambelabsatz 12) die Verantwortung und die 
Souveränität der Nationalstaaten in diesem 
wichtigen Bereich des Gesellschaftsvertrages 
hervorgehoben wird. 

Die Beteiligung der Zivilgesellschaft bleibt den
noch (wie auch bei den anderen Gipfeln der Ver

einten Nationen) ein wesentliches Merkmal des 
Aktionsplans, ohne daß jedoch konkrete Hand
lungsanweisungen geliefert oder Mechanismen 
der Partizipation vorgegeben würden, beispiels
weise eine weitere Öffn ung des CFS der FAO für 
Organisationen der Zivilgesellschaft. Dies wur
de immer wieder von NGOs angemahnt. 

Erreichtes und Verfehltes 

Was kann mit einem solchen Sondergipfel er
reicht werden, der völlig abhängig ist von der 
jeweiligen Konsensbereitschaft der Staaten? 
Erklärungen und Aktionspläne sind nicht un
mittelbar bindend, sondern moralisch-politi
scher Natur. Sie können aber als solche national 
und international zur Bildung und Verfestigung 
von Normen führen, zumal die Wiederholung 
von Grundpositionen bei der Konsensbildung 
eine wichtige Rolle spielt. Dieser Prozeß kann 
durch die Kräfte der Zivilgesellschaft und der 
Privatwirtschaft, die wiederum die inhaltlichen 
Prozesse der Gipfeltagungen indirekt beeinflus
sen, verstärkt werden. Eine Zusammenkunft 
wie die in Rom kann ein globales Problem the
matisieren, es öffentlich wahrnehmbar machen, 
analysieren und Empfehlungen zum Handeln 
aussprechen. Die in der siebenten Verpflichtung 
des Welternährungsgipfels avisierte traditionel
le Folgeprozedur wird aber nicht ausreichen. 
Die Deklaration des NGO-Forums (>Profit für 
wenige oder Nahrung für alle<) wirft dem Gipfel 
unter anderem vor, daß er es versäumt habe, die 
Polarisierungsfunktion der zur Konzentration 
von Reichtum und Macht führenden Globalisie
rungsprozesse zu analysieren und daraus Kon
sequenzen abzuleiten. Weiterhin wird kritisiert, 
daß er sich nicht mit der Rolle transnationaler 
Agrarkonzerne befaßt habe (der Vorschlag ei
ner Passage, mit der ein Verhaltenskodex für 
derartige >Multis< gefordert werden sollte, wur
de in den Verhandlungen des CFS über den Ent
wurf des Aktionsplans kurzerhand verworfen), 
daß die Rolle des internationalen Handels als 
Schlüssel zur Ernährungssicherung im Sinne 
der GATT/WTO-Bestimmungen rein affirma
tiv abgehandelt und beschönigt werde (womit 
sie zu einem unentrinnbaren Schicksal hochsti
lisiert sei). Ferner fehlt den NGOs und der kriti
schen Fachwelt in den Dokumenten des Gipfels 
die Auseinandersetzung mit der Ineffizienz des 
Energieverbrauchs der industriell-modernen 
Landwirtschaft und eine Antwort auf die un
zulässige Externalisierung ihrer sozialen und 
ökologischen Kosten. 

Dennoch bleibt festzuhalten, daß im Bereich 
des Rechts auf Nahrung eindeutig die positiv
sten Referenzpunkte des Gipfels beginnen. Die 
Klärung und instrumentelle Fortschreibung die
ses Menschenrechts, wie es in Ziff. 61 des Akti
onsplans angeregt wird, kann den seit langem 
stagnierenden Diskurs zu den wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Menschenrechten wie
der anstoßen, sofern sich die Staatengemein
schaft nicht durch die (sofort dokumentierte) 
Verweigerung der USA irritieren läßt. Positiv 
ist ferner zu bewerten, daß der Gipfel den Zu
sammenhang von Armuts- und Hungerbekämp
fung klar hervorhob und die Notwendigkeit des 
Zugangs zu den produktiven Ressourcen inklu
sive Landreform (auch eine Forderung des 

NGO-Forums) betont. Wichtig ist auch die Auf
forderung zur »sozialen und wirtschaftlichen 
Wiederbelebung des ländlichen Raums« (Ziff. 
36a), die Bestätigung der wesentlichen Rolle 
von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und ihrer 
Organisationen (Ziff. 36c) und das Insistieren 
auf den 1994 in Marrakesch vorgesehenen Aus
gleichsleistungen für die LDC. 
Damit diese positiven Aspekte des Schlußdoku
ments von Rom zum Tragen kommen, bedarf es 
indes der fortlaufenden Herausforderung der 
Staaten durch die Zivilgesellschaft. 

Jochen Donner • 

Rechtsfragen 

I G H : Iran gegen USA - Angriff auf iranische 
Ölplattformen im Ersten Golfkrieg - Zu
ständigkeit des Gerichtshofs gegeben - Noch 
keine Vorentscheidung in der Sache (8) 

In die Zeit des Ersten Golfkriegs zwischen Irak 
und Iran, als die USA noch Saddam Hussein ge
gen das Regime der Mullahs begünstigten, geht 
die seit dem 2. November 1992 vor dem Inter
nationalen Gerichtshof (IGH) anhängige Strei
tigkeit betreffend Ölplattformen (Islamische 
Republik Iran gegen Vereinigte Staaten von 
Amerika) zurück. Kriegsschiffe der US-Marine 
hatten am 19. Oktober 1987 beziehungsweise 
18. April 1988 drei der staatlichen iranischen 
Ölgesellschaft gehörende Ölplattformen, die 
sich auf dem iranischen Festlandsockel befan
den, angegriffen und zerstört. Teheran betrach
tete dies als eine Verletzung des am 15. August 
1955 abgeschlossenen, am 16. Juni 1957 in 
Kraft getretenen >Vertrages über Freundschaft, 
Wirtschaftsbeziehungen und Konsularrechte 
zwischen den Vereinigten Staaten und Iran< 
(den auch nach der Änderung der politischen 
Verhältnisse im Anschluß an den Sturz des 
Schahs keine der beiden Regierungen gekün
digt hatte). 

Ein Jahr, nachdem Iran die Klage im Haag an
hängig gemacht hatte, machten die USA gel
tend, der IGH besitze im vorliegenden Fall kei
ne Jurisdiktion. Mit Urteil vom 12. Dezember 
1996 stellte jedoch der IGH mit 14 gegen zwei 
Stimmen seine Zuständigkeit unter der Schieds
klausel des Vertrages fest. 

I . Nach Auffassung Irans, so das Klagebegeh
ren, stellte die Zerstörung der Ölplattformen ei
ne Verletzung des Vertrages von 1955 dar, ins
besondere seiner Artikel I , IV Absatz 1 und X 
Abs. 1. Artikel X X I Abs. 2 begründet nach Auf
fassung Irans die Zuständigkeit des IGH. 
Das Vorgehen der USA in den Jahren 1987 und 
1988 stand, so das amerikanische Vorbringen, 
im Zusammenhang mit dem irakisch-iranischen 
Krieg und wurde von den USA als Maßnahme 
gegen militärische Aktionen verstanden, die an
geblich von diesen Plattformen aus stattfanden. 
Die USA bestritten, daß der Streit in den Be
reich des Vertrages falle, und somit auch, daß 
Art. X X I Abs. 2 Zuständigkeitsgrundlage sein 
könne. Demgemäß hatten die USA vorgängige 
Einreden gegen die Zuständigkeit des Gerichts
hofs vorgebracht, die Gegenstand der Entschei
dung des IGH vom 12. Dezember 1996 waren. 
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Der Gerichtshof stellt zunächst fest, daß keine 
der beiden Parteien bestreitet, daß der Vertrag 
von 1955 in Kraft ist. Er war schon anläßlich 
des Falles der amerikanischen Geiseln von 1980 
als Zuständigkeitsgrundlage herangezogen 
worden, und seitdem hatte es bezüglich dieses 
Vertrages keine Änderungen gegeben, die seine 
Gültigkeit beeinträchtigen könnten. Nach sei
nem Art. X X I Abs. 2 können dem IGH alle 
Streitigkeiten über Anwendung und Auslegung 
des Vertrages vorgelegt werden, die nicht zu
friedenstellend auf diplomatischem Wege 
gelöst werden konnten, es sei denn, die Parteien 
einigten sich auf eine andere Art der friedlichen 
Streitbeilegung. 
Zu prüfen war daher an erster Stelle, ob die von 
Iran gerügten Völkerrechtsverletzungen solche 
sind, die von den Bestimmungen des Vertrages 
gedeckt sind. 

I I . Der erste Einwand der USA ging dahin, daß 
der Vertrag im Falle der Gewaltanwendung 
nicht anwendbar sei. Daneben rügten die USA 
die Anwendbarkeit der einzelnen von Iran ange
führten Artikel. 
Die Nichtanwendbarkeit im Falle der Gewalt
anwendung wird vom IGH nicht bestätigt. Die 
USA hatten vorgebracht, daß die Streitigkeit 
sich im wesentlichen auf die Rechtmäßigkeit 
von Aktionen der amerikanischen Seestreit
kräfte bezieht, die Kampfaktionen einschlos
sen und daß daher keine Verbindung zwischen 
den ausschließlich kommerziellen und konsu
larischen Bestimmungen des Vertrages und 
der Klage Irans bestehen könne, die aussch
ließlich auf die Rechtswidrigkeit der Gewalt
maßnahmen abzielte. Iran hatte hingegen die 
Anwendbarkeit des Vertrages behauptet und 
daher die Abweisung der Einreden, hilfsweise 
die Feststellung beantragt, daß diese nicht aus
schließlich vorgängigen Charakter haben und 
daher mit der Hauptsache zusammen zu ent
scheiden wären. 
Der IGH kommt zunächst zu der Feststellung, 
daß der Vertrag von 1955 keine Vorschrift ent
hält, die ausdrücklich bestimmte Angelegenhei
ten von der Zuständigkeit des IGH ausnimmt. 
Der Vertrag erlegt den Parteien eine ganze Rei
he von Verpflichtungen auf, und jede Hand
lung, die eine dieser Verpflichtungen verletzt, 
ist, so der IGH, rechtswidrig, unabhängig von 
der Art ihrer Begehung. Der Gerichtshof betont 
ausdrücklich, daß eine Verletzung des Vertra
ges durch Gewaltanwendung genauso vertrags
widrig ist wie es eine Verletzung durch eine 
Verwaltungsentscheidung oder andere Mittel 
wäre. Gewaltanwendung schließt daher nicht 
per se die Anwendbarkeit des Vertrages aus. 
Von besonderer Bedeutung in diesem Zusam
menhang ist Art. X X Abs. ld , nach dem Maß
nahmen durch den Vertrag nicht ausgeschlos
sen sind, die zur Erfüllung von Verpflichtungen 
der Vertragspartei zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit oder zum Schutz we
sentlicher Sicherheitsinteressen erforderlich 
sind. Eine identische Klausel aus dem Freund
schaftsvertrag der USA mit Nicaragua hatte in 
deren Fall vor dem IGH 1986 ebenfalls eine 
Rolle gespielt. Der IGH hatte diese Vorschrift 
damals als einen Rechtfertigungsgrund und 
nicht als Zuständigkeitsausschluß verstanden. 

Er sieht keinen Grund, von der damaligen 
Rechtsauffassung im vorliegenden Fall abzu
weichen. 

I I I . Dann kommt der IGH zur Prüfung der im 
einzelnen als verletzt gerügten Bestimmungen 
des Vertrages. 
Dessen Art. I bestimmt, daß zwischen Iran und 
den USA dauerhafter Frieden und aufrichtige 
Freundschaft herrschen solle. Diese Formulie
rung wird von Iran so verstanden, daß sie nicht 
nur einen Wunsch zum Ausdruck bringt, son
dern den Parteien tatsächliche Verpflichtungen 
auferlegt, nämlich zumindest die, sich dem 
Partner gegenüber in Übereinstimmung mit den 
allgemeinen Regeln und Grundsätzen des Völ
kerrechts über friedliche und freundschaftliche 
Beziehungen zu verhalten. Die USA hingegen 
sehen in dieser Vorschrift nur ein allgemeines 
Ziel, das keine konkreten Verhaltensnonnen 
enthält, was mit dem rein kommerziellen und 
konsularischen Charakter des Vertrages besser 
zu vereinbaren sei. 
Der IGH stellt zunächst fest, daß Art. I nicht iso
liert von Ziel und Zweck des Vertrages ausge
legt werden kann. Diesen sieht er in der Ent
wicklung freundschaftlicher Beziehungen und 
der Förderung des Handels, da (anders als in an
deren Freundschafts- und Handelsverträgen) 
konkretere Bezugnahmen auf bestimmte Arti
kel der UN-Charta oder Fragen von Friedensge
fährdungen nicht niedergelegt sind. Er kommt 
daher zu dem Ergebnis, daß Ziel und Zweck des 
Vertrages nicht die Regelung friedlicher Bezie
hungen zwischen den Parteien war, und daß da
her Art. I nicht so ausgelegt werden kann, daß er 
die völkerrechtlichen Regeln zur Aufrechter
haltung des Friedens einschließt. Vielmehr 
müsse Art. I so verstanden werden, daß Frieden 
und Freundschaft eine Voraussetzung für die 
harmonische Entwicklung der Handelsbezie
hungen darstelle. Art. I legt also ein Ziel nieder, 
in dessen Licht die übrigen Vertragsbestim
mungen zu sehen sind. Der IGH findet diese 
Auffassung dadurch bestätigt, daß Iran keine 
Dokumente vorgelegt hatte, die eine andere Be
deutung von Art. I belegen könnten, daß hinge
gen die USA in einer Reihe ähnlicher Verträge 
Friede und Freundschaft als Voraussetzung der 
Vertragserfüllung und nicht als Vertragsziel an
gesehen hätten. Auch die Praxis belege dies; so 
hätten die USA im Geiselfall Art. I nicht heran
gezogen, ebenso der Iran nicht im Fall des 
Luftzwischenfalls von 1988. Daher kann Art. I 
nicht zuständigkeitsbegründend sein; allerdings 
ist er für die Auslegung der anderen Vorschrif
ten heranzuziehen. 

Der Artikel IV Abs. 1 sichert den Staatsan
gehörigen und Unternehmen der anderen Ver
tragspartei einschließlich deren Eigentum faire 
und gerechte Behandlung zu; er verbietet unbil
lige oder diskriminierende Behandlung, die 
rechtmäßig erworbene Rechte beeinträchtigen 
würde, und gewährleistet, daß die rechtmäßigen 
Vertragsrechte in Übereinstimmung mit dem 
anwendbaren Recht wirksam durchgesetzt wer
den können. Iran sieht in der Zerstörung der Öl-
plattformen eine Verletzung dieser Vorschrift, 
während die USA diese Vorschrift allein auf die 
Behandlung von Staatsangehörigen und Unter
nehmen auf dem Gebiet der anderen Vertrags
partei beziehen und daher hier für nicht an

wendbar halten. Der IGH kann jedoch keine 
derartige territoriale Begrenzung in Art. IV 
Abs. 1 sehen, im Gegensatz zu den anderen Ab
sätzen desselben Artikels, so daß das Vorbrin
gen der USA nicht durchgreift. Aber auch das 
Vorbringen Irans wird vom IGH nicht geteilt, 
da Art. IV Abs. 1 die Art und Weise regelt, in 
der natürliche und juristische Personen in dem 
betroffenen Staat zu behandeln sind; sie betref
fen nicht Aktionen wie die, welche die USA ge
gen Iran vorgenommen hat. Daher ist Art. IV 
Abs. 1 keine Grundlage für die Zuständigkeit 
des IGH. In diesem Punkt weicht der ansonsten 
mit der Mehrheit stimmende Richter Parra-
Aranguren ab und auch Ad-hoc-Richter Rigaux 
teilt hierzu nicht die Mehrheitsmeinung. Da der 
Angriff gegen die iranische Ölgesellschaft, 
nicht gegen Iran, gerichtet gewesen sei, sei sehr 
wohl eine Verletzung von Art. IV Abs. 1 gege
ben, denn dies stelle keine »faire und gerechte 
Behandlung« dar. 

Artikel X Abs. 1 bestimmt, daß zwischen dem 
Staatsgebiet der beiden Vertragsparteien Frei
heit von Handel und Schiffahrt herrschen soll. 
Da der Iran nicht vorgetragen hatte, daß die 
amerikanischen Aktionen die Freiheit der 
Schiffahrt beeinträchtigten, mußte der IGH prü
fen, ob die Freiheit des Handels durch die mi
litärischen Aktionen der USA verletzt worden 
war. Beide Parteien legen den Begriff Handel in 
dieser Bestimmung unterschiedlich aus: Iran im 
Sinne des Handels allgemein, die USA eng im 
Sinne von Seehandel sowie Handel allein zwi
schen den Vertragsparteien und bezüglich des 
aktuellen Austauschs von Gütern. Der IGH 
weist zunächst die Beschränkung auf den Han
del zur See zurück. Den weiteren Einwand, daß 
es sich um Handel allein zwischen den Ver
tragsparteien handeln muß, braucht er nicht zu 
prüfen, da es solchen zumindest unbestritten bis 
zur Zerstörung der ersten Ölplattform gab. 
Auch das dritte, von den USA einschränkend 
vorgebrachte Merkmal weist der IGH zurück. 
Nichts in dem Vertrag lasse darauf schließen, 
daß der Begriff Handel in einem engeren als 
dem allgemein üblichen Sinn benutzt worden 
sei. Sowohl im nationalen wie im internationa
len Sprachgebrauch verstehe man aber unter 
>Handel< nicht allein An- und Verkauf von Gü
tern, sondern die Gesamheit von Transaktionen 
und Vereinbarungen, die damit verbunden sind. 
Unter Verweis auch auf andere Handelsverträge 
kommt der IGH zu dem Schluß, daß Art. X Abs. 
1 Handelsaktivitäten im allgemeinen umfaßt, 
also auch solche, die mit dem Handel eng ver
bunden sind. Zudem schützt Art. X Abs. 1 nicht 
nur den Handel, sondern die "Freiheit des Han
dels", so daß jede Maßnahme, die die Freiheit 
verletzt, verboten ist. Und wenn diese Freiheit 
nicht illusorisch sein soll, dann ist sie verletzt 
durch Maßnahmen, die die Zerstörung von zum 
Export bestimmten Gütern, ihren Transport 
oder ihre Lagerung betrifft. Von den zerstörten 
Plattformen nämlich wurde das Öl durch Unter
seeleitungen weitertransportiert. Allerdings 
kann der IGH nach dem ihm vorliegenden Ma
terial nicht feststellen, in welchem Ausmaß die 
Zerstörung der Plattformen den iranischen Han
del beeinträchtigt hat. Er kann nur feststellen, 
daß die Zerstörung eine solche Folge haben und 
somit eine Verletzung der Freiheit des Handels 
darstellen konnte und daß daher eine Streitig-
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keit zwischen den Parteien über Anwendung 
und Auslegung von Art. X Abs. 1 besteht. Das 
aber begründet die Zuständigkeit des ICH unter 
Art. X X I Abs. 2 des Vertrages. Damit werden 
die vorgängigen Einreden der USA zurückge

wiesen und folglich auch nicht mehr zur Frage 
des rein vorgängigen Charakters der Einreden 
entschieden. 

IV. Die Entscheidung erging mit 14 zu zwei 
Stimmen, wobei die Richter Schwebel und Oda 
nicht mit der Mehrheit stimmten. Aber auch in

nerhalb der Mehrheitsmeinung gab es Differen

zierungen, was angesichts der ungewöhnlich 
konkreten Prüfung des Freundschafts und Han

delsvertrages in diesem Stadium des Verfahrens 
nicht verwundert. So bezieht sich die Hauptkri

tik der Sondervoten der Richter Shahabuddeen, 
Ranjeva, Higgins und des AdhocRichters Ri

gaux auf die Art und Weise, wie der IGH die 
vorgängigen Einreden angegangen ist; sie mei

nen, daß in diesem Stadium nur hätte geprüft 
werden müssen, ob die Argumente der USA be

ziehungsweise Irans plausibel seien im Hin

blick auf die gerügten Verletzungen der Ver

tragsbestimmungen. Durch seine ausführliche 
Prüfung der Anwendbarkeit bestimmter Ver

tragsbestimmungen habe der IGH sich für die 
Beurteilung des Falles in der Hauptsache schon 
zu sehr gebunden. 

Der Dissens des aus den USA stammenden 
Richters Schwebel betrifft sowohl die allgemei

ne Anwendbarkeit des Vertrages auf die ameri

kanischen Aktionen als auch die konkrete Inbe

zugnahme bestimmter Artikel. Er leitet dies vor 
allem aus der Tatsache her, daß die USA bei 
ihrem Angriff der Meinung waren, daß es sich 
um militärische Objekte auf iranischem Gebiet 
handele; eine derartige Angelegenheit könne in 
keiner Weise unter den Geltungsbereich des 

Vertrages von 1955 fallen. Richter Oda sieht in 
der Entscheidung des Gerichts eine viel zu weit

gehende Auslegung einer Schiedsklausel in ei

nem bilateralen Vertrag. Eine solche Klausel 
könne nur zu Fragen der Anwendung und Aus

legung des Vertrages durch eine Drittinstanz 
verstanden werden, nicht als Ermächtigung der 
Drittinstanz, sich über Ziel und Zweck des Ver

trages zu äußern. Wenn jede beliebige Verlet

zung einer Bestimmung eines Vertrages mit 
Schiedsklausel zur einseitigen Klage unter der 
Schiedsklausel berechtigen würde, könne, wie 
Richter Oda schon im Fall Nicaragua/USA 
gerügt hatte, darin »eine Einladung zur Klage 
durch die Hintertür« gesehen werden. 
Gerade weil aber der IGH hier konkret bereits 
geprüft hat, ob eine der angeführten Vertragsbe

stimmungen überhaupt durch die Maßnahmen 
der USA verletzt sein könnte, scheint diese Kri

tik unangemessen; die Prüfung der vorgängigen 
Einreden in dieser sicher unüblich konkreten 
Weise durch den IGH dürfte gerade dadurch zu 
erklären sein, daß ein derartiger Vorwurf ent

kräftet werden soll. Und der IGH hatte ja auch 
schon im Fall Nicaragua/USA Wert auf die 
Feststellung gelegt, daß nicht jede Schiedsklau

sel die Zuständigkeit des IGH begründen kann, 
sondern daß die Streitigkeit direkten Bezug zu 
der im Vertrag geregelten Materie haben muß. 
Im vorliegenden Fall ist der IGH dieser Aufga

be in angemessener Weise nachgekommen, ins

besondere mit der Feststellung, daß er sich noch 
nicht dazu äußern könne, ob in der Tat die Frei

heit des Handels verletzt worden sei, sondern 
durch die Beschränkung auf die Feststellung, 
daß dies im Bereich des Möglichen liege. Erst in 
der Hauptsache wird zu klären sein, ob in der 
Tat eine Verletzung des Vertrages vorliegt und 
dann, ob und in welcher Höhe Schadensersatz 
geschuldet ist. Auch das Vorbringen der USA, 

daß ihr Vorgehen in dem militärischen Konflikt 
zur Wiederherstellung des Weltfriedens erfor

derlich war und daher gemäß Art. X X Abs. 1 d 
des Vertrages keine Vertragsverletzung dar

stellt, wird im Verfahren zur Hauptsache zu 
prüfen sein und kann je nach Beurteilung des 
IGH auch zur Abweisung der Klage Irans 
führen. 

V. Der vorliegende Fall verdeutlicht ein weite

res Mal die Problematik der internationalen Ge

richtsbarkeit: da eine allgemeine Zuständigkeit 
nicht gegeben ist, wird in einem konkreten Fall 
bisweilen auf eine die Zuständigkeit begrün

dende Klausel in Verträgen zurückgegriffen, 
die primär für andere Fälle vorgesehen war. Wo 
die Grenze der Anwendbarkeit einer solchen 
Klausel liegt, ob sie auch eingreift, wenn die 
Verletzung des Vertrages eher ein Randeffekt 
der zu der Streitigkeit führenden Handlungen 
ist, ist eine äußerst komplizierte Frage. Daher ist 
die sorgfältige Prüfung der möglichen Anwend

barkeit des Vertrages durch den IGH schon in 
der Phase der vorgängigen Einreden gerechtfer

tigt, die noch keine Präzedenzwirkung auf die 
Sachentscheidung hat, da noch völlig offen ist, 
ob der IGH überhaupt eine Verletzung von Art. 
X Abs. 1 feststellt und ob nicht die Ausnahme

tatbestände aus Art. XX Abs. ld durchgreifen. 
Daß grundsätzlich eine Aktion, die ursprünglich 
nicht im Zusammenhang mit einem bestimmten 
Vertrag steht, diesen aber verletzt, unter einer 
Gerichtsklausel des Vertrages vor den IGH ge

bracht werden kann, steht aber wohl außer 
Zweifel, denn (wie der IGH auch im vorliegen

den Fall betont) nicht die Art und Weise der 
Verletzung einer Vertragsbestimmung ist von 
Bedeutung, sondern die Tatsache, daß eine Ver

tragsverletzung vorliegt. 

Karin OellersFrahm П 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Generalsekretär, Ehemaliges Jugoslawien, Libyen, Minenräumung, Nahost, Dokumen

tation des Sicherheitsrats 

Generalsekretär 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Ernennung 
des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. 
Resolutionsantrag S/1996/952 vom 18. No

vember 1996 

Der Sicherheitsrat, 
 nach Behandlung der Frage der Empfehlung 

betreffend die Ernennung des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen, 

> empfiehlt der Generalversammlung, Boutros 
BoutrosGhali für eine vom 1. Januar 1997 bis 
zum 31. Dezember 2001 währende zweite 
Amtszeit zum Generalsekretär der Vereinten 
Nationen zu ernennen. 

Ergebnis der geheimen Abstimmung vom 19. No

vember 1996: +14; 1 : Vereinigte Staaten, = 0. 
Wegen der ablehnenden Stimme eines Ständi

gen Mitglieds des Sicherheitsrats wurde der 
Antrag nicht angenommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Ernennung 
des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. 
Resolution 1090(1996) vom 13. Dezember 1996 

Der Sicherheitsrat, 
 nach Behandlung der Frage der Empfehlung 

betreffend die Ernennung des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen, 

> empfiehlt der Generalversammlung, Kofi 
Annan für eine vom 1. Januar 1997 bis zum 
31. Dezember 2001 währende Amtszeit zum 
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu er

nennen. 

Abstimmungsergebnis: Annahme durch Akklama

tion. 

SICHERHEITSRAT  Gegenstand: Anerken

nung des Einsatzes von Generalsekretär Bou

tros BoutrosGhali für die Vereinten Nationen. 
 Resolution 1091(1996) vom 13. Dezember 
1996 

Der Sicherheitsrat, 
 in Anerkennung der zentralen Rolle, die Gene

ralsekretär Dr. Boutros BoutrosGhali wahrge

nommen hat, indem er in Erfüllung der ihm mit 
der Charta der Vereinten Nationen übertra

genen Aufgaben die Organisation geleitet hat, 
 ferner in Anerkennung seiner beharrlichen 

Bemühungen, für vielfältige Streitigkeiten und 
Konflikte in der ganzen Welt gerechte und dau

erhafte Lösungen zu finden, 
 in Würdigung der von ihm eingeleiteten Refor

men und der zahlreichen Vorschläge, die er hin

sichtlich der Umstrukturierung und der Stär

kung der Rolle und der Arbeitsweise des Sy

stems der Vereinten Nationen unterbreitet hat, 
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1. anerkennt den Beitrag von Generalsekretär 
Dr. Boutros Boutros-Ghali zum Weltfrieden, 
zur internationalen Sicherheit und zur interna
tionalen Entwicklung, seine außergewöhnli
chen Anstrengungen zur Lösung internationa
ler Probleme wirtschaftlicher, sozialer und kul
tureller Art sowie seine Bemühungen um die 
Bereitstellung von Hilfe in humanitären Not
fällen und um die Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten für alle; 

2. spricht Generalsekretär Dr. Boutros Boutros-
Ghali seinen aufrichtigen Dank für seinen Ein
satz für die Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen und für die Entwick
lung freundschaftlicher Beziehungen zwischen 
den Nationen aus. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme 
durch Akklamation. 

Ehemaliges Jugoslawien 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 3. Juli 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/29) 

Auf der 3677. Sitzung des Sicherheitsrats am 3. Ju
li 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Kroatien« durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den gemäß seiner Resoluti
on 1019( 1995) über Kroatien vorgelegten weiteren 
Bericht des Generalsekretärs vom 21. Juni 1996 
(S/1996/456) geprüft. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über das Ver
säumnis der kroatischen Regierung, ausreichende 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte der örtli
chen serbischen Bevölkerung zu schützen und ihre 
Sicherheit und ihr Wohlergehen zu gewährleisten. 
Der Rat ist außerdem zutiefst besorgt darüber, daß 
die kroatische Regierung es unterlassen hat, Be
dingungen zu fördern, einschließlich zufrieden
stellender Verfahren, welche die Rückkehr aller 
kroatischen Serben, die zurückzukehren wün
schen, erleichtern. Der Rat mißbilligt dieses 
Untätigbleiben entschieden. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß die kroatische 
Regierung begonnen hat, mit den internationalen 
Mechanismen auf dem Gebiet der Menschenrech
te zusammenzuarbeiten, und daß sie verschiedene 
Initiativen zum Schutz der Minderheitenrechte ge
prüft hat. Der Rat unterstreicht nichtsdestoweni
ger, daß die kroatische Regierung entschlossene 
und nachhaltige Bemühungen unternehmen muß, 
um die Achtung und den Schutz der Rechte der 
kroatischen Serben zu gewährleisten und für die 
Sicherung dieser Rechte im rechtlichen und ver
fassungsmäßigen Rahmen der Republik Kroatien 
Sorge zu tragen, namentlich auch durch die Wie
derinkraftsetzung der einschlägigen Artikel ihres 
Verfassungsgesetzes. Der Rat erinnert die kroati
sche Regierung daran, daß ihre Verpflichtung, die 
Achtung und den Schutz dieser Rechte zu fördern, 
nicht von anderen Faktoren abhängig gemacht 
werden kann, wie etwa von politischen Verhand
lungen mit der Bundesrepublik Jugoslawien. 
Der Sicherheitsrat erwartet von der kroatischen 
Regierung, daß sie sofort Schritte unternimmt, um 
den in seiner Resolution 1019( 1995) und in seinen 
Erklärungen vom 8. Januar 1996 (S/PRST/ 
1996/2), 23. Februar 1996 (S/PRST/1996/8) und 

22. Mai 1996 (S/PRST/1996/26) enthaltenen For
derungen nachzukommen. 
Der Sicherheitsrat wiederholt, daß alle Staaten mit 
dem gemäß seiner Resolution 827(1993) geschaf
fenen Internationalen Gericht und seinen Organen 
voll zusammenarbeiten müssen. Er nimmt von der 
bisherigen Zusammenarbeit der kroatischen Re
gierung mit dem Internationalen Gericht Kenntnis 
und erinnert die kroatische Regierung an ihre Ver
pflichtung, Haftbefehle für jede in ihrem Hoheits
gebiet befindliche Person, gegen die von dem Ge
richt Anklage erhoben worden ist, zu vollziehen. 
Der Rat fordert die kroatische Regierung auf, unter 
gebührender Achtung der Souveränität, territoria
len Unversehrtheit und politischen Unabhängig
keit Bosnien und Herzegowinas, ihren Einfluß bei 
der bosnisch-kroatischen Führung geltend zu ma
chen, um ihre Zusammenarbeit mit dem Gericht si
cherzustellen. 
Der Sicherheitsrat wird diese Frage auch weiterhin 
aufmerksam verfolgen. Er ersucht den Generalse
kretär, ihn regelmäßig über die von der kroatischen 
Regierung im Lichte dieser Erklärung ergriffenen 
Maßnahmen unterrichtet zu halten und ihm in je
dem Fall bis spätestens zum 1. September 1996 
Bericht zu erstatten.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 3. Juli 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/30) 

Auf der 3678. Sitzung des Sicherheitsrats am 3. Ju
li 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation in Kroatien« durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat im Einklang mit Ziffer 6 
der Resolution 1037( 1995) den Bericht des Gene
ralsekretärs vom 26. Juni 1996 über die 
Ubergangsverwaltung der Vereinten Nationen für 
Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien (UN-
TAES) (S/1996/472) geprüft, der gemäß der ge
nannten Resolution vorgelegt wurde. 
Der Sicherheitsrat vermerkt, daß die Umsetzung 
des am 12. November 1995 unterzeichneten Grund
abkommens über die Region Ostslawonien, Baran
ja und Westsirmien (S/1995/951, Anhang) (im fol
genden >Grundabkommen< genannt) nach dem in 
dem Abkommen festgelegten Zeitplan voran
schreitet. Insbesondere stellt er mit Genugtuung 
fest, daß die Entmilitarisierung reibungslos von
statten ging und am 20. Juni 1996 abgeschlossen 
wurde. Er bringt seine Befriedigung über die von 
beiden Parteien in dieser Hinsicht gezeigte 
Kooperationsbereitschaft zum Ausdruck. Er for
dert beide Seiten auf, alle Maßnahmen zu unterlas
sen, welche die Spannungen erhöhen könnten, und 
mit der UNTAES in allen Aspekten des Grundab
kommens weiter eng zusammenzuarbeiten, um 
den Frieden und die Sicherheit in der Region zu er
halten. Er erklärt sich bereit, die Verlängerung des 
Mandats der Militärbeobachter der Vereinten Na
tionen in der UNTAES, wie in dem Bericht emp
fohlen, wohlwollend zu prüfen. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Befriedigung 
über die von der UNTAES insbesondere durch ih
re gemeinsamen operativen Umsetzungsausschüs
se bereits geleistete Arbeit zur Wiederherstellung 
normaler Lebensbedingungen für alle Bewohner 
der Region. Der Rat begrüßt die derzeit unternom
menen Bemühungen, die Rückkehr der Vertriebe
nen und Flüchtlinge au ihre Heimstätten in der Re
gion einzuleiten. Er stellt fest, daß es ebenso wich
tig ist, den Menschen, die aus ihren Heimstätten in 
Westslawonien und anderen Teilen Kroatiens, ins

besondere in der Krajina, geflohen sind, die Rück
kehr an ihre ursprünglichen Heimstätten zu gestat
ten. Der Rat ruft beide Parteien auf, mit der UN
TAES in dieser Hinsicht voll zusammenzuarbei-
ten. 
Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärung seines 
Präsidenten vom 22. Mai 1996 (S/PRST/1996/26). 
Der Rat bedauert, daß die Regierung der Republik 
Kroatien bisher noch keine Schritte zur Verab
schiedung eines umfassenden Amnestiegesetzes 
betreffend diejenigen Personen unternommen hat, 
die entweder freiwillig oder gezwungenermaßen 
in der Zivilverwaltung, den Streitkräften oder der 
Polizei der örtlichen serbischen Behörden in den 
ehemaligen Schutzzonen der Vereinten Nationen 
tätig gewesen sind, mit Ausnahme derer, die 
Kriegsverbrechen im Sinne des Völkerrechts be
gangen haben. Der Rat fordert nachdrücklich, daß 
diese Maßnahme so bald wie möglich ergriffen 
wird, und ruft die kroatische Regierung auf, mit 
der UNTAES zu diesem Zweck zusammen
zuarbeiten. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Besorgnis über 
die sich verschlechternde Wirtschaftslage in der 
Region, insbesondere seit der im April erfolgten 
Schließung der Ölfelder von Djeletovci, der be
deutendsten wirtschaftlichen Ressource der Regi
on, sowie über das dadurch bedingte Ausbleiben 
von Einkünften für die örtliche Verwaltung zur 
Zahlung von Gehältern und zur Deckung sonstiger 
laufender Kosten der Region. Der Rat fordert die 
Regierung der Republik Kroatien nachdrücklich 
auf, mit der UNTAES eng zusammenzuarbeiten, 
um Mittel für die örtliche Verwaltung und die öf
fentlichen Dienstleistungen zu finden und bereit
zustellen. Er betont außerdem die Bedeutung der 
wirtschaftlichen Entwicklung für die Stabilisie
rung der Region. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine Unterstützung 
für die Bemühungen der UNTAES, eine Über
gangspolizei aufzustellen und auszubilden, die die 
Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung tragen, dem Übergangsad
ministrator unterstehen und von der Zivilpolizei 
der Vereinten Nationen überwacht werden wird. 
Der Rat unterstützt außerdem die Bemühungen der 
UNTAES und der Hohen Kommissarin der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge um die Erleichte
rung der Minenräumung zu humanitären Zwecken. 
Er fordert die Staaten und anderen Beteiligten auf, 
dringend Beiträge zur Unterstützung dieser Tätig
keiten zu leisten. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Übergangsadmini
strator und allen Mitarbeitern der UNTAES seine 
Anerkennung für die beeindruckenden Ergebnisse 
aus, die sie bisher erzielt haben, und bekundet ih
nen gegenüber seine volle Unterstützung. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entmilitarisierung der Halbinsel 
Prevlaka in Kroatien. - Resolution H)66( 1996) 
vom 15. Juli 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen 

Resolutionen, insbesondere seine Resolutio
nen 779(1992) vom 6. Oktober 1992, 981 
(1995) vom 31. März 1995, 1025(1995) vom 
30. November 1995 und 1038(1996) vom 15. 
Januar 1996, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 27. Juni 1996 (S/1996/502), 

- in erneuter Bekräftigung seines Eintretens tür 

32 Vereinte Nationen 1/1997 



die Unabhängigkeit, Souveränität und territo
riale Unversehrtheit der Republik Kroatien, 

- im Hinblick auf die von den Präsidenten der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Ju
goslawien am 30. September 1992 in Genf un
terzeichnete Gemeinsame Erklärung, in der sie 
ihre Vereinbarung betreffend die Entmilitari-
sierung der Halbinsel Prevlaka bekräftigten, 
unter Hervorhebung des Beitrags, den diese 
Entmilitarisierung zum Abbau der Spannungen 
in der Region geleistet hat, sowie unter Beto
nung der Notwendigkeit, daß die Republik 
Kroatien und die Bundesrepublik Jugoslawien 
eine Regelung vereinbaren, durch die ihre Mei
nungsverschiedenheiten auf friedlichem Wege 
beigelegt werden, 

- unter Betonung der Wichtigkeit, die er der ge
genseitigen Anerkennung der Nachfolgestaa
ten der ehemaligen Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien innerhalb ihrer interna
tional anerkannten Grenzen beimißt, 

- feststellend, daß die Situation in Kroatien nach 
wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit darstellt, 

1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten 
Nationen, die Entmilitarisierung der Halbinsel 
Prevlaka im Einklang mit den Resolutionen 
779(1992) und 981(1995) und den Ziffern 19 
und 20 des Berichts des Generalsekretärs vom 
13. Dezember 1995 (S/1995/1028*) bis zum 
15. Januar 1997 weiter zu überwachen; 

2. fordert die Parteien nachdrücklich auf, ihre ge
genseitig eingegangenen Verpflichtungen zu 
erfüllen und ihre Verhandlungen im Hinblick 
auf die völlige Normalisierung ihrer bilateralen 
Beziehungen fortzusetzen, die für die Schaf
fung von Frieden und Stabilität in der gesamten 
Region von entscheidender Bedeutung sind; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 
5. Januar 1997 zur umgehenden Behandlung 
einen Bericht vorzulegen über die Situation auf 
der Halbinsel Prevlaka und über die Fortschrit
te, die die Republik Kroatien und die Bundes
republik Jugoslawien auf dem Weg zu einer 
Regelung zur friedlichen Beilegung ihrer Mei
nungsverschiedenheiten erzielt haben; 

4. ermutigt die Parteien, die von den Militärbeob
achtern der Vereinten Nationen vorgeschla
genen praktischen Möglichkeiten zum Abbau 
der Spannungen anzunehmen, auf die im Be
richt des Generalsekretärs vom 27. Juni 1996 
Bezug genommen wird; 

5. ersucht die Militärbeobachter der Vereinten 
Nationen und die multinationale Friedensum
setzungstruppe (IFOR), deren Einrichtung 
vom Rat in Resolution 1031(1995) vom 15. 
Dezember 1995 genehmigt wurde, auch künf
tig voll miteinander zusammenzuarbeiten; 

6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weitere 
Dislozierung von Militärbeobachtern als Teil 
der Übergangsverwaltung der Vereinten Natio
nen für Ostslawonien, die Baranja und Westsir-
mien (UNTAES). - Resolution 1069(1996) 
vom 30. Juli 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf seine Resolution 1037(1996) 

vom 15.. Januar 1996, mit der er die Über
gangsverwaltung der Vereinten Nationen für 
Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien 

(UNTAES) eingerichtet hat, sowie seine Reso
lution 1043(1996) vom 31. Januar 1996, mit 
der er die Dislozierung von Militärbeobachtern 
als Teil der UNTAES genehmigt hat, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 26. Juni 1996 (S/1996/472 und 
Add.l), 

1. beschließt, als Teil der UNTAES und im Ein
klang mit der Resolution 1037(1996) die Dis
lozierung von 100 Militärbeobachtern für ei
nen zusätzlichen, am 15. Januar 1997 enden
den Zeitraum von sechs Monaten zu genehmi
gen; 

2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 8. August 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/34) 

Auf der 3687. Sitzung des Sicherheitsrats am 8. 
August 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Die Situation in Bosnien und Herzegowina< 
durch den Rat im Namen des Rates die folgende 
Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Hohen Be
auftragten für die Durchführung des Friedensüber
einkommens über Bosnien und Herzegowina in 
der Anlage zu dem vom 9. Juli 1996 datierten 
Schreiben des Generalsekretärs an den Ratspräsi
denten (S/1996/542) behandelt. 
Der Sicherheitsrat bekundet seine rückhaltlose 
Unterstützung für die Schlußfolgerungen, zu de
nen der Rat für die Umsetzung des Friedens am 
13. und 14. Juni 1996 in Florenz (Italien) gelangt 
ist (S/1996/446). Er unterstreicht die Wichtigkeit 
der bevorstehenden Wahlen in Bosnien und Herze
gowina, die im Einklang mit dem Allgemeinen 
Rahmenübereinkommen für den Frieden in Bosni
en und Herzegowina und den dazugehörigen An
hängen (zusammen als >das Friedensübereinkom-
men< bezeichnet; S/1995/999, Anhang) abgehalten 
werden sollen, die es ermöglichen werden, die ge
meinsamen Institutionen aufzubauen und die ein 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Normali
sierung der Verhältnisse in Bosnien und Herzego
wina sein werden. Er fordert die Parteien auf, 
sicherzustellen, daß diese Institutionen ihre Tätig
keit nach den Wahlen umgehend aufnehmen. Er 
unterstützt die in dieser Hinsicht geleisteten 
Vorbereitungsarbeiten. 
Der Sicherheitsrat erwartet von den Parteien, daß 
sie sich verstärkt um die Aufrechterhaltung und 
weitere Verbesserung der in Anhang 3 Artikel I 
des Friedensübereinkommens enthaltenen not
wendigen Voraussetzungen für die Gewährlei
stung demokratischer Wahlen bemühen und daß 
sie sich voll an die Wahlergebnisse halten. In die
sem Zusammenhang unterstreicht der Rat die 
Wichtigkeit der von der bosniakischen und der 
bosnisch-kroatischen Führung in Mostar unter 
Vermittlung der Verwaltung der Europäischen 
Union in Mostar geschlossenen Vereinbarung, 
durch die schließlich die bosnisch-kroatische Be
teiligung an einer gemeinsamen Stadtverwaltung 
in Mostar auf der Grundlage der Wahlergebnisse 
vom 30. Juni 1996 gesichert wurde. Der Rat er
wartet von der bosniakischen und der bosnisch-
kroatischen Führung in Mostar, daß sie diese Ver
einbarung vollinhaltlich und unverzüglich umset

zen, und betont, daß ihre NichtUmsetzung die so 
wichtigen Bemühungen um die Gewährleistung 
eines dauerhaften Friedens und dauerhafter Stabi
lität in Bosnien und Herzegowina ernstlich unter
graben würde. Er bringt seine volle Unterstützung 
für die derzeit in Mostar tätigen internationalen 
Organisationen zum Ausdruck, insbesondere für 
die EU-Verwaltung in Mostar, und fordert die 
Führung der beiden Parteien auf. voll mit der EU-
Verwaltung in Mostar zusammenzuarbeiten. Er 
fordert die Regierung der Republik Kroatien, der 
in diesem Zusammenhang eine besondere Verant
wortung zukommt, auf, auch weiterhin ihren Ein
fluß auf die bosnisch-kroatische Führung geltend 
zu machen, um sicherzustellen, daß diese ihren 
Verpflichtungen uneingeschränkt nachkommt. 
Der Rat wird die Situation in Mostar auch weiter
hin aufmerksam verfolgen. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht, daß die nach wie 
vor ausbleibenden Fortschritte bei der Übertra
gung der Autorität und der Ressourcen an die Fö
deration Bosnien und Herzegowina eine mögliche 
Gefahr für den Friedensumsetzungsprozeß darstel
len. Der Rat fordert die Föderationspartner auf, ih
re Bemühungen um die Errichtung einer voll funk
tionsfähigen Föderation zu beschleunigen, die eine 
wesentliche Voraussetzung für den Frieden in 
Bosnien und Herzegowina ist. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit besonderer Besorg
nis Kenntnis von den Schlußfolgerungen im Be
richt des Hohen Beauftragten betreffend die 
Durchführung der Menschenrechtsbestimmungen 
des Friedensübereinkommens, wonach die Partei
en ihren Verpflichtungen in bezug auf die Men
schenrechte nicht nachkommen und dieses Ver
säumnis die Rückkehr der Flüchtlinge behindert. 
Er verurteilt jedwede ethnisch motivierte Drangsa
lierung. Er fordert die Parteien des Friedensübe
reinkommens auf, sofort die in dem Bericht ge
nannten Maßnahmen zu ergreifen, um der Ten
denz zu einer ethnischen Teilung in dem Land und 
seiner Hauptstadt Sarajevo Einhalt zu gebieten und 
deren multikulturelles, multiethnisches Erbe zu er
halten. Der Rat bedauert zutiefst die über Gebühr 
langen Verzögerungen bei der Durchführung der 
Maßnahmen unter anderem in bezug auf den Aus
bau beziehungsweise die Schaffung neuer un
abhängiger Medien und die Wahrung von Eigen
tumsrechten und fordert jede der Parteien auf, die
se Maßnahmen sofort durchzuführen. Der Rat ist 
bereit, weitere Berichte des Büros des Hohen Be
auftragten über alle Aspekte der Durchführung des 
Friedensübereinkommens zu prüfen, einschließ
lich der bereits genannten Aspekte. 
Der Sicherheitsrat betont, daß nach dem Frie
densübereinkommen Personen, gegen die von dem 
Internationalen Gericht für das ehemalige Jugosla
wien Anklage erhoben worden ist und die der La
dung des Gerichts nicht Folge geleistet haben, im 
Hoheitsgebiet Bosnien und Herzegowinas weder 
für eine Wahl kandidieren noch ein durch Ernen
nung oder durch Wahl besetztes oder ein sonstiges 
öffentliches Amt bekleiden dürfen. Der Verbleib 
in einem solchen Amt ist unannehmbar. In diesem 
Zusammenhang nimmt der Rat davon Kenntnis, 
daß sich Radovan Karadzic in einem ersten Schritt 
nach der offiziellen Übergabe seiner Amtsvoll
machten in der Republika Srpska am 30. Juni 1996 
damit einverstanden erklärt hat, am 19. Juli 1996 
endgültig jede politische und offizielle Tätigkeit 
einzustellen, wodurch der Wahlvorgang in Bosni
en und Herzegowina erleichtert wird. Der Rat er
wartet, daß dieses Versprechen voll und nach Treu 
und Glauben eingehalten wird, und wird die weite
re Entwicklung der Situation aufmerksam verfol
gen. 
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Der Sicherheitsrat betont, daß alle Staaten und be
teiligten Parteien gehalten sind, im Einklang mit 
Resolution 827(1993) vom 25. Mai 1993, anderen 
einschlägigen Resolutionen und dem Friedensüber
einkommen uneingeschränkt mit dem Inter
nationalen Gericht zusammenzuarbeiten und 
Hilfeersuchen oder von einer Strafkammer erlas
senen Verfügungen ausnahmslos Folge zu leisten. 
Der Rat hat das vom 11. Juli 1996 datierte Schrei
ben des Präsidenten des Internationalen Gerichts 
(S/1996/556) behandelt, in dem auf die Schlußfol
gerung der Strafkammer des Internationalen Ge
richts Bezug genommen wird, wonach der Nicht-
voll/.ug der gegen Radovan Karadzic und Ratko 
Mladic erlassenen Haftbefehle auf die Weigerung 
der Republika Srpska und der Bundesrepublik Ju
goslawien zurückzuführen ist, mit dem Gericht zu
sammenzuarbeiten. Er verurteilt den Nichtvollzug 
dieser Haftbefehle. Der Rat nimmt davon Kennt
nis, daß eine Delegation der Republika Srpska dem 
Internationalen Gericht in Den Haag vor kurzem 
einen Besuch abgestattet hat, um alle Aspekte der 
Zusammenarbeit mit dem Gericht zu erörtern, und 
erwartet, daß diese Zusammenarbeit zustande
kommt, damit alle Personen, gegen die Anklage 
erhoben worden ist, vor Gericht gebracht werden. 
Der Rat verurteilt, daß die bosnisch-kroatische 
Führung und die kroatische Regierung den Verfü
gungen des Internationalen Gerichts in bezug auf 
mehrere wegen Kriegsverbrechen angeklagte Per
sonen bislang nicht Folge geleistet haben. Der Rat 
verlangt die volle Kooperation aller beteiligten 
Parteien bei dem sofortigen Vollzug aller Haftbe
fehle und bei der Überstellung aller Angeklagten 
an das Gericht, im Einklang mit Artikel 29 des Sta
tuts des Gerichts. Der Rat verurteilt ferner jeden 
Versuch, die Autorität des Internationalen Ge
richts in Frage zu stellen. Der Rat unterstreicht die 
Wichtigkeit der von den Parteien des Friedensüber
einkommens eingegangenen Verpflichtungen, was 
die volle Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Gericht angeht, und betont, daß die Nichtverhaf-
tung und Nichtüberstellung von Personen, gegen 
die von dem Gericht Anklage erhoben worden ist, 
eine Verletzung dieser Verpflichtungen darstellt. 
Der Rat betont, daß die Befolgung der Ersuchen 
und Verfügungen des Internationalen Gerichts ei
nen wesentlichen Aspekt der Durchführung des 
Fliedensübereinkommens bildet, wie in früheren 
Resolutionen festgestellt worden ist; der Rat ist be
reit, die Anwendung wirtschaftlicher Zwangsmaß
nahmen zu erwägen, um sicherzustellen, daß alle 
Parteien ihre Verpflichtungen aus dem 
Friedensübereinkommen erfüllen. 
Der Sicherheitsrat verurteilt jede Androhung oder 
Anwendung von Gewalt gegen das internationale 
Personal in Bosnien und Herzegowina, insbeson
dere gegen das Personal der Internationalen Poli
zeieinsatztruppe der Vereinten Nationen im Ho
heitsgebiet der Republika Srpska. Er verurteilt 
außerdem die Hindernisse, die den von internatio
nalen Organisationen im Hoheitsgebiet der Repu
blika Srpska sowie im Hoheitsgebiet der Föderati
on Bosnien und Herzegowinas durchgeführten ge
richtsmedizinischen Untersuchungen in den Weg 
gelegt werden. Er fordert alle Parteien auf, diese 
Hindernisse zu beseitigen und die volle Bewe
gungsfreiheit und Sicherheit des gesamten interna
tionalen Personals zu gewährleisten. 
Der Sicherheitsrat bekundet erneut seine volle Un
terstützung für den Hohen Beauftragten und für al
le internationalen Organisationen, die sich derzeit 
in Bosnien und Herzegowina für die Umsetzung 
des Friedensübereinkommens einsetzen. Der Rat 
ist bereit zu prüfen, ob weitere Maßnahmen von-
nöten sind, um die Bemühungen um die volle Um

setzung des Friedensübereinkommens fortzuset
zen und zu konsolidieren. Der Rat begrüßt alle In
itiativen, die zu einem größeren Maß an Stabilität 
und Zusammenarbeit in der gesamten Region 
führen werden.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 15. August 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/35) 

Auf der 3688. Sitzung des Sicherheitsrats am 
15. August 1996 gab der Präsident des Sicherheits
rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Kroatien< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 5. August 1996 (S/1996/622) über die 
Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen für 
Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien (UN-
TAES) und das Schreiben des Generalsekretärs 
vom 2. August 1996 (S/1996/632) betreffend die 
Finanzierung der bestehenden örtlichen Verwal
tungsstrukturen im Einsatzgebiet der UNTAES 
behandelt. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die Fortschritte, welche 
die UNTAES bei der Durchführung des am 12. 
November 1995 unterzeichneten Grundabkom
mens über die Region Ostslawonien, Baranja und 
Westsirmien (S/1995/951, Anlage) (im folgenden 
als >das Grundabkommen< bezeichnet) sowie da
bei erzielt hat, die volle und friedliche Wiederein
gliederung der Region Ostslawonien in die Repu
blik Kroatien zu fördern. Er betont, daß die Wie
derherstellung und Erhaltung des heterogenen eth
nischen Charakters Ostslawoniens für die interna
tionalen Bemühungen um die Wahrung des Frie
dens und der Stabilität in der gesamten Region des 
ehemaligen Jugoslawien wichtig sind. Er erinnert 
beide Parteien an ihre Verpflichtung zur Zusam
menarbeit mit der UNTAES. Er unterstreicht, wie 
wichtig der wirtschaftliche Wiederaufbau der Re
gion, die Aufstellung einer Übergangspolizei und 
die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen an 
ihre Heimstätten in der Region ist, und wie wichtig 
es ist, daß die Regierung Kroatiens die Rückkehr 
der Flüchtlinge und Vertriebenen an ihre ursprüng
lichen Heimstätten in anderen Teilen der Republik 
Kroatien fördert. Er unterstreicht ferner, wie wich
tig die Abhaltung von Wahlen im Einklang mit 
dem Grundabkommen ist, sobald die dafür erfor
derlichen Voraussetzungen gegeben sind. 
Der Sicherheitsrat erinnert die Regierung Kroati
ens daran, daß sie gehalten ist, mit der UNTAES 
zusammenzuarbeiten und Bedingungen zu schaf
fen, die der Erhaltung der Stabilität in der Region 
förderlich sind. Er fordert die Regierung Kroatiens 
auf, ohne weitere Verzögerung die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Der Sicherheitsrat erinnert an die Erklärungen sei
nes Präsidenten vom 22. Mai (S/PRST/1996/26) 
und 3. Juli (S/PRST/1996/30) und fordert die 
Regierung Kroatiens abermals nachdrücklich auf, 
ein umfassendes Amnestiegesetz für alle Personen 
zu verabschieden, die freiwillig oder gezwunge
nermaßen in der Zivilverwaltung, den Streitkräften 
oder der Polizei der örtlichen serbischen Behörden 
in den ehemaligen Schutzzonen der Vereinten Na
tionen tätig gewesen sind, mit Ausnahme derer, die 
Kriegsverbrechen im Sinne des Völkerrechts be
gangen haben. Der Rat stellt mit Besorgnis fest, 
daß das Amnestiegesetz und die im Bericht des 
Generalsekretärs vom 5. August beschriebenen 

Maßnahmen, die die Regierung Kroatiens danach 
ergriffen hat, nicht ausgereicht haben, um Vertrau
en unter der örtlichen serbischen Bevölkerung in 
Ostslawonien zu schaffen. Der Rat nimmt davon 
Kenntnis, daß Präsident Tudjman und Präsident 
Milosevic am 7. August 1996 in Athen allgemei
nes Einvernehmen darüber erzielt haben, daß eine 
Generalamnestie eine unerläßliche Voraussetzung 
für die sichere Rückkehr der Flüchtlinge und Ver
triebenen ist. Er erwartet, daß diesem Einver
nehmen entsprechende konkrete Maßnahmen fol
gen werden. 
Der Sicherheitsrat nimmt mit Genugtuung Kennt
nis von der Einigung, die die Regierung Kroatiens 
und die UNTAES in Fragen im Zusammenhang 
mit der Finanzierung der öffentlichen Dienstlei
stungen in dem von der UNTAES verwalteten Ge
biet erzielt haben (S/1996/648, Anhang). Er stellt 
jedoch fest, daß diese Mittel nicht zur Deckung al
ler Kosten dieser Dienstleistungen ausreichen, und 
geht davon aus, daß die Regierung Kroatiens um
gehend und vorbehaltlos weitere Mittel zur Verfü
gung stellen wird. Er betont, daß es wichtig ist, ei
ne funktionierende Zivilverwaltung zu gewährlei
sten, damit die Stabilität in der Region aufrechter
halten und mit dazu beigetragen werden kann, die 
Ziele des UNTAES-Mandats zu verwirklichen. Im 
Hinblick auf seine Resolution I037( 1996) erinnert 
der Rat die Regierung Kroatiens außerdem daran, 
daß sie zur Bestreitung der Kosten des UNTAES-
Einsatzes beitragen muß. 
Der Sicherheitsrat weist daraufhin, daß im Grund
abkommen ein Übergangszeitraum von 12 Mona
ten vorgesehen ist, der auf Ersuchen einer der Par
teien um einen höchstens gleichlangen Zeitraum 
verlängert werden kann. Er betont, für wie wichtig 
er es erachtet, daß die UNTAES in der Lage ist, ih
re auftragsgemäßen Aufgaben rasch und vollstän
dig zu erfüllen, wozu auch die im Grundabkom
men vorgesehene Organisation von Wahlen 
gehört. Diese Aufgaben bilden, wie der Generalse
kretär feststellt, die Bausteine für den schwierigen 
Aussöhnungsprozeß. Zu diesem Zweck erklärt der 
Rat seine Bereitschaft, zu gegebener Zeit die Ver
längerung des Mandats der UNTAES auf der 
Grundlage des Grundabkommens, seiner Resoluti
on 1037(1996) und einer Empfehlung des General
sekretärs zu erwägen. 
Der Sicherheitsrat spricht dem Übcrgangsadmini-
strator und seinen Mitarbeitern seine Anerkennung 
aus und erklärt erneut, daß er die Bemühungen des 
Übergangsadministrators uneingeschränkt unter
stützt. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 20. September 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/39) 

Auf der 3697. Sitzung des Sicherheitsrats am 
20. September 1996 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Kroatien< durch den 
Rat im Namen des Rates die folgende Erklärung 
ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse
kretärs vom 23. August 1996 (S/1996/691) be
handelt, der gemäß Resolution 1019(1995) des 
Sicherheitsrats über Kroatien vorgelegt wurde. 
Der Sicherheitsrat stellt fest, daß es bei der huma
nitären Lage und in der Menschenrechtssituation 
in einigen Gebieten Fortschritte gegeben hat. Der 
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Rat bedauert jedoch, daß die Regierung Kroatiens 
vielen seiner vorangegangenen Aufforderungen 
nicht nachgekommen ist. Zahlreiche Zwischenfäl
le, welche die Bevölkerung in den ehemals von 
Serben kontrollierten Gebieten bedrohen, geben 
nach wie vor zu Besorgnis Anlaß und könnten die 
Aussichten auf eine friedliche und umfassende 
Wiedereingliederung der Flüchtlinge und Vertrie
benen in Kroatien gefährden. 
Der Sicherheitsrat würdigt das am 23. August 
1996 in Belgrad unterzeichnete Abkommen zwi
schen der Republik Kroatien und der Bundesrepu
blik Jugoslawien und erwartet, daß die darin ent
haltenen Verpflichtungen umgesetzt werden. 
Der Sicherheitsrat erkennt zwar die von der Regie
rung Kroatiens unternommenen Schritte zur Wie
dereingliederung der Flüchtlinge und Vertriebe
nen in Kroatien an, fordert die Regierung aber den
noch nachdrücklich zur Ausweitung ihres Pro
gramms auf, damit die Rückkehr aller dieser Per
sonen ohne Vorbedingungen oder Verzögerungen 
beschleunigt wird. Der Rat fordert die Regierung 
Kroatiens außerdem nachdrücklich auf, insbeson
dere angesichts des nahenden Winters ihre huma
nitären Hilfsmaßnahmen auszuweiten. 
In der Erklärung seines Präsidenten vom 3. Juli 
1996 (S/PRST/1996/30) hat der Sicherheitsrat die 
Notwendigkeit der Verabschiedung eines umfas
senden Amnestiegesetzes in Zusammenarbeit mit 
der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen 
für Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien 
(UNTAES) hervorgehoben. Nach der Vorlage des 
Berichts des Generalsekretärs vom 23. August 
1996, in dem dieser feststellte, daß seit der Verab
schiedung des Amnestiegesetzes der Regierung 
Kroatiens vom 17. Mai 1996 diesbezüglich keine 
wesentlichen Fortschritte erzielt worden seien, hat 
die Republik Kroatien am 20. September 1996 ein 
neues Amnestiegesetz erlassen. Der Rat begrüßt 
diese Entwicklung als einen Schritt, mit dem ver
sucht wird, der in der Erklärung des Präsidenten 
vom 3. Juli 1996 zum Ausdruck gebrachten Be
sorgnis Rechnung zu tragen, und betont, daß ein 
solches Gesetz unverzüglich, fair und ausgewogen 
sowie unter voller Achtung der Rechte des einzel
nen angewandt werden muß. Der Rat wird die An
wendung des Gesetzes genau verfolgen. Der Rat 
stellt fest, daß ein umfassendes neues Amnestiege
setz und seine ausgewogene Anwendung darüber 
hinaus entscheidende Bestandteile der Vorberei
tung von Wahlen in Ostslawonien sowie bedeutsa
me Faktoren bei der erfolgreichen Erfüllung des 
Mandats der UNTAES sind. 
Trotz einiger positiver Entwicklungen ist der Si
cherheitsrat sehr darüber besorgt, daß die Einwoh
ner der Krajina und Westslawoniens auch weiter
hin unter unzureichender Sicherheit leiden, na
mentlich der jederzeit drohenden Gefahr von 
Diebstählen oder tätlichen Angriffen. Der Rat 
stellt außerdem besorgt fest, daß Personen ange
griffen und bedroht werden, die an humanitären 
Hilfsmaßnahmen beteiligt oder mit der Überwa
chung der Menschenrechtslage in dem Gebiet be
auftragt sind. Insbesondere mißbilligt er, daß sich 
Berichten zufolge uniformierte kroatische Mi
litärangehörige und Polizisten an Akten der Plün
derung und Drangsalierung beteiligt haben. 
Der Sicherheitsrat fordert die kroatischen Behör
den nachdrücklich auf, sofort tätig zu werden, um 
eine Verbesserung der Sicherheitssituation in die
sen Gebieten herbeizuführen. Er fordert die ver
antwortlichen kroatischen Amtsträger auf. dafür 
zu sorgen, daß Angehörige des Militärs und der 
Polizei kriminelles und sonstiges unannehmbares 
Verhalten unterlassen, und ihre Bemühungen zum 
Schutz der Menschenrechte aller in Kroatien be

findlichen Personen, einschließlich der serbischen 
Bevölkerung, zu verstärken. 
Der Sicherheitsrat begrüßt die in dem Bericht des 
Generalsekretärs enthaltenen Empfehlungen zu 
den konkreten Maßnahmen, die ergriffen werden 
müssen, um im Rahmen des Friedensprozesses mit 
dem Ziel einer umfassenden politischen Regelung 
in der Region eine Verbesserung der Menschen-
rechtssituation in der Republik Kroatien herbeizu
führen, unter anderem auf der Grundlage des 
Grundabkommens über die Region Ostslawonien, 
Baranja und Westsirmien (S/1995/951, Anlage). 
In diesem Zusammenhang fordert der Rat die Re
gierung Kroatiens auf, ihre Untersuchung der 1995 
gegen die serbische Bevölkerung begangenen Ver
brechen auszuweiten. Der Rat fordert die Regie
rung Kroatiens erneut auf, ihren Beschluß vom 
September 1995 zur Aussetzung verschiedener die 
Rechte von nationalen Minderheiten, hauptsäch
lich Serben, betreffender Verfassungsbestimmun-
gen rückgängig zu machen. 
Der Sicherheitsrat erinnert die Regierung Kroati
ens an ihre Verpflichtung, mit dem Internationalen 
Gericht für das ehemalige Jugoslawien zusam
menzuarbeiten und insbesondere die von dem Ge
richt erlassenen Haftbefehle gegen Personen, die 
der kroatischen Gerichtsbarkeit unterstehen, zu 
vollziehen, namentlich auch Haftbefehle gegen 
prominente Beschuldigte, von denen bekannt ist 
oder angenommen wird, daß sie sich in kroatisch 
kontrollierten Gebieten aufhalten, und alle ange
klagten Personen an das Gericht zu überstellen. In 
diesem Zusammenhang mißbilligt der Si
cherheitsrat, daß die Republik Kroatien die von 
dem Gericht erlassenen Haftbefehle gegen von 
ihm angeklagte Einzelpersonen bisher noch nicht 
vollzogen hat, insbesondere die Haftbefehle gegen 
die in dem Schreiben des Präsidenten des Gerichts 
vom 16. September 1996 an den Ratspräsidenten 
(S/1996/763) genannten bosnischen Kroaten, und 
fordert den unverzüglichen Vollzug dieser Haftbe
fehle. 

Der Sicherheitsrat erinnert daran, daß eine Einzel
person erst dann und nur dann im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien wegen schwerer Ver
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht festge
nommen oder in Haft gehalten werden soll, wenn 
das Internationale Gericht den Fall geprüft hat und 
zu dem Ergebnis gekommen ist, daß der Haftbe
fehl, die Verfügung oder die Anklageschrift inter
nationalen Rechtsnormen genügt. 
Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be
faßt bleiben und ersucht den Generalsekretär, auch 
künftig über die Situation zu berichten und späte
stens am 10. Dezember 1996 einen neuen Bericht 
vorzulegen.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Aufbebung 
der 1992 gegen die Bundesrepublik Jugoslawi
en (Serbien und Montenegro) verhängten wirt
schaftlichen Sanktionen. - Resolution 1074 
(1996) vom 1. Oktober 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien und insbesondere in 
Bekräftigung seiner Resolution 1022(1995) 
vom 22. November 1995, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für eine poli
tische Regelung der Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien unter Wahrung der Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit aller dortigen 
Staaten innerhalb ihrer international anerkann
ten Grenzen, 

- mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für den 
Beitrag, den der Hohe Beauftragte, der Kom
mandeur und das Personal der multinationalen 
Umsetzungstruppe, das Personal der Vereinten 
Nationen und der Organisation für-Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa sowie das son
stige internationale Personal in Bosnien und 
Herzegowina zur Durchführung des Allgemei
nen Rahmenübereinkommens für den Frieden 
in Bosnien und Herzegowina und der dazu
gehörigen Anhänge (zusammen als >das Frie-
densübereinkommen< bezeichnet; S/1995/999, 
Anhang) geleistet haben, 

- mit Genugtuung über die Fortschritte bei der 
Durchführung des Friedensübereinkommens, 

- sowie mit Genugtuung über den Prozeß der ge
genseitigen Anerkennung und unterstreichend, 
wie wichtig die vollständige Normalisierung 
der Beziehungen, insbesondere auch die Auf
nahme diplomatischer Beziehungen, zwischen 
allen Nachfolgestaaten der ehemaligen Soziali
stischen Föderativen Republik Jugoslawien ist, 

- mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, 
daß die in Anhang 3 des Friedensüberein
kommens vorgesehenen Wahlen in Bosnien 
und Herzegowina stattgefunden haben, 

- unter Hervorhebung der Notwendigkeit der un
eingeschränkten Zusammenarbeit der Staaten 
und Gebietseinheiten mit dem Internationalen 
Gericht für das ehemalige Jugoslawien, die ei
nen wesentlichen Aspekt der Durchführung 
des Friedensübereinkommens darstellt, 

- die Parteien daran erinnernd, daß ein Zusam
menhang besteht zwischen der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus dem Friedensüberein
kommen und der Bereitschaft der internationa
len Gemeinschaft, Finanzmittel für den Wie
deraufbau und die Entwicklung bereitzustel
len, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

1. stellt mit Befriedigung fest, daß die in 
Anhang 3 des Friedensübereinkommens vor
gesehenen Wahlen am 14. September 1996 in 
Bosnien und Herzegowina stattgefunden ha
ben, und stellt fest, daß die Abhaltung dieser 
Wahlen einen wesentlichen Schritt auf dem 
Wege zur Verwirklichung der Ziele des Frie
densübereinkommens darstellt; 

2. beschließt im Einklang mit Ziffer 4 seiner Re
solution 1022(1995), die in Ziffer 1 der Reso
lution genannten Maßnahmen mit sofortiger 
Wirkung aufzuheben; 

3. fordert alle Parteien auf, alle ihre Verpflichtun
gen aus dem Friedensübereinkommen genaue
stens zu erfüllen; 

4. beschließt, die Situation weiter genau zu beob
achten und dabei die gemäß Ziffer 25 und 32 
seiner Resolution 1031( 1995) vom 15. Dezem
ber 1995 vorgelegten Berichte und etwaige 
darin enthaltene Empfehlungen zu berücksich
tigen; 

5. beschließt ferner, die Verhängung von Maß
nahmen in Erwägung zu ziehen, falls eine der 
Parteien ihre Verpflichtungen aus dem Frie
densübereinkommen in erheblicher Weise 
nicht einhält; 

6. beschließt ferner, den Ausschuß nach Resoluti
on 724(1991) vom 15. Dezember 1991 auf
zulösen, sobald sein Bericht fertiggestellt ist, 
und dankt dem Ausschuß für die von ihm gelei
stete Arbeit; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 10. Oktober 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/41) 

Auf der 3701. Sitzung des Sicherheitsrats am 
10. Oktober 1996 gab der Präsident des Sicher
heitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes >Die Situation in Bosnien und Herze-
gowina< durch den Rat im Namen des Rates die 
folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat sich im Lichte seiner Reso
lution 1034( 1995) vom 21. Dezember 1995 mit der 
aktuellen Situation bezüglich der Untersuchung 
von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht 
in den Gebieten von Srebrenica, Zepa, Banja Luka 
und Sanski Most sowie in den Gebieten von Gla-
moc, Ozren und an anderen Orten im gesamten 
Hoheitsgebiet Bosnien und Herzegowinas befaßt. 
Der Sicherheitsrat verweist auf den Bericht des 
Generalsekretärs vom 27. November 1995 (S/ 
1995/988). 
Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis 
über die sehr geringen Fortschritte zum Ausdruck, 
die bei diesen Untersuchungen bisher erzielt wor
den sind, und appelliert nachdrücklich an alle Par
teien in Bosnien und Herzegowina, nichts unver
sucht zu lassen, um das Schicksal der vermißten 
Personen aus humanitären wie auch aus rechtli
chen Gründen aufzuklären. 
Der Sicherheitsrat ist besorgt darüber, daß die 
Bemühungen der zuständigen internationalen 
Behörden um die Aufklärung des Schicksals der 
Vermißten, unter anderem durch die Durch
führung von Exhumierungen, bisher nur begrenz
ten Erfolg hatten, was hauptsächlich auf Behinde
rungen durch die Republika Srpska zurückzu
führen war. Er stellt mit Besorgnis fest, daß bislang 
nur das Schicksal weniger hundert Vermißter ge
klärt werden konnte. 
Der Sicherheitsrat begrüßt es, daß die Delegation 
der Republika Srpska dem Internationalen Gericht 
für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag kürz
lich einen Besuch abgestattet hat, und verleiht sei
ner Hoffnung Ausdruck, daß dieser Besuch einen 
Wendepunkt in den Beziehungen zwischen der 
Republika Srpska und dem Internationalen Gericht 
darstellen und die Zusammenarbeit bei den von 
den Mitarbeitern des Internationalen Gerichts 
durchgeführten Untersuchungen erleichtern wird. 
Der Sicherheitsrat verurteilt alle Versuche, die Un
tersuchungen zu behindern oder sachdienliches 
Beweismaterial zu zerstören, zu verändern, zu ver
bergen oder zu beschädigen. Der Rat betont erneut, 
daß alle Parteien verpflichtet sind, bei solchen Un
tersuchungen mit den zuständigen internationalen 
Behörden und untereinander voll und bedingungs
los zusammenzuarbeiten, und er erinnert die Par
teien an ihre Verpflichtungen aus dem Allgemei
nen Rahmenübereinkommen für den Frieden in 
Bosnien und Herzegowina und den dazugehörigen 
Anhängen (zusammen als >das Friedensüberein-
kommen< bezeichnet (S/1995/999, Anhang)). 
Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß die Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht im gesamten 
Hoheitsgebiet Bosnien und Herzegowinas wie in 
Resolution 1034(1995) beschrieben vollständig 
und ordnungsgemäß untersucht werden müssen. 
Der Rat wiederholt, daß alle Staaten und alle be
troffenen Parteien im Einklang mit Resolution 
827(1993) vom 25. Mai 1993, den sonstigen ein
schlägigen Resolutionen und dem Friedensüber
einkommen verpflichtet sind, mit dem Internatio
nalen Gericht voll zusammenzuarbeiten und den 
Rechtshilfeersuchen oder den von einer Strafkam
mer erlassenen Verfügungen ohne Ausnahme 

nachzukommen. Der Rat bringt erneut seine Un
terstützung für die Bemühungen der an diesen Un
tersuchungen beteiligten internationalen Organi
sationen und Behörden zum Ausdruck und bittet 
sie, ihre Bemühungen weiterzuverfolgen und zu 
verstärken. Er ermutigt die Mitgliedstaaten, auch 
weiterhin die nötige finanzielle und sonstige Un
terstützung bereitzustellen. 
Der Sicherheitsrat wird diese Frage auch weiterhin 
aufmerksam verfolgen. Er ersucht den Generalse
kretär, ihn regelmäßig über die Fortschritte bei der 
Untersuchung der Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht zu unterrichten, auf die in dem ge
nannten Bericht Bezug genommen wird.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Übergangsverwaltung 
der Vereinten Nationen für Ostslawonien, die 
Baranja und Westsirmien (UNTAES). - Reso
lution 1079(1996) vom 15. November 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Re

solutionen betreffend die Gebiete Ostslawoni
en, die Baranja und Westsirmien der Republik 
Kroatien, und insbesondere auf seine Resolu
tionen 1023(1995) vom 22. November 1995, 
1025(1995) vom 30. November 1995, 1037 
(1996) vom 15. Januar 1996, 1043(1996) vom 
31. Januar 1996 und 1069(1996) vom 30. Juli 
1996, 

- in erneuter Bekräftigung seines Eintretens für 
die Unabhängigkeit, Souveränität und territo
riale Unversehrtheit der Republik Kroatien und 
in dieser Hinsicht betonend, daß die Gebiete 
Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien in
tegrierende Bestandteile der Republik Kroatien 
sind, 

- mit Genugtuung über die Erfolge der Über
gangsverwaltung der Vereinten Nationen für 
Ostslawonien, die Baranja und Westsirmien 
(UNTAES) bei ihren Bemühungen, die friedli
che Rückkehr dieser Gebiete unter die Kontrol
le der Republik Kroatien zu erleichtern, 

- unter Hinweis darauf, daß der Sicherheitsrat in 
dem am 12. November 1995 von der Regierung 
der Republik Kroatien und der örtlichen serbi
schen Gemeinschaft unterzeichneten Grundab
kommen über die Region Ostslawonien, die 
Baranja und Westsirmien (S/1995/951) (im 
folgenden >Grundabkommen< genannt) ersucht 
wird, zur Verwaltung der Region während des 
Übergangszeitraums eine Übergangsverwal
tung einzurichten, 

- sowie unter Hinweis darauf, daß das Grundab-
kommen vorsieht, daß der zwölfmonatige 
Übergangszeitraum um höchstens einen weite
ren Zeitraum von dieser Dauer verlängert wer
den kann, sofern eine der beiden Parteien dies 
wünscht, 

- feststellend, daß die örtliche serbische Ge
meinschaft darum gebeten hat, den Übergangs
zeitraum um zwölf Monate zu verlängern, wie 
vom Generalsekretär in seinem Bericht vom 
28. August 1996 (S/1996/705) angegeben, 

- mit Genugtuung über den Bericht des General
sekretärs vom 26. Oktober 1996 (S/1996/883) 
und insbesondere im Hinblick auf die Empfeh
lungen des Generalsekretärs, wonach das Man
dat der UNTAES um sechs Monate bis zum 
15. Juli 1997 verlängert werden solle, wonach 
eine rasche Verlängerung eine Zeit der Span
nungen und politischer Unruhen verhindern 
würde und der Rat zu diesem Zeitpunkt die 
Notwendigkeit einer weiteren sechsmonatigen 

Präsenz der Vereinten Nationen prüfen solle, 
- feststellend, daß die Situation in Kroatien nach 

wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit darstellt, 

- entschlossen, die Sicherheit und Bewegungs
freiheit des Personals der Friedenssicherungs
einsätze der Vereinten Nationen in der Repu
blik Kroatien zu gewährleisten und zu diesem 
Zweck tätig werdend nach Kapitel VII der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. bekundet seine volle Unterstützung für die 
UNTAES und fordert die Regierung der Repu
blik Kroatien und die örtliche serbische Ge
meinschaft auf, mit der UNTAES voll zusam
menzuarbeiten und alle Verpflichtungen, die 
im Grundabkommen und in allen einschlägi
gen Resolutionen des Sicherheitsrats aufge
führt sind, zu erfüllen; 

2. fordert die Regierung der Republik Kroatien 
und die örtliche serbische Gemeinschaft auf, 
mit der UNTAES zusammenzuarbeiten, indem 
sie die erforderlichen Voraussetzungen schaf
fen und die sonstigen Schritte unternehmen, 
damit in der Region im Einklang mit dem 
Grundabkommen Kommunalwahlen abgehal
ten werden können, für deren Organisation die 
UNTAES verantwortlich ist; 

3. bekräftigt die Wichtigkeit der vollen Einhal
tung der in dem Grundabkommen genannten 
Verpflichtungen der Parteien, nämlich den 
höchsten Anforderungen Genüge zu tun, was 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten an
geht, und ein Klima des Vertrauens zwischen 
allen ortsansässigen Personen ungeachtet ihrer 
ethnischen Herkunft zu fördern, und fordert in 
diesem Zusammenhang die Regierung der Re
publik Kroatien nachdrücklich auf, die Ach
tung der Rechte aller nationalen ethnischen 
Gruppen sicherzustellen; 

4. fordert die Republik Kroatien und die örtliche 
serbische Gemeinschaft ferner nachdrücklich 
auf, Maßnahmen zu vermeiden, die zu Flücht
lingsbewegungen führen könnten, und bekräf
tigt im Zusammenhang mit dem Recht aller 
Flüchtlinge und Vertriebenen, an ihre Heim
stätten zurückzukehren, das Recht aller Perso
nen, die aus der Republik Kroatien stammen, 
an ihre Heimstätten in der gesamten Republik 
Kroatien zurückzukehren; 

5. unterstreicht die Verantwortung sowohl der 
Republik Kroatien als auch der örtlichen serbi
schen Gemeinschaft, in Zusammenarbeit mit 
der UNTAES und im Einklang mit ihrem Man
dat die Verläßlichkeit und Wirksamkeit der 
Übergangspolizei zu verbessern; 

6. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die 
Ereignisse voll unterrichtet zu halten und ihm 
bis zum 15. Februar 1997 und danach noch
mals bis zum 1. Juli 1997 über die Situation in 
der Region Bericht zu erstatten; 

7. beschließt, die Präsenz der Vereinten Nationen 
in der Region bis zum Ende des verlängerten 
Übergangszeitraums, wie im Grundabkommen 
vorgesehen, aufrechtzuerhalten und 
a) beschließt, das Mandat der UNTAES bis 

zum 15. Juli 1997 zu verlängern; und 
b) ersucht den Generalsekretär, dem Rat so 

bald wie möglich nach der erfolgreichen 
Abhaltung der Wahlen und spätestens an
läßlich seines Berichts vom I.Juli 1997 im 
Hinblick auf ein sofortiges Tätigwerden 
des Rates Empfehlungen vorzulegen, unter 
Berücksichtigung der von den Parteien er
zielten Fortschritte bei der Umsetzung des 
Grundabkommens, was die weitere Prä
senz der Vereinten Nationen, möglicher-
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weise in Gestalt einer neugegliederten UN
TAES, während des am 16. Juli 1997 be
ginnenden Sechsmonatszeitraums im Hin
blick auf die Verwirklichung des Grundab
kommens betrifft; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt 
zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Präventiveinsatztruppe 
der Vereinten Nationen (UNPREDEP) in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazdeo-
nien. - Resolution 1082(1996) vom 27. No
vember 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen und insbesondere auf seine 
Resolutionen 1046 (1996) vom 13. Februar 
1996 und 1058(1996) vom 30. Mai 1996, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die Unab
hängigkeit, Souveränität und territoriale Un
versehrtheit der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, 

- mit Genugtuung über die wichtige Rolle, wel
che die Präventiveinsatztruppe der Vereinten 
Nationen (UNPREDEP) spielt, indem sie zur 
Erhaltung des Friedens und der Stabilität 
beiträgt, und unter Würdigung der Art und 
Weise, in der das Personal der Truppe seinen 
Auftrag wahrnimmt, 

- unter Berücksichtigung dessen, daß sich die Si
cherheitssituation in der ehemaligen jugosla
wischen Republik Mazedonien weiter verbes
sert, daß jedoch der Friede und die Stabilität in 
der gesamten Region noch nicht vollständig 
verwirklicht sind, und seiner Hoffnung Aus
druck verleihend, daß die Entwicklungen in der 
Region zu erhöhtem Vertrauen und größerer 
Stabilität in der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien beitragen und so eine 
weitere Verringerung der Personalstärke der 
UNPREDEP im Hinblick auf die Beendigung 
der Mission zulassen werden, 

- mit Genugtuung über die Verbesserung der Be
ziehungen zwischen der ehemaligen jugosla
wischen Republik Mazedonien und ihren 
Nachbarstaaten, 

- mit der erneuten Aufforderung an die ehemali
ge jugoslawische Republik Mazedonien und an 
die Bundesrepublik Jugoslawien, ihr Abkom
men vom 8. April 1996 (S/1996/291, Anhang) 
vollinhaltlich durchzuführen, insbesondere 
was die Festlegung ihrer gemeinsamen Grenze 
betrifft, 

- mit Genugtuung über die fortgesetzte Zusam
menarbeit zwischen der UNPREDEP und der 
Mission der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Mi
nisters für auswärtige Angelegenheiten der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo
nien vom 18. November 1996 an den General
sekretär, in dem um die Verlängerung des 
Mandats der UNPREDEP ersucht wird (S/ 
1996/983, Anhang), 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 19. November 1996 (S/1996/961) 
und Kenntnis nehmend von seiner Bewertung 
der Zusammensetzung, der Truppenstärke und 
des Mandats der UNPREDEP, 

1. beschließt, das Mandat der UNPREDEP um ei
nen am 31. Mai 1997 endenden Zeitraum zu 

verlängern, wobei der Militäranteil der Truppe 
bis zum 30. April 1997 um 300 Soldaten aller 
Ränge zu verringern ist, mit dem Ziel, das 
Mandat zu beenden, sofern und sobald die Um
stände dies zulassen; 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, Ersuchen des 
Generalsekretärs um Unterstützung, die von 
der UNPREDEP bei der Wahrnehmung ihres 
Auftrags benötigt wird, wohlwollend zu prü
fen; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle 
Entwicklungen regelmäßig unterrichtet zu hal
ten und ihm spätestens am 15. April 1997 einen 
Bericht mit seinen Empfehlungen über eine in
ternationale Anschlußpräsenz in der ehemali
gen jugoslawischen Republik Mazedonien vor
zulegen; 

4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: +14; -0; =1: Rußland. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Ermächti
gung zur Einrichtung einer multinationalen 
Stabilisierungstruppe (SFOR) als Nachfolgerin 
der IFOR und Verlängerung des Mandats der 
Mission der Vereinten Nationen in Bosnien-
Herzegowina (UNMIBH). - Resolution 1088 
(1996) vom 12. Dezember 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen betreffend die Konflikte im 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Re
solutionen 1031(1995) vom 15. Dezember 
1995 und 1035 (1995) vom 21. Dezember 
1995, 

- in Bekräftigung seines Eintretens für die politi
sche Regelung der Konflikte im ehemaligen 
Jugoslawien unter Wahrung der Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit aller dortigen 
Staaten innerhalb ihrer international anerkann
ten Grenzen, 

- mit Genugtuung über die Schlußfolgerungen 
der am 14. November 1996 in Paris abgehalte
nen Tagung des Ministeriellen Lenkungsaus
schusses und der Präsidentschaft Bosnien und 
Herzegowinas (Pariser Konferenz) (S/1996/ 
968) und über die Leitprinzipien des in diesen 
Schlußfolgerungen erwähnten zweijährigen 
Plans zur zivilen Konsolidierung des Friedens
prozesses, 

- sowie mit Genugtuung über die Schlußfolge
rungen der am 4. und 5. Dezember 1996 in 
London abgehaltenen Konferenz zur Umset
zung des Friedens (Londoner Konferenz) 
(S/1996/1012), auf der nach den Schlußfolge
rungen der Pariser Konferenz ein Aktionsplan 
für die ersten zwölf Monate des Plans zur zivi
len Konsolidierung des Friedensprozesses ge
billigt wurde, 

- mit Genugtuung über die Fortschritte bei der 
Umsetzung des Allgemeinen Rahmenüberein
kommens für den Frieden in Bosnien und Her
zegowina und der dazugehörigen Anhänge (zu
sammen als >das Friedensübereinkommen« be
zeichnet; S/1995/999, Anhang) und mit dem 
Ausdruck seiner Anerkennung für den Beitrag, 
den der Hohe Beauftragte, der Kommandeur 
und das Personal der multinationalen Friedens
umsetzungstruppe (IFOR) sowie das Personal 
anderer internationaler Organisationen und Or
gane in Bosnien und Herzegowina zur Durch
führung des Friedensübereinkommens gelei
stet haben, 

- mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der 
Abhaltung der in Anhang 3 des Friedensüber
einkommens vorgesehenen Wahlen sowie mit 
Genugtuung über die Fortschritte, die beim 
Aufbau der gemeinsamen Einrichtungen im 
Einklang mit der Verfassung Bosnien und Her
zegowinas erzielt wurden, 

- sowie unter Hervorhebung der wichtigen Rol
le, die der Republik Kroatien und der Bundes
republik Jugoslawien bei dem erfolgreichen 
Fortgang des Friedensprozesses in Bosnien 
und Herzegowina zukommt, 

- nach Behandlung des Berichts des Generalse
kretärs vom 9. Dezember 1996 (S/1996/1017), 

- Kenntnis nehmend von dem Bericht des Hohen 
Beauftragten vom 9. Dezember 1996 (S/1996/ 
1024, Anhang), 

- feststellend, daß die Situation in der Region 
nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit darstellt, 

- entschlossen, die friedliche Beilegung der 
Konflikte im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Natio
nen zu fördern, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der 
Vereinten Nationen, 

I 

1. bekräftigt seine Unterstützung für das Frie
densübereinkommen sowie für das Überein
kommen von Dayton über die Schaffung der 
Föderation Bosnien und Herzegowina vom 
10. November 1995 (S/1995/1021, Anhang), 
fordert die Parteien auf, ihre Verpflichtungen 
aus diesen Übereinkünften genauestens zu er
füllen, und bringt seine Absicht zum Ausdruck, 
die Durchführung des Friedensübereinkom
mens und die Situation in Bosnien und Herze
gowina weiter zu verfolgen; 

2. bekundet seine Unterstützung für die Schluß
folgerungen der Pariser und der Londoner 
Konferenz; 

3. unterstreicht, daß die weitere erfolgreiche 
Durchführung des Friedensprozesses in erster 
Linie Sache der Behörden in Bosnien und Her
zegowina selbst ist, die in den nächsten zwei 
Jahren zunehmend größere Verantwortung für 
die zur Zeit von der internationalen Gemein
schaft wahrgenommenen beziehungsweise ko
ordinierten Aufgaben übernehmen sollen, und 
betont, daß die Behörden in Bosnien und Her
zegowina, wenn sie nicht allesamt ihren Ver
pflichtungen nachkommen und sich aktiv am 
Wiederaufbau einer Zivilgesellschaft beteili
gen, nicht erwarten können, daß die internatio
nale Gemeinschaft und die wichtigsten Geber 
die politische, militärische und wirtschaftliche 
Last der Umsetzungs- und Wiederaufbau
bemühungen tragen werden; 

4. unterstreicht, daß, wie von der Präsidentschaft 
Bosnien und Herzegowinas in den Schlußfol
gerungen der Pariser Konferenz vereinbart, die 
Verfügbarkeit internationaler Finanzhilfe dar
an gebunden ist, in welchem Grad alle Behör
den in Bosnien und Herzegowina das Frie
densübereinkommen umsetzen, wozu auch die 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Ge
richt für das ehemalige Jugoslawien und die 
Unterstützung des von der Londoner Konfe
renz gebilligten Aktionsplans gehört; 

5. begrüßt, daß sich alle Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Sozialistischen Föderativen Repu
blik Jugoslawien innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen gegenseitig anerkannt 
haben, und unterstreicht die Wichtigkeit einer 
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vollen Normalisierung der Beziehungen, 
einschließlich der sofortigen Aufnahme diplo
matischer Beziehungen, zwischen diesen Staa
ten; 

6. vermerkt mit Genugtuung, daß sich die Präsi
dentschaft Bosnien und Herzegowinas in den 
Schlußfolgerungen der Pariser Konferenz er
neut verpflichtet hat, im Namen der drei kon
stituierenden Völker Bosnien und Herzego
winas den Friedensprozeß im Einklang mit 
dem Friedensübereinkommen und der Souve
ränität und territorialen Unversehrtheit des 
Landes uneingeschränkt weiter zu verfolgen, 
einschließlich der Schaffung eines auf den 
Grundsätzen der Demokratie beruhenden und 
aus den beiden Gebietseinheiten, der Föderati
on Bosnien und Herzegowina und der Republi-
ka Srpska, bestehenden bosnischen Staates, 
und unterstreicht in diesem Zusammenhang, 
wie wichtig es ist, daß die übrigen in der Ver
fassung Bosnien und Herzegowinas vorgese
henen gemeinsamen Institutionen unverzüg
lich geschaffen werden und daß sich die Behör
den in Bosnien und Herzegowina verpflichten, 
bei der Tätigkeit dieser Institutionen auf allen 
Ebenen zusammenzuarbeiten; 

7. erinnert die Parteien daran, daß sie sich nach 
dem Friedensübereinkommen verpflichtet ha
ben, mit allen Stellen, die an der Durchführung 
dieser Friedensregelung beteiligt sind, wie in 
dem Friedensübereinkommen beschrieben, 
oder die anderweitig vom Sicherheitsrat er
mächtigt worden sind, insbesondere dem Inter
nationalen Gericht für das ehemalige Jugosla
wien, bei der Wahrnehmung seiner Verantwor
tung für eine unparteiliche Rechtsprechung, 
voll zusammenzuarbeiten, und unterstreicht, 
daß die volle Zusammenarbeit der Staaten und 
Gebietseinheiten mit dem Internationalen Ge
richt unter anderem auch beinhaltet, daß sie al
le Personen, gegen die das Gericht Anklage er
hoben hat, dem Gericht überstellen und diesem 
Informationen zur Verfügung stellen, um ihm 
bei seinen Ermittlungen behilflich zu sein; 

8. ist sich dessen bewußt, daß die Parteien die in 
Ziffer 18 genannte multinationale Truppe er
mächtigt haben, die erforderlichen Maßnah
men zu ergreifen, einschließlich des Einsatzes 
von Gewalt, falls notwendig, um die Einhal
tung von Anhang 1-A des Friedensüberein
kommens sicherzustellen; 

9. begrüßt es, daß die Behörden in Bosnien und 
Herzegowina der Überwachung der Vorberei
tung und Durchführung der für 1997 vorgese
henen Gemeindewahlen durch die Organisati
on für Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro
pa (OSZE) zugestimmt haben, und begrüßt 
außerdem den Beschluß der OSZE, das Mandat 
ihrer Mission in Bosnien und Herzegowina zu 
verlängern, um ihre die Wahlen sowie die 
Menschenrechte und die regionale Stabilisie
rung betreffende Tätigkeit weiterzuführen; 

10. unterstreicht, daß die Parteien nach den Frie
densübereinkommen verpflichtet sind, allen 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen 
das Höchstmaß an international anerkannten 
Menschenrechten und Grundfreiheiten zu ge
währleisten, fordert sie auf, mit dem Ombuds
man für Menschenrechte und der Menschen
rechtskammer bei ihrer Tätigkeit uneinge
schränkt zusammenzuarbeiten und ihre 
Schlußfolgerungen und Beschlüsse umzuset
zen, und fordert die Behörden in Bosnien und 
Herzegowina auf, mit der Menschenrechts
kommission der Vereinten Nationen, der OS
ZE, dem Hohen Kommissar der Vereinten Na

tionen für Menschenrechte und anderen zwi
schenstaatlichen und regionalen Menschen
rechtsmissionen oder -Organisationen uneinge
schränkt zusammenzuarbeiten, um die Men
schenrechtssituation in Bosnien und Herzego
wina genau zu überwachen; 

1 1. begrüßt, daß sich die Parteien zu dem Recht al
ler Flüchtlinge und Vertriebenen bekannt ha
ben, in Freiheit und Sicherheit an ihre ur
sprünglichen Heimstätten zurückzukehren 
oder sich an andere Orte ihrer Wahl in Bosnien 
und Herzegowina zu begeben, verweist auf die 
führende humanitäre Rolle, die in dem Frie
densübereinkommen der Hohen Kommissarin 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge bei der 
Aufgabe zugewiesen wird, in Abstimmung mit 
den anderen beteiligten Organisationen und 
unter der Aufsicht des Generalsekretärs bei der 
Repatriierung und Unterstützung von Flücht
lingen und Vertriebenen behilflich zu sein, und 
betont, wie wichtig es ist, die Rückkehr oder 
Neuansiedlung der Flüchtlinge und Vertriebe
nen zu erleichtern, die schrittweise und ord
nungsgemäß stattfinden und im Rahmen stu
fenweiser, koordinierter Programme erfolgen 
sollte, die der Notwendigkeit Rechnung tragen, 
daß vor Ort Sicherheit herrscht und Wohnraum 
und Arbeitsplätze vorhanden sind, und gleich
zeitig sicherzustellen, daß Anhang 7 des Frie
densübereinkommens sowie die anderen fest
gelegten Verfahren voll eingehalten werden; 

12. betont, wie wichtig es ist, Bedingungen zu 
schaffen, die den Wiederaufbau und die Ent
wicklung Bosnien und Herzegowinas begün
stigen, ermutigt die Mitgliedstaaten, das Wie
deraufbauprogramm in diesem Land zu unter
stützen, und begrüßt in dieser Hinsicht den 
wichtigen Beitrag, den die Europäische Union, 
die Weltbank und bilaterale Geber bereits ge
leistet haben; 

13. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Rüstung in 
der Region auf dem niedrigstmöglichen Stand 
zu begrenzen, fordert die bosnischen Parteien 
auf, die am 26. Januar 1996 in Wien und am 
14. Juni 1996 in Florenz unterzeichneten Ver
einbarungen vollinhaltlich und ohne weitere 
Verzögerung umzusetzen, und fordert vorbe
haltlich zufriedenstellender Fortschritte bei der 
Umsetzung der Vereinbarungen betreffend die 
Artikel II und Artikel IV dazu auf, Anstrengun
gen zu unternehmen, um die Umsetzung von 
Anhang I-B Artikel V des Friedensüberein
kommens betreffend die regionale Rüstungs
kontrolle weiter zu fördern; 

14. unterstreicht, für wie wichtig er es hält, daß der 
Hohe Beauftragte, wie auf der Pariser und auf 
der Londoner Konferenz vereinbart, seine Rol
le bei der Überwachung der Durchführung des 
Friedensübereinkommens und der Anleitung 
und Koordinierung der Aktivitäten der zivilen 
Organisationen und Stellen, die den Parteien 
bei der Umsetzung des Friedensübereinkom
mens behilflich sind, in verstärktem Maße wei
ter wahrnimmt, und erklärt erneut, daß der Ho
he Beauftragte die letzte Instanz an Ort und 
Stelle für die Auslegung von Anhang 10 über 
die zivilen Aspekte der Umsetzung des Frie
densübereinkommens ist und daß er im Falle 
von Streitigkeiten seine Auslegung treffen und 
Empfehlungen abgeben kann, insbesondere 
auch gegenüber den Behörden Bosnien und 
Herzegowinas beziehungsweise seinen Gebiets
einheiten, und diese Auslegung und Empfeh
lungen öffentlich bekannt machen kann; 

15. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation 
in Bosnien und Herzegowina unter Berück

sichtigung der nach den Ziffern 26 und 34 vor
gelegten Berichte und aller darin enthaltenen 
Empfehlungen genau weiter zu verfolgen, und 
daß er bereit ist, die Verhängung von Maßnah
men in Erwägung zu ziehen, falls eine der Par
teien ihre Verpflichtungen aus dem Friedens
übereinkommen in erheblicher Weise nicht 
einhält: 

I I 

16. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an 
der im Einklang mit seiner Resolution 1031 
(1995) eingerichteten multinationalen Truppe 
beteiligt haben, und begrüßt ihre Bereitschaft, 
den Parteien des Friedensübereinkommens 
durch die weitere Dislozierung einer multina
tionalen Umsetzungstruppe behilflich zu sein; 

17. stellt fest, daß die Präsidentschaft Bosnien und 
Herzegowinas im Namen Bosnien und Herze
gowinas einschließlich seiner Gebietseinheiten 
sowie die Republik Kroatien und die Bundes
republik Jugoslawien die Vereinbarungen be
stätigt haben, die in den vom 29. November 
1996 datierten Schreiben des Generalsekretärs 
der in Anhang 1-A des Friedensübereinkom
mens (S/1996/1025) genannten Organisation 
enthalten sind; 

18. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die 
in Anhang 1-A des Friedensübereinkommens 
genannte Organisation oder in Zusammenar
beit mit ihr tätig werden, für einen auf 18 Mo
nate vorgesehenen Zeitraum als Rechtsnach
folgerin der IFOR unter einer gemeinsamen 
Führung eine multinationale Stabilisierungs
truppe (SFOR) einzurichten, die die in den 
Anhängen 1-A und 2 des Friedensüberein
kommens festgelegten Aufgaben wahrnehmen 
soll; 

19. ermächtigt die nach Ziffer 18 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnah
men zu ergreifen, um die Umsetzung des An
hangs 1-A des Friedensübereinkommens zu 
gewährleisten und seine Einhaltung sicherzu
stellen, betont, daß die Parteien für die Einhal
tung des Anhangs 1-A auch weiterhin zu glei
chen Teilen verantwortlich gemacht werden 
und daß sie gleichermaßen den von der SFOR 
gegebenenfalls ergriffenen Zwangsmaßnah
men zur Umsetzung des Anhangs 1 -A und zum 
Schutz der SFOR unterliegen, und nimmt da
von Kenntnis, daß die Parteien ihr Einverständ
nis damit erklärt haben, daß die Truppe solche 
Maßnahmen ergreift; 

20. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen 
der SFOR alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Verteidigung der Truppe und zu ihrer Unter
stützung bei der Durchführung ihres Auftrags 
zu ergreifen, und anerkennt das Recht der 
Truppe, alle erforderlichen Maßnahmen zu er
greifen, um sich gegen einen Angriff oder die 
Androhung eines Angriffs zu verteidigen; 

21. ermächtigt die nach Ziffer 18 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten, im Einklang mit Anhang 1-A 
des Friedensübereinkommens alle erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhal
tung der vom Kommandeur der SFOR festzu
legenden Regeln und Verfahren für die Ein
satzführung und Kontrolle im Luftraum über 
Bosnien und Herzegowina für den gesamten 
zivilen und militärischen Flugverkehr sicher
zustellen; 

22. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzego
wina, mit dem Kommandeur der SFOR zusam
menzuarbeiten, um die wirksame Verwaltung 
der Flughäfen in Bosnien und Herzegowina si-
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cherzustellen, unter Berücksichtigung der Ver

antwortlichkeiten, die der SFOR mit An

hang 1A des Friedensübereinkommens in be

zug auf den Luftraum von Bosnien und Herze

gowina übertragen wurden; 
23. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und 

Bewegungsfreiheit der SFOR und des sonsti

gen internationalen Personals achten; 
24. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der 

Region, den nach Ziffer 18 tätig werdenden 
Mitgliedstaaten auch weiterhin angemessene 
Unterstützung und Erleichterungen zu ge

währen, einschließlich Transiterleichterungen; 
25. verweist auf alle Abkommen betreffend die 

Rechtsstellung der Truppen, auf die in An

lage В des Anhangs I A des Friedensüberein

kommens Bezug genommen wird, und erinnert 
die Parteien daran, daß sie verpflichtet sind, 
diese Abkommen auch weiterhin einzuhalten; 

26. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in 
Anhang 1A des Friedensübereinkommens ge

nannte Organisation oder in Zusammenarbeit 
mit ihr tätig werden, dem Rat auf dem vorgese

henen Weg und mindestens in monatlichen 
Abständen Bericht zu erstatten; 

 Kenntnis nehmend von dem Ersuchen der 
Behörden in Bosnien und Herzegowina, das 
Mandat der Zivilpolizei der Vereinten Natio

nen, die die Bezeichnung Internationale Poli

zeieinsatztruppe (IPTF) trägt und Bestandteil 
der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien 
und Herzegowina (UNMIBH) ist, zu verlän

gern, 
 in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten 

Nationen enthaltenen Rechtsgrundlage, auf der 
das der IPTF in Resolution 1035(1995) über

tragene Mandat beruht, 
 mit dem Ausdruck seines Dankes an das Perso

nal der UNMIBH für den Beitrag, den es zur 
Durchführung des Friedensübereinkommens 
geleistet hat, 

I I I 

27. beschließt, das Mandat der UNMIBH, das die 
IPTF mit einschließt, um einen zusätzlichen, 
am 21. Dezember 1997 endenden Zeitraum zu 
verlängern, und beschließt außerdem, daß die 
IPTF auch weiterhin mit der Wahrnehmung 
der in Anhang I I des Friedensübereinkommens 
aufgeführten Aufgaben betraut bleibt, ein

schließlich der in den Schlußfolgerungen der 
Londoner Konferenz genannten Aufgaben, die 
von den Behörden in Bosnien und Herzegowi

na akzeptiert worden sind; 
28. ersucht den Generalsekretär, den Rat regel

mäßig über die Tätigkeit der IPTF sowie über 
die Fortschritte unterrichtet zu halten, die sie 
bei der Unterstützung der Neugliederung der 
Polizeibehörden erzielt hat, und ihm alle drei 
Monate über die Durchführung des Mandats 
der gesamten UNMIBH Bericht zu erstatten, 
und ersucht den Generalsekretär in diesem Zu

sammenhang außerdem, dem Rat bis zum 16. 
Juni 1997 über die IPTF Bericht zu erstatten, 
insbesondere über ihre Arbeit zur Unterstüt

zung der Neugliederung der Polizeibehörden, 
zur Koodinierung der Hilfe auf dem Gebiet der 
Ausbildung und zur Bereitstellung von Ausrü

stungsgegenständen, zur Beratung der Polizei

behörden hinsichtlich der Leitlinien betreffend 
die Grundsätze einer demokratischen Pclizei

arbeit unter voller Achtung der Menschenrech

te und zur Ermittlung oder Unterstützung der 

Ermittlungen bei Verstößen gegen die Men

schenrechte durch Polizeipersonal, sowie über 
die von den Behörden in Bosnien und Herzego

wina in diesen Fragen erzielten Fortschritte 
Bericht zu erstatten, insbesondere darüber, in

wieweit sie die von der IPTF vorgegebenen 
Leitlinien befolgen und namentlich auch um

gehende und wirksame Maßnahmen ergreifen, 
einschließlich der Entlassung aus dem Dienst, 
wo dies angezeigt ist, wenn ihnen der Leiter der 
IPTF meldet, daß ein Polizeibeamter mit der 
IPTF nicht zusammenarbeitet oder die 
Grundsätze einer demokratischen Polizeiarbeit 
nicht befolgt; 

29. betont, daß die erfolgreiche Wahrnehmung der 
Aufgaben der IPTF von der Qualität, der Erfah

rung und der Qualifikation ihres Personals ab

hängt, und fordert die Mitgliedstaaten nach

drücklich auf, mit Unterstützung des General

sekretärs sicherzustellen, daß qualifiziertes Per

sonal zur Verfügung steht; 
30. erklärt erneut, daß die Parteien gehalten sind, 

mit der IPTF hinsichtlich aller in ihre Zustän

digkeit fallenden Fragen uneingeschränkt zu

sammenzuarbeiten und ihre jeweils zuständi

gen Amtsträger und Behörden anzuweisen, der 
IPTF ihre volle Unterstützung zu gewähren; 

31. dankt für die Anstrengungen, die der General

sekretär unternimmt, um die Logistik und Un

terstützungskapazität der UNMIBH zu verbes

sern und zu verstärken, und fordert nachdrück

lich zur Verstärkung dieser Anstrengungen 
auf; 

32. fordert alle Beteiligten auf, für eine möglichst 
enge Koordinierung zwischen dem Hohen Be

auftragten, der SFOR, der UNMIBH und den 
zuständigen zivilen Organisationen und Stellen 
Sorge zu tragen, um die erfolgreiche Durch

führung des Friedensübereinkommens und die 
Verwirklichung der vorrangigen Ziele des 
Plans zur zivilen Konsolidierung sowie die Si

cherheit des Personals der IPTF zu gewahrlei

sten; 
33. ermutigt die Mitgliedstaaten, sobald die Partei

en nachweisliche Fortschritte bei der Neuglie

derung ihrer Polizeibehörden erzielt haben, 
den Parteien über die IPTF bei der Weiterver

folgung des Hilfsprogramms der Vereinten Na

tionen für die Ortspolizei behilflich zu sein; 
34. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem 

Rat im Einklang mit Anhang 10 des Friedens

übereinkommens und den Schlußfolgerungen 
der Londoner Konferenz Berichte des Hohen 
Beauftragten über die Durchführung des Frie

densübereinkommens und insbesondere über 
die Erfüllung der den Parteien nach diesem 
Übereinkommen obliegenden Verpflichtungen 
vorzulegen; 

35. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT  Erklärung des Präsiden

ten vom 20. Dezember 1996 (UNDok. S/PRST/ 
1996/48) 

Auf der 3727. Sitzung des Sicherheitsrats am 20. 
Dezember 1996 gab der Präsident des Sicherheits

rats im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes >Die Situation in Kroatien< durch den Rat 
im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse

kretärs vom 5. Dezember 1996 (S/1996/1011 und 
Corr. 1) behandelt, der gemäß Resolution 1019 
(1995) des Sicherheitsrats über Kroatien vorgelegt 
wurde. 
Der Sicherheitsrat erkennt an, daß im Hinblick auf 
die humanitäre Situation beträchtliche Fortschritte 
zu verzeichnen sind, insbesondere, was die Maß

nahmen betrifft, die die Regierung Kroatiens ge

troffen hat, um den dringendsten humanitären Be

dürfnissen der kroatischserbischen Bevölkerung 
zu entsprechen. 
Obwohl sich die Sicherheitslage leicht gebessert 
hat, verleiht der Sicherheitsrat dennoch seiner Be

sorgnis Ausdruck darüber, daß es weiter zu 
Drangsalierungen, Plünderungen und zu Angriffen 
auf kroatische Serben kommt, und insbesondere 
darüber, daß uniformierte Mitglieder der kroati

schen Armee und Polizei an mehreren dieser Vor

fälle beteiligt waren. Er fordert die Regierung 
Kroatiens auf, ihre Bemühungen um die Verbesse

rung der Sicherheitslage zu intensivieren und dafür 
Sorge zu tragen, daß die örtliche serbische Bevöl

kerung in ausreichender Sicherheit leben kann, 
insbesondere durch den umgehenden Wiederauf

bau eines funktionierenden Gerichtssystems in den 
ehemaligen Sektoren Nord und Süd. 
Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt darüber, daß 
trotz seiner früheren Ersuchen kaum Fortschritte in 
der Frage der Rückkehr der kroatischserbischen 
Flüchtlinge erzielt worden sind, und fordert die 
Regierung Kroatiens nachdrücklich auf, ein um

fassendes Konzept zu beschließen, um die Rück

kehr der aus Kroatien stammenden Flüchtlinge an 
ihre ursprünglichen Heimstätten in ganz Kroatien 
zu erleichtern. Er mißbilligt es, daß die Regierung 
Kroatiens die Eigentumsrechte dieser Flüchtlinge 
auch weiterhin nicht wirksam garantiert, und miß

billigt es insbesondere, daß viele Serben, die in die 
ehemaligen Sektoren zurückgekehrt sind, nicht in 
der Lage waren, ihr Eigentum wieder in Besitz zu 
nehmen. Der Rat fordert die Regierung Kroatiens 
auf, in der Frage der Eigentumsrechte unver

züglich geeignete Verfahren anzuwenden und al

len Formen der Diskriminierung der kroatischser

bischen Bevölkerung bei der Bereitstellung von 
Sozialleistungen und Wiederaufbauhilfe ein Ende 
zu setzen. 

Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt über Berich

te, denen zufolge das neue Amnestiegesetz nicht 
fair und ausgewogen angewandt wird. Er unter

streicht, daß die ausgewogene Anwendung dieses 
Gesetzes für die Vertrauensbildung und die Förde

rung der Aussöhnung in Kroatien sowie für die 
friedliche Wiedereingliederung der Region Ostsla

wonien, Baranja und Westsirmien unerläßlich ist. 
Der Sicherheitsrat unterstreicht die Wichtigkeit 
der von der Regierung Kroatiens gegenüber dem 
Europarat eingegangenen Verpflichtungen, ein

schließlich der Unterzeichnung des Rahmenüber

einkommens für den Schutz nationaler Minderhei

ten, und geht davon aus, daß die Regierung Kroati

ens diese Verpflichtungen in vollem Umfang und 
unverzüglich erfüllen wird. 
Der Sicherheitsrat fordert die Regierung Kroatiens 
erneut auf, mit dem Internationalen Gericht für das 
ehemalige Jugoslawien voll zusammenzuarbeiten 
und gegen alle Personen, die schwerer Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht beschuldigt 
werden, insbesondere soweit diese während der 
Militäroperationen im Jahr 1995 begangen wur

den, zu ermitteln und diese Personen zu verfol

gen. 

Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit be

faßt bleiben und ersucht den Generalsekretär, auch 
weiterhin, spätestens jedoch bis zum 10. März 
1997, über die Situation Bericht zu erstatten.« 
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Libyen 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 18. April 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/18) 

Auf der 3655. Sitzung des Sicherheitsrats am 18. 
April 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Köni
greichs Großbritannien und Nordirland und der 
Vereinigten Staaten von Amerika vom 20. und 
23. Dezember 1991 (S/23306, S/23307, S/23308, 
S/23309 und S/23317)< durch den Rat im Namen 
des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Am 16. April 1996 ist ein in Libyen eingetra
genes Luftfahrzeug von Tripolis (Libyen) nach 
Dschidda (Saudi-Arabien) geflogen. Der Sicher
heitsrat ist der Auffassung, daß dieser eindeutige 
Verstoß gegen die Ratsresolution 748(1992) vom 
31. März 1992 völlig unannehmbar ist, und fordert 
Libyen auf, weitere Verstöße dieser Art zu unter
lassen. Er erinnert daran, daß Vorkehrungen für 
den Lufttransport libyscher Pilger zur Durch
führung des Hadsch getroffen worden sind, die mit 
der Resolution 748(1992) im Einklang stehen. 
Falls es zu weiteren Verstößen kommen sollte, 
wird der Rat die Angelegenheit überprüfen. 
Der Rat hat den Ausschuß nach Resolution 
748(1992) ersucht, die Aufmerksamkeit der Mit
gliedstaaten auf ihre Verpflichtungen nach Reso
lution 748(1992) zu lenken, falls in Libyen einge
tragene Luftfahrzeuge in ihrem Hoheitsgebiet lan
den sollten.« 

Minenräumung 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 30. August 1996 (UN-Dok. S/PRST/ 
1996/37) 

Auf der 3693. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
August 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats 
im Zusammenhang mit der Behandlung des Punk
tes >Minenräumung bei Friedenssicherungseinsät
zen der Vereinten Nationen« durch den Rat im Na
men des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Der Sicherheitsrat hat die Frage der Minenräu
mung bei Friedenssicherungseinsätzen der Verein
ten Nationen geprüft und den Auffassungen, die 
während der allgemeinen Aussprache zum Thema 
>Minenräumung bei Friedenssicherungseinsätzen 
der Vereinten Nationen« auf seiner 3689. Sitzung 
am 15. August 1996 zum Ausdruck gebracht wur
den, sorgfältige Beachtung geschenkt. 
Eingedenk seiner Verantwortlichkeiten in bezug 
auf die Friedenssicherungseinsätze der Vereinten 
Nationen stellt der Sicherheitsrat fest, daß der 
weitverbreitete wahllose Einsatz von Schützenab
wehrminen in Gebieten, in denen Friedenssiche
rungseinsätze der Vereinten Nationen durchge
führt werden, diese Einsätze und die Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen und sonstigen 
internationalen Personals schwer beeinträchtigt. 
Vor diesem Hintergrund erklärt der Rat folgendes: 
1. Wo immer dies angezeigt ist, sollte die einsatz
mäßige Minenräumung ein wichtiger und fester 
Bestandteil des Mandats der Friedenssicherungs
einsätze sein. Auf diese Weise wird die Durch
führung der Mandate erleichtert und der General
sekretär besser in die Lage versetzt, angemessene 

Ressourcen zur Verwirklichung ihrer Ziele bereit
zustellen. 
2. Die rasche Dislozierung von Minenräumeinhei-
ten wird für die Wirksamkeit eines Friedenssiche
rungseinsatzes oft wichtig sein. Der Rat ermutigt 
den Sonderausschuß für Friedenssicherungs
einsätze. Möglichkeiten zur Gewährleistung einer 
solchen raschen Dislozierung zu prüfen. Er ermu
tigt außerdem die Mitgliedstaaten zu prüfen, ob 
und in welcher Form sie in dieser Hinsicht behilf
lich sein könnten. 
3. Die einsatzmäßige Minenräumung im Zuge von 
Friedenseinsätzen, wofür die Hauptabteilung Frie
denssicherungseinsätze verantwortlich ist, und die 
längerfristigeren humanitären Minenräummaß-
nahmen, die unter die Zuständigkeit der Hauptab
teilung Humanitäre Angelegenheiten fallen, sind 
unterschiedliche Aufgaben. Der Rat ist sich jedoch 
dessen bewußt, daß die unterschiedlichen Elemen
te der Konfliktbeilegung ineinandergreifen und 
einander ergänzen und daß es gilt, einen reibungs
losen Übergang von der Minenräumung als Erfor
dernis der Friedenssicherung zur Minenräumung 
als Teil der Friedenskonsolidierung in der Folge
phase sicherzustellen. 
Der Sicherheitsrat vertritt daher die Auffassung, 
daß die Koordinierung und eine klare Abgrenzung 
der Verantwortlichkeiten zwischen den beiden 
Hauptabteilungen wie auch in bezug auf die ande
ren Organisationen der Vereinten Nationen, die 
mit der Minenräumung befaßt sind, weiter verbes
sert werden könnten, um Doppelarbeit zu vermei
den und ein kohärentes und integriertes Vorgehen 
in der gesamten Bandbreite des kurz- und langfri
stigen Minenräumbedarfs zu gewährleisten. Unter 
besonderem Hinweis auf Ziffer 51 des Berichts des 
Sonderausschusses für Friedenssicherungsein
sätze vom 7. Mai 1996 (A/51/130) ersucht der Rat 
den Generalsekretär, seine Bemühungen in diese 
Richtung zu verstärken. 
Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig es ist, daß 
die Vereinten Nationen die Aktivitäten im Zusam
menhang mit der Minenräumung bei Friedens
sicherungseinsätzen der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Aktivitäten der Regionalorgani
sationen und insbesondere in den Bereichen Infor
mation und Ausbildung, koordinieren. 
4. Die Hauptverantwortung für die Minenräumung 
bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten 
Nationen liegt bei den Parteien selbst, die für die 
Verlegung der Minen verantwortlich sind. Sobald 
ein Friedenssicherungseinsatz eingerichtet wird, 
haben die Konfliktparteien das Legen weiterer Mi
nen zu unterlassen. Sie sind außerdem verpflichtet, 
humanitäre und militärische Minenräummaßnah-
men zu erleichtern, indem sie detaillierte Karten 
und sonstige sachdienliche Informationen über die 
von ihnen bereits verlegten Minen zur Verfügung 
stellen und indem sie entweder finanziell oder auf 
andere Weise zu ihrer Beseitigung beitragen. 
5. Die internationale Gemeinschaft sollte ihre 
Bemühungen auf multilateraler oder bilateraler 
Ebene zur Unterstützung derjenigen Konfliktpar
teien verstärken, die ihre Bereitschaft bekundet ha
ben, bei der Minenräumung, bei der Aufklärung 
über die Minengefahr und bei Ausbildungspro-
grammen im Rahmen der Friedenssicherungs
einsätze der Vereinten Nationen zu kooperieren. In 
diesem Zusammenhang begrüßt der Rat die Ein
richtung eines Freiwilligen Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Minenräumung durch den 
Generalsekretär als einen notwendigen und zur 
rechten Zeit geschaffenen Mechanismus, mit dem 
humanitären Minenräumeinsätzen Finanzmittel 
zugeleitet werden können. 
Der Sicherheitsrat appelliert an alle Staaten, zu 

diesem Fonds sowie zu den anderen vom General
sekretär eingerichteten freiwilligen Fonds für be
stimmte Friedenssicherungseinsätze, die Minen-
räumanteile enthalten, beizutragen. 
6. Minenräummaßnahmen sollten so weit wie 
möglich geeignete moderne Minenräumtechnolo-
gien und Spezialausrüstung einsetzen und den 
Schwerpunkt auf die Schaffung und Stärkung ört
licher Minenräumkapazitäten legen; Ausbildungs
programme sollten diesem Aspekt besondere Be
deutung beimessen. Wo dies für die operative 
Wirksamkeit eines Friedenssicherungseinsatzes 
von Nutzen wäre, sollte außerdem erwogen wer
den, im Mandat des Einsatzes auch Ausbildungs
maßnahmen zur Schaffung einer örtlichen Minen-
räumkapazität vorzusehen. 
Der Sicherheitsrat ermutigt den Sonderausschuß 
für Friedenssicherungseinsätze, in Anbetracht sei
ner Verantwortung für eine umfassende Überprü
fung der gesamten Frage der Friedenssicherungs
einsätze seine Prüfung der die einsatzmäßige Mi
nenräumung betreffenden Aspekte von Friedenssi
cherungseinsätzen fortzusetzen und zu intensivie
ren. Diese Prüfung könnte auch eine Analyse der 
bei früheren Friedenssicherungseinsätzen gewon
nenen Erfahrungen bei der Minenräumung bein
halten. 
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß es sich 
bei den in dieser Erklärung enthaltenen Punkten 
nicht um eine erschöpfende Aufzählung handelt. 
Der Rat wird daher diese Frage im Rahmen der 
Einrichtung von Friedenssicherungseinsätzen und 
der Prüfung konkreter Mandate weiter verfolgen.« 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Sicherheit 
der Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon (UNIFIL) und der Zivilbevölkerung. 
-Resolution 1052(1996) vom 18. April 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- unter Hinweis auf alle seine früheren einschlä

gigen Resolutionen zur Situation in Libanon, 
so auch die Resolution 425(1978) vom 
19. März 1978, mit der die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) ein
gerichtet wurde, 

- Kenntnis nehmend von den Schreiben des 
Ständigen Vertreters Libanons vom 13. April 
1996 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/1996/280 und S/1996/281), 

- eingedenk der Debatte zur Situation im Nahen 
Osten, die auf seiner 3653. Sitzung am 
15. April 1996 stattgefunden hat, 

- in ernster Sorge über die Folgen, welche die 
derzeit stattfindenden Kampfhandlungen für 
den Frieden und die Sicherheit der Region und 
für die Förderung des Friedensprozesses im 
Nahen Osten haben könnten, und in Bekräfti
gung seiner uneingeschränkten Unterstützung 
für diesen Prozeß, 

- sowie in großer Sorge über alle Angriffe, die 
auf zivile Ziele, einschließlich Wohngebiete, 
gerichtet wurden sowie über die Verluste an 
Menschenleben und das Leid der Zivilbevölke
rung, 

- unter Betonung der Notwendigkeit, daß alle 
Beteiligten die für den Schutz von Zivilperso
nen geltenden Regeln des humanitären Völker
rechts voll achten, 

- ferner in ernster Sorge über Handlungen, wel
che die Sicherheit der UNIFIL ernsthaft ge
fährden und die Durchführung ihres Mandats 
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behindern, und insbesondere unter Mißbilli
gung des Vorfalls vom 18. April 1996, bei dem 
durch Artilleriebeschuß schwere Verluste an 
Menschenleben unter der Zivilbevölkerung in 
einer UNIFIL-Stellung verursacht wurden, 

1. fordert die sofortige Einstellung der Feindse
ligkeiten durch alle Parteien; 

2. unterstützt die diplomatischen Bemühungen, 
die zu diesem Zweck unternommen werden; 

3. bekräftigt sein Eintreten für die territoriale Un
versehrtheit, Souveränität und politische Un
abhängigkeit Libanons innerhalb seiner inter
national anerkannten Grenzen und für die Si
cherheit aller Staaten in der Region und fordert 
alle Beteiligten auf, diese Grundsätze voll zu 
achten; 

4. fordert alle Beteiligten auf, die Sicherheit von 
Zivilpersonen zu achten; 

5. fordert alle Beteiligten auf, die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit der UNIFIL zu achten und 
es ihr zu ermöglichen, ihren Auftrag ohne jed
wede Behinderung oder Einmischung zu erfül
len; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, humanitäre 
Hilfe anzubieten, um das Leid der Bevölkerung 
zu mildern und der Regierung Libanons beim 
Wiederaufbau des Landes behilflich zu sein, 
und ersucht den Generalsekretär, sicherzustel
len, daß die Vereinten Nationen und ihre Orga
nisationen das Ihre tun, um den humanitären 
Hilfsbedarf der Zivilbevölkerung zu decken; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Rat laufend 
über die Entwicklung der Lage unterrichtet zu 
halten; 

8. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu 
bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Verlänge
rung des Mandats der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflech
tung (UNDOF). - Resolution 1057(1996) vom 
30. Mai 1996 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des Generalse

kretärs vom 23. Mai 1996 über die Beobachter
truppe der Vereinten Nationen für die Trup
penentflechtung (S/1996/368), 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung seiner Resolution 338 
(1973) vom 22. Oktober 1973 aufzufor
dern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentflech
tung um einen weiteren Zeitraum von 
sechs Monaten, das heißt bis zum 30. No
vember 1996, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende 
dieses Zeitraums einen Bericht über die 
Entwicklung der Lage und die zur Durch
führung der Resolution 338(1973) des Si
cherheitsrats getroffenen Maßnahmen vor
zulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsidenten 
vom 30. Mai 1996 (UN-Dok. S/PRST/1996/27) 

Auf der 3669. Sitzung des Sicherheitsrats am 30. 
Mai 1996 gab der Präsident des Sicherheitsrats im 

Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes 
>Die Situation im Nahen Osten< durch den Rat im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

»Im Zusammenhang mit der soeben verabschiede
ten Resolution über die Verlängerung des Mandats 
der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt wor
den, im Namen des Sicherheitsrats die folgende er
gänzende Erklärung abzugeben: 
Bekanntlich heißt es in Ziffer 14 des Berichts des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
(S/1996/368): >Im israelisch-syrischen Sektor 
herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation 
insgesamt ist jedoch weiterhin potentiell gefähr
lich, woran sich voraussichtlich auch nichts ändern 
wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des 
Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt 
werden kann.< Diese Erklärung des Generalse
kretärs gibt auch die Auffassung des Sicherheits
rats wieder.« 

Dokumentation des Sicherheitsrats 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 30. Juli 1996, aus technischen Gründen 
neu herausgegeben am 22. August 1996 (UN-Dok. 
S/1996/603*) 

Vereinfachung der Liste der Angelegenheiten, 
mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist 

(Regel 11 der Vorläufigen Geschäftsordnung 
des Sicherheitsrats) 

1. Im Rahmen ihrer Bemühungen zur Verbesse
rung der Dokumentation des Sicherheitsrats haben 
die Ratsmitglieder erneut die Liste der Angelegen
heiten geprüft, mit denen der Sicherheitsrat befaßt 
ist. Diese Liste ist in der vom Generalsekretär 
gemäß Regel 11 der Vorläufigen Geschäftsord
nung des Rates erstellten Kurzdarstellung enthal
ten. 
2. Der Sicherheitsrat hat beschlossen, daß ab 15. 
September 1996 Angelegenheiten, die der Rat im 
Laufe der vorangegangenen fünf Jahre nicht be
handelt hat, automatisch von der Liste der Angele
genheiten gestrichen werden, mit denen der Rat 
befaßt ist. 
3. Somit werden die in der Anlage zu dieser Mit
teilung aufgeführten Angelegenheiten in der näch
sten Kurzdarstellung, die der Generalsekretär nach 
dem 15. September 1996 herausgibt, nicht mehr 
enthalten sein. Eine Angelegenheit wird jedoch für 
den Zeitraum eines Jahres vorläufig auf der Liste 
der Angelegenheiten belassen, mit denen der Si
cherheitsrat befaßt ist, wenn ein Mitgliedstaat der 
Vereinten Nationen vor dem 15. September 1996 
gegen ihre Streichung von der Liste Einspruch er
hebt. Hat der Rat die Angelegenheit nach Ablauf 
eines Jahres noch immer nicht behandelt, so wird 
sie automatisch gestrichen. 
4. D;<: Streichung einer Angelegenheit von der 
Liste der Angelegenheiten, mit denen der Sicher
heitsrat befaßt ist, hat keine Implikationen für die 
Sache selbst und läßt die Ausübung des Rechts der 
Mitgliedstaaten unberührt, gemäß Artikel 35 der 
Charta der Vereinten Nationen die Aufmerksam
keit des Sicherheitsrats auf Angelegenheiten zu 
lenken. Der Rat kann jederzeit beschließen, eine 
Angelegenheit in die Tagesordnung einer Sitzung 
des Rates aufzunehmen, unabhängig davon, ob 
diese Angelegenheit auf der Liste steht oder nicht. 

Anlage 

Vom Sicherheitsrat während des Fünfjahreszeit
raums 1991-1995 

nicht in offiziellen Sitzungen behandelte Punkte 

Punkt Titel Sitzung, auf der der 
Punkt zuletzt behan
delt worden ist 

If) 

Sonderabkommen nach 
Artikel 43 der Charta und 
Organisation der Streit
kräfte, die dem Sicher
heitsrat zur Verfügung zu 
stellen sind 

Geschäftsordnung des 
Sicherheitsrats 

Die Palästinafrage 

Die Frage Indiens und 
Pakistans 

Die Frage Hyderabads 

Schreiben des Vertreters 
Sudans an den Generalse
kretär, datiert vom 20. Fe
bruar 1958 

Schreiben des Ministers 
für auswärtige Angelegen
heiten Kubas an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 11. Juli 1960 

Schreiben des Ministers 
für auswärtige Angelegen
heiten Kubas an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 31. Dezember 
1960 

Beschwerde Kuwaits be
treffend die Situation auf 
Grund der Bedrohung der 
territorialen Unabhängig
keit Kuwaits durch Irak, 
die geeignet ist, die Wah
rung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicher
heit zu gefährden. Be
schwerde der Regierung 
der Republik Irak betref
fend die Situation auf 
Grund der bewaffneten Be
drohung der Unabhängig
keit und Sicherheit Iraks 
durch das Vereinigte Köni
greich, die geeignet ist, die 
Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Si
cherheit zu gefährden 

Schreiben des Ständigen 
Vertreters Griechenlands 
an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 
5. September 1964, und 
Schreiben des Ständigen 
Vertreters Griechenlands 
an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 
8. September 1964 

Schreiben des Ständigen 
Vertreters der Türkei an 
den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 
6. September 1964 

Die Situation auf dem in
disch-pakistanischen Sub
kontinent 

Schreiben der Ständigen 
Vertreter Algeriens, Iraks, 
der Arabischen Republik 
Libyen und der Demokrati
schen Volksrepublik Je
men bei den Vereinten Na
tionen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert 
vom 3. Dezember 1971 

157., 
15. Juli 1947 

468., 

28. Februar 1950 

1328., 

25. November 1966 

1251., 

5. November 1965 

426., 

24. Mai 1949 

812 
21. Februar 1958 876., 
19. Juli 1960 

923., 
5. Januar 1961 

960., 
7. Juli 1961 

1147., 
11. September 1964 

1147., 
11. September 1964 

1621., 
21. Dezember 1971 

1610., 
9. Dezember 1971 
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Punkt Titel Sitzung, auf der der 
Punkt zuletzt behan
delt worden ist 

17 Beschwerde Kubas 

18 Vorkehrungen für die vor
geschlagene Friedenskon
ferenz über den Nahen 
Osten 

19 Beschwerde Iraks über 
Zwischenfälle an seiner 
Grenze zu Iran 

22 Die Situation in Timor 

23 Das Nahostproblem 
einschließlich der Palä
stinafrage 

24 Die Situation auf den Ko
moren 

25 Antrag der Arabischen Re
publik Libyen und Paki
stans auf Behandlung der 
ernsten Situation auf 
Grund der jüngsten Ereig
nisse in den besetzten ara
bischen Gebieten 

27 Die Frage der Ausübung 
der unveräußerlichen 
Rechte des palästinensi
schen Volkes 

28 Beschwerde des Minister
präsidenten von Mauritius, 
des derzeitigen Vorsitzen
den der Organisation der 
afrikanischen Einheit, über 
die >AngriffshandIung< 
Israels gegen die Republik 
Uganda 

29 Beschwerde Griechenlands 
gegen die Türkei 

30 Beschwerde Benins 

32 Beschwerde Iraks 

33 Schreiben des Ständigen 
Vertreters der Libysch-
Arabischen Dschamahirija 
bei den Vereinten Natio
nen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 
19. Februar 1983 

34 Schreiben des Geschäfts
trägers a.i. der Ständigen 
Vertretung der Libysch-
Arabischen Dschamahirija 
bei den Vereinten Natio
nen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 
8. August 1983 

35 Schreiben des amtierenden 
Ständigen Vertreters der 
Vereinigten Staaten von 
Amerika bei den Vereinten 
Nationen an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats, da
tiert vom 1. September 
1983 

Schreiben des Ständigen 
Beobachters der Republik 
Korea bei den Vereinten 
Nationen an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats, da
tiert vom I . September 
1983 

Schreiben des Geschäfts
trägers a.i. der Ständigen 
Vertretung Kanadas bei 
den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 
1. September 1983 

Schreiben des Ständigen 
Vertreters Japans bei den 

1742., 

18. September 1973 

1760., 
15. Dezember 1973 

1770., 
28. Mai 1974 

1915., 
22. April 1976 

2622., 
11. Oktober 1985 

1888., 
6. Februar 1976 

1899., 
25. März 1976 

2220., 
30. April 1980 

1943., 
14. Juli 1976 

1953., 

25. August 1976 

2049., 

24. November 1977 

2288., 

19. Juni 1981 

2418., 
23. Februar 1983 

2468., 
16. August 1983 

2476., 
12. September 1983 

Punkt Titel Sitzung, auf der der 
Punkt zuletzt behan
delt worden ist 

Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 
1. September 1983 

Schreiben des amtierenden 
Ständigen Vertreters Au
straliens bei den Vereinten 
Nationen an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats, da
tiert vom 2. September 
1983 

36 Schreiben des Geschäft
strägers a.i. der Ständigen 
Vertretung der Libysch-
Arabischen Dschamahirija 
bei den Vereinten Natio
nen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 
22. März 1984 

37 Schreiben der Vertreter 
Bahrains, Katars, Kuwaits, 
Omans, Saudi-Arabiens 
und der Vereinigten Arabi
schen Emirate an den Prä
sidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 21. Mai 
1984 

38 Schreiben des Ständigen 
Vertreters der Laotischen 
Volksdemokratischen Re
publik bei den Vereinten 
Nationen an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats, da
tiert vom 3. Oktober 1984 

39 Schreiben des Ständigen 
Vertreters Tunesiens bei 
den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 
1. Oktober 1985 

40 Schreiben des Ständigen 
Vertreters der Syrischen 
Arabischen Republik bei 
den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 
4. Februar 1986 

41 Schreiben des Ständigen 
Vertreters Maltas bei den 
Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 25. 
März 1986 

Schreiben des Ständigen 
Vertreters der Union der 
Sozialistischen Sowjetre
publiken bei den Vereinten 
Nationen an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats, da
tiert vom 25. März 1986 

Schreiben des Ständigen 
Vertreters Iraks bei den 
Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 26. 
März 1986 

42 Schreiben des Geschäfts
trägers a.i. der Ständigen 
Vertretung Maltas bei den 
Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 
12. April 1986 

43 Schreiben des Geschäfts
trägers a.i. der Ständigen 
Vertretung der Libysch-
Arabischen Dschamahirija 
bei den Vereinten Natio
nen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 
15. April 1986 

Schreiben des Geschäfts
trägers a.i. der Ständigen 
Vertretung Burkina Fasos 
bei den Vereinten Natio-

2526., 
2. April 1984 

2546., 
I . Juni 1984 

2558., 
9. Oktober 1984 

2615., 
4. Oktober 1985 

2655., 
6. Februar 1986 

2671., 
31. März 1986 

2673., 
14. April 1986 

2683., 
24. April 19 

Punkt Titel Sitzung, auf der der 
Punkt zuletzt behan
delt worden ist 

nen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 
15. April 1986 

Schreiben des Geschäfts
trägers a.i. der Ständigen 
Vertretung der Syrischen 
Arabischen Republik bei 
den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 
15. April 1986 

Schreiben des Ständigen 
Vertreters Omans bei den 
Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 
15. April 1986 

44 Schreiben des Ständigen 
Beobachters der Republik 
Korea bei den Vereinten 
Nationen an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats, da
tiert vom 10. Februar 1988 

Schreiben des Ständigen 
Vertreters Japans bei den 
Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 10. 
Februar 1988 

45 Schreiben des Ständigen 
Vertreters Tunesiens bei 
den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 
19. April 1988 

46 Schreiben des Ständigen 
Vertreters Angolas bei den 
Vereinten Nationen an den 
Generalsekretär, datiert 
vom 17. Dezember 1988 

Schreiben des Ständigen 
Vertreters Kubas bei den 
Vereinten Nationen an den 
Generalsekretär, datiert 
vom 17. Dezember 1988 

47 Schreiben des Geschäfts
trägers a.i. der Ständigen 
Vertretung der Libysch-
Arabischen Dschamahirija 
bei den Vereinten Natio
nen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 
4.Januar 1989 

Schreiben des Geschäfts
trägers a.i. der Ständigen 
Vertretung Bahrains bei 
den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 
4.Januar 1989 

49 Schreiben des Ständigen 
Vertreters Kubas bei den 
Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 
2. Februar 1990 

50 Friedenssicherungseinsät
ze der Vereinten Nationen 

2792., 
17. Februar 1988 

2810., 
25 April 1988 

2834., 
20. Dezember 1988 

2841., 
I I.Januar 1989 

2907., 
9. Februar 1990 

2924., 
30. Mai 1990 

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 29. August 1996 (UN-Dok. S/1996/704) 

Vereinfachung der Liste der Angelegenheiten, 
mit denen der Sicherheitsrat befaßt ist 

(Regel 11 der Vorläufigen Geschäftsordnung 
des Sicherheitsrats) 

1. Im Rahmen ihrer Bemühungen zur Verbesse
rung der Dokumentation des Sicherheitsrats haben 
die Ratsmitglieder die Anwendung der Mitteilung 
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des Ratspräsidenten vom 30. Juli 1996 {S/1996/ 
603*) im Lichte der an den Ratspräsidenten ge
richteten Stellungnahmen mehrerer Mitglieder der 
Organisation erneut erörtert. 
2. In bezug auf die Ziffern 2 und 3 der Mitteilung 
des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 30. Juli 
1996 hat der Rat beschlossen, daß ohne die vorhe
rige Zustimmung der betroffenen Mitgliedstaaten 
kein Gegenstand von der Liste der Angelegenhei
ten gestrichen werden wird, mit denen der Rat be
faßt ist, wobei das folgende Verfahren zur Anwen
dung kommt: 
a) In der vom Generalsekretär im Januar jeden 

Jahres herausgegebenen Kurzdarstellung der 
Angelegenheiten, mit denen der Rat befaßt ist, 
werden die Gegenstände bezeichnet, die von 
der Liste zu streichen sind, sofern nicht bis En
de Februar des betreffenden Jahres eine Notifi
kation eines Mitgliedstaates eingeht; 

b) Falls ein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen 
dem Generalsekretär notifiziert, daß er 
wünscht, daß ein Gegenstand auf der Liste ver
bleibt, bleibt der Gegenstand auf der Liste; 

c) Die Notifikation bleibt ein Jahr lang in Kraft 
und kann jedes Jahr erneuert werden. 

3. In diesem Zusammenhang erinnerten die Mit
glieder des Sicherheitsrats an die nach Artikel 24 
der Charta gegebene Hauptverantwortung des Ra
tes für die Wahrung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit sowie an seine eigene 
Verantwortung für die Durchführung seiner Reso
lutionen. 
4. Die Liste der Angelegenheiten, mit denen der 
Rat befaßt ist, ist dieser Mitteilung als Anlage bei
gefügt. 
5. Bis zum 15. September 1996 eingehende Notifi
kationen nach Ziffer 3 des Dokuments S/1996/ 
603* bleiben bis zur Herausgabe der jährlichen 
Kurzdarstellung des Generalsekretärs im Januar 
1998 in Kraft. 

Anlage 

Liste der Angelegenheiten, mit denen 
der Sicherheitsrat befaßt ist 

Mit Stand vom 29. August 1996 gilt folgende Liste der Ange
legenheiten, mit denen der Rat befaßt ist: 

1. Sonderabkommen nach Artikel 43 der Charta und Orga
nisation der Streitkräfte, die dem Sicherheitsrat zur Ver
fügung zu stellen sind 

2. Geschäftsordnung des Sicherheitsrats 
3. Die Palästinafrage 
4. Die Indien-Pakistan-Frage 
5. Die Frage Hyderabads 
6. Schreiben des Vertreters Sudans an den Generalsekretär, 

datiert vom 20. Februar 1958 
7. Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 

Kubas an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom I L Juli I960 

8. Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Kubas an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 31. Dezember 1960 

9. Beschwerde Kuwaits betreffend die Situation auf Grund 
der Bedrohung der territorialen Unabhängigkeit Ku
waits durch Irak, die geeignet ist, die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu ge
fährden. Beschwerde der Regierung der Republik Irak 
betreffend die Situation auf Grund der bewaffneten Be
drohung der Unabhängigkeit und Sicherheit Iraks durch 
das Vereinigte Königreich, die geeignet ist, die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu 
gefährden 

10. Schreiben des Ständigen Vertreters Griechenlands an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 5. Sep
tember 1964, und Schreiben des Ständigen Vertreters 
Griechenlands an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 8. September 1964 

11. Schreiben des Ständigen Vertreters der Türkei an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 6. Septem
ber 1964 

12. Die Situation im Nahen Osten 
13. Die Situation auf dem indisch-pakistanischen Subkon

tinent 
14. Schreiben der Ständigen Vertreter Algeriens, Iraks, der 

Arabischen Republik Libyen und der Demokratischen 
Volksrepublik Jemen bei den Vereinten Nationen an den 

Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 3. De
zember 1971 

15. Beschwerde Kubas 
16. Vorkehrungen für die vorgeschlagene Friedenskon

ferenz über den Nahen Osten 
17. Beschwerde Iraks über Zwischenfälle an seiner Grenze 

zu Iran 
18. Die Situation in Zypern 
19. Die Situation betreffend Westsahara 
20. Die Situation in Timor 
21. Das Nahostproblem einschließlich der palästinensischen 

Frage 
22. Die Situation auf den Komoren 
23. Antrag der Arabischen Republik Libyen und Pakistans 

auf Behandlung der ernsten Situation auf Grund der jüng
sten Ereignisse in den besetzten arabischen Gebieten 

24. Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten 
25. Die Frage der Ausübung der unveräußerlichen Rechte 

des palästinensischen Volkes 
26. Beschwerde des Ministerpräsidenten von Mauritius, des 

derzeitigen Vorsitzenden der Organisation der afrikani
schen Einheit, über die >Angriffshandlung< Israels gegen 
die Republik Uganda 

27. Beschwerde Griechenlands gegen die Türkei 
28. Beschwerde Benins 
29. Die Situation zwischen Irak und Iran 
30. Beschwerde Iraks 
31. Schreiben des Ständigen Vertreters der Libysch-Arabi

schen Dschamahirija bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 19. Februar 
1983 

32. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Libysch-Arabischen Dschamahirija bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 8. August 1983 

33. Schreiben des amtierenden Ständigen Vertreters der 
Vereinigten Staaten von Amerika bei den Vereinten Na
tionen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 1. September 1983 
Schreiben des Ständigen Beobachters der Republik 
Korea bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 1. September 1983 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Kanadas bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 1. September 
1983 
Schreiben des Ständigen Vertreters Japans bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 1. September 1983 
Schreiben des amtierenden Ständigen Vertreters Austra
liens bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 2. September 1983 

34. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Libysch-Arabischen Dschamahirija bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 22. März 1984 

35. Schreiben der Vertreter Bahrains, Katars, Kuwaits, 
Omans, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen 
Emirate an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 21. Mai 1984 

36. Schreiben des Ständigen Vertreters der Laotischen 
Volksdemokratischen Republik bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 3. Oktober 1984 

37. Schreiben des Ständigen Vertreters Tunesiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 1. Oktober 1985 

38. Schreiben des Ständigen Vertreters der Syrischen Arabi
schen Republik bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 4. Februar 1986 

39. Schreiben des Ständigen Vertreters Maltas bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 25. März 1986 
Schreiben des Ständigen Vertreters der Union der Sozia
listischen Sowjetrepubliken bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
25. März 1986 
Schreiben des Ständigen Vertreters Iraks bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 26. März 1986 

40. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Maltas bei den Vereinten Nationen an den Präsi
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 12. April 1986 

4 L Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Libysch-Arabischen Dschamahirija bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rat? datiert vom 15. April 1986 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Burkina Fa.sos bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 15. 
April 1986 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Syrischen Arabischen Republik bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 15. April 1986 
Schreiben des Ständigen Vertreters Omans bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 15. April 1986 

42. Schreiben des Ständigen Beobachters der Republik 
Korea bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. Februar 1988 

Schreiben des Ständigen Vertreters Japans bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 10. Februar 1988 

43. Schreiben des Ständigen Vertreters Tunesiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 19. Apri l 1988 

44. Schreiben des Ständigen Vertreters Angolas bei den 
Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
17. Dezember 1988 
Schreiben des Ständigen Vertreters Kubas bei den Ver
einten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 
17. Dezember 1988 

45. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Libysch-Arabischen Dschamahirija bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 4. Januar 1989 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Bahrains bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 4. Januar 1989 

46. Zentralamerika: Friedensbemühungen 
47. Schreiben des Ständigen Vertreters Kubas bei den Ver

einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 2. Februar 1990 

48. Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen 
49. Die Situation zwischen Irak und Kuwait 
50. Die Situation in Kambodscha 
51. Die Situation in Liberia 
52. Schreiben des Ständigen Vertreters der Türkei bei den 

Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 2. April 1991 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 4. April 
1991 

53. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Angolas bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 17. Mai 1991 
Bericht des Generalsekretärs über die Verifikationsmis
sion der Vereinten Nationen für Angola 

54. Schreiben des Ständigen Vertreters Österreichs bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 19. September 1991 
Schreiben des Ständigen Vertreters Kanadas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 19. September 1991 
Schreiben des Ständigen Vertreters Ungarns bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 20. September 1991 
Schreiben des Ständigen Vertreters Jugoslawiens bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 24. September 1991 

55. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 24. November 1991 
Schreiben des Ständigen Vertreters Deutschlands bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher
heitsrats, datiert vom 21. November 1991 
Schreiben des Ständigen Vertreters Frankreichs bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 26. November 1991 

56. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 721 
( 1991 ) des Sicherheitsrats 

57. Mündlicher Bericht des Generalsekretärs gemäß seinem 
Bericht vom 5. Januar 1992 

58. Weitere Berichte des Generalsekretärs gemäß Resoluti
on 721 (1991) des Sicherheitsrats 

59. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Somalias bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 20. Januar 1992 

60. a) Die Situation zwischen Irak und Kuwait 
b) Schreiben des Ständigen Vertreters der Türkei bei 

den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 2. April 1991 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 4. Apri l 
1991 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Belgiens bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 5. März 1992 

61. Die Situation in Somalia 
62. Weiterer Bericht des Generalsekretärs über die Verifika

tionsmission der Vereinten Nationen für Angola (UNA-
V E M II) 

63. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 743 
(1992) des Sicherheitsrats 

64. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Österreichs bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 23. April 
1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Frankreichs bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 24. April 1992 

65. Die Situation in bezug auf Berg-Karabach 
66. Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß Resoluti

on 749 (1992) des Sicherheitsrats 
67. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 752 

( 1992) des Sicherheitsrats 
Schreiben des Ständigen Vertreters Kanadas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 26. Mai 1992 
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Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Bosnien und Herzegowinas an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 27. Mai 1992 

68. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 757 
(1992) des Sicherheitsrats 

69. Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 15 der Reso
lution 757 (1992) des Sicherheitsrats und Ziffer 10 der 
Resolution 758 (1992) des Sicherheitsrais 

70. Mündliche Berichte des Generalsekretärs am 26. und 
29. Juni 1992 gemäß Resolution 758 ( 1992) des Sicher
heitsrats 

71. Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß Resoluti
on 752 (1992) des Sicherheitsrats 

72. Agenda für den Frieden: Vorbeugende Diplomatie, Frie
densschaffung und Friedenssicherung 

73. Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß den Reso
lutionen des Sicherheitsrats 757 (1992), 758 (1992) und 
761(1992) 

74. Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Kroatiens an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 11. Juli 1992 
Schreiben des Ministers für auswärtige Angelegenheiten 
Kroatiens an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 12. Juli 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Bosnien und Herze
gowinas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 13. Juli 1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Sloweniens bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 13. Juli 
1992 
Schreiben der Ständigen Vertreter Belgiens, Frankreichs 
und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland bei den Vereinten Nationen an den Präsiden
ten des Sicherheitsrats, datiert vom 17. Juli 1992 

75. Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Bos
nien und Herzegowina 

76. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Vertretung der 
Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 4. August 
1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Venezuelas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 4. August 1992 

77. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 762 
(1992) des Sicherheitsrats 

78. Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Belgiens bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. August 
1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. August 
1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters des Vereinigten Kö
nigreichs Großbritannien und Nordirland bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 7. August 1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Vertretung der 
Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. August 
1992 

79. Schreiben des Ständigen Vertreters Bosnien und Herze
gowinas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Türkei bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 10. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Malaysias bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 10. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Senegals bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 11. August 1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Saudi-Arabiens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 11. Au
gust 1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Kuwaits bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Pakistans bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 11. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Ägyptens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 12. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Bahrains bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 13. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters der Komoren bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 13. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Katars bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 13. August 1992 

80. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 28. August 1992 

81. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 24. August 1992 

82. Die Situation in Bosnien und Herzegowina 
83. Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Bos

nien und Herzegowina 
84. Resolutionsentwurf in Dokument S/24570 
85. Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß den Reso

lutionen 743 ( 1992) und 762 ( 1992) des Sicherheitsrats 
86. Schreiben des Ständigen Vertreters Bosnien und Herze

gowinas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Türkei bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 10. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Malaysias bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 10. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Senegals bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si
cherheitsrats, datiert vom 11. August 1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Saudi-Arabiens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 11. Au
gust 1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Ver
tretung Kuwaits bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 10. August 
1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Pakistans bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 11. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Ägyptens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 12. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Ara
bischen Emirale bei den Vereinten Nationen an den Prä
sidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 13. August 
1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Bahrains bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 13. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters der Komoren bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 13. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Katars bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 13. August 1992 
Schreiben der Ständigen Vertreter Ägyptens, der Islami
schen Republik Iran, Pakistans, Saudi-Arabiens, Sene
gals und der Türkei an den Präsidenten des Sicherheits
rats, datiert vom 5. Oktober 1992 

87. Mündlicher Bericht des Generalsekretärs über die 
Verifikationsmission der Vereinten Nationen für Ango
la (UNAVEM II) 

88. Die Situation in Georgien 
89. Die Situation in Mosambik 
90. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 

Sicherheitsrats, datiert vom 27. Oktober 1992 
91. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 

Sicherheitsrats, datiert vom 29. Oktober 1992 
92. Die Situation in Tadschikistan 
93. a) Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

b) Schreiben des Ständigen Vertreters der Türkei bei 
den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 2. April 1991 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Frankreichs bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
4. April 1991 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Belgiens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
5. März 1992 
Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
Vertretung Belgiens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
3. August 1992 
Schreiben des Ständigen Vertreters Belgiens bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 19. November 1992 

94. Bericht des Generalsekretärs über die ehemalige jugo
slawische Republik Mazedonien 

95. Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 18. Dezember 1992 

96. Die Situation in den Schutzzonen der Vereinten Natio
nen in Kroatien und in deren Umgebung 

97. Die Situation in Angola 
98. Weiterer Bericht des Generalsekretärs gemäß Resoluti

on 743 ( 1992) des Sicherheitsrats 
99. Schaffung eines internationalen Gerichts zur Verfol

gung der Verantwortlichen für die im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Ver
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

100. Die Situation betreffend Rwanda 

101. Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 807 
(1992) des Sicherheitsrats 

102. Teilnahme der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) an der Arbeit des Wirtschafts- und So-
zialrals 

103. Schreiben des Ständigen Vertreters der Demokratischen 
Volksrepublik Korea bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 12. März 
1993 
Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 19. März 1993 
Mitteilung des Generalsekretärs 

104. Die Frage betreffend Haiti 
105. Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Repu

blik Mazedonien 
106. Anträge gemäß Artikel 50 der Charta der Vereinten Na

tionen als Folge der Durchführung der gegen das ehema
lige Jugoslawien verhängten Maßnahmen 

107. Folgemaßnahmen zu Resolution 817 (1993) 
108. Schutztruppe der Vereinten Nationen 
109. Beschwerde der Ukraine betreffend das Dekret des 

Obersten Sowjets der Russischen Föderalion betreffend 
Sewastopol 

110. Missionen der Konferenz über Sicherheil und Zusam
menarbeit in Europa im Kosovo, im Sandschak und in 
der Wojwodina (Bundesrepublik Jugoslawien {Serbien 
und Montenegro)) 

111. Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschi
kisch-afghanischen Grenze 

112. Die Situation in Kroatien 
113. Sicherheit der Einsätze der Vereinten Nationen 
114. Schiffahrt auf der Donau in der Bundesrepublik Jugosla

wien (Serbien und Montenegro) 
115. Die Situation in Burundi 
116. Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Königreichs 

Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten 
Staaten von Amerika, datiert vom 20. und 23. Dezember 
1991 

117. Die Situation in Afghanistan 
118. Mitteilung des Generalsekretärs (S/1994/254) 

Mitteilung des Generalsekretärs (S/1994/322) 
119. Am 4. April 1994 unterzeichnetes Abkommen zwischen 

den Regierungen Tschads und der Libysch-Arabischen 
Dschamahirija betreffend die praktischen Modalitäten 
für die Durchführung des Urteils des Internationalen Ge
richtshofs vom 3. Februar 1994 

120. Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung eines 
vom 27. Mai 1994 datierten Schreibens des Generaldi
rektors der Internationalen Atomenergie-Organisation 
(IAEA) an den Generalsekretär (S/1994/631) 

121. Die Situation in der Republik Jemen 
122. Agenda für den Frieden: Friedenssicherung 
123. Rahmenvereinbarung vom 21. Oktober 1994 zwischen 

den Vereinigten Staaten von Amerika und der Demokra
tischen Volksrepublik Korea 

124. Die Situation in der Sicherheitszone von Bihac und de
ren Umgebung 

125. Schreiben des Vorsitzenden des Sicherheitsratsaus
schusses nach Resolution 724 (1991) betreffend Jugo
slawien an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 14. Dezember 1994 (S/1994/1418) 

126. Arbeitsmethoden und Verfahren des Sicherheitsrats 
127. Agenda für den Frieden 
128. Vorschlag Chinas, Frankreichs, der Russischen Födera

tion, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika 
betreffend Sicherheitsgarantien 

129. Schiffahrt auf der Donau 
130. Die Situation im ehemaligen Jugoslawien 
131. Die Situation in Sierra Leone 
132. Schreiben des Ständigen Vertreters Äthiopiens bei den 

Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheils
rats, datiert vom 9. Januar 1996, betreffend die Ausliefe
rung der im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf 
den Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten am 
26. Juni 1995 in Addis Abeba (Äthiopien) gesuchten 
Verdächtigen (S/1996/10) 

133. Abschuß von zwei zivilen Luftfahrzeugen am 24. Febru
ar 1996 

134. Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwort
lichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla
wien begangenen schweren Verstöße gegen das huma
nitäre VölKerrecht 
Internationales Gericht zur Verfolgung der Personen, 
die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völker
recht im Hoheitsgebiet Rwandas verantwortlich sind, so
wie rwandischer Staatsangehöriger, die für im Hoheits
gebiet von Nachbarstaaten begangene derartige Ver
stöße verantwortlich sind 
Ernennung des Leiters der Anklagebehörde 

135. Unterzeichnung des Vertrages über eine kernwaffen
freie Zone in Afrika (Vertrag von Pelindaba) 

136. Internationales Gericht zur Verfolgung der Verantwort
lichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla
wien begangenen schweren Verstöße gegen das huma
nitäre Völkerrecht 

137 Mmenräumung bei Fnedensi;icherungsein:;ätzen der 
Vereinten Nationen 

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deutscher 
Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New York 
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Das UN-System auf einen Blick 
Die Einrichtungen des Verbandes der Vereinten Nationen jeweils in der Reihenfolge ihrer Einbeziehung 

Hauptorganisation 
UN (United Nations): Vereinte Nationen 

Sonderorganisationen 
I L O (International Labour Organisation): 
Internationale Arbeitsorganisation • FAO 
(Food and Agriculture Organization of the 
United Nations): Ernährungs- und Landwirt
schaftsorganisation der Vereinten Nationen • 
UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization): Orga
nisation der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur • ICAO (In
ternational Civil Aviation Organization): 
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation • 
Weltbankgruppe: IBRD (International Bank 
for Reconstruction and Development): Inter
nationale Bank für Wiederaufbau und Ent
wicklung (Weltbank), I F C (International Fi
nance Corporation): Internationale Finanz-
Corporation, IDA (International Develop
ment Association): Internationale Entwick
lungsorganisation • IMF (International Mo
netary Fund): Internationaler Währungsfonds 
• UPU (Universal Postal Union): Weltpost
verein • WHO (World Health Organization): 
Weltgesundheitsorganisation • ITU (Interna
tional Telecommunication Union): Interna
tionale Fernmeldeunion • WMO (World Me
teorological Organization): Weltorganisation 
für Meteorologie • IMO (International Mari
time Organization): Internationale Seeschiff
fahrts-Organisation • WIPO (World Intellec
tual Property Organization): Weltorganisati
on für geistiges Eigentum • IFAD (Interna
tional Fund for Agricultural Development): 
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche 
Entwicklung • UNIDO (United Nations In
dustrial Development Organization): Organi
sation der Vereinten Nationen für industriel
le Entwicklung 

Autonome Organisationen 
innerhalb des Verbandes 
IAEA (International Atomic Energy Agen
cy): Internationale Atomenergie-Organisation 
• WTO (World Trade Organization): Welt
handelsorganisation 

Spezialorgane 

- mit direkter Berichterstattung an die Gene
ralversammlung: 
UNRWA (United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near 
East): Hilfswerk der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten • UNI
TAR (United Nations Institute for Training 
and Research): Ausbildungs- und For
schungsinstitut der Vereinten Nationen 

- mit Berichterstattung an die Generalver
sammlung über den Wirtschafts- und Sozial
rat: 
UNICEF (United Nations Children's Fund): 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen • 
UNHCR (United Nations High Commissio
ner for Refugees): Hoher Kommissar der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge • WFP 
(World Food Programme): Welternährungs
programm • UNCTAD (United Nations Con
ference on Trade and Development): Han
dels- und Entwicklungskonferenz der Verein
ten Nationen • UNDP (United Nations Deve
lopment Programme): Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen • UNFPA 
(United Nations Population Fund): Bevölke
rungsfonds der Vereinten Nationen • UNV 
(United Nations Volunteers Programme): 
Freiwilligenprogramm der Vereinten Natio
nen • UNU (United Nations University): Uni
versität der Vereinten Nationen • UNEP (Uni
ted Nations Environment Programme): Um
weltprogramm der Vereinten Nationen • 
WFC (World Food Council): Welternäh
rungsrat • UNCHS (Habitat) (United Nations 
Centre for Human Settlements): Zentrum der 
Vereinten Nationen für Wohn- und Sied
lungswesen • INSTRAW (International Re
search and Training Institute for the Ad
vancement of Women): Internationales For-
schungs- und Ausbildungsinstitut zur Förde
rung der Frau 

Regionalkommissionen 
ECE (Economic Commission for Europe): 
Wirtschaftskommission für Europa • ESCAP 
(Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific): Wirtschafts- und Sozialkom
mission für Asien und den Pazifik • ECLAC 
(Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean): Wirtschaftskommission 
für Lateinamerika und die Karibik • ECA 
(Economic Commission for Africa): Wirt
schaftskommission für Afrika • ESCWA 
(Economic and Social Commission for We
stern Asia): Wirtschafts- und Sozialkommis
sion für Westasien 

Menschenrechtsgremien 
CERD (Committee on the Elimination of Ra
cial Discrimination): Ausschuß für die Besei
tigung der Rassendiskriminierung • CCPR 
(Human Rights Committee (under the Inter
national Covenant on Civil and Political 
Riglks)): Menschenrechtsausschuß (unter 
dem Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte) • CEDAW (Commit
tee on the Elimination of Discrimination 
against Women): Ausschuß für die Beseiti
gung der Diskriminierung der Frau • CESCR 
(Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights): Ausschuß für wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte • CAT (Committee 
against Torture): Ausschuß gegen Folter • 
CAAS (Commission against Apartheid in 
Sports): Kommission gegen Apartheid im 
Sport • C R C (Committee on the Rights of the 
Child): Ausschuß für die Rechte des Kindes 

Friedenssichernde Operationen 
UNMOGIP (United Nations Military Ob
server Group in India and Pakistan): Mili
tärbeobachtergruppe der Vereinten Nationen 
in Indien und Pakistan • UNTSO (United Na
tions Truce Supervision Organization): Orga
nisation der Vereinten Nationen zur Überwa
chung des Waffenstillstands (in Palästina) • 
UNFICYP (United Nations Peace-keeping 
Force in Cyprus): Friedenstruppe der Ver
einten Nationen in Zypern • UNDOF 
(United Nations Disengagement Observer 
Force): Beobachtertruppe der Vereinten Na
tionen für die Truppenentflechtung (zwischen 
Israel und Syrien) • UNIFIL (United Nations 
Interim Force in Lebanon): Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon • UNIKOM 
(United Nations Iraq-Kuwait Observation 
Mission): Beobachtermission der Vereinten 
Nationen für Irak und Kuwait • MINURSO 
(Misiön de las Naciones Unidas para el 
Referendum del Sahara Occidental): Mission 
der Vereinten Nationen für das Referendum 
in Westsahara • UNOMIG (United Nations 
Observer Mission in Georgia): Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Georgien • 
UNOMIL (United Nations Observer Mission 
in Liberia): Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Liberia • UNMOT (United Nati
ons Mission of Observers in Tajikistan): Be
obachtermission der Vereinten Nationen in 
Tadschikistan • UNAVEM III (United Na
tions Angola Verification Mission III): Verifi
kationsmission der Vereinten Nationen für 
Angola • UNPREDEP (United Nations Pre
ventive Deployment Force): Präventivein
satztruppe der Vereinten Nationen (in der ehe
maligen jugoslawischen Republik Mazedoni
en) • UNMIBH (United Nations Mission in 
Bosnia and Herzegovina): Mission der Ver
einten Nationen in Bosnien-Herzegowina • 
UNTAES (United Nations Transitional Ad
ministration for Eastern Slavonia, Baranja and 
Western Sirmium): Übergangsverwaltung der 
Vereinten Nationen für Ostslawonien, die Ba
ranja und Westsirmien • UNMOP (United Na
tions Mission of Observers in Prevlaka): Be
obachtermission der Vereinten Nationen in 
Prevlaka • UNSMIH (United Nations Support 
Mission in Haiti): Unterstützungsmission der 
Vereinten Nationen in Haiti 

Stand: 1. Januar 1997 
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Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
Die nachstehenden Tabellen 1 und 2 zu den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen geben den Stand vom 1. Januar 1997 wieder. Die erste 
Tabelle führt die 185 Mitglieder der Vereinten Nationen in alphabetischer Reihenfolge mit den Daten ihrer Aufnahme in die Weltorganisati
on auf; am Schluß sind die derzeitigen Nichtmitglieder genannt. Die zweite Tabelle gruppiert die Mitgliedstaaten nach Erdteilen. 
Die Tabellen 3 und 4 ordnen die Mitgliedstaaten nach Gebietsgröße beziehungsweise Bevölkerungszahl ein. Die Zahlen zur Fläche sind der 
44. Ausgabe des >Demographic Yearbook< der Vereinten Nationen (UNPubl. E/F.94.X1II.1 ) sowie im Falle Eritreas, der Slowakei, Tschechi
ens und der Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien dem >Vierteljahresheft zur Auslandsstatistik< Nr. 3/1995 des Statistischen Bundes
amtes entnommen. Die Angaben hinsichtlich der Bevölkerung fußen auf dem >Monthly Bulletin of Statistics< der Vereinten Nationen vom 
November 1996 und geben im allgemeinen (teils grobe) Schätzungen für den Stand von Jahresmitte 1995 wieder. 

D I E M I T G L I E D S T A A T E N IN A L P H A B E T I S C H E R ORDNUNG MIT B E I T R I T T S D A T E N (Tabelle 1) 

Stand vom 1. Januar 1997 

1. Ägypten 24.10.1945 65. Island 19.11.1946 128. Panama 13.11.1945 
2. Äquatorialguinea 12.11.1968 66. Israel 11. 5.1949 129. Papua-Neuguinea 10.10.1975 
3. Äthiopien 13.11.1945 67. Italien 14.12.1955 130. Paraguay 24.10.1945 
4. Afghanistan 19.11.1946 68. Jamaika 18. 9.1962 131. Peru 31.10.1945 
5. Albanien 14.12.1955 69. Japan 18.12.1956 132. Philippinen 24.10.1945 
6. Algerien 8.10.1962 70. Jemen 30. 9.1947 133. Polen 24.10.1945 
7. Andorra 28. 7.1993 71. Jordanien 14.12.1955 134. Portugal 14.12.1955 
8. Angola 1.12.1976 72. Jugoslawien 24.10.1945 135. Rumänien 14.12.1955 
9. Antigua und Barbuda 11.11.1981 73. Kambodscha 14.12.1955 136. Rußland 24.10.1945 

10. Argentinien 24.10.1945 74. Kamerun 20. 9.1960 137. Rwanda 18. 9.1962 
11. Armenien 2. 3.1992 75. Kanada 9.11.1945 138. Salomonen 19. 9.1978 
12. Aserbaidschan 2. 3.1992 76. Kap Verde 16. 9.1975 139. Sambia 1.12.1964 
13. Australien 1.1 1.1945 77. Kasachstan 2. 3.1992 140. Samoa 15.12.1976 
14. Bahamas 18. 9.1973 78. Katar 21. 9.1971 141. San Marino 2. 3.1992 
15. Bahrain 21. 9.1971 79. Kenia 16.12.1963 142. Säo Tomé und Principe 16. 9.1975 
16. Bangladesch 17. 9.1974 80. Kirgisistan 2. 3.1992 143. Saudi-Arabien 24.10.1945 
17. Barbados 9.12.1966 81. Kolumbien 5.11.1945 144. Schweden 19.11.1946 
18. Belarus 24.10.1945 82. Komoren 12.11.1975 145. Senegal 28. 9.1960 
19. Belgien 27.12.1945 83. Kongo 20. 9.1960 146. Seychellen 21. 9.1976 
20. Belize 25. 9.1981 84. Korea 147. Sierra Leone 27. 9.1961 
21. Benin 20. 9.1960 (Demokratische Volksrepublik) 17. 9.1991 148. Simbabwe 25. 8.1980 
22. Bhutan 21. 9.1971 85. Korea (Republik) 17. 9.1991 149. Singapur 21. 9.1965 
23. Bolivien 14.11.1945 86. Kroatien 22. 5.1992 150. Slowakei 19. 1.1993 
24. Bosnien-Herzegowina 22. 5.1992 87. Kuba 24.10.1945 151. Slowenien 22. 5.1992 
25. Botswana 17.10.1966 88. Kuwait 14. 5.1963 152. Somalia 20. 9.1960 
26. Brasilien 24.10.1945 89. Laos 14.12.1955 153. Spanien 14.12.1955 
27. Brunei 21. 9.1984 90. Lesotho 17.10.1966 154. Sri Lanka 14.12.1955 
28. Bulgarien 14.12.1955 91. Lettland 17. 9.1991 155. St. Kitts und Nevis 23. 9.1983 
29. Burkina Faso 20. 9.1960 92. Libanon 24.10.1945 156. St. Lucia 18. 9.1979 
30. Burundi 18. 9.1962 93. Liberia 2.11.1945 157. St. Vincent und die Grenadinen 16. 9.1980 
31. Chile 24.10.1945 94. Libyen 14.12.1955 158. Sudan 12.11.1956 
32. China 24.10.1945 95. Liechtenstein 18. 9.1990 159. Südafrika 7.11.1945 
33. Costa Rica 2.11.1945 96. Litauen 17. 9.1991 160. Suriname 4.12.1975 
34. Côte d'Ivoire 20. 9.1960 97. Luxemburg 24.10.1945 161. Swasiland 24. 9.1968 
35. Dänemark 24.10.1945 98. Madagaskar 20. 9.1960 162. Syrien 24.10.1945 
36. Deutschland 18. 9.1973 99. Malawi 1.12.1964 163. Tadschikistan 2. 3.1992 
37. Dominica 18.12.1978 100. Malaysia 17. 9.1957 164. Tansania 14.12.1961 
38. Dominikanische Republik 24.10.1945 101. Malediven 21. 9.1965 165. Thailand 16.12.1946 
39. Dschibuti 20. 9.1977 102. Mali 28. 9.1960 166. Togo 20. 9.1960 
40. Ecuador 21.12.1945 103. Malta 1.12.1964 167. Trinidad und Tobago 18. 9.1962 
41. El Salvador 24.10.1945 104. Marokko 12.11.1956 168. Tschad 20. 9.1960 
42. Eritrea 28. 5.1993 105. Marshallinseln 17. 9.1991 169. Tschechien 19. 1.1993 
43. Estland 17. 9.1991 106. Mauretanien 27.10.1961 170. Türkei 24.10.1945 
44. Fidschi 13.10.1970 107. Mauritius 24. 4.1968 171. Tunesien 12.11.1956 
45. Finnland 14.12.1955 108. Mazedonien 8. 4.1993 172. Turkmenistan 2. 3.1992 
46. Frankreich 24.10.1945 109. Mexiko 7.11.1945 173. Uganda 25.10.1962 
47. Gabun 20. 9.1960 110. Mikronesien 17. 9.1991 174. Ukraine 24.10.1945 
48. Gambia 21. 9.1965 111. Moldau 2. 3.1992 175. Ungarn 14.12.1955 
49. Georgien 31. 7.1992 112. Monaco 28. 5.1993 176. Uruguay 18.12.1945 
50. Ghana 8. 3.1957 1 13. Mongolei 27.10.1961 177. Usbekistan 2. 3.1992 
5!. Grenada 17. 9.1974 114. Mosambik 16. 9.1975 178. Vanuatu 15. 9.1981 
52. Griechenland 25.10.1945 115. Myanmar 19. 4.1948 179. Venezuela 15.11.1945 
53. Großbritannien 24.10.1945 116. Namibia 23. 4.1990 180. Vereinigte Arabische Emirate 9.12.1971 
54. Guatemala 21.11.1945 117. Nepal 14.12.1955 181. Vereinigte Staaten 24.10.1945 
55. Guinea 12.12.1958 118. Neuseeland 24.10.1945 182. Vietnam 20. 9.1977 
56. Guinea-Bissau 17. 9.1974 119. Nicaragua 24.10.1945 183. Zaire 20. 9.1960 
57. Guyana 20. 9.1966 120. Niederlande 10.12.1945 184. Zentralafrikanische Republik 20. 9.1960 
58. Haiti 24.10.1945 121. Niger 20. 9.1960 185. Zypern 20. 9.1960 
59. Honduras 17.12.1945 122. Nigeria 7.10.1960 
60. Indien 30.10.1945 123. Norwegen 27.11.1945 SONSTIGE STAATEN 
61. Indonesien 28. 9.1950 124. Österreich 14.12.1955 
62. Irak 21.12.1945 125. Oman 7.10.1971 Kiribati Tonga 
63. Iran 24.10.1945 126. Pakistan 30. 9.1947 Nauru Tuvalu 
64. Irland 14.12.1955 127. Palau 15.12.1994 Schweiz Vatikanstadt 
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DIE M I T G L I E D S T A A T E N NACH E R D T E I L E N (Tabelle 2) 

Afrika 49. Tschad 5. Bangladesch 5. BosnienHerzegowina 
Afrika 

50. Tunesien 6. Bhutan 6. Bulgarien 
1. Ägypten 51. Uganda 

Zaire 
7. Brunei 7. Dänemark 

2. Äquatorialguinea 52. 
Uganda 
Zaire 8. China 8. Deutschland 

3. Äthiopien 53. Zentralafrikanische Republik 9. Georgien 9. Estland 
4. Algerien 

Zentralafrikanische Republik 
10. Indien 10. Finnland 

5. Angola Amerika I I . Indonesien 11. Frankreich 
6. Benin 12. Irak 12. Griechenland 
7. Botswana 1. Antigua und Barbuda 13. Iran 13. Großbritannien 
8. Burkina Faso 2. Argentinien 14. Israel 14. Irland 
9. Burundi 3. Bahamas 15. Japan 15. Island 

10. Côte d'Ivoire 4. Barbados 16. Jemen 16. Italien 
11. Dschibuti 5. Belize 17. Jordanien 17. Jugoslawien 
12. Eritrea 6. Bolivien 18. Kambodscha IX. Kroatien 
13. Gabun 7. Brasilien 19. Kasachstan 14. Lettland 
14. Gambia 8. Chile 20. Katar 20. Liechtenstein 
15. Ghana 9. Costa Rica 21. Kirgisistan 21. Litauen 
16. Guinea 10. Dominica 22. Korea 22. Luxemburg 
17. GuineaBissau 11. Dominikanische Republik (Demokratische Volksrepublik) 23. Malta 
18. Kamerun 12. Ecuador 23. Korea (Republik) 24. Mazedonien 
19. Kap Verde 13. El Salvador 24. Kuwait 25. Moldau 
20. Kenia 14. Grenada 25. Laos 26. Monaco 
21. Komoren 15. Guatemala 26. Libanon 27. Niederlande 
22. Kongo 16. Guyana 27. Malaysia 28. Norwegen 
23. Lesotho 17. Haiti 28. Malediven 29. Österreich 
24. Liberia 18. Honduras 29. Mongolei 30. Polen 
25. Libyen 19. Jamaika 30. Myanmar 31. Portugal 
26. Madagaskar 20. Kanada 31. Nepal 32. Rumänien 
27. Malawi 21. Kolumbien 32. Oman 33. Rußland 
28. Mali 22. Kuba 33. Pakistan 34. San Marino 
29. Marokko 23. Mexiko 34. Philippinen 35. Schweden 
30. Mauretanien 24. Nicaragua 35. SaudiArabien 36. Slowakei 
31. Mauritius 25. Panama 36. Singapur 37. Slowenien 
32. Mosambik 26. Paraguay 37. Sri Lanka 38. Spanien 
33. Namibia 27. Peru 38. Syrien 39. Tschechien 
34. Niger 28. St. Kitts und Nevis 39. Tadschikistan 40. Ukraine 
35. Nigeria 29. St. Lucia 40. Thailand 41. Ungarn 
36. Rwanda 30. St. Vincent und die Grenadinen 41. Türkei 
37. Sambia 31. Suriname 42. Turkmenistan Ozeanien 
38. Säo Tomé und Principe 32. Trinidad und Tobago 43. Usbekistan 1 Australien 

Fidschi 
Marshallinseln 
Mikronesien 

39. Senegal 33. Uruguay 44. Vereinigte Arabische Emirate 1. Australien 
Fidschi 
Marshallinseln 
Mikronesien 

40. Seychellen 34. Venezuela 45. Vietnam 2. 
3. 
4. 

Australien 
Fidschi 
Marshallinseln 
Mikronesien 

41. Sierra Leone 
42. Simbabwe 

35. Vereinigte Staaten 46. Zypern 
2. 
3. 
4. 

Australien 
Fidschi 
Marshallinseln 
Mikronesien 

43. Somalia 
44. Sudan 

Asien Europa 5. 
6. 

Neuseeland 
Palau 

45. Südafrika i . Afghanistan l . Albanien 7. PapuaNeuguinea 
46. Swasiland 2. Armenien 2. Andorra 8. Salomonen 
47. Tansania 3. Aserbaidschan 3. Belarus 9. Samoa 
48. Togo 4. Bahrain 4. Belgien 10. Vanuatu 

DIE МП G L I E D S T A A T E N NACH GEBIETSGRÖSSE (Fläche in Quadratkilometern) (Tabelle 3) 

1. Rußland 17 075 400 
2. Kanada 9970610 
3. China 9 596 961 
4 Vereinigte Staaten 9 363 520 
5. Brasilien 8 511 965 
6. Australien 7 713 364 
7. Indien 3 287 590 
8. Argentinien 2 780 400 
9. Kasachstan 2 717 300 

10. Sudan 2 505 813 
I I Algerien 2 381 741 
12. Zaire 2 344 858 
13. SaudiArabien 2 149 690 
14. Mexiko 1 958 201 
15. Indonesien 1 904 569 
16 Libyen 1 759 540 
17. Iran 1 648 000 
IS. Mongolei 1 566 500 
19. Peru 1 285 216 
20. Tschad 1 284 000 
21. Niger 1 267 000 
22. Angola 1 246 700 
23. Mali 1 240 192 
24. Äthiopien 1 221 900 
25. Südafrika 1 221 037 
26. Kolumbien 1 138914 
27. Bolivien 1 098 581 
28. Mauretanien 1 025 520 
2'). Ägypten 1 001 449 
30. Nigeria 923 768 
31. Venezuela 912 050 
32. Tansania 883 749 
33. Namibia 824 292 
34. Mosambik 801 590 
35. Pakistan 796 0«5 
36. Türkei 774 815 
37. Chile 756 945 

38. Sambia 752618 
39. Myanmar 676 578 
40. Afghanistan 652 090 
41. Somalia 637 657 
42. Zentralafrikanische Republik 622 984 
43. Ukraine 603 700 
44. Madagaskar 587 041 
45. Botswana 581 730 
46. Kenia 580 367 
47. Frankreich 551 500 
48. Jemen 527 968 
4'). Thailand 513 115 
50. Spanien 504 782 
51. Turkmenistan 488 100 
52. Kamerun 475 442 
53. PapuaNeuguinea 462 840 
54. Schweden 449 964 
55. Usbekistan 447 400 
56. Marokko 446 550 
57. Irak 438 317 
58. Paraguay 406 752 
59. Simbabwe 390 757 
60. Japan 377 801 
61. Deutschland 356 733 
62. Kot go 342 000 
63. Finnland 338 145 
64. Vietnam 331 689 
65. Malaysia 329 758 
66. Norwegen 323 895 
67. Polen 323 250 
68. Côte d'Ivoire 322 463 
69. Italien 301 268 
70. Philippinen 300 000 
71. Ecuador 283 561 
72. Burkina Faso 274 000 
73. Neuseeland 270 534 
74. Gabun 267 667 

75. Guinea 245 857 
76. Großbritannien 244 100 
77. Uganda 241 038 
78. Ghana 238 533 
79. Rumänien 237 500 
80. Laos 236 800 
81. Guyana 214 969 
82. Oman 212 457 
83. Belarus 207 600 
84. Kirgisistan 198 500 
85. Senegal 196 722 
86. Syrien 185 180 
87. Kambodscha 181 035 
88. Uruguay 177414 
89. Tunesien 163 610 
90. Suriname 163 265 
91. Bangladesch 143 998 
92. Tadschikistan 143 100 
93. Nepal 140 797 
94. Griechenland 131 990 
95. Nicaragua 130 000 
96. Eritrea 124 000 
97. Korea (Demokratische Volksrepublik) 120 538 
98. Malawi 118 484 
99. Benin 112 622 

100. Honduras 112 088 
101. Liberia 111 369 
102. Bulgarien 110912 
103. Kuba 110 861 
104. Guatemala 108 889 
105. Island 103 000 
106. Jugoslawien ' 102 173* 
107. Korea (Republik) 99 263 
108. Jordanien 97 740 

* Angabe für die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) 
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109. Ungarn 93 032 
! 10. Portugal 92 389 
M L Aserbaidschan 86 600 
112. Österreich 83 853 
113. Vereinigte Arabische Emirate 83 600 
114. Tschechien 78 864 
115. Panama 75 517 
1 16. Sierra Leone 71 740 
1 17. Irland 70 284 
1 IX. Georgien 69 700 
1 19. Sri Lanka 65 610 
120. Litauen 65 200 
121. Lettland 64 600 
122. Togo 56 785 
123. Kroatien 56 538 
124. Bosnien-Herzegowina 51 129 
125. Costa Rica 51 100 
126. Slowakei 49 036 
127. Dominikanische Republik 48 734 
128. Bhutan 47 000 
124. Hstland 45 100 
130. Dänemark 43 077 
131. Niederlande 40 844 
132. Guinea-Bissau 36 125 
133. Moldau 33 700 
1 34. Belgien 30519 

135. Lesotho 30 355 
136. Armenien 29 800 
137. Salomonen 28 896 
1 38. Albanien 28 748 
1 39. Äquatorialguinea 28 051 
140. Burundi 27 834 
141. Haiti 27 750 
142. Rwanda 26 338 
143. Mazedonien 25713 
144. Dschibuti 23 200 
145. Belize 22 965 
146. Israel 21 056 
147. El Salvador 21 041 
14X. Slowenien 20 251 
144. Fidschi 18 274 
150. Kuwait 17818 
151, Swasiland 17.364 
152. Bahamas 13 878 
153. Vanuatu 12 189 
154. Gambia 11 295 
155. Katar 11000 
156. Jamaika 10 990 
157. Libanon 10 400 
158. Zypern 9 251 
159. Brunei 5 765 
160. Trinidad und Tobago 5 130 

161. Kap Verde 4 033 
162. Samoa 2 831 
163. Luxemburg 2 586 
164. Komoren 2 235 
165. Mauritius 2 040 
166. Säo Tomé und Principe 964 
167. Dominica 751 
168. Mikronesien 7112 
169. Bahrain 678 
170. St. Lucia 622 
171. Singapur 618 
172. Palau 459 
173. Seychellen 455 
174. Andorra 453 
175. Antigua und Barbuda 440 
176. Barbados 430 
177. St. Vincent 

und die Grenadinen 388 
178. Grenada 344 
174. Malta 316 
180. Malediven 298 
181, St. Kitts und Nevis 261 
182. Marshallinseln IXI 
183, Liechtenstein 160 
1X4. San Marino 61 
1X5. Monaco 1 

D I E M I T G L I E D S T A A T E N NACH BEVÖLKERUNGSZAHL (in Tausend) (Tabelle 4) (ohne Eritrea) 

1. China 1 221 500 
2. Indien 9.35 740 
3. Vereinigte Staaten 263 030 
4. Indonesien 193 750 
5. Brasilien 155 820 
6. Rußland 148 140 
7. Pakistan 129 810 
8. Japan 125 200 
9. Bangladesch 120 430 

10. Nigeria 111 720 
11. Mexiko 90 490 
12. Deutschland 81 640 
13. Vietnam 74 540 
14. Philippinen 70 270 
15. Iran 67 280 
16. Türkei 61 640 
17. Thailand 59 400 
18. Ägypten 59 230 
19. Großbritannien 58 260 
20. Frankreich 58 150 
21. Italien 57 190 
22. Äthiopien 56 680 
23. Ukraine 51 640 
24. Myanmar 46 530 
25. Korea (Republik) 44 850 
26. Zaire 43 900 
27. Südafrika 41 240 
28. Spanien 39 210 
29. Polen 38 590 
30. Kolumbien 35 100 
31. Argentinien 34 770 
32. Kenia 30 520 
33. Tansania 30 340 
34. Kanada 29 610 
35. Algerien 28 550 
36. Sudan 28 100 
37. Marokko 27 110 
38. Korea 

(Demokratische Volksrepublik) 23 920 
39. Peru 23 530 
40. Usbekistan 22 840 
4 L Rumänien 22 680 
42. Nepal 21 920 
43 Venezuela 21 640 
44. Uganda 21 300 
45. Irak 20 450 
46. Afghanistan 20 140 
47. Malaysia 20 140 
48. Sri Lanka 18 350 
49. Australien 18 050 
50. Saudi-Arabien 17 880 
51. Ghana 17 450 
52. Mosambik 17 420 
53. Kasachstan 16 590 
54. Niederlande 15 450 
55. Madagaskar 14 760 
56. Jemen 14 500 
57. Côte d'Ivoire 14 230 
58. Chile 14 200 
59. Syrien 14 190 
60. Kamerun 13 280 
61. Simbabwe 11 530 
62. Ecuador 11 460 

63. Angola 11 070 
64. Kuba 11 040 
65. Mali 10 790 
66. Guatemala 10 620 
67. Jugoslawien 10540* 
68. Griechenland 10 460 
69. Tschechien 10 330 
70. Ungarn 10 220 
71. Burkina Faso 10 200 
72. Belarus 10 140 
73. Belgien 10 110 
74. Portugal 9 920 
75. Kambodscha 9 840 
76. Malawi 9 790 
77. Sambia 9 370 
78. Somalia 9 250 
79. Niger 9 150 
80. Tunesien 8 920 
81. Schweden 8 830 
82. Österreich 8 530 
83. Bulgarien 8 400 
84. Senegal 8 350 
85. Rwanda 7 950 
86. Dominikanische Republik 7910 
87. Aserbaidschan 7 500 
88. Bolivien 7 410 
89. Haiti 7 180 
90. Guinea 6 700 
91. Tschad 6 360 
92. Burundi 5 980 
93. Honduras 5 950 
94. Tadschikistan 5 840 
95. El Salvador 5 770 
96. Benin 5 560 
97. Israel 5 540 
98. Georgien 5 460 
99. Jordanien 5 440 

100. Libyen 5 410 
101. Slowakei 5 360 
102. Dänemark 5 230 
103. Finnland 5 110 
104. Laos 4 880 
105. Paraguay 4 830 
106. Kirgisistan 4 670 
107. Nicaragua 4 540 
108. Sierra Leone 4 510 
109. Kroatien 4 490 
110. Bosnien-Herzegowina 4 480 
I I I . Moldau 4 430 
112. Norwegen 4 360 
113. Togo 4 140 
114. Turkmenistan 4 100 
115. Papua-Neuguinea 4 070 
116. Armenien 3 760 
117. Litauen 3 710 
118. Irland 3 580 
119. Neuseeland 3 540 
120. Albanien 3 440 
121. Costa Rica 3 330 
122. Zentralafrikanische Republik 3 310 
123. Uruguay 3 190 
124. Libanon 3 010 
125. Singapur 2 990 

126. Liberia 2 760 
127. Panama 2 630 
128. Kongo 2 590 
124. Jamaika 2 530 
13(1. Lettland 2 510 
131. Mongolei 2 410 
132. Vereinigte Arabische Emirate 2310 
133. Mauretanien 2 280 
134. Mazedonien 2 160 
135. Oman 2 130 
136. Lesotho 2 050 
137. Slowenien 1 980 
I3X, Kuwait 1 690 
139. Bhutan 1 640 
140. Namibia 1 540 
141. Estland 1 530 
142. Botswana 1 460 
143 Gabun 1 320 
144. Trinidad und Tobago 1 310 
145. Gambia 1 120 
146. Mauritius 1 090 
147. Guinea-Bissau 1 070 
148. Swasiland 910 
144. Guyana 830 
150. Fidschi xoo 
151, Zypern 740 
152. Komoren 650 
153, Bahrain 590 
154. Dschibuti 580 
155. Katar 550 
1 5h. Suriname 420 
157, Luxemburg 410 
15X, Äquatorialguinea 400 
154, Kap Verde 340 
160, Salomonen 380 
161. Malta 370 
162. Bahamas 280 
163. Brunei 2X0 
164. Island 270 
165. Barbados 260 
166, Malediven 250 
167. Belize 220 
16X. Samoa 170 
164. Vanuatu 170 
170 St. Lucia 140 
171, Sào Tomé und Principe 130 
172. St. Vincent und die Grenadinen 110 
173. Mikronesien 100 
174. Grenada 90 
175. Andorra 70 
176. Antigua und Barbuda 70 
177. Dominica 70 
178. Seychellen 70 
179. Marshallinseln 60 
1X0, St. Kitts und Nevis 40 
1X1, Liechtenstein 30 
1X2, Monaco 30 
183. Palau 20 
1S4, San Marino 20 

* Angabe für die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) 
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Selected titles on Disarmament Issues 
Small Arms and Micro-disarmament 

Disarmament and Conflict Resolution Project: 
Managing Arms in Peace Processes 
Each title in the series examines the utility and modalities of disarming 
warring parties as an element of efforts to resolve intrastate conflicts. Each 
case study covers a UN peace operation and includes field experiences 
regarding the demobilization and disarmament of warring factions; a 
review of security actions where disarmament has been attempted and an 
examination of the role that disarmament of belligerents can play in the 
management and resolution of internal conflicts. 

Available titles in the series: 

Cambodia 
Sales No. GV.E.96.0.14 
ISBN 92-9045-111-4 
271pp. US$40.00 

Haiti 
Sales No. GV.E.96.0.34 
ISBN 92-9045-120-3 
129pp. US$19.00 

Rhodesia/Zimbabwe 
Sales No. GV.E.95.0.28 
ISBN 92-9045-109-2 
141pp. US$22.00 

Mozambique 
Sales No. GV.E.96.0.18 
ISBN 92-9045-113-0 
143pp. US$25.00 

Liberia 
Sales No. GV.E.96.0.23 
ISBN 92-9045-117-3 
149pp. US$25.00 

Somalia 
Sales No. GV.E.95.0.20 
ISBN 92-9045-106-8 
242pp. US$42.00 

Croatia and 
BosniaHerzegovina 
Sales No. GV.E.96.0.6 
ISBN 92-9045-110-6 
444pp. US$46.00 

Forthcoming title: 

Nicaragua 
and El Salvador 
Sales No. GV.E.97.0.1 
ISBN 92-9045-121-1 
US$35.00 

Small Arms Management and Peacekeeping 
in Southern Africa 
This report presents a comparative analysis of the 
successes and failures of peace operations in the 
region. 
Sales No. GV.E.96.0.16 
ISBN 92-9045-112-2 242pp. US$22.00 

Managing Arms in Peace Processes: Aspects 
of Psychological Operations and Intelligence 
Sales No. GV.E.96.0.21 
ISBN 92-9045-116-5 61pp. US$15.00 

Small Arms and IntraState Conflicts 
Sales No. GV.E.95.0.7 
ISBN 92-9045-102-5 52pp. US$12.00 

Disarmament and Conflict Resolution Project 
 Managing Arms in Peace Processes: 
The Issues 
This report addresses issues pertaining to demo
bilization, disarmament and the control of weap
onsduringpeaceoperations, issues that aredeemed 
critical for the success or failure of such endeav
ours. 
Sales No. GV.E.96.0.33 
ISBN92-9045-119-X 251pp. US$28.00 

Arms Control and Disarmament 
The series on Legal Aspects of Arm Control is being 
continued within the framework of the 1990's Interna

tional Disarmament Decade and the Decade of Inter

national Law, so designated by the United Nations. It 
consists of three volumes: 

Vol. Ш: Future Legal Restraints on Arms 
Proliferation 
Sales No. GV.E.96.0.24 ISBN 92-1-100723-2 
321pp. (Hardbound) US$80.00 

Vol. П: Avoidance and Settlement of Arms Control 
Disputes 
Sales No. GV.E.94.0.8 ISBN 92-1-100679-1 
240pp. (Hardbound) US$65.00 

Vol. I: The International Law of Arms Control 
and Disarmament 
Sales No. GV.E.91.0.14 ISBN 92-1-133342-3 
240pp. (Hardbound) US$58.50 

United Nations Publications 
New York  Geneva 

Orders in Germany: 
UNOVerlag, Poppelsdorf er Allee 55, D53115 Bonn 
Tel. (228) 212940  Fax: (228) 217492 

UNIDIR Newsletter 
A quarterly bilingual newsletter produced by the United Nations 
Institute for Disarmament Research (UNIDIR). It focuses on various 
security or disarmament issues such as the Chemical Weapons Con

vention; verification of disarmament agreements; bilateral agreements 
and negotiations; economic and environmental aspects of disarma

ment. Included are summaries of the latest developments in the 
disarmament field, and information on upcoming conferences. Two 
special issues now complete the newsletter. The last special issue is 
dedicated to the status and prospects of the Compehensive Test Ban 
Treaty. The next one will deal with "Information Technologies and 
International Security". 
Annual subscription US$150.00 

Of related interest: 
Evolving Trends in the Dual Use of Satellites 
As a contribution towards further understanding of dual use in outer 
space, this publication contains papers by some 20 experts in which 
they discuss the technologies owned by both established and 
emerging spacecompetent States; Technological innovations and 
prospective applications; national and multinational policy 
orientations; and the economic implications of satellite manufac

turing and dual usage. Consideration is also given to new forms of 
access to dualuse technology and data, and to the progression from 
dual to multiple use of satellite applications. This book, therefore, 
is of concern and value to all who wish to keep abreast of the current 
evolution in satellite technology and the challenge it presents. 
Sales No. GV.E.96.0.20 ISBN92-9045-115-7 
203pp. Hardbound US$68.00 



NOMOS 
aktuell 

Handbuch der 
Grund und Menschenrechte 
auf staatlicher, europäischer und 
universeller Ebene 

Das Handbuch bietet erstmals einen umfassenden 
Überblick über den Grundrechtsschutz in der Bundes

republik und zeigt auch auf, welche Menschenrechte aus 
den für Deutschland verbindlichen völkerrechtlichen 
Verträgen den deutschen Grundrechten entsprechen. 
Der Band enthält im einzelnen: 
 einen Vergleich der Grundrechte des Grundgesetzes mit 

den Menschenrechtsnormen der Europäischen Men

schenrechtskonvention von 1950 und des Internationalen 
Pakts über bürgerliche und politische Rechte von 1966 

 zu jedem Grundrecht eine Skizzierung der Rechtspre

chung des BVerfG, des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte und des Menschenrechtsausschusses des 
Internationalen Pakts 

 die Texte der Menschenrechtsabkommen im Wortlaut 
sowie Übersichten und Tabellen zum jeweiligen Stand 
der Mitgliedschaft, Vertragsvorbehalten und der Recht

sprechungspraxis. 
Ein gesondertes Kapitel erläutert die Voraussetzungen für 
eine Grund und Menschenrechtsklage beim BVerfG und 
bei den internationalen Beschwerdegremien. Umfangreiche 
weiterführende Literaturhinweise runden das 
Werk ab. 
Der Verfasser ist Professor für Öffentliches Recht, Völker

und Europarecht an der HumboldtUniversität 
zu Berlin. 

Handbuch der Grand und 
Menschenrechte auf staatlicher, 
europäischer und universeller Ebene 

Nomos Vcrlagsgesellschaf! 
^ Л BadenBaden 

Gerd Seidel 
Handbuch der Grund- und 
Menschenrechte auf staatlicher, 
europäischer und universeller Ebene 
Eine vergleichende Darstellung der 
Grund und Menschenrechte des deut

schen Grundgesetzes, der Europäischen 
Menschenrechtskonvention von 1950 
und des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte von 
1966 sowie der Entscheidungspraxis 
des Bundesverfassungsgerichts und der 
zuständigen Vertracsorcane 
1996, XXVI, 546 S.,brosch., 
98, DM, 715, öS, 89, sFr, 
ISBN 3789045233 

NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 BadenBaden • Fax (07221) 210427 
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